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Nr. 1) Einführungsgesetz zur Verfassung der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland

 vom 7. Januar 2012

Einführungsgesetz
zur Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche

in Norddeutschland
vom 7. Januar 2012

Die Verfassunggebende Synode des Verbandes der Evangelisch-
Lutherischen Kirchen in Norddeutschland hat aufgrund von § 
7 Absatz 1 Buchstabe b des Vertrages über die Bildung einer 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland folgendes 
Kirchengesetz beschlossen:
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Teil 1
Überleitungsbestimmungen

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1 
Bildung der Evangelisch-Lutherischen Kirche

in Norddeutschland
(1) Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs, 

die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche und die 
Pommersche Evangelische Kirche bilden mit Inkrafttre-
ten der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland (im Folgenden Verfassung genannt) 
gemeinsam die Evangelisch-Lutherische Kirche in Nord-
deutschland.

(2) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
ist Gesamtrechtsnachfolgerin der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs, der Nordelbischen Evange-
lisch- Lutherischen Kirche und der Pommerschen Evangeli-
schen	Kirche.

§ 2
Geltung bisherigen Rechtes

(1) Mit lnkrafttreten der Verfassung treten, wenn in diesem Kir-
chengesetz keine abweichende Regelung getroffen wird, au-
ßer Kraft:
1.	 das	 Kirchengesetz	 über	 die	 Leitung	 der	 Evangelisch-

Lutherischen	Landeskirche	Mecklenburgs	vom	3.	März	
1972	(KABl	S.	35),	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz		
vom	17.	November	1991	(KABl	S.	146),

2.	 die	 Kirchenkreisordnung	 der	 Evangelisch-Lutherischen	
Landeskirche	Mecklenburgs	vom	21.	März	1987	(KABl	
S.	 28),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Kirchengesetz	 vom	 20.	
März	2010	(KABl	S.	15),	sowie	das	Kirchengesetz	zur	
Ausführung der Kirchenkreisordnung der Evangelisch-
Lutherischen	Landeskirche	Mecklenburgs	vom	21.	März	
1987	(KABl	S.	32),	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	
vom	29.	Oktober	2005	(KABl	S.	85),

3.	 die	Propsteiordnung	der	Evangelisch-Lutherischen	Lan-
deskirche	Mecklenburgs	vom	29.	November	1969	(KABl	
1970	 S.	 1),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Kirchengesetz	 vom 
21.	März	1987	(KABl	S.	32),

4.	 die	 Kirchgemeindeordnung	 der	 Evangelisch-Lutheri-
schen	Landeskirche	Mecklenburgs	vom	20.	März	1969	
(KABl	S.	28),	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	vom	
20.	März	2010	(KABl	S.	15),

5.	 die	 Geschäftsordnung	 der	 Landessynode	 der	 Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs vom 
15.	 März	 1973	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	
vom	 19.	 März	 1995	 (KABl	 S.	 93),	 zuletzt	 geändert	
durch	 Beschluss	 der	 Landessynode	 vom	 30.	 Oktober	
2004	(KABl	S.	99),

6.	 die	 Geschäftsordnung	 der	 Kirchenleitung	 der	 Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs vom 
31.	August	 1973	 (KABl	 1974	 S.	 10),	 zuletzt	 geändert	
durch	Beschluss	vom	8.	März	1981	(KABl	S.	85),

7.	 das	 Siegelgesetz	 der	 Evangelisch-Lutherischen	 Lan-
deskirche	Mecklenburgs	vom	21.	März	1999	(KABl	S.	
13) und die Siegelverordnung der Evangelisch-Luthe-
rischen	Landeskirche	Mecklenburgs	vom	8.	Mai	1999	
(KABl	S.	37),

8.	 das	Kirchengesetz	über	die	Wahl	zur	Landessynode	der	
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
vom	15.	November	2003	(KABl	S.	125),

9.	 die	 Prädikantenordnung	 der	 Evangelisch-Lutherischen	
Landeskirche	Mecklenburgs	vom	4.	März	2000	 (KABl	
S.	14),

10.	das	Kirchengesetz	über	die	Finanzierung	der	kirchlichen	
Arbeit in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs	vom	17.	November	2002	(KABl	2003	S.	
3),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Kirchengesetz	 vom	 15.	 No-
vember	2003	(KABl	S.	136),

11.	das	 Kirchengesetz	 über	 die	 Wahl	 des	 Landesbischofs	
und	die	Beendigung	seines	Dienstes	vom	19.	März	1977	
(KABl	S.	49)	der	Evangelisch-Lutherischen	Landeskir-
che Mecklenburgs, zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom	19.	März	1995	(KABl	S.	46),

12.	das	Kirchengesetz	 über	 die	Besoldung	und	Versorgung	
in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck-
lenburgs	 vom	17.	November	 1991	 (KABl	 S.	 149),	 zu-
letzt	geändert	durch	Kirchengesetz	vom	20.	März	2010	
(KABl	S.	26),

13.	die	 Verordnung	 über	 die	 vorläufige	 Regelung	 in	 der	
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
über	 Beihilfen	 im	 Krankheits-,	 Pflege-,	 Geburts-	 und	
Todesfall für Empfänger von Besoldungs- und Versor-
gungsbezügen nach dem kirchlichen Besoldungsgesetz 
vom	 15.	 Dezember	 1990	 (KABl	 1991	 S.	 21),	 zuletzt	
geändert	 durch	 Verordnung	 vom	 3.	 Dezember	 2011	
(KABl	S.	92),

14.	die	 Verordnung	 über	 die	 Erstattung	 von	Auslagen	 für	
Dienstreisen und Dienstgänge in der Evangelisch-Luthe-
rischen	Landeskirche	Mecklenburgs	vom	15.	Dezember	
1990	in	der	ab	1.	Januar	2002	geltenden	Fassung	(KABl	
S.	101),	zuletzt	geändert	durch	Verordnung	vom	24.	Ok-
tober	2008	(KABl	S.	97),

15.	die	 Verordnung	 über	 die	 Umzugskostenvergütung	 der	
Pastoren	vom	1.	März	1997	(KABl	S.	77)	der	Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, zuletzt 
geändert	 durch	 Verordnung	 vom	 1.	 Dezember	 2001	
(KABl	S.	108),

16.	das	 Kirchengesetz	 über	 die	 Fort	 und	 Weiterbildung	
kirchlicher Mitarbeiter im Verkündigungsdienst vom 
23.	 März	 1997	 (KABl	 S.	 63)	 der	 Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Mecklenburgs, zuletzt geändert 
durch	Kirchengesetz	vom	24.	März	2002	(KABl	S.	32),

17.	die	Verordnung	zur	Ausführung	des	Kirchengesetzes	über	
die Fort- und Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter im 
Verkündigungsdienst	vom	6.	Juli	2002	(KABl	S.	66)	der	
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs,

18.	die	 Verordnung	 zur	 Regelung	 der	 Zusammenarbeit	 zwi-
schen	Kirchgemeinden	vom	4.	Januar	1997	(KABl	S.	26)	
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs,

19.	die	 Verfassung	 der	 Nordelbischen	 Evangelisch-Luthe-
rischen	Kirche	 vom	12.	 Juni	 1976	 (KGVOBl.	 S.	 159),	
zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	vom	21.	November	
2009	(GVOBl.	S.	374),

20.	das	Einführungsgesetz	zur	Verfassung	der	Nordelbischen	
Evangelisch-Lutherischen	 Kirche	 vom	 12.	 Juni	 1976	
(KGVOBl.	S.	179),	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	
vom	30.	März	2009	(GVOBl.	S.	108),

21.	die	Richtlinie	über	die	Namensgebung	und	Namensän-
derung	für	Kirchen	und	Kirchengemeinden	vom	1.	Juli	
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1980	(GVOBl.	S.	172)	der	Nordelbischen	Evangelisch-
Lutherischen Kirche,

22.	die	 Geschäftsordnung	 der	 Synode	 der	 Nordelbischen	
Evangelisch-Lutherischen	 Kirche	 vom	 19.	 Januar	 1990	
(GVOBl.	S.	80)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
6.	August	1993	(GVOBl.	S.	209),	zuletzt	geändert	durch	
Beschluss	vom	27.	September	2002	(GVOBl.	S.	329),

23.	die	Geschäftsordnung	der	Kirchenleitung	der	Nordelbi-
schen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche	vom	8.	Oktober	
1990	(GVOBl.	S.	316),

24.	die	Allgemeine	Verwaltungsanordnung	über	die	Arbeits-
weise	 der	 Kirchenvorstände	 vom	 25.	 November	 1996	
(GVOBl.	 1997	 S.	 20)	 der	 Nordelbischen	 Evangelisch-
Lutherischen Kirche,

25.	das	 Kirchengesetz	 über	 das	 Siegelwesen	 vom	 28.	Mai	
1978	(GVOBl.	S.	203)	der	Nordelbischen	Evangelisch-
Lutherischen Kirche,

26.	die	Rechtsverordnung	über	das	Siegelwesen	vom	6.	Juni	
1978	(GVOBl.	S.	204)	der	Nordelbischen	Evangelisch-
Lutherischen Kirche,

27.	das	Kirchengesetz	über	die	Bildung	der	Kirchenkreissy-
noden	und	der	Synode	vom	7.	Oktober	2008	 (GVOBl.	
S.	281,	2009	S.	70)	der	Nordelbischen	Evangelisch-Lu-
therischen Kirche, zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom	23.	März	2010	(GVOBl.	S.	101),

28.	die	Rechtsverordnung	zur	Ausführung	von	§	24	Kirchen-
steuerordnung	vom	5.	Dezember	1978	(GVOBl.	1979	S.	1) 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche,

29.	das	Kirchengesetz	über	die	Finanzverteilung	in	der	Nor-
delbischen	 Evangelisch-Lutherischen	 Kirche	 vom	 28.	
Mai	1978	(GVOBl.	S.155)	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	5.	Mai	2010	(GVOBl.	S.	178),

30.	das	Kirchengesetz	über	die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	in	
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche vom 
9.	Oktober	2007	(GVOBl.	S.	266),	zuletzt	geändert	durch	
Kirchengesetz	vom	7.	Oktober	2008	(GVOBl.	S.	280),

31.	die	 Kirchenordnung	 der	 Pommerschen	 Evangelischen	
Kirche	vom	2.	Juni	1950	(ABl.	S.	29)	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	17.	November	1997	 (ABl.	1998	
S.	3),	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	vom	18.	Ok-
tober	2009	(ABl.	S.	86),

32.	die	 Geschäftsordnung	 der	 Landessynode	 der	 Pommer-
schen	 Evangelischen	 Kirche	 vom	 7.	 November	 1976	
(Sonderdruck	 1998	 S.	 41),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Be-
schluss	vom	22.	April	2005	(ABl.	S.	22),

33.	die	Mustergeschäftsordnung	der	Kreissynoden	der	Pom-
merschen	Evangelischen	Kirche	vom	4.	November	1984	
(Sonderdruck	1998	S.	47),

34.	die	Siegelordnung	der	Evangelischen	Kirche	der	Union	
vom	5.	 Juli/6.	 September	 1966	 (ABl.	EKD	S.	 557)	 im	
Gebiet der Pommerschen Evangelischen Kirche, zuletzt 
geändert	durch	Verordnung	vom	6.	Juni	2011	(ABl.	EKD	
S.	384),

35.	die	 Durchführungsbestimmung	 zur	 Siegelordnung	 der	
Pommerschen	Evangelischen	Kirche	vom	24.	März	1969	
(ABl.	S.	20),

36.	die	Ausführungsbestimmungen	 zum	 20.	 Kirchengesetz	
zur Änderung der Kirchenordnung der Pommerschen 
Evangelischen	 Kirche	 vom	 13.	 Dezember	 1996	 (ABl.	
1997	S.	16),

37.	die	Ordnung	über	die	Zulassung	zum	Predigtdienst	vom	
9.	 Juni	 2000	 (ABl.	 S.	 16)	 der	Pommerschen	Evangeli-

schen	Kirche,	zuletzt	geändert	durch	Verordnung	vom	6.	
März	2009	(ABl.	S.	95),

38.	die	Verordnung	über	Stundung	und	Erlass	von	Kirchen-
steuern im Bereich der Pommerschen Evangelischen 
Kirche	vom	6.	März	2009	(ABl.	S.	89),

39.	das	Kirchengesetz	 über	 die	 Finanzverteilung	 der	 Pom-
merschen	Evangelischen	Kirche	vom	4.	November	1990	
(ABl.	1991	S.	60),	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	
vom	28.	August	2004	(ABl.	S.	56),

40.	das	Kirchengesetz	 über	 die	Wahl	 des	 Bischofs	 vom	 4.	
November	 1979	 (ABl.	 1980	 S.	 2)	 der	 Pommerschen	
Evangelischen Kirche,

41.	die	Ausbildungs-	und	Prüfungsordnung	hauptberuflicher	
Kirchenmusiker	vom	3.	Juli	1987	(ABl.	1991	S.	18)	der	
Pommerschen Evangelischen Kirche,

42.	die	Verordnung	 über	 die	 Besoldung	 der	 Pfarrer	 in	 der	
Evangelischen	 Kirche	 der	 Union	 vom	 31.	 März	 1993	
(ABl.	EKD	S.	285)	im	Gebiet	der	Pommerschen	Evange-
lischen Kirche, zuletzt geändert durch Verordnung vom 
23.	März	2011	(ABl.	EKD,	S.	257),

43.	die	Verordnung	zur	Pfarrbesoldung	in	der	Pommerschen	
Evangelischen	 Kirche	 vom	 28.	 Februar	 1997	 (ABl.	 S.	
62),	zuletzt	geändert	durch	Verordnung	vom	18.	Dezem-
ber	2009	(ABl.	S.	102),

44.	die	Verordnung	über	die	Besoldung	der	Kirchenbeamten	
in	 der	 Evangelischen	Kirche	 der	Union	 vom	 31.	März	
1993	 (ABl.	EKD	S.	 281)	 im	Gebiet	 der	 Pommerschen	
Evangelischen Kirche, zuletzt geändert durch Verord-
nung	vom	23.	März	2011	(ABl.	EKD	S.	257),

45.	die	 Verordnung	 zur	 Kirchenbeamtenbesoldung	 in	 der	
Pommerschen	 Evangelischen	 Kirche	 vom	 28.	 Februar	
1997	(ABl.	S.	62,	85),

46.	die	 Verordnung	 über	 die	 Gewährung	 von	 Beihilfen	 in	
Krankheits-,	 Pflege-	 und	 Geburtsfällen	 der	 Evangeli-
schen	Kirche	der	Union	vom	8.	April	1992	(ABl.	EKD	S.	
335) im Gebiet der Pommerschen Evangelischen Kirche, 
zuletzt	 geändert	 durch	 Verordnung	 vom	 7.	 Dezember	
2011,

47.	die	Verordnung	über	die	Reisekostenvergütungen	in	der	
Pommerschen	Evangelischen	Kirche	vom	7.	März	2008	
(ABl.	S.	8),

48.	die	 Verordnung	 über	 die	 Umzugskostenvergütung	 der	
Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche der 
Union	vom	1.	Juli	1998	(ABl.	EKD	S.	374)	im	Gebiet	der	
Pommerschen Evangelischen Kirche, zuletzt geändert 
durch	Verordnung	vom	6.	Juni	2001	(ABl.	EKD	S.	379),

49.	das	Kirchengesetz	 über	 das	Mitarbeitervertretungsrecht	
in	 der	Union	Evangelischer	Kirchen	 vom	5.	 Juni	 1993	
(ABl.	1994	S.	54)	im	Gebiet	der	Pommerschen	Evangeli-
schen Kirche, zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
24.	Oktober	2009	(ABl.	EKD	2010	S.	20),

50.	die	Verordnung	über	die	Wahlen	zu	Mitarbeitervertretun-
gen	in	der	Evangelischen	Kirche	der	Union	vom	5.	Okto-
ber	1993	(ABl.	EKD	1994	S.	41)	im	Gebiet	der	Pommer-
schen Evangelischen Kirche

(2) Im Übrigen bleibt bis zu einer anderweitigen Regelung das 
bei Inkrafttreten der Verfassung geltende Recht in seinem 
bisherigen Geltungsbereich in Kraft, soweit es der Verfas-
sung, diesem Kirchengesetz und den weiteren von der Ver-
fassunggebenden Synode beschlossenen Kirchengesetzen 
nicht widerspricht oder in diesem Kirchengesetz keine ab-
weichende	Regelung	getroffen	wird.
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(3)  Im Kirchenkreis Pommern gelten bis zu einer anderweitigen 
Regelung das Kirchengesetz über die dienstrechtlichen Ver-
hältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen 
Kirche	 der	Union	 vom	15.	 Juni	 1996	 (ABl.	 EKD	S.	 470),	
zuletzt	geändert	durch	Verordnung	vom	2.	Dezember	2009	
(ABl.	 EKD	 2010	 S.	 83),	 und	 dessen	 Ausführungsbestim-
mungen	 fort.	 Ferner	 gelten	 im	 Kirchenkreis	 Pommern	 die	
Agende der Evangelischen Kirche der Union zur Taufe, die 
Agenden der Union Evangelischer Kirchen in der Evange-
lischen Kirche in Deutschland zur Trauung und Bestattung, 
das Kirchengesetz zur Ordnung des kirchlichen Lebens der 
Evangelischen	 Kirche	 der	 Union	 vom	 5.	 Juni	 1999	 (ABl.	
EKD	S.	403)	und	der	Ordinationsvorhalt	der	Evangelischen	
Kirche der Union fort, bis die Evangelisch-Lutherische Kir-
che in Norddeutschland in diesen Bereichen einheitliches 
Recht	setzt.	Die	im	Kirchenkreis	Pommern	zu	ordinierenden	
Personen können auf die reformatorischen Bekenntnisschrif-
ten	ordiniert	werden.

(4)  Die Aufgaben der nach bisher geltendem Recht zur Ent-
scheidung und Mitwirkung an Entscheidungen zuständigen 
Stellen nehmen die nach der Verfassung für die jeweiligen 
Aufgaben	zuständigen	Stellen	wahr.	Das	Gleiche	gilt	von	der	
Zuständigkeit für die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung 
von	fortgeltendem	Recht.	

(5)  Soweit in fortgeltendem Recht auf Bestimmungen verwie-
sen wird, die durch die Verfassung oder dieses Kirchengesetz 
außer Kraft gesetzt werden, oder Bezeichnungen verwendet 
werden, die nicht der Verfassung oder diesem Kirchengesetz 
entsprechen, treten an deren Stelle die entsprechenden Be-
stimmungen und Bezeichnungen der Verfassung, dieses Kir-
chengesetzes und der weiteren von der Verfassunggebenden 
Synode	beschlossenen	Kirchengesetze.

(6)  Das Landeskirchenamt kann fortgeltende Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften in der durch die Verfassung, dieses 
Kirchengesetz und die weiteren von der Verfassunggebenden 
Synode beschlossenen Kirchengesetze sich ergebenden Fas-
sung	neu	bekannt	machen.

(7)  Bei Meinungsverschiedenheiten über die Fortgeltung bis-
her geltenden Rechtes nach Absatz 2 und 5 sowie über die 
Zuständigkeit	nach	Absatz	4	entscheidet	die	Landessynode.	
Artikel	112	der	Verfassung	ist	entsprechend	anzuwenden.

§ 3 
Vertragsrecht

(1) Die Verträge zwischen der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evange-
lischen Kirche mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern 
sowie die Verträge zwischen der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche mit der Freien und Hansestadt Ham-
burg und dem Land Schleswig-Holstein gelten als Recht der 
Evangelisch-	Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	fort.

(2) Änderungen des Vertrages zwischen dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evange-
lischen	 Kirche	 vom	 20.	 Januar	 1994	 –	 Güstrower	 Vertrag	
–	(GVOBl.	S.	559	ff.,	KABl	S.	26,	ABl.	S.	114)	bedürfen	der	
vorherigen Zustimmung durch die Kirchenkreissynoden der 
Kirchenkreise	Mecklenburg	und	Pommern.

§ 4 
Zwischenkirchliche und ökumenische Partnerschaften

(1)  Als Gastkirche führt die Evangelisch-Lutherische Kirche 

in Norddeutschland die Kirchengemeinschaft der Pommer-
schen Evangelischen Kirche mit den Gliedkirchen der Uni-
on Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland als Beitrag zur Einheit des deutschen Protestan-
tismus	fort.

(2)  Bestehende weitere Kirchengemeinschaften werden durch 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
fortgeführt.	

(3)  Bestehende kirchliche Partnerschaften der Evangelisch-Lu-
therischen Landeskirche Mecklenburgs, der Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche und der Pommerschen 
Evangelischen Kirche werden auf der Ebene der Landeskir-
che fortgeführt, wenn sie nicht durch einen Kirchenkreis fort-
geführt	werden.

Abschnitt 2
Kirchengemeinden

§ 5
Mitglieder der Kirchengemeinderäte

(1)	 Die	bei	Inkrafttreten	der	Verfassung	im	Amt	befindlichen	Mit-
glieder  und stellvertretenden Mitglieder der Kirchgemeinde-
räte, Kirchenvorstände und Gemeindekirchenräte bleiben bis 
zur konstituierenden Sitzung der nach den Bestimmungen 
der Verfassung und dieses Kirchengesetzes neu gebildeten 
Kirchengemeinderäte	im	Amt.	Sie	nehmen	als	Mitglieder	der	
Kirchengemeinderäte der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in	Norddeutschland	deren	Rechte	und	Pflichten	wahr.

(2) Für das Nachrücken, für Nachwahlen und für Nachberufun-
gen bis zur Neuwahl ist das jeweilige bisher geltende Recht 
anzuwenden.

§ 6 
Vereinheitlichung der Amtszeiten

(1)	 Das	Kirchengemeinderatswahlrecht	ist	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2015	zu	vereinheitlichen.	Die	erste	gemeinsame	Kirchen-
gemeinderatswahl in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in	Norddeutschland	findet	 in	der	zweiten	Hälfte	des	 Jahres	
2016	statt.

(2) In der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche wird die Amtszeit der 2008 gewählten und berufenen 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher bis zur Kons-
tituierung des nach Absatz 1 neu gewählten Kirchengemein-
derates verlängert, es sei denn, der jeweilige Kirchengemein-
derat	beschließt	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2013,	dass	
am	1.	Advent	2014	eine	Kirchengemeinderatswahl	 stattfin-
den soll und die Amtszeit des zu wählenden Kirchengemein-
derates auf die Zeit bis zur Konstituierung des nach Absatz 
1	neu	zu	wählenden	Kirchengemeinderates	begrenzt	ist.	Die-
ser Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Kirchengemeinderates und ist dem Kirchen-
kreisrat	 mitzuteilen.	 Für	 die	 Kirchengemeinderatswahl	 am	
1.	Advent	 2014	 finden	 die	 entsprechenden	 Bestimmungen	
des Kirchengesetzes über die Bildung der Kirchenvorstände 
vom	4.	Dezember	2007	(GVOBl.	S.	292)	der	Nordelbischen	
Evangelisch-Lutherischen	Kirche	Anwendung.	

(3)	 In	der	ehemaligen	Pommerschen	Evangelischen	Kirche	fin-
den	im	Jahr	2013	Neuwahlen	für	die	in	diesem	Jahr	ausschei-
denden	Mitglieder	 der	 Gemeindekirchenräte	 statt.	Auf	 die	
Neuwahlen	 finden	 die	 entsprechenden	 Bestimmungen	 der	
Kirchenordnung der Pommerschen Evangelischen Kirche 
vom	2.	Juni	1950	(ABl.	S.	29)	in	der	Fassung	vom	15.	Okto-
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ber	2000,	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	vom	18.	Ok-
tober	2009	(ABl.	S.	86),	und	der	Verordnung	über	die	Wahl	
von Kirchenältesten in der Pommerschen Evangelischen Kir-
che	vom	24.	Juni	2005	(ABl.	S.	42),	zuletzt	geändert	durch	
Verordnung	vom	21.	Januar	2011	(ABl.	S.	16),	Anwendung.	
Die Amtszeit der gemäß Satz 1 und 2 neu Gewählten und der 
im Amt Verbliebenen endet mit der Konstituierung des im 
Jahre	2016	neu	gebildeten	Kirchengemeinderates.

§ 7 
Kapellenvorstände

Artikel 125 der Rechtsordnung der ehemaligen Evangelisch-Lu-
therischen Landeskirche Schleswig-Holsteins1 bleibt bis zu einer 
anderweitigen	kirchengesetzlichen	Regelung	unberührt.

§ 8 
Domkirchgemeinde Ratzeburg

Bis zu einer anderweitigen kirchengesetzlichen Regelung wird 
die Praxis entsprechend den bisherigen Rechtsverhältnissen fort-
geführt.

§ 9 
Hauptpastorenstellen an den Hauptkirchengemeinden

im Kirchenkreis Hamburg-Ost
Die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Hamburg-Ost 
kann die Pfarrstellen der Hauptpastorinnen und Hauptpasto-
ren	an	den	Hauptkirchen	St.	Petri,	St.	Nikolai,	St.	Katharinen,	
St.	 Jacobi	und	St.	Michaelis	aufrecht	erhalten	und	durch	Kir-
chenkreissatzung	die	Aufgaben	und	das	Wahlverfahren	regeln.	
Wenn die Pfarrstellen der Hauptpastorinnen und Hauptpastoren 
gleichzeitig pröpstliche Pfarrstellen sind, gelten die Bestim-
mungen des Kirchengesetzes über die Pröpstinnen und Pröpste 
in	der	Nordelbischen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche	vom	8.	
Februar	2000	(GVOBl.	S.	42,	43),	zuletzt	geändert	durch	Kir-
chengesetz	vom	14.	Oktober	2010	(GVOBl.	S.	330).

§ 10
Gemeindeälteste (Oberalte) der Hauptkirchengemeinden

im Kirchenkreis Hamburg-Ost
(1) Die bei Inkrafttreten der Verfassung in Kirchengemeinden 

des	Kirchenkreises	Hamburg-Ost	 im	Amt	befindlichen	Ge-
meindeältesten	bleiben	längstens	bis	zur	Vollendung	des	75.	
Lebensjahres	als	Kirchengemeinderatsmitglieder	im	Amt.	§	
5	Absatz	1	findet	keine	Anwendung.	

(2) Durch Kirchenkreissatzung kann bis zu einer anderweitigen 
kirchengesetzlichen Regelung den Kirchengemeinderäten 
der Hauptkirchen im Kirchenkreis Hamburg-Ost gestattet 
werden, ausscheidende Gemeindeälteste durch Nachwahl zu 
ersetzen.

§ 11 
Kirchenpatronate; Baulasten

(1) Die Rechtsverhältnisse des Kirchenpatronates als kirchliche 

1 Artikel 125 lautet: 
„(1) In den Kirchengemeinden der Landessuperintendentur Lauenburg, in denen Kapellengemeinden vorhanden sind, bildet jede Kapel-
lengemeinde	einen	besonderen	Wahlbezirk.	In	jedem	Bezirk	werden	die	Kirchenältesten	zugleich	als	Kapellenälteste	gewählt.	Sind	mehr	
Kapellenälteste	erforderlich,	so	werden	sie	zusammen	mit	den	Kirchenältesten	gewählt.	
(2)	Zusammen	mit	dem	Pastor	der	Kirchengemeinde	bilden	die	Kapellenältesten	den	Kapellenvorstand.	Der	Pastor	führt	den	Vorsitz. 
(3)	Der	Kapellenvorstand	übt	für	die	Kapellengemeinde	und	ihr	Vermögen	die	Rechte	und	Pflichten	des	Kirchenvorstands	aus.	Die	für	
den	Kirchenvorstand	geltenden	Bestimmungen	finden	auf	ihn	entsprechende	Anwendung.“

Einrichtung bleiben bis zu einer anderweitigen kirchenge-
setzlichen	Regelung	unberührt.	

(2)	 Baulastverpflichtungen,	die	bei	Inkrafttreten	der	Verfassung	
für örtliche Kirchen im Gebiet des Kirchenkreises Mecklen-
burg	 bestehen,	 bleiben	 unberührt.	 Durch	 Kirchenkreissat-
zung kann im Kirchenkreis Mecklenburg der Verfahrensab-
lauf	für	Bauvorhaben	der	örtlichen	Kirchen	geregelt	werden.	

§ 12 
Erbpachtländereien

Der Kirchenkreis Mecklenburg wird Rechtsnachfolger der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs im Hinblick 
auf diejenigen Ländereien (insbesondere Erbpachtländereien), 
die die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs 
als Treuhänderin für die jeweils betroffene örtliche Kirche nach 
Maßgabe	 des	Artikel	 21	 des	 Einigungsvertrages	 vom	 31.	Au-
gust	1990	(BGBl.	II	S.	889)	in	Verbindung	mit	den	Vorschriften	
des	Vermögenszuordnungsgesetzes	vom	22.	März	1991	(BGBl.	
I	S.	766,	784)	und	des	Vermögensgesetzes	vom	23.	September	
1990	 (BGBl.	 II	 S.	 885,	 1159)	 oder	 anderer	Rechtsvorschriften	
bei den staatlichen Vermögenszuordnungsstellen zur Restitu-
tion	beantragt	 hat.	Das	Gleiche	gilt	 für	 diejenigen	Ländereien,	
die die Vermögenszuordnungsstellen bereits der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs als Treuhänderin für 
die jeweils betroffene örtliche Kirche nach den Vorschriften des 
Vermögenszuordnungsgesetzes und des Vermögensgesetzes oder 
anderer Rechtsvorschriften oder aufgrund eines Einigungsproto-
kolls	zugeordnet	haben.
 

§ 13 
Kirchengemeindeverbände und Propsteien

(1)	 	Innerhalb	von	drei	Jahren	nach	Inkrafttreten	der	Verfassung	
haben die bei Inkrafttreten der Verfassung bestehenden Kir-
chengemeindeverbände ihre Satzungen den Bestimmungen 
der	Verfassung	entsprechend	anzupassen.	Sind	die	erforderli-
chen Satzungsänderungen innerhalb dieser Frist nicht durch-
geführt worden, trifft die Kirchenleitung die notwendigen 
Maßnahmen	durch	Rechtsverordnung.

(2)  Die Ämter der Pröpstinnen und Pröpste der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs enden mit Inkraft-
treten	der	Verfassung.	Bis	zur	Bildung	von	Kirchenregionen	
nehmen die bisherigen Pröpstinnen und Pröpste der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs ihre bisheri-
gen	Aufgaben	weiter	wahr.

Abschnitt 3
Kirchenkreise

§ 14 
Bestimmung der Kirchenkreise

(1) Kirchenkreise der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland sind in ihren bei Inkrafttreten der Verfassung be-
stehenden Grenzen 
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1.	 die	 ehemalige	 Evangelisch-Lutherische	 Landeskirche	
Mecklenburgs als Evangelisch-Lutherischer Kirchen-
kreis Mecklenburg (Kirchenkreis Mecklenburg),

2.	 die	Kirchenkreise	der	ehemaligen	Nordelbischen	Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche unter Fortführung ihrer bis-
herigen Namen,

3.	 die	 ehemalige	 Pommersche	 Evangelische	 Kirche	 als	
Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis (Kirchenkreis 
Pommern).

(2) Der Kirchenkreis Mecklenburg wird Rechtsnachfolger der 
in der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs	bestehenden	Kirchenkreise.

(3) Der Kirchenkreis Pommern wird Rechtsnachfolger der in der 
ehemaligen Pommerschen Evangelischen Kirche bestehen-
den	Kirchenkreise.

(4) Kirchengesetze nach Artikel 43 Absatz 2 der Verfassung 
dürfen, wenn sie den Kirchenkreis Pommern betreffen, nur 
erlassen werden, wenn die Kirchenkreissynode des Kirchen-
kreises	Pommern	zugestimmt	hat.

(5) Satzungsbeschlüsse der Landessynode der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs für den Kirchen-
kreis Mecklenburg treten als Satzungen des Kirchenkreises 
Mecklenburg	mit	Inkrafttreten	der	Verfassung	in	Kraft.	Sat-
zungsbeschlüsse der Landessynode der Pommerschen Evan-
gelischen Kirche für den Kirchenkreis Pommern treten als 
Satzungen des Kirchenkreises Pommern mit Inkrafttreten der 
Verfassung	in	Kraft.

(6)	 Die	Kirchenkreissynoden	haben	bis	zum	Ablauf	des	30.	Juni	
2013 Kirchenkreissatzungen nach Artikel 45 Absatz 3 Num-
mer 1 der Verfassung zu erlassen oder gegebenenfalls ihre Sat-
zungen den Bestimmungen der Verfassung entsprechend anzu-
passen.	Sind	die	erforderlichen	Satzungsbeschlüsse	innerhalb	
dieser Frist nicht durchgeführt worden, trifft die Kirchenlei-
tung	die	notwendigen	Maßnahmen	durch	Rechtsverordnung.

§ 15 
Kirchenkreissynoden; Kirchenkreisräte

(1)	 Die	Rechte	und	Pflichten	der	Kirchenkreissynoden	und	der	
Kirchenkreisräte, die sich aus der Verfassung, diesem Kir-
chengesetz, den weiteren von der Verfassunggebenden Syno-
de beschlossenen Kirchengesetzen und dem nach § 2 Absatz 
2 und 5 fortgeltenden Recht ergeben, werden bis zu deren 
Neubildung wahrgenommen
1.	 für	 den	Kirchenkreis	Mecklenburg	 durch	 die	 2011	 ge-

wählte Landessynode der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs und den unverzüglich nach 
Inkrafttreten der Verfassung zu bildenden Kirchenkreis-
rat; bis zur Bildung des Kirchenkreisrates werden dessen 
Rechte	und	Pflichten	durch	die	gesetzlichen	Mitglieder	
der ehemaligen Kirchenleitung der Evangelisch-Luthe-
rischen	 Landeskirche	Mecklenburgs	 in	 der	Vorläufigen	
Kirchenleitung nach § 27 wahrgenommen,

2.	 für	 die	 Kirchenkreise	 im	 Gebiet	 der	 ehemaligen	 Nor-
delbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche durch die 
Kirchenkreissynoden und die Kirchenkreisvorstände der 
Kirchenkreise der ehemaligen Nordelbischen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche und 

3.	 für	den	Kirchenkreis	Pommern	durch	die	Anfang	2012	
nach dem Kirchengesetz zur Bildung der Ersten Kirchen-
kreissynode des Pommerschen Evangelischen Kirchen-
kreises	vom	13.	November	2011	gebildete	Kirchenkreis-
synode der Pommerschen Evangelischen Kirche und 

den unverzüglich nach Inkrafttreten der Verfassung zu 
bildenden Kirchenkreisrat; bis zur Bildung des Kirchen-
kreisrates	werden	dessen	Rechte	und	Pflichten	durch	die	
gesetzlichen Mitglieder der ehemaligen Kirchenleitung 
der	Pommerschen	Evangelischen	Kirche	in	der	Vorläufi-
gen	Kirchenleitung	nach	§	27	wahrgenommen.

(2) Die Mitglieder der nach Absatz 1 übergeleiteten und neu ge-
bildeten Kirchenkreissynoden bleiben bis zur Konstituierung 
einer	neu	gebildeten	Kirchenkreissynode	im	Amt.	

(3) Die Mitglieder der nach Absatz 1 übergeleiteten und neu 
gebildeten Kirchenkreisräte bleiben bis zur Konstituierung 
eines	neu	gebildeten	Kirchenkreisrates	im	Amt.	

(4) Für die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des vorzeitigen 
Ausscheidens von Mitgliedern gelten die Bestimmungen 
fort,	nach	denen	die	Mitglieder	bestellt	worden	sind.

§ 16 
Vereinheitlichung der Amtszeiten

(1)	 Das	Kirchenkreissynodalwahlrecht	ist	bis	zum	31.	Dezember	
2016	zu	vereinheitlichen.	Die	erste	gemeinsame	Kirchenkreis-
synodalwahl in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland	findet	in	der	zweiten	Hälfte	des	Jahres	2017	statt.

(2) Im Kirchenkreis Mecklenburg endet die Amtszeit der 2011 
gewählten und berufenen und nach § 15 übergeleiteten Kir-
chenkreissynodalen	 mit	 der	 Konstituierung	 der	 im	 Jahre	
2017	neu	gebildeten	Kirchenkreissynode.

(3) Die Amtszeit der 2009 in den Kirchenkreisen der Nordel-
bischen Evangelisch-Lutherischen Kirche gebildeten Kir-
chenkreissynoden und Kirchenkreisvorstände wird bis zur 
Konstituierung neu gewählter Kirchenkreissynoden und Kir-
chenkreisräte verlängert, es sei denn, die jeweilige Kirchen-
kreissynode	 beschließt	 bis	 zum	 Ablauf	 des	 31.	 Dezember	
2013,	 dass	 in	 der	 ersten	Hälfte	 des	 Jahres	 2015	die	 nächste	
Bildung einer Kirchenkreissynode und eines Kirchenkreisrates 
stattfinden	 und	 die	Amtszeit	 der	Kirchenkreissynodalen	 und	
des Kirchenkreisrates auf die Zeit bis zur Konstituierung einer 
neu gewählten Kirchenkreissynode und eines neu gewählten 
Kirchenkreisrates	begrenzt	wird.	Dieser	Beschluss	bedarf	ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Kirchen-
kreissynode und ist der Ersten Kirchenleitung nach § 26 mit-
zuteilen.	Im	Falle	der	Neubildung	finden	die	entsprechenden	
Bestimmungen des Kirchengesetzes über die Bildung der 
Kirchenkreissynoden	und	der	Synode	vom	7.	Oktober	 2008	
(GVOBl.	S.	281,	2009	S.	70)	der	Nordelbischen	Evangelisch-
Lutherischen Kirche, zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom	23.	März	2010	(GVOBl.	S.	101),	Anwendung.	

(4) Im Kirchenkreis Pommern endet die Amtszeit der 2012 ge-
wählten und berufenen Kirchenkreissynodalen mit der Konsti-
tuierung	der	im	Jahre	2017	neu	gebildeten	Kirchenkreissynode.	

§ 17 
Pröpstinnen und Pröpste

Die	bei	 Inkrafttreten	der	Verfassung	 im	Amt	befindlichen	Lan-
dessuperintendentinnen und Landessuperintendenten der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, Pröpstinnen 
und Pröpste der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che sowie die auf der Grundlage des Kirchengesetzes über die 
Besetzung des pröpstlichen Amtes im Pommerschen Evangeli-
schen	Kirchenkreis	vom	13.	November	2011	gewählten	Pröps-
tinnen und Pröpste bleiben für die Dauer ihrer nach bisherigem 
Recht festgesetzten Amtszeiten als Pröpstinnen und Pröpste der 
Evangelisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	im	Amt.



10  Amtsblatt Sonderdruck Februar 2012

§ 18 
Verfahren zur Besetzung des pröpstlichen Amtes

Auf	das	Verfahren	zur	Besetzung	eines	pröpstlichen	Amtes	fin-
det bis zu einer anderweitigen kirchengesetzlichen Regelung das 
Kirchengesetz über die Pröpstinnen und Pröpste in der Nordel-
bischen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche	vom	8.	Februar	2000	
(GVOBl.	S.	42,	43),	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	vom	
14.	Oktober	2010	(GVOBl.	S.	330),	und	die	Rechtsverordnung	
über die Ausschreibung und Besetzung von Stellen für Pröpste 
und	Pröpstinnen	vom	9.	Mai	2000	(GVOBl.	S.	94)	der	Nordelbi-
schen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche	Anwendung.

§ 19 
Kirchenkreisverwaltung

(1) Die bisherige Kirchenkreisverwaltung in der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs ist die Kirchen-
kreisverwaltung	des	Kirchenkreises	Mecklenburg.

(2) Das Konsistorium der Pommerschen Evangelischen Kirche 
ist, soweit es die Verwaltungsaufgaben für die Kirchenkreise 
und Kirchengemeinden erledigt hat, die Kirchenkreisverwal-
tung	des	Kirchenkreises	Pommern.	

(3) Das Kirchengesetz über die Organisation der Verwaltung 
in	 den	Kirchenkreisen	 vom	10.	Oktober	 2006	 (GVOBl.	 S.	
175) der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
(Kirchenkreisverwaltungsgesetz), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz	 vom	 31.	 März	 2009	 (GVOBl.	 S.	 112),	 gilt	
bis zu einer anderweitigen kirchengesetzlichen Regelung 
als Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland	fort.

§ 20 
Konvente der Dienste und Werke

(1)	 Die	Rechte	und	Pflichten	der	Konvente	der	Dienste	und	Wer-
ke, die sich aus der Verfassung, diesem Kirchengesetz, den 
weiteren von der Verfassunggebenden Synode beschlossenen 
Kirchengesetzen und dem nach § 2 Absatz 2 und 5 fortgel-
tenden Recht ergeben, werden bis zu deren Neubildung in 
den Kirchenkreisen im Gebiet der ehemaligen Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche durch die Konvente der 
Dienste und Werke der Kirchenkreise der ehemaligen Nordel-
bischen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche	wahrgenommen.

(2)  In den Kirchenkreisen Mecklenburg und Pommern ist unver-
züglich nach Inkrafttreten der Verfassung je ein Konvent der 
Dienste	und	Werke	zu	bilden.

§ 21 
Kirchenkreisverbände

Innerhalb	von	drei	Jahren	nach	lnkrafttreten	der	Verfassung	ha-
ben die bei Inkrafttreten der Verfassung bestehenden Kirchen-
kreisverbände ihre Satzungen den Bestimmungen der Verfassung 
entsprechend	 anzupassen.	 Sind	 die	 erforderlichen	 Satzungsan-
passungen innerhalb dieser Frist nicht durchgeführt worden, trifft 
die Kirchenleitung die notwendigen Maßnahmen durch Rechts-
verordnung.

Abschnitt 4
Landeskirche

Unterabschnitt 1
Die Nordschleswigsche Gemeinde

§ 22 
Verhältnis zur Evangelisch-Lutherischen Kirche

in Norddeutschland
Das Verhältnis zwischen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland und der Nordschleswigschen Gemeinde nach 
Artikel 76 Satz 1 der Verfassung bestimmt sich vorbehaltlich einer 
anderweitigen Regelung nach dem Kirchengesetz betreffend den 
Anschluss deutscher evangelischer Kirchengemeinden außerhalb 
Schleswig-Holsteins an die Evangelisch-Lutherische Landeskir-
che	Schleswig-Holsteins	vom	27.	Oktober	1924	(KGVOBl.	1925	
S.	 48)	 der	 ehemaligen	Evangelisch-Lutherischen	Landeskirche	
Schleswig-Holsteins, zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
16.	November	1961	 (KGVBl.	S.	128),	 in	Verbindung	mit	dem	
Anschlussvertrag	vom	21.	März	1962.

Unterabschnitt 2
Die Landessynode

§ 23 
Bildung der Ersten Landessynode

(1) Die Erste Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland wird unverzüglich nach Inkrafttreten 
der Verfassung nach Maßgabe des Kirchengesetzes über die 
Wahl zur Ersten Landessynode (Teil 2 dieses Kirchengeset-
zes)	gebildet.

(2)	 Die	 Gemeinsame	 Kirchenleitung	 entscheidet	 bis	 zum	 1.	
März	 2012	 über	 die	 Berufung	 einer	 bzw.	 eines	 Wahlbe-
auftragten	 und	 einer	 bzw.	 eines	 stellvertretenden	Wahlbe-
auftragten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland.

(3) Die Kirchenkreisvorstände der Kirchenkreise der Nordelbi-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche entscheiden bis zum 
31.	März	2012	über	die	Berufung	von	Wahlbeauftragten	ihrer	
Kirchenkreise.	Die	Kirchenleitung	der	Evangelisch-Lutheri-
schen Landeskirche Mecklenburgs und die Kirchenleitung 
der Pommerschen Evangelischen Kirche entscheiden jeweils 
bis	zum	31.	März	2012	über	die	Berufung	von	Wahlbeauf-
tragten der zukünftigen Kirchenkreise Mecklenburg und 
Pommern.

§ 24 
Einberufung und Geschäftsordnung

(1)	 Die	Erste	Landessynode	tritt	im	Zeitraum	zwischen	dem	25.	
Oktober	und	dem	18.	November	2012	zu	ihrer	konstituieren-
den	Sitzung	zusammen.	Sie	wird	erstmals	durch	die	Vorsit-
zende	bzw.	den	Vorsitzenden	der	Vorläufigen	Kirchenleitung	
nach § 27 mit einer Frist von vier Wochen einberufen und bis 
zur	Wahl	des	Synodenpräsidiums	geleitet.

(2) Das Präsidium der Verfassunggebenden Synode bereitet die 
erste Tagung der Ersten Landessynode vor und schlägt der 
Ersten	Landessynode	eine	Geschäftsordnung	vor.	Diese	Ge-
schäftsordnung	gilt	bis	zu	ihrer	Verabschiedung	als	vorläufi-
ge	Geschäftsordnung.	Die	Aufgaben	der	Geschäftsstelle	der	
Ersten	Landessynode	nimmt	vorläufig	das	Landeskirchenamt	
wahr.
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§ 25 
Vertretung in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands
und in kirchlichen Zusammenschlüssen

Die von der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Mecklenburgs, der ehemaligen Nordelbischen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche und der ehemaligen Pommerschen 
Evangelischen Kirche gewählten Vertreterinnen und Vertreter 
und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter in Gremien 
der Gemeinschaften der Kirchen gemäß Artikel 7 der Verfas-
sung bleiben für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Nord-
deutschland	im	Amt.

Unterabschnitt 3
Die Kirchenleitung

§ 26 
Die Erste Kirchenleitung

(1) Die Erste Kirchenleitung wird abweichend von Artikel 
91 Absatz 5 der Verfassung während der zweiten Tagung 
der Ersten Landessynode nach Maßgabe der folgenden 
Absätze	gewählt.

(2) Der Ersten Kirchenleitung gehören einundzwanzig Mitglie-
der an:
1.	 Die	Landesbischöfin	bzw.	der	Landesbischof	und	die	vier	

Bischöfinnen	und	Bischöfe	im	Sprengel	sind	kraft	Amtes	
Mitglieder	der	Kirchenleitung.

2.	 Sechzehn	Mitglieder	 werden	 aus	 der	 Mitte	 der	 Ersten	
Landessynode gewählt, davon
a) elf Ehrenamtliche, davon mindestens jeweils eine 

Person aus den Kirchenkreisen Mecklenburg und 
Pommern, und

b) fünf aus der Gruppe der Pastorinnen und Pastoren 
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 
mindestens jeweils eine Person aus den Kirchenkrei-
sen  Mecklenburg und Pommern; dabei ist mindes-
tens	ein	Mitglied	aus	jeder	Gruppe	zu	wählen.

(3) Die Erste Kirchenleitung trifft die zur Durchführung die-
ses	Einführungsgesetzes	vorläufig	erforderlichen	Maßnah-
men auch insoweit, als sie durch dieses Einführungsgesetz 
nicht ausdrücklich zum Erlass ergänzender Vorschriften 
ermächtigt	ist.

§ 27 
Die Vorläufige Kirchenleitung

(1) Bis zum Zusammentreten der Ersten Landessynode und der 
Ersten Kirchenleitung werden deren Aufgaben und Befug-
nisse durch die Mitglieder der Gemeinsamen Kirchenleitung 
des Verbandes der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in 
Norddeutschland	als	Vorläufige	Kirchenleitung	wahrgenom-
men.	Bisherige	Teilnahmerechte	bleiben	bestehen.	Die	Auf-
gaben und Befugnisse nach Artikel 85 der Verfassung nimmt 
bis zur ersten Wahl des Finanzausschusses durch die Erste 
Landessynode der Finanzausschuss der Verfassunggebenden 
Synode des Verbandes der Evangelisch-Lutherischen Kir-
chen	in	Norddeutschland	wahr.

(2)	 Die	 Vorläufige	 Kirchenleitung	 trifft	 die	 zur	 Durchführung	
dieses	Kirchengesetzes	vorläufig	erforderlichen	Maßnahmen	
auch insoweit, als sie durch dieses Kirchengesetz nicht aus-
drücklich zum Erlass ergänzender Vorschriften ermächtigt 
ist.	Handelt	es	sich	bei	der	Rechtsvorschrift	um	ein	Kirchen-
gesetz,	gilt	Artikel	112	der	Verfassung	entsprechend.

(3) Soweit bis zum Zusammentreten der Ersten Kirchenleitung 
nach staatlichem Recht zur Übertragung einzelner Rechte 
rechtserhebliche Erklärungen abzugeben sind, bestellt die 
Vorläufige	 Kirchenleitung	 Bevollmächtigte	 zur	 Wahrneh-
mung der Rechte der bisherigen Rechtsträger erforderlichen-
falls auch unter Befreiung von der Vorschrift des § 181 des 
Bürgerlichen	Gesetzbuches.

Unterabschnitt 4
Die Bischöfinnen und Bischöfe

§ 28 
Überleitung

(1) Beschlüsse der Verfassunggebenden Synode über die Über-
leitung	der	Bischöfinnen	und	Bischöfe,	die	mit	der	Zustim-
mung von zwei Dritteln ihrer Mitglieder gefasst wurden, 
werden	mit	dem	Inkrafttreten	der	Verfassung	wirksam.	

(2) Abweichend von Artikel 97 und Artikel 98 der Verfassung 
werden im Kirchenkreis Mecklenburg die Ordination sowie 
die Beauftragung zur öffentlichen Verkündigung im bischöf-
lichen	Auftrag	von	den	Pröpstinnen	und	Pröpsten	vollzogen.

§ 29 
Bischöfliche Ernennung

(1) Im Gebiet der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Mecklenburgs gilt das Pfarrstellenübertragungs-
gesetz	 vom	23.	März	 1997	 (KABl	S.	 61),	 zuletzt	 geändert	
durch	Kirchengesetz	 vom	 5.	April	 2003	 (KABl	 S.45),	mit	
der Maßgabe, dass in § 3 an die Stelle des Beschlusses des 
Oberkirchenrates	die	bischöfliche	Ernennung	tritt	und	an	die	
Stelle von § 7 die Bestimmungen des Abschnittes C des Kir-
chengesetzes über die Errichtung, Aufhebung, Änderung und 
Besetzung	von	Pfarrstellen	vom	28.	Mai	1978	(GVOBl.	S.	
199) der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, 
zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	vom	25.	Februar	2011	
(GVOBl.	S.	111,	215).

(2) Im Gebiet der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche gilt weiterhin das Kirchengesetz über die 
Errichtung, Aufhebung, Änderung und Besetzung von Pfarr-
stellen	vom	28.	Mai	1978	(GVOBl.	S.	199)	der	Nordelbischen	
Evangelisch-Lutherischen Kirche, zuletzt geändert durch Kir-
chengesetz	vom	25.	Februar	2011	(GVOBl.	S.	111,	215).

(3) Im Gebiet der ehemaligen Pommerschen Evangelischen Kir-
che gilt das Kirchengesetz über die Besetzung von Pfarrstel-
len	 vom	2.	 Juni	 1950	 (ABl.	 S.	 58),	 zuletzt	 geändert	 durch	
Kirchengesetz	vom	23.	Oktober	2005	(ABl.	S.	58),	mit	der	
Maßgabe, dass an die Stelle eines Beschlusses des Konsisto-
riums	gemäß	§	1	Absatz	1	Nummer	2	und	3	die	bischöfliche	
Ernennung und an die Stelle der §§ 8 bis 10 der Abschnitt 
C des Kirchengesetzes über die Errichtung, Aufhebung, Än-
derung	 und	Besetzung	 von	Pfarrstellen	 vom	28.	Mai	 1978	
(GVOBl.	 S.	 199)	 der	 Nordelbischen	 Evangelisch-Lutheri-
schen	Kirche,	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	vom	25.	
Februar	2011	(GVOBl.	S.	111,	215),	tritt.

§ 30 
Wahrnehmung des landesbischöflichen Amtes

Bis	 zum	Amtsantritt	 der	 Landesbischöfin	 bzw.	 des	 Landesbi-
schofes	nimmt	die	Bischöfin	bzw.	der	Bischof,	die	bzw.	der	den	
Vorsitz	 in	der	Vorläufigen	oder	der	Ersten	Kirchenleitung	nach	
§	27	oder	§	26	innehat,	die	landesbischöflichen	Aufgaben	in	der	
Evangelisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	wahr.
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§ 31 
Bischofsbevollmächtigte

(1)	 Nimmt	die	Bischöfin	im	Sprengel	Hamburg	und	Lübeck	bis	
zum	Amtsantritt	einer	Landesbischöfin	bzw.	eines	Landesbi-
schofes	den	Vorsitz	 in	der	Vorläufigen	oder	der	Ersten	Kir-
chenleitung	nach	§	27	oder	§	26	wahr,	bestellt	die	Vorläufige	
oder die Erste Kirchenleitung auf Vorschlag des Bischofs-
rates	eine	Pastorin	bzw.	einen	Pastor	zur	bzw.	zum	Bevoll-
mächtigten	der	Bischöfin	im	Sprengel	Hamburg	und	Lübeck.	

(2) Nimmt einer der Bischöfe im Sprengel Mecklenburg und 
Pommern	 bis	 zum	Amtsantritt	 einer	 Landesbischöfin	 bzw.	
eines	 Landesbischofes	 den	Vorsitz	 in	 der	Vorläufigen	 oder	
der Ersten Kirchenleitung nach § 27 oder § 26 wahr, nimmt 
der andere Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern 
die Aufgaben des Bischofes im Sprengel Mecklenburg und 
Pommern	wahr.

(3) Nimmt der Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein bis 
zum	Amtsantritt	einer	Landesbischöfin	bzw.	eines	Landesbi-
schofes	den	Vorsitz	 in	der	Vorläufigen	oder	der	Ersten	Kir-
chenleitung nach § 27 oder 26 wahr, nimmt der amtierende 
Bevollmächtige des Bischofes im Sprengel Schleswig und 
Holstein	dessen	Aufgaben	weiter	wahr.

(4)	 Für	die	Aufgaben	der	bzw.	des	Bevollmächtigten	nach	Ab-
satz	1	und	3	gilt	§	5	Absatz	2	bis	7	des	Artikel	3	des	19.	Ver-
fassungsänderungsgesetzes der ehemaligen Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen	 Kirche	 vom	 8.	 Oktober	 2007	
(GVOBl.	S.	262),	zuletzt	geändert	durch	Kirchengesetz	vom	
31.	März	2009	(GVOBl.	S.	109,	118).

§ 32 
Bischöfinnen und Bischöfe im Sprengel

Mecklenburg und Pommern
(1) Bis zum Ablauf der Amtsperiode der Ersten Kirchenleitung 

nach	§	26	nehmen	zwei	Bischöfinnen	bzw.	Bischöfe	das	Amt	
der	Bischöfin	bzw.	des	Bischofes	im	Sprengel	Mecklenburg	und	
Pommern	mit	Dienstsitz	in	Schwerin	bzw.	Greifswald	wahr.	

(2)	 Scheidet	eine	Bischöfin	bzw.	ein	Bischof	im	Sprengel	Meck-
lenburg und Pommern vor Ablauf der Amtsperiode der Ers-
ten	Kirchenleitung	nach	§	26	aus	ihrem	bzw.	seinem	Amt	aus,	
so bestellt die Erste Kirchenleitung nach § 26 auf Vorschlag 
des	betreffenden	Kirchenkreisrates	eine	Pröpstin	bzw.	einen	
Propst aus dem Kirchenkreis, in dem die ausscheidende Bi-
schöfin	 bzw.	 der	 ausscheidende	 Bischof	 ihren	 bzw.	 seinen	
Sitz	hatte,	zur	Wahrnehmung	der	bischöflichen	Aufgaben.

(3)	 Scheiden	 beide	 Bischöfinnen	 bzw.	 Bischöfe	 im	 Sprengel	
Mecklenburg und Pommern vor Ablauf der Amtsperiode der 
Ersten Kirchenleitung nach § 26 aus ihren Ämtern aus, wird 
eine	Bischöfin	bzw.	 ein	Bischof	 im	Sprengel	Mecklenburg	
und Pommern nach Maßgabe des Bischofswahlgesetzes (Teil 
3	dieses	Kirchengesetzes)	gewählt.	In	diesem	Fall	sind,	ab-
weichend	von	§	26	Absatz	2	Nummer	1	nur	drei	Bischöfin-
nen	bzw.	Bischöfe	 im	Sprengel	kraft	Amtes	Mitglieder	der	
Ersten	Kirchenleitung	 nach	 §	 26.	 Bis	 zum	Amtsantritt	 der	
Bischöfin	bzw.	des	Bischofes	im	Sprengel	Mecklenburg	und	
Pommern	gilt	Absatz	2	entsprechend.

§ 33 
Stellvertretung

(1)	 Die	Rechte	und	Pflichten	der	ständigen	bischöflichen	Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter übernehmen nach Inkraft-
treten der Verfassung 
1.	 für	den	Sprengel	Hamburg	und	Lübeck	bis	zum	Ablauf	

ihrer	bzw.	seiner	Amtszeit	die	bisherige	Stellvertreterin	
bzw.	der	bisherige	Stellvertreter	der	Bischöfin	bzw.	des	
Bischofes im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordel-
bischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, 

2.	 für	den	Sprengel	Schleswig	und	Holstein	bis	zum	Ablauf	
ihrer	bzw.	seiner	Amtszeit	die	bisherige	Stellvertreterin	
bzw.	der	bisherige	Stellvertreter	der	Bischöfin	bzw.	des	
Bischofes im Sprengel Schleswig und Holstein der Nor-
delbischen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche.

(2) Im Sprengel Mecklenburg und Pommern vertreten sich die 
Bischöfinnen	und	Bischöfe	im	Sprengel	gegenseitig.

§ 34 
Wahl der ersten Landesbischöfin bzw.

des ersten Landesbischofes
(1) Die Landessynode soll in ihrer zweiten Tagung die erste 

Landesbischöfin	bzw.	den	ersten	Landesbischof	der	Evan-
gelisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	wählen.

(2) Abweichend von den Bestimmungen das Bischofswahl-
gesetzes (Teil 3 dieses Kirchengesetzes) gilt für die erste 
Wahl	einer	Landesbischöfin	bzw.	eines	Landesbischofes:
1.	 Dem	Wahlvorbereitungsausschuss	gehören	an:

a) je fünf von den Synoden der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Mecklenburgs, der Nordel-
bischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und 
der Pommerschen Evangelischen Kirche aus ihrer 
Mitte gewählte Mitglieder, davon jeweils drei Eh-
renamtliche,	eine	Pastorin	bzw.	ein	Pastor	und	eine	
Mitarbeiterin	bzw.	ein	Mitarbeiter,

b) je ein von den Synodenpräsidien der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, der 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
und der  Pommerschen Evangelischen Kirche aus 
ihrer Mitte bestimmtes ehrenamtliches Mitglied,

c)	 die	Bischöfinnen	bzw.	Bischöfe	 der	Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, der 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
und der Pommerschen Evangelischen Kirche,

d) je ein von den Kirchenleitungen der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, der 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
und der Pommerschen Evangelischen Kirche aus 
ihrer Mitte gewähltes ehrenamtliches Mitglied,

e)	 eine	 Landessuperintendentin	 bzw.	 ein	 Landessu-
perintendent der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche	 Mecklenburgs,	 eine	 Pröpstin	 bzw.	 ein	
Propst der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri-
schen	Kirche	und	 eine	Superintendentin	bzw.	 ein	
Superintendent der Pommerschen Evangelischen 
Kirche, die aus der Mitte des jeweiligen Konventes 
gewählt	werden.

2.	 Für	die	Mitglieder	nach	Nummer	1	Buchstabe	a	sind	
je zwei Ersatzmitglieder aus der Mitte der Synoden zu 
wählen.	Für	die	Mitglieder	nach	Nummer	1	Buchstabe	
b, d und e ist die gleiche Anzahl Ersatzmitglieder zu 
wählen oder zu bestimmen, die die jeweiligen Voraus-
setzungen	der	Mitgliedschaft	nach	Nummer	1	erfüllen.	
Ersatzmitglieder der Mitglieder nach Nummer 1 Buch-
stabe	c	 sind	 ihre	Stellvertreterinnen	bzw.	Stellvertre-
ter.	 Die	 Ersatzmitglieder	 rücken	 jeweils	 in	 der	 Rei-
henfolge der auf sie entfallenen Stimmenzahlen nach, 
wenn ein Mitglied des Wahlvorbereitungsausschusses 
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ausscheidet oder dauerhaft an der Mitwirkung gehin-
dert	 ist.	Die	Feststellung	einer	dauerhaften	Verhinde-
rung an der Mitwirkung trifft der Wahlvorbereitungs-
ausschuss.

3.	 Mitglieder,	die	selbst	oder	deren	Angehörige	(§	9	Ab-
satz 4 des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungs-
gesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland) 
beteiligt sind, sind bis zum Ende des Besetzungsver-
fahrens	von	der	Mitwirkung	ausgeschlossen.	Für	die-
ses Besetzungsverfahren rückt ein Ersatzmitglied nach 
Nummer	2	nach.

4.	 Über	 die	 Geschäftsführung	 des	 Wahlvorbereitungs-
ausschusses	entscheidet	die	bzw.	der	Vorsitzende.

5.	 Die	 Mitglieder	 des	 Wahlvorbereitungsausschusses	
nach Nummer 1 Buchstabe a, b, d und e werden unver-
züglich nach Inkrafttreten dieser Bestimmung durch 
die	landeskirchlichen	Gremien	gewählt	oder	bestimmt.	

6.	 Der	Wahlvorbereitungsausschuss	wird	zu	seiner	ersten	
Sitzung vom dienstältesten Mitglied nach Nummer 1 
Buchstabe b unverzüglich nach der zuletzt erfolgten 
Wahl	oder	Bestimmung	nach	Nummer	5	einberufen.

(3) Der Wahlvorbereitungsausschuss wählt ein Mitglied nach 
Nummer 1 Buchstabe b in den Vorsitz und aus seiner Mitte 
die	stellvertretende	Vorsitzende	bzw.	den	stellvertretenden	
Vorsitzenden.

Unterabschnitt 5
Die Sprengel

§ 35 
Sprengeleinteilung

Die in Artikel 101 der Verfassung genannten Sprengel setzen sich 
wie folgt zusammen:

1.	 der	Sprengel	Hamburg	und	Lübeck	aus	den	Kirchenkreisen
a) Hamburg-Ost,
b)	 Hamburg-West/Südholstein,
c) Lübeck-Lauenburg,

2.	 der	 Sprengel	Mecklenburg	 und	 Pommern	 aus	 den	Kir-
chenkreisen
a) Mecklenburg,
b) Pommern,

3.	 der	Sprengel	Schleswig	und	Holstein	aus	den	Kirchen-
kreisen
a) Altholstein,
b) Dithmarschen,
c) Nordfriesland,
d) Ostholstein,
e) Plön-Segeberg,
f) Rantzau-Münsterdorf,
g) Rendsburg-Eckernförde,
h)	 Schleswig-Flensburg.

Unterabschnitt 6
Die Theologische Kammer

§ 36 
Die Theologische Kammer

Bis zur Bildung der ersten Theologischen Kammer nimmt der 
Theologische Ausschuss der Verfassunggebenden Synode deren 
Aufgaben	wahr.

Unterabschnitt 7
Das Landeskirchenamt

§ 37 
Sitz und Außenstellen

(1) Das Landeskirchenamt nimmt die Aufgaben des Oberkir-
chenrates der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck-
lenburgs, des Kirchenamtes der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche und des Konsistoriums der Pommerschen 
Evangelischen	Kirche	wahr.	Es	hat	seinen	Sitz	in	Kiel	mit	ei-
ner	Außenstelle	in	Schwerin.	Es	können	weitere	Außenstellen	
–	auch	mit	Sonderzuständigkeiten	–	gebildet	werden.	

(2)	 Die	Präsidentin	bzw.	der	Präsident	des	Landeskirchenamtes	
sowie die weiteren hauptamtlichen Mitglieder des Kollegi-
ums	 haben	 ihren	Dienstsitz	 in	Kiel.	Dies	 gilt	 auch	 für	 die	
Referentinnen und Referenten, sofern nicht aus regionalen 
oder funktionalen Gründen der Dienstsitz in der Außenstelle 
in Schwerin oder einer anderen Außenstelle sachgerecht ist; 
besondere persönliche Belange sollen berücksichtigt wer-
den.	Den	weiteren	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	werden	
Aufgaben	am	bisherigen	Dienstort	bzw.	am	Außenstellensitz	
angeboten,	die	ihrer	bisherigen	Tätigkeit	adäquat	sind.

§ 38 
Organisationsstruktur und Überleitung

(1) Die Gemeinsame Kirchenleitung entscheidet über die erste 
Organisationsstruktur des Landeskirchenamtes und die Über-
leitung der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfassung 
amtierenden Mitglieder der Kollegien des Oberkirchenrates 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, 
des Kirchenamtes der Nordelbischen Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche und des Konsistoriums der Pommerschen 
Evangelischen	Kirche	durch	Beschluss.	Darüber	hinaus	kann	
die Gemeinsame Kirchenleitung durch Beschluss über die 
Berufung von hauptamtlichen Mitgliedern des Kollegiums 
des	Landeskirchenamtes	entscheiden.

(2) Beschlüsse der Gemeinsamen Kirchenleitung nach Absatz 1 
werden	mit	Inkrafttreten	der	Verfassung	wirksam.

Unterabschnitt 8
Die Landeskirchlichen Beauftragten

§ 39 
Landeskirchliche Beauftragte

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfassung amtierenden 
Beauftragten bei den Landesparlamenten und Landesregierungen 
sind Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland.

Unterabschnitt 9
Die Archive

§ 40 
Archive

(1) Das Landeskirchliche Archiv der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland ist Bestandteil des Landeskir-
chenamtes und hat seinen Sitz in Kiel mit Außenstellen in 
Schwerin	und	Greifswald.

(2) Für das zukünftige landeskirchliche Archivgut der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland gilt bis zum 
Inkrafttreten eines Archivrechtes der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland 
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1.	 das	Kirchengesetz	über	das	Archivwesen	vom	11.	Febru-
ar	1991	(GVOBl.	S.	99,	162)	der	Nordelbischen	Evange-
lisch-Lutherischen Kirche,

2.	 die	 Rechtsverordnung	 für	 die	 Benutzung	 kirchlichen	
Archivgutes	vom	10.	August	1992	(GVOBl.	S.	297)	der	
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, zuletzt 
geändert	 durch	 Rechtsverordnung	 vom	 11.	 Mai	 2009	
(GVOBl.	S.	189),

3.	 die	Rechtsverordnung	über	die	Kosten	für	die	Benutzung	
kirchlicher	Archive	vom	20.	November	2001	 (GVOBl.	
2002	S.	4)	der	Nordelbischen	Evangelisch-Lutherischen	
Kirche,

4.	 die	Rechtsverordnung	über	die	Bewertung	und	Vernich-
tung (Kassation) von Schriftgut sowie die Aufbewahrung 
von	Archivgut	vom	2.	Februar	1999	(GVOBl.	S.	57)	der	
Nordelbischen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche.

(3) Schriftgut des Verbandes der Evangelisch-Lutherischen Kir-
chen	in	Norddeutschland	ist	landeskirchliches	Archivgut.

(4)	 Eine	Rechtsangleichung	wird	 bis	 zum	 31.	Dezember	 2017	
angestrebt.

Unterabschnitt 10
Das theologische Ausbildungs- und Prüfungswesen

§ 41 
Das Vorläufige Theologische Prüfungsamt

(1) Bis zur Bildung des Theologischen Prüfungsamtes nach Ar-
tikel 113 der Verfassung werden dessen Aufgaben durch das 
Vorläufige	Theologische	Prüfungsamt	wahrgenommen.

(2)	 Dem	Vorläufigen	Theologischen	Prüfungsamt	gehören	an
1.	 bis	zum	Amtsantritt	der	Landesbischöfin	bzw.	des	Lan-

desbischofes	 die	 bzw.	 der	 Vorsitzende	 der	 Vorläufigen	
Kirchenleitung	bzw.	der	Ersten	Kirchenleitung	nach	§	27	
bzw.	nach	§	26,

2.	 eine	weitere	ordinierte	Theologin	bzw.	ein	weiterer	ordi-
nierter Theologe,

3.	 eine	Mitarbeiterin	 bzw.	 ein	Mitarbeiter	 des	 Landeskir-
chenamtes,	die	bzw.	der	die	Befähigung	zum	Richteramt	
hat,

4.	 eine	Mitarbeiterin	 bzw.	 ein	Mitarbeiter	 des	 Landeskir-
chenamtes,	die	bzw.	der	für	die	theologische	Ausbildung	
zuständig	ist.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 werden 
von der Gemeinsamen Kirchenleitung vor Inkrafttreten der 
Verfassung	berufen.

(4)	 Das	Vorläufige	Theologische	Prüfungsamt	gibt	sich	eine	Ge-
schäftsordnung, in der die Delegation von Aufgaben auf ein-
zelne	seiner	Mitglieder	zu	ermöglichen	ist.

§ 42
Erste Theologische Prüfung

(1) Kandidatinnen und Kandidaten, die nach Inkrafttreten der 
Verfassung zur Ersten Theologischen Prüfung zugelassen 
werden, legen bis zu einer anderweitigen Regelung des Prü-
fungsrechtes die Prüfung nach den für sie bisher geltenden 
Prüfungsordnungen	 ab.	Das	Recht,	 die	 Erste	Theologische	
Prüfung bei einer Theologischen Fakultät (Fachbereich) ab-
zulegen,	bleibt	unberührt.

(2) Die Prüfungskommissionen für die Erste Theologische Prü-
fung werden nach dem fortgeltenden landeskirchlichen Recht 
gebildet.	Die	erforderlichen	Berufungen	nimmt	das	Vorläufige	
Theologische	Prüfungsamt	bzw.	das	Theologische	Prüfungs-

amt in sinngemäßer Anwendung der fortgeltenden Bestim-
mungen	über	die	Bildung	von	Prüfungskommissionen	vor.

§ 43
Kirchlicher Vorbereitungsdienst und

Zweite Theologische Prüfung
(1)	 Theologinnen	 bzw.	 Theologen,	 die	 sich	 beim	 Inkrafttreten	

der	 Verfassung	 im	 Vorbereitungsdienst	 befinden,	 beenden	
ihre	Ausbildung	nach	der	bisher	für	sie	geltenden	Ordnung.

(2) Entsprechendes gilt für Beurlaubte, deren kirchliche Aus-
bildung unterbrochen worden ist, sofern sie ihre Ausbildung 
innerhalb	von	drei	Jahren	nach	Inkrafttreten	der	Verfassung	
beenden.

(3) Kandidatinnen und Kandidaten, die nach Inkrafttreten der 
Verfassung in den kirchlichen Vorbereitungsdienst aufge-
nommen werden, haben sich für die Ausbildung nach der 
Ordnung einer bestimmten ehemaligen Landeskirche zu ent-
scheiden.	Absatz	1	findet	 entsprechende	Anwendung.	Über	
die Aufnahme entscheidet das Landeskirchenamt im Einver-
nehmen	 mit	 dem	 Vorläufigen	 Theologischen	 Prüfungsamt	
bzw.	mit	dem	Theologischen	Prüfungsamt.

(4) Die Prüfungskommissionen für die Zweite Theologische 
Prüfung werden nach dem fortgeltenden landeskirchlichen 
Recht	gebildet.	Die	erforderlichen	Berufungen	nimmt	das	
Vorläufige	Theologische	 Prüfungsamt	 bzw.	 das	Theologi-
sche Prüfungsamt in sinngemäßer Anwendung der fortgel-
tenden Bestimmungen über die Bildung von Prüfungskom-
missionen	vor.

§ 44
Überleitung von Funktionsträgerinnen und

Funktionsträgern
Wenn in den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes keine ab-
weichende Regelung getroffen wird, werden Beschlüsse der 
Gemeinsamen Kirchenleitung über die Überleitung von Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträgern auf der Ebene der Landes-
kirche	mit	dem	Inkrafttreten	der	Verfassung	wirksam.

Abschnitt 5
Dienste und Werke

§ 45
Kammer für Dienste und Werke

Die	Rechte	 und	Pflichten	 der	Kammer	 für	Dienste	 und	Werke	
werden bis zu deren unverzüglich nach Inkrafttreten der Verfas-
sung vorzunehmenden Neubildung durch die ehemalige Kammer 
für Dienste und Werke der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri-
schen	Kirche	wahrgenommen.	Sie	beruft	je	zwei	Vertreterinnen	
und Vertreter der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Mecklenburgs und der ehemaligen Pommerschen Evan-
gelischen	Kirche.

§ 46
Überleitung landeskirchlicher Einrichtungen

(1) Folgende Einrichtungen der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Mecklenburgs werden mit Inkrafttreten der Verfas-
sung zu Einrichtungen des Kirchenkreises Mecklenburg:
1.	 Zentrum	Kirchlicher	Dienste	in	Rostock,
2.	 Gehörlosenseelsorge,
3.	 Schulseelsorge,
4.	 Krankenhausseelsorge,
5.	 Betrieb	des	Tagungs-	und	Gästehauses	„Sibrand	Siegert“-

Haus der Kirche in Güstrow,
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6.	 Betrieb	 der	 Jugendbildungs-	 und	 Begegnungsstätte	
„Pfarrhaus	Damm“	in	Damm.

(2) Folgende Einrichtungen der Pommerschen Evangelischen 
Kirche werden mit Inkrafttreten der Verfassung zu Einrich-
tungen des Kirchenkreises Pommern:
1.		 Jahr	zur	Taufe,
2.		 Arbeit	 mit	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 (ohne	 Evangeli-

sche	 Jugend	 Pommern	 und	 Arbeitskreis	 Evangelische	
Jugend),

3.		 Kindertagesstätten-	und	Vorschularbeit,
4.		 Jugendmigrationsdienst,
5.		 Schulseelsorge,
6.		 Krankenhausseelsorge,	 Telefonseelsorge	 und	 Hospiz-

seelsorge,
7.		 Ökumenische	Partnerschaftsarbeit,
8.		 Evangelische	Medienstelle,
9.		 Betrieb	des	Tagungs-	und	Seminarhotels	„Haus	Kranich“	

in Zinnowitz,
10.		„Greifbar	–	der	andere	Gottesdienst“.

§ 47
Struktur

(1) Die Struktur der Dienste und Werke auf der landeskirchli-
chen	Ebene	wird	in	Hauptbereichen	organisiert.

(2) Bis zu einer anderweitigen kirchengesetzlichen Regelung 
bleibt die Zuordnung landeskirchlicher Dienste und Wer-
ke der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche zu 
den	 Hauptbereichen	 bestehen.	 Abweichend	 davon	 werden	
das Predigerseminar und das Pastoralkolleg dem Dezernat 
des Landeskirchenamtes zugeordnet, das für den Dienst der 
Pastorinnen	und	Pastoren	zuständig	ist.	Die	Zuordnung	der	
übergeleiteten landeskirchlichen Dienste und Werke zu den 
Hauptbereichen erfolgt durch Beschluss der Gemeinsamen 
Kirchenleitung.

(3)	 Die	 bei	 Inkrafttreten	 der	 Verfassung	 im	Amt	 befindlichen	
Hauptbereichsleiterinnen und Hauptbereichsleiter sind 
Hauptbereichsleiterinnen und Hauptbereichsleiter der Evan-
gelisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland.

(4) Bis zu einer anderweitigen kirchengesetzlichen Regelung 
gilt das Kirchengesetz über die Organisation der Dienste und 
Werke der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in	Hauptbereichen	der	kirchlichen	Arbeit	vom	11.	März	2008	
(GVOBl.	S.	110,	134)	fort.

Abschnitt 6
Öffentliches Dienstrecht und Arbeitsrecht

Unterabschnitt 1
Pfarrerdienstrecht

§ 48
Überleitung der Pastorinnen und Pastoren

sowie der Pfarrerinnen und Pfarrer
(1) Pastorinnen und Pastoren der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche Mecklenburgs und der Nordelbischen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche sowie Pfarrerinnen und Pfarrer der 
Pommerschen Evangelischen Kirche sind mit Inkrafttreten 
der Verfassung Pastorinnen und Pastoren der Evangelisch-
Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland.

(2) Bis zu einer Rechtsvereinheitlichung gilt auf dem Gebiet 
der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs, der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-

Lutherischen Kirche und der ehemaligen Pommerschen 
Evangelischen Kirche das jeweils bis zum Inkrafttreten der 
Verfassung	geltende	Pfarrerdienstrecht	fort.	Das	für	die	Pas-
torinnen und Pastoren der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland anzuwendende Pfarrerdienstrecht be-
stimmt	 sich	 nach	 dem	 jeweiligen	 Dienstsitz.	 Für	 nicht	 im	
aktiven Dienst stehende Pastorinnen und Pastoren sowie für 
Pastorinnen und Pastoren, die zurzeit keine Pfarrstelle inne-
haben	oder	verwalten,	gilt	der	jeweils	letzte	Dienstsitz.

§ 49
Amtskleidung

Die bei Inkrafttreten der Verfassung im Gebiet der ehemaligen 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, der ehe-
maligen Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und 
der ehemaligen Pommerschen Evangelischen Kirche übliche 
Amtskleidung bleibt bis zu einer anderweitigen Regelung unver-
ändert.	Entsprechendes	gilt	für	das	Tragen	des	Amtskreuzes.

Unterabschnitt 2
Kirchenbeamtenrecht

§ 50
Überleitung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte der landeskirch-
lichen Ebene der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs, der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche sowie der Pommerschen Evangelischen Kirche sind 
mit Inkrafttreten der Verfassung Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamte der landeskirchlichen Ebene der Evange-
lisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland.

(2) Die vor Inkrafttreten der Verfassung zu anderen als den in 
Absatz 1 genannten Dienstherren begründeten Kirchenbeam-
tenverhältnisse bestehen nach Inkrafttreten der Verfassung 
unverändert	fort.

§ 51
Weitergeltung des Kirchenbeamtenrechtes

(1) Für die in den Dienst der Landeskirche übergeleiteten Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten gilt das zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Verfassung auf sie anzuwendende Kir-
chenbeamtenrecht der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs, der ehemaligen Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche sowie der ehemaligen 
Pommerschen Evangelischen Kirche bis zu einer Rechtsver-
einheitlichung	 fort.	 Satz	 1	 gilt	 für	 die	 Kirchenbeamtinnen	
und Kirchenbeamten im Sinne von § 50 Absatz 2 entspre-
chend.

(2) Auf nach Inkrafttreten der Verfassung begründete Kirchenbe-
amtenverhältnisse ist bis zu einer Rechtsvereinheitlichung des 
Kirchenbeamtenrechtes das Kirchenbeamtenrecht der Nordel-
bischen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche	anzuwenden.
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Unterabschnitt 3
Besoldungs- und Versorgungsrecht

§ 52
Kirchliches Besoldungsrecht

(1)	Mit	 Inkrafttreten	 der	Verfassung	 findet	 für	 die	 Pastorinnen	
und Pastoren im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, die 
Vikarinnen und Vikare sowie die Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten das Kirchengesetz über die Besoldung der 
Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamten und Kirchenbeam-
tinnen in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che (Kirchenbesoldungsgesetz) in der Fassung der Bekannt-
machung	vom	6.	Juli	2010	(GVOBl.	S.	218),	zuletzt	geändert	
durch	Kirchengesetz	vom	23.	November	2011	 (GVOBl.	S.	
326), nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Anwen-
dung.

(2) Für die Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsemp-
fänger nach Absatz 1, die ihren Dienstsitz oder ihren letzten 
Dienstsitz vor einer Beurlaubung oder einer Versetzung in 
den Wartestand im Gebiet des Kirchenkreises Mecklenburg 
oder des Kirchenkreises Pommern haben oder hatten, gilt 
als Bemessungssatz für die Besoldung neunzig Prozent der 
Besoldung gemäß dem Kirchenbesoldungsgesetz nach Ab-
satz	1.	Ab	dem	1.	Januar	2013	erfolgt	die	Angleichung	des	
Bemessungssatzes auf die Höhe der Besoldung gemäß dem 
Kirchenbesoldungsgesetz	 nach	Absatz	 1.	 Die	Angleichung	
erfolgt durch Anhebung des Bemessungssatzes um je zwei 
Prozent gemäß dem Kirchenbesoldungsgesetz nach Absatz 1 
jeweils	zum	1.	Januar	eines	Jahres.

(3) Die Höhe der Besoldung richtet sich nach dem jeweiligen 
Dienstsitz der Besoldungsempfängerinnen und Besoldungs-
empfänger.	Dies	gilt	auch	für	das	Landeskirchenamt	und	sei-
ne	Außenstelle.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	bei	einem	Wechsel	
des Dienstsitzes mit der Maßgabe, dass niemand schlechter 
gestellt	werden	darf	als	an	seinem	vorherigen	Dienstsitz.

(4) Lineare Besoldungserhöhungen bedürfen abweichend von 
den Bestimmungen des Kirchenbesoldungsgesetzes nach 
Absatz	1	einer	kirchengesetzlichen	Regelung.	Die	Besoldung	
ist aus den jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 
aufzubringen.	Der	Verantwortung	der	Landessynode	obliegt	
es, veränderten Wirtschafts- und Haushaltsentwicklungen 
Rechnung	zu	tragen.

(5) Für den Vorbereitungsdienst gelten ab Inkrafttreten der Ver-
fassung die Anwärterbezüge nach Maßgabe des Kirchenbe-
soldungsgesetzes	nach	Absatz	1	und	4.	Die	Absätze	2	und	7	
finden	keine	Anwendung.

(6) Nach erfolgter Angleichung der Besoldung in der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ist ein neues 
Besoldungsrecht zu entwickeln, das der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung, den Lebenshaltungskosten, der allge-
meinen Wirtschaftsentwicklung, der Finanzkraft der Kirche 
unter Beachtung des Grundsatzes der funktionsgerechten 
Besoldung, dem demographischen Wandel und der Notwen-
digkeit Rechnung trägt, die pastorale Grundversorgung in al-
len Regionen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland	auch	für	die	Zukunft	zu	gewährleisten.	Dabei	ist	
zu entscheiden, ob anstatt des Besoldungsrechtes des Bundes 
das eines der Bundesländer in dem Gebiet der Evangelisch-
Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	Maßstab	sein	soll.

(7) Pastorinnen und Pastoren wird bei der Zuweisung einer 
Dienstwohnung auf die Dienstbezüge eine Dienstwohnungs-
vergütung	 angerechnet.	 Die	 Höhe	 der	 Dienstwohnungs-

vergütung und die weiteren Dienstwohnungsregelungen 
bestimmen sich für Pastorinnen und Pastoren mit Dienst-
sitz im Gebiet des Kirchenkreises Mecklenburg nach der 
Verordnung über die Dienstwohnung in der Evangelisch-
Lutherischen	Landeskirche	Mecklenburgs	vom	3.	Juli	1999	
(KABl	S.	47),	zuletzt	geändert	durch	Verordnung	vom	4.	Juni	
2005	(KABl	S.	56),	und	die	Verwaltungsanordnung	über	Re-
gelungen für den Bau, die Instandsetzung und Ausstattung 
von	 Dienstwohnungen	 vom	 5.	 Januar	 1993	 (KABl	 S.	 22)	
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, 
und für Pastorinnen und Pastoren mit Dienstsitz im Gebiet 
der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche nach der Rechtsverordnung über die Bereitstellung, 
Unterhaltung	und	Verwaltung	von	Pastoraten	vom	14.	Januar	
1986	 (GVOBl.	 S.	 26)	 der	 Nordelbischen	 Evangelisch-Lu-
therischen Kirche, zuletzt geändert durch Rechtsverordnung 
vom	3.	Februar	1998	(GVOBl.	S.	68),	und	für	Pastorinnen	
und Pastoren mit Dienstsitz im Gebiet des Kirchenkreises 
Pommern nach der Verordnung über Dienstwohnungen der 
Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche der Uni-
on	vom	9.	September	1998	(ABl.	EKD	S.	458),	zuletzt	geän-
dert	durch	Verordnung	vom	30.	November	2005	(ABl.	EKD	
S.	575),	und	nach	der	Ordnung	für	den	Bau	und	Umbau	von	
Pfarrhäusern	vom	26.	 Juli	1991	 (ABl.	S.	77)	der	Pommer-
schen	Evangelischen	Kirche.

(8)	 Die	 Beihilfe	 in	 Krankheits-,	 Pflege-	 und	 Geburtsfällen	 er-
folgt mit Inkrafttreten der Verfassung für die Besoldungs-
empfängerinnen und Besoldungsempfänger nach Absatz 1 
sowie für die Versorgungsberechtigten nach § 54 nach den 
in der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	 geltenden	 Beihilfevorschriften.	 Beihilfeberechtigte,	
denen nach bisherigem Recht ein Zuschuss zu den Beiträgen 
für die gesetzliche Krankenkasse gewährt wurde, erhalten 
diesen Zuschuss für den Zeitraum des Verbleibs in einer ge-
setzlichen	Krankenkasse	in	bisheriger	Höhe	weiter.

(9) Die Rechtsverordnung über die Vergütung von Reisekosten 
vom	26.	August	2008	 (GVOBl.	S.	263)	der	Nordelbischen	
Evangelisch-Lutherischen Kirche sowie die Fahrzeugbenut-
zungsverordnung	vom	10.	November	1992	(GVOBl.	S.	385)	
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, zuletzt 
geändert	 durch	 Rechtsverordnung	 vom	 25.	 August	 2008	
(GVOBl.	 S.	 264),	 finden	 mit	 Inkrafttreten	 der	 Verfassung	
Anwendung.

(10) Mit Inkrafttreten der Verfassung gelten für die in den Dienst 
der Landeskirche übergeleiteten Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten die Vorschriften über die Gewährung von 
Jubiläumszuwendungen	 der	 ehemaligen	 Nordelbischen	
Evangelisch-Lutherischen Kirche als landeskirchliches 
Recht	 weiter.	 Satz	 1	 gilt	 auch	 für	 die	 Kirchenbeamtinnen	
und Kirchenbeamten der Kirchengemeinden, Kirchenkreise 
sowie Kirchengemeinde- oder -kreisverbände im Gebiet der 
ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
im	Sinne	des	§	50	Absatz	2.

(11) Die Rechtsverordnung über die Gewährung von Umzugskos-
tenvergütung	und	Trennungsgeld	vom	26.	Juli	1991	(GVO-
Bl.	 S.	 269)	 der	 Nordelbischen	 Evangelisch-Lutherischen	
Kirche,	zuletzt	geändert	durch	Rechtsverordnung	vom	9.	Juli	
2009	 (GVOBl.	S.	217),	findet	mit	 Inkrafttreten	der	Verfas-
sung	Anwendung.
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§ 53
Überleitung der Besoldung

(1) Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsempfänger wer-
den mit Inkrafttreten der Verfassung nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen mit dem Statusamt, das sie am Tage 
vor Inkrafttreten der Verfassung innehaben, in die jeweilige 
Besoldungsgruppe des Kirchenbesoldungsgesetzes nach § 
52 Absatz 1 mit der sich daraus ergebenden Amtsbezeich-
nung	 übergeleitet.	 Pastorinnen	 und	 Pastoren	 der	 Pommer-
schen Evangelischen Kirche, die am Tage vor Inkrafttreten 
der Verfassung die Voraussetzungen von § 6 Absatz 4 Satz 
2 des Kirchenbesoldungsgesetzes nach § 52 Absatz 1 erfüllt 
haben, werden in das Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 
14	übergeleitet.	Die	Erfahrungsstufen	werden	aus	Anlass	der	
Überleitung	nicht	neu	festgesetzt.

(2) Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsempfängern, 
denen am Tage vor Inkrafttreten der Verfassung nach bis-
herigem Recht eine Zulage oder Funktionszulage gewährt 
wurde, wird diese für den ursprünglichen Berufungszeitraum 
und im Falle der Verlängerung der Berufung im Zuge der 
Überleitung für den Verlängerungszeitraum als Zulage weiter 
gewährt.

(3) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte des höheren kirch-
lichen Verwaltungsdienstes der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evange-
lischen Kirche verbleiben mit Inkrafttreten der Verfassung in 
der Besoldungsgruppe, nach der sich zum Zeitpunkt des In-
krafttretens	der	Verfassung	ihr	Grundgehalt	bemisst.	Die	ihnen	
nach bisherigem Recht der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche	Mecklenburgs	 bzw.	 der	 Pommerschen	Evangelischen	
Kirche gewährte Zulage oder Funktionszulage wird ihnen mit 
Inkrafttreten	der	Verfassung	als	Zulage	weiter	gewährt.

(4) Die Zulagen nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 nehmen an 
den allgemeinen Besoldungserhöhungen und an den Anglei-
chungen des Bemessungssatzes nach § 52 Absatz 2 Satz 2 
und	3	teil.	Ergibt	sich	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	der	
Verfassung aus dem Kirchenbesoldungsgesetz nach § 52 Ab-
satz 1 für die jeweilige Funktion eine höhere Zulage, so tritt 
diese an die Stelle der bisher gewährten Zulage oder Funkti-
onszulage.	Dies	gilt	entsprechend	für	die	Amtsbezeichnung.

(5) In den Fällen, in denen der Dienstsitz von Besoldungsemp-
fängerinnen und Besoldungsempfängern der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der Pommer-
schen Evangelischen Kirche mit Inkrafttreten der Verfassung 
oder zu einem späteren Zeitpunkt an den Sitz des Landeskir-
chenamtes in Kiel verlegt wird, wird zeitgleich die Anglei-
chung der Zulage nach Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 2 auf 
hundert	Prozent	vollzogen.

(6) Soweit eine Zulage oder Funktionszulage nach bisherigem 
Recht ruhegehaltfähig geworden ist, bleibt diese mit In-
krafttreten dieses Kirchengesetzes in dem Umfang und in 
der Höhe ruhegehaltfähig, zu der sie nach dem bis zum In-
krafttreten der Verfassung geltenden Recht ruhegehaltfähig 
geworden	ist.	Mit	Inkrafttreten	der	Verfassung	findet	§	9	des	
Kirchenbesoldungsgesetzes nach § 52 Absatz 1 auf die Zula-
ge	oder	Funktionszulage	entsprechende	Anwendung.

§ 54
Kirchliches Versorgungsrecht

(1) Mit Inkrafttreten der Verfassung richtet sich der Versor-
gungsanspruch aller Versorgungsberechtigten gegen die Lan-
deskirche.

(2) Für die am Tage des Inkrafttretens der Verfassung vorhan-
denen Versorgungsberechtigten gelten bis zu einer Rechts-
vereinheitlichung des Kirchenversorgungsrechtes die bisher 
für sie jeweils geltenden kirchenversorgungsrechtlichen 
Regelungen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs, der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche sowie der Pommerschen Evangelischen Kirche in der 
jeweils	geltenden	Fassung	weiter.	Für	die	Höhe	der	Versor-
gungsbezüge gilt die Regelung von § 52 Absatz 2 entspre-
chend.	An	die	Stelle	des	 letzten	Dienstsitzes	vor	 einer	Be-
urlaubung oder einer Versetzung in den Wartestand tritt der 
letzte	Dienstsitz	vor	der	Versetzung	in	den	Ruhestand.

(3) Für nach dem Inkrafttreten der Verfassung begründete 
Dienstverhältnisse richtet sich der Anspruch auf Versorgung 
nach dem Kirchenversorgungsrecht der ehemaligen Nordel-
bischen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche.	Für	die	Höhe	der	
Versorgungsbezüge gilt die Regelung von § 52 Absatz 2 ent-
sprechend.

Unterabschnitt 4
Arbeitsrecht

§ 55
Überleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Inkrafttreten 
der Verfassung in einem privatrechtlichen Anstellungsver-
hältnis zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck-
lenburgs, zur Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che oder zur Pommerschen Evangelischen Kirche standen, 
sind Mitarbeitende der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland.

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Inkrafttreten 
der Verfassung in einem privatrechtlichen Anstellungsver-
hältnis zu einem Kirchenkreis der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs standen, sind Mitarbeitende des 
Kirchenkreises	Mecklenburg.

(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Inkrafttreten 
der Verfassung in einem privatrechtlichen Anstellungsver-
hältnis zu einem Kirchenkreis der Pommerschen Evangeli-
schen Kirche standen, sind Mitarbeitende des Kirchenkreises 
Pommern.

§ 56
Verfahren der Arbeitsrechtssetzung

(1) Bis zum Inkrafttreten eines einheitlichen Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetzes gilt für das Verfahren der Arbeitsrechtssetzung 
das bisherige Recht nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen	fort.

(2) Für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
sowie für die kirchlichen Körperschaften öffentlichen Rechts 
im Gebiet der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche und deren rechtlich unselbstständige Dienste, 
Werke und Einrichtungen erfolgt die Arbeitsrechtssetzung 
nach dem Kirchengesetz über die Regelung der Rechtsver-
hältnisse der in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 
beschäftigten Mitarbeiter in der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen	Kirche	(ARRG)	vom	9.	Juni	1979	(GVOBl.	S.	
193) und auf der Grundlage des Tarifvertrages zur Regelung 
der Grundlagen einer kirchengemäßen Tarifpartnerschaft 
vom	5.	November	1979	(GVOBl.	1980	S.	12).	Die	vom	Ver-
band kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger Nordel-
bien	e.	V.	(VKDA-NEK)	abgeschlossenen	Tarifverträge	sind	
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nach § 3 Absatz 2 ARRG für die kirchlichen Körperschaf-
ten im Gebiet der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche sowie für die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Norddeutschland als Anstellungskörperschaft all-
gemeinverbindlich.

(3) Für die Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern, ihre 
kirchlichen Körperschaften öffentlichen Rechts und deren 
rechtlich unselbstständige Dienste, Werke und Einrichtungen 
erfolgt die Arbeitsrechtssetzung nach dem Kirchengesetz 
über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der 
Mitarbeiter im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen 
Kirche	 vom	 13.	 November	 2011	 und	 vom	 19.	 November	
2011	(KABl	S.	85).

(4)	 Sechs	Jahre	nach	Inkrafttreten	der	Verfassung	wird	das	Ver-
fahren	 der	Arbeitsrechtssetzung	 bewertet.	Aufgrund	 dieser	
Bewertung wird die Landessynode über die zukünftige Form 
einer	 einheitlichen	 Arbeitsrechtssetzung	 entscheiden.	 Die	
Umsetzung der Entscheidung in den Kirchenkreisen Meck-
lenburg und Pommern bedarf der Zustimmung der jeweiligen 
Kirchenkreissynoden.

(5) Es wird erwartet, dass alle an den Verhandlungen Beteiligten 
der evangelischen Kirche oder einer in der Arbeitsgemein-
schaft	Christlicher	Kirchen	vertretenen	Kirche	angehören.

(6) Die Arbeitsrechtssetzung für die rechtlich selbstständigen 
Diakonischen Werke richtet sich jeweils nach dem zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Verfassung in den Diakonischen 
Werken	geltenden	Recht.

§ 57
Mitarbeitervertretungsrecht

(1) Für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland, ihrer kirchlichen Körperschaften öffent-
lichen Rechts und ihrer Dienste, Werke und Einrichtungen 
findet	das	Kirchengesetz	über	Mitarbeitervertretungen	in	der	
Evangelischen	Kirche	in	Deutschland	(MVG.EKD)	in	der	je-
weils gültigen Fassung nach Maßgabe der folgenden Absätze 
Anwendung.

(2) Für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
sowie für die kirchlichen Körperschaften öffentlichen Rechts 
im Gebiet der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche und deren Dienste, Werke und Einrichtungen 
findet	 ergänzend	 das	 Kirchengesetz	 über	 die	 Zustimmung	
zum Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen Kirche 
in	Deutschland	(KGMVG)	vom	24.	September	1994	(GVO-
Bl.	S.	219)	der	Nordelbischen	Evangelisch-Lutherischen	Kir-
che	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	7.	Dezember	
2007	(GVOBl.	2008	S.	4,	38,	75)	Anwendung.

(3) Für den Kirchenkreis Mecklenburg, seine kirchlichen Körper-
schaften öffentlichen Rechts und deren Dienste, Werke und 
Einrichtungen sowie das Diakonische Werk Mecklenburg-
Vorpommern	 e.	 V.	 findet	 ergänzend	 das	 Kirchengesetz	 zur	
Übernahme und Ausführung des Mitarbeitervertretungsgeset-
zes	der	Evangelischen	Kirche	in	Deutschland	vom	30.	Oktober	
1994	(KABl	1995	S.	60)	der	Evangelisch-Lutherischen	Lan-
deskirche Mecklenburgs, zuletzt geändert durch Kirchenge-
setz	vom	19.	November	2011	(KABl	S.	89),	Anwendung.

(4) Für den Kirchenkreis Pommern, seine kirchlichen Körper-
schaften öffentlichen Rechts und deren Dienste, Werke und 
Einrichtungen sowie das Diakonische Werk Mecklenburg-
Vorpommern	 e.	V.	 findet	 ergänzend	 das	Kirchengesetz	 zur	
Ausführung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretun-

gen	der	Evangelischen	Kirche	in	Deutschland	vom	18.	April	
2010	(ABl.	S.	11),	zuletzt	geändert	am	13.	November	2011,	
Anwendung.

(5)	Mit	 Inkrafttreten	 der	 Verfassung	 wird	 gemäß	 §	 54	 MVG.
EKD	i.	V.	m.	§	8	KGMVG	ein	Gesamtausschuss	gebildet.

§ 58
Zusatzversorgung

(1) Der Anspruch auf Versicherung zum Zwecke einer zusätzli-
chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nach § 55 sowie von Mitarbeiterinnen 
und	Mitarbeitern,	deren	Arbeitsverhältnisse	mit	bzw.	nach	In-
krafttreten der Verfassung begründet werden, richtet sich ge-
mäß	§	55	nach	den	jeweiligen	arbeitsrechtlichen	Regelungen.

(2) Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 55, die bei In-
krafttreten der Verfassung einen Anspruch auf eine zusätz-
liche Alters- und Hinterbliebenenrente bei der Kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse Dortmund haben, wird dieser durch 
die Dienstgeber weiterhin bei der Kirchlichen Zusatzversor-
gungskasse	Dortmund	sichergestellt.

(3) Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Inkrafttreten 
der Verfassung unter den Geltungsbereich des Kirchenge-
setzes	 über	 die	Kirchliche	Altersversorgung	vom	4.	 Januar	
1997	 (KABl	 S.	 22)	 der	 Evangelisch-Lutherischen	 Landes-
kirche Mecklenburgs, zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom	19.	November	2011	(KABl	S.	91),	unter	die	Verordnung	
über die zusätzliche Altersversorgung der nichtbeamteten 
Mitarbeiter der Evangelischen Kirche der Union und ihrer 
Gliedkirchen	vom	7.	August	1962	(ABl.	EKD	S.	626),	zu-
letzt	geändert	durch	Verordnung	vom	7.	Dezember	1971,	und	
die Verordnung über die Kirchliche Altersversorgung der 
Evangelischen	Kirche	 der	Union	 vom	27.	November	 1996	
(ABl.	EKD	1997	S.	61),	zuletzt	geändert	durch	Verordnung	
vom	2.	Dezember	2009	(ABl.	EKD	2010	S.	93),	fallen,	bleibt	
der Anspruch auf die Kirchliche Altersversorgung auf dieser 
Grundlage	gewahrt.

Unterabschnitt 5
Sonstiges

§ 59
Fortgeltung weiterer Regelungen

Die weitere Ausgestaltung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse 
der landeskirchlichen Ebene als Anstellungsträger richtet sich 
nach dem Recht der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche.	Dies	gilt	insbesondere	für	das	Recht	betreffend	die	Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die Fortbildung und die 
Anforderungen	der	privatrechtlichen	beruflichen	Mitarbeit.

§ 60
Gemeinsame Bestimmungen für das Öffentliche Dienstrecht 

und das Arbeitsrecht
(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes über die Fortgeltung 

des Rechtes der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche für die Landeskirche gelten mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der in diesen Bestimmungen 
genannten landeskirchlichen Gremien und Organe die ent-
sprechenden Gremien und Organe der Landeskirche treten, 
wenn nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist oder sich 
aus	dem	Sinn	und	Zweck	der	Norm	etwas	anderes	ergibt.

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes über die Fortgeltung 
des Rechtes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
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Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche 
gelten mit der Maßgabe, dass an die Stelle der dort genannten 
landeskirchlichen Gremien und Organe die entsprechenden 
Gremien und Organe der Kirchenkreise Mecklenburg und 
Pommern treten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes ge-
regelt ist oder sich aus dem Sinn und Zweck der Norm etwas 
anderes	ergibt.

§ 61
Vertretungen der Pastorinnen und Pastoren sowie

der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
(1)	 Die	 bei	 Inkrafttreten	 der	 Verfassung	 im	Amt	 befindlichen	

Vertretungen der Pastorinnen und Pastoren nehmen ihre 
Aufgaben entsprechend den bisher für sie maßgebenden kir-
chengesetzlichen oder herkömmlichen Regelungen bis zur 
Bildung	einer	einheitlichen	neuen	Vertretung	wahr.

(2) Eine Vertretung der Pastorinnen und Pastoren für den Bereich 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ist 
innerhalb	von	zwei	Jahren	nach	Inkrafttreten	der	Verfassung	
zu	 bilden.	 Bis	 zu	 einer	 anderweitigen	 kirchengesetzlichen	
Regelung	findet	hierfür	hinsichtlich	der	Aufgaben	und	Bil-
dung der Vertretung der Pastorinnen und Pastoren das Kir-
chengesetz über die Bildung und die Aufgaben der Pastoren-
vertretung in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	vom	16.	Oktober	1984	(GVOBl.	S.	213),	zuletzt	ge-
ändert	durch	Kirchengesetz	vom	7.	Oktober	2008	(GVOBl.	
S.	280),	entsprechende	Anwendung.

(3) Für die Übergangszeit bis zur Bildung einer Vertretung der 
Pastorinnen und Pastoren nehmen für den Bereich der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland die Vor-
stände	der	 im	Amt	befindlichen	Vertretungen	die	Aufgaben	
gemeinsam	wahr.

(4)	 Die	Absätze	1	bis	3	finden	auf	die	Kirchenbeamtenvertretun-
gen	entsprechende	Anwendung.

Abschnitt 7
Kirchliches Stiftungswesen

§ 62
Kirchliches Stiftungswesen

(1) Das Kirchengesetz über kirchliche Stiftungen in der Evange-
lisch-Lutherischen	 Landeskirche	Mecklenburgs	 vom	 18.	 No-
vember	 2006	 (KABl	 S.	 83)	 und	 das	 Kirchengesetz	 über	 die	
kirchliche Stiftungsaufsicht in der Pommerschen Evangelischen 
Kirche	vom	14.	November	1993	(ABl.1994	S.	27),	zuletzt	ge-
ändert	durch	Kirchengesetz	vom	10.	Oktober	2004	(ABl.	S.	69),	
und die §§ 71 und 72 der Verordnung für die Vermögens- und 
Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und 
Kirchlichen Verbände in der Evangelischen Kirche der Union 
vom	1.	Juli	1998	(ABl.	1999	S.	19),	zuletzt	geändert	am	6.	Juni	
2001	(ABl.	EKD	S.	379),	bleiben	für	ihren	jeweiligen	Geltungs-
bereich	in	Kraft.	Die	Aufgaben	im	Rahmen	der	Anerkennung	
und	Aufsichtsführung	nimmt	das	Landeskirchenamt	wahr.

(2) Eine Rechtsangleichung durch Kirchengesetz betreffend Er-
richtung und Anerkennung kirchlicher Stiftungen sowie die 
Aufsicht	über	kirchliche	Stiftungen	wird	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2018	angestrebt.

Abschnitt 8
Finanzwesen

§ 63
Haushaltsüberleitung

(1) Der Beschluss der Verfassunggebenden Synode über den ersten 
Haushalt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land	wird	mit	dem	Inkrafttreten	der	Verfassung	wirksam.

(2)	 Ab	dem	Jahr	2013	werden	Ertragsausschüttungen	der	Stif-
tung zur Altersversorgung zur Entlastung des Versorgungs-
haushaltes	 erwartet.	Die	 sich	hieraus	 ergebende	Entlastung	
des	Gesamthaushaltes	wird	so	eingesetzt,	dass	in	den	Jahren	
von 2013 bis 2016 die Kirchenkreise der ehemaligen Nor-
delbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche eine erhöhte 
Zuweisung	in	Höhe	von	zehn	Millionen	Euro	je	Jahr	als	Vor-
wegabzug	 aus	 „Gesamtkirchliche	Aufgaben“	 erhalten.	 Die	
Verteilung erfolgt nach den Verteilmaßstäben des Haushalts-
beschlusses	des	jeweiligen	Jahres.

(3) Der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen nach § 7 
Finanzgesetz (Teil 5 dieses Kirchengesetzes) an die Kir-
chenkreise der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche wird nach Anwendung eines weiteren 
Rechengangs	an	diese	verteilt.	In	diesem	Rechengang	wird	§	
7 Finanzgesetz (Teil 5 dieses Kirchengesetzes) auf den Ge-
samtbetrag nach Satz 1 für die Kirchenkreise der ehemaligen 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche erneut an-
gewendet.

§ 64
Kirchensteuerbeschlüsse

Die Kirchensteuerbeschlüsse der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Mecklenburgs, der Nordelbischen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche und der Pommerschen Evangelischen Kirche 
bleiben	in	ihrem	jeweiligen	Geltungsbereich	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2012	in	Kraft.

§ 65
Rechnungsprüfung

(1) Die Rechnungsprüfungsämter der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs, der Nordelbischen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche und der Pommerschen Evange-
lischen	 Kirche	 werden	mit	Wirkung	 vom	 1.	 Juni	 2012	 zu	
einem in seinem Prüfungshandeln unabhängigen, nur dem 
Gesetz unterworfenen Rechnungsprüfungsamt unter einer 
Leitung	zusammengeschlossen.

(2) Das Rechnungsprüfungsamt hat seinen Sitz am Sitz des Lan-
deskirchenamtes	 in	Kiel	 und	 kann	Außenstellen	 bilden.	Es	
unterhält zumindest übergangsweise Außenstellen in Schwe-
rin	und	Greifswald.

(3) Bis zur Verabschiedung einer anderweitigen kirchengesetz-
lichen Regelung erstreckt sich das Prüfungshandeln des 
Rechnungsprüfungsamtes auf die Bereiche, die auch zuvor 
von den Rechnungsprüfungsämtern der Evangelisch-Lu-
therischen Landeskirche Mecklenburgs, der Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche und der Pommerschen 
Evangelischen	Kirche	geprüft	wurden.

(4) In Zusammenarbeit mit den Kirchenkreisen wird ein Kirchen-
gesetz erarbeitet, das die Grundlage und den zeitlichen Rah-
men einer Rechnungsprüfung einschließlich der Frage regelt, 
in welcher Form das Rechnungsprüfungsamt alle kirchlichen 
Körperschaften der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland	und	ihre	Dienste	und	Werke	prüft.



20  Amtsblatt Sonderdruck Februar 2012

§ 66
Rücklagen; Verbindlichkeiten; Bürgschaften

(1) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland ist 
mit Inkrafttreten der Verfassung von der Evangelisch-Lu-
therischen Landeskirche Mecklenburgs, der Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche und der Pommerschen 
Evangelischen Kirche mit einer Ausgleichsrücklage in Höhe 
der Hälfte des landeskirchlichen Anteiles an den Einnahmen, 
hochgerechnet	 auf	 das	Gesamtjahr	 2012,	 auszustatten.	Die	
Ausgleichsrücklage soll zukünftig in Höhe der Hälfte des 
landeskirchlichen Anteiles an den durchschnittlichen Ein-
nahmen der vorangehenden drei Haushaltsjahre gehalten 
werden.	Bis	 zu	 einem	Drittel	 der	Ausgleichsrücklage	 kann	
als	Betriebsmittelrücklage	verwendet	werden.

(2) Die für die Ausgleichsrücklage erforderlichen Mittel werden 
zu zehn Prozent von der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Mecklenburgs, zu fünfundachtzig Prozent von 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und 
zu fünf Prozent von der Pommerschen Evangelischen Kir-
che	 getragen.	 Die	 Evangelisch-Lutherische	 Landeskirche	
Mecklenburgs bringt vier Millionen Euro, die Nordelbische 
Evangelisch-Lutherischen Kirche bringt vierunddreißig Mil-
lionen Euro und die Pommersche Evangelische Kirche zwei 
Millionen	Euro	ein.

(3) Rücklagenmittel der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Mecklenburgs, der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche und der Pommerschen Evangelischen 
Kirche, die nicht für die Erfüllung der in Absatz 1 und 
2	 benannten	Verpflichtungen	 benötigt	 werden,	 gehen	 im	
Fall der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck-
lenburgs auf den Kirchenkreis Mecklenburg, im Fall der 
Pommerschen Evangelischen Kirche auf den Kirchenkreis 
Pommern	 über.	 Im	 Fall	 der	 Nordelbischen	 Evangelisch-
Lutherischen Kirche verbleiben die Mittel in den in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
fortbestehenden	Rücklagen.

(4)	 Verbindlichkeiten,	 Bürgschaften	 und	 weitere	 finanzielle	
Verpflichtungen	 der	 Evangelisch-Lutherischen	 Landeskir-
che Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen 
Kirche gehen nach Offenlegung und Vereinbarung auf die 
Evangelisch-Lutherische	 Kirche	 in	 Norddeutschland	 über.	
Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden von der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und 
der Pommerschen Evangelischen Kirche zur Verfügung ge-
stellt.	Nicht	offengelegte	und	vereinbarte	Verbindlichkeiten,	
Bürgschaften	und	weitere	finanzielle	Verpflichtungen	werden	
nicht von der Landeskirche, sondern von dem Kirchenkreis 
Mecklenburg	 oder	 Pommern	 finanziert,	 in	 dem	 diese	 Fi-
nanzlast	 entstanden	 ist.	Sämtliche	Verbindlichkeiten,	Bürg-
schaften	 und	 weitere	 finanzielle	 Verpflichtungen	 der	 Nor-
delbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche gehen auf die 
Landeskirche	über.

§ 67
Immobilien und übrige Vermögensgegenstände

(1) Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs 
und die Pommersche Evangelische Kirche bringen im Wege 
der Rechtsnachfolge in die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Norddeutschland folgende Immobilien ein:
1.	 die	Evangelisch-Lutherische	Landeskirche	Mecklenburgs

a)	 den	Gebäudekomplex	Münzstraße	8	–	10	in	Schwerin,

b) das Bischofshaus, Am Tannenhof 4, in Schwerin,
2.	 die	Pommersche	Evangelische	Kirche
 das Bischofshaus, Rudolf-Petershagen-Allee 3,
	 in	Greifswald.

(2) Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche bringt im 
Wege	der	Rechtsnachfolge	die	 in	 ihrem	Eigentum	befindli-
chen Immobilien in die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Norddeutschland	ein.

(3) Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Übertragung des 
Tagungs-	und	Seminarhotels	„Haus	Kranich“	in	das	landes-
kirchliche Vermögen leistet die Pommersche Evangelische 
Kirche	 eine	Ausgleichszahlung.	 Beschlüsse	 der	Gemeinsa-
men Kirchenleitung über die Höhe der Ausgleichszahlung, 
die im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss der Verfas-
sunggebenden Synode nach § 27 Absatz 1 Satz 3 getroffen 
werden, werden mit dem Inkrafttreten der Verfassung wirk-
sam.

(4) Die übrigen Vermögensgegenstände, insbesondere weitere 
Grundstücke und Gebäude, die nicht nach Absatz 1 in die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland einge-
bracht werden, verbleiben im Fall der Evangelisch-Lutheri-
schen Landeskirche Mecklenburgs dem Kirchenkreis Meck-
lenburg, im Fall der Pommerschen Evangelischen Kirche 
dem	Kirchenkreis	Pommern.

(5) Aufgrund der Rechtsnachfolge sind Anträge auf kostenfreie 
Berichtigung der Grundbücher bei den Grundbuchämtern zu 
stellen.

§ 68
Sonderfondsprogramme

Die	 Verpflichtungen	 der	 Nordelbischen	 Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche zu Zahlungen im Rahmen der so genannten Son-
derfondsprogramme für Objekte innerhalb der Pommerschen 
Evangelischen Kirche werden mit Inkrafttreten der Verfassung 
von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
übernommen.	Sie	werden	von	ihr	im	Wege	des	Vorwegabzuges	
finanziert.

Abschnitt 9
Rechtsschutz

§ 69
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit

(1) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland un-
terhält ein kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsgericht 
mit	Sitz	in	Kiel.	Bis	zu	einer	anderweitigen	kirchengesetzlichen	
Regelung gelten das Recht der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche über das kirchengerichtliche Verfahren 
in Verfassungs- und Verwaltungsstreitigkeiten (Kirchengesetz 
über ein Kirchengericht der evangelisch-lutherischen Kirchen 
in	Schleswig-Holstein	und	Hamburg	vom	10.	November	1972	
(KGVOBl.	 1974	 S.	 63)	 sowie	 die	 Kirchengerichtsordnung	
des Kirchengerichts der evangelisch-lutherischen Kirchen in 
Schleswig-Holstein	und	Hamburg	vom	2.	April	1974	(KGVO-
Bl.	S.	65),	zuletzt	geändert	durch	§	47	des	Einführungsgesetzes	
zur Verfassung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	vom	12.	Juni	1976	(KGVOBl.	S.	179).

(2) Der bis zum Inkrafttreten der Verfassung bestehende Rechts-
hof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen-
burgs sowie das bis zum Inkrafttreten bestehende Kirchen-
gericht für Verfassungs- und Verwaltungsstreitigkeiten der 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche sind in 
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ihrer	 jeweiligen	 Zusammensetzung	 bis	 zum	 31.	 Dezember	
2015	Kammern	des	Kirchengerichtes	nach	Absatz	1.

(3) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, erfolgt eine 
Nachwahl	durch	den	Richterwahlausschuss.	Vor	der	Bildung	
des Richterwahlausschusses erfolgt die Nachwahl durch die 
Vorläufige	bzw.	die	Erste	Kirchenleitung	nach	§	27	bzw.	§	
26.	Es	gilt	das	Kirchengesetz	über	den	Richterwahlausschuss	
vom	 21.	 November	 1990	 (GVOBl.	 S.	 314)	 der	 Nordelbi-
schen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche.

(4) Die Zuständigkeiten der Kammern regeln die vorsitzenden 
Mitglieder der Kammern einvernehmlich durch Geschäfts-
verteilungsplan.

(5) Die bei Inkrafttreten der Verfassung bei den jeweiligen Kam-
mern	anhängigen	Verfahren	werden	von	diesen	fortgeführt.	
Es gilt das Verfahrensrecht, das jeweils vor Inkrafttreten der 
Verfassung	galt.

§ 70
Disziplinargericht

(1) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
unterhält	ein	Disziplinargericht	mit	Sitz	in	Kiel.	Es	gilt	das	
Verfahrensrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland 
für	disziplinarrechtliche	Streitigkeiten.

(2) Die bei Inkrafttreten der Verfassung bestehenden Diszipli-
narkammern der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs und der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche sind in ihrer jeweiligen Zusammensetzung bis 
zum	31.	Dezember	2015	Kammern	des	Disziplinargerichtes	
nach	Absatz	1.

(3) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, erfolgt eine 
Nachwahl	durch	den	Richterwahlausschuss.	Vor	der	Bildung	
des Richterwahlausschusses erfolgt die Nachwahl durch die 
Vorläufige	bzw.	die	Erste	Kirchenleitung	nach	§	27	bzw.	§	
26.	Es	gilt	das	Kirchengesetz	über	den	Richterwahlausschuss	
vom	 21.	 November	 1990	 (GVOBl.	 S.	 314)	 der	 Nordelbi-
schen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche.

(4) Die Zuständigkeiten der Kammern regeln die vorsitzenden 
Mitglieder der Kammern einvernehmlich durch Geschäfts-
verteilungsplan.

(5) Die bei Inkrafttreten der Verfassung bei den jeweiligen Kam-
mern anhängigen Verfahren werden von diesen, die im Ge-
biet der ehemaligen Pommerschen Evangelischen Kirche 
anhängigen Verfahren werden von den bisherigen Spruch-
körpern	fortgeführt.	Es	gilt	das	Verfahrensrecht,	das	jeweils	
vor	Inkrafttreten	der	Verfassung	galt.

§ 71
Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche

Streitigkeiten
(1) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland unter-

hält	nach	§	57	Absatz	1	MVG.EKD	ein	Kirchengericht	für	mit-
arbeitervertretungsrechtliche	Streitigkeiten	mit	Sitz	in	Kiel.	Es	
gilt das Verfahrensrecht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land	für	mitarbeitervertretungsrechtliche	Streitigkeiten.

(2) Die bei Inkrafttreten der Verfassung bestehenden Kammern 
der Kirchengerichte für mitarbeitervertretungsrechtliche 
Streitigkeiten der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs und der Nordelbischen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche sind in ihrer jeweiligen bisherigen Zusammen-
setzung	bis	zum	31.	Dezember	2015	Kammern	des	Kirchen-
gerichtes	nach	Absatz	1.

(3) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, erfolgt eine 

Nachwahl	durch	den	Richterwahlausschuss.	Vor	der	Bildung	
des Richterwahlausschusses erfolgt die Nachwahl durch die 
Vorläufige	bzw.	die	Erste	Kirchenleitung	nach	§	27	bzw.	§	
26.	Es	gilt	das	Kirchengesetz	über	den	Richterwahlausschuss	
vom	 21.	 November	 1990	 (GVOBl.	 S.	 314)	 der	 Nordelbi-
schen	Evangelisch-Lutherischen	Kirche.

(4) Die Zuständigkeiten der Kammern regeln die vorsitzenden 
Mitglieder der Kammern einvernehmlich durch Geschäfts-
verteilungsplan	nach	§	9d	Absatz	2	KGMVG.	Der	geschäfts-
führende Vorsitzende des Kirchengerichtes für mitarbei-
tervertretungsrechtliche Streitigkeiten der Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche übt gemäß § 9d Absatz 
1 KGMVG das Amt des geschäftsführenden Vorsitzenden 
des Kirchengerichtes für mitarbeitervertretungsrechtliche 
Streitigkeiten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland	aus.

(5) Die bei Inkrafttreten der Verfassung bei den jeweiligen Kam-
mern anhängigen Verfahren werden von diesen, die im Ge-
biet der Pommerschen Evangelischen Kirche anhängigen 
Verfahren werden von den bisherigen Spruchkörpern fortge-
führt.	Es	gilt	das	Verfahrensrecht,	das	vor	 Inkrafttreten	der	
Verfassung	galt.

§ 72
Geschäftsstelle

Für die Kirchengerichte wird eine gemeinsame Geschäftsstelle der 
Evangelisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	gebildet.

Teil 2
Kirchengesetz über die Wahl zur Ersten Landessynode

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1
Größe und Zusammensetzung der Ersten Landessynode

(1) Die Erste Landessynode besteht aus einhundertsechsund-
fünfzig	 stimmberechtigten	 Mitgliedern.	 Diese	 werden	 für	
jeweils	sechs	Jahre	gewählt,	berufen	oder	entsandt,	wenn	in	
diesem	Kirchengesetz	nichts	anderes	bestimmt	ist.	Sie	blei-
ben bis zur konstituierenden Sitzung der neu gebildeten Lan-
dessynode	im	Amt.

(2) Von den nach Artikel 80 Absatz 2 Nummer 1 der Verfassung 
zu wählenden ehrenamtlichen Mitgliedern (sechsundsiebzig 
Gemeinde-Synodale) wählen die Kirchenkreissynoden
1.	 Altholstein	 sieben	Synodale,
2.	 Dithmarschen	 vier	Synodale,
3.	 Hamburg-Ost		 zwölf	Synodale,
4.	 Hamburg-West/Südholstein	 sieben	Synodale,
5.	 Lübeck-Lauenburg	 sechs	Synodale,
6.	 Mecklenburg	 sechs	Synodale,
7.	 Nordfriesland		 fünf	Synodale,
8.	 Ostholstein		 fünf	Synodale,
9.	 Plön-Segeberg		 fünf	Synodale,
10.	Pommern		 vier	Synodale,
11.	Rantzau-Münsterdorf		 vier	Synodale,
12.	Rendsburg-Eckernförde		 fünf	Synodale,	
13.	Schleswig-Flensburg		 sechs	Synodale.

(3) Von den nach Artikel 80 Absatz 2 Nummer 2 der Verfas-
sung zu wählenden Pastorinnen und Pastoren (zweiund-
dreißig Pastoren-Synodale), wählt die Kirchenkreissyno-
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de Hamburg-Ost fünf Synodale, die Kirchenkreissynoden 
Altholstein,	Hamburg-West/Südholstein	und	Mecklenburg	
wählen je drei Synodale und alle übrigen Kirchenkreissy-
noden	je	zwei	Synodale.	Je	Kirchenkreis	wird	mindestens	
eine	Pastorin	bzw.	ein	Pastor	gewählt,	die	bzw.	der	in	ei-
ner Kirchengemeinde des Kirchenkreises eine Pfarrstelle 
innehat oder verwaltet, und nicht mehr als eine Pröpstin 
bzw.	ein	Propst.

(4) Von den nach Artikel 80 Absatz 2 Nummer 3 der Verfassung 
zu wählenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (vierzehn 
Mitarbeiter-Synodale) wählt die Kirchenkreissynode Ham-
burg-Ost zwei Synodale, alle übrigen Kirchenkreissynoden 
wählen	je	eine	Synodale	bzw.	einen	Synodalen.

(5) Die Wahlversammlung nach Artikel 80 Absatz 4 der Verfassung 
besteht aus einhundert Mitgliedern, die die Vielfalt der Dienste 
und Werke in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland	repräsentieren.	In	die	Wahlversammlung	wählen
1.	 das	Kuratorium	bzw.	die	Steuerungsgruppe

a) des Hauptbereichs 1
 sechs Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens vier ehrenamtlich Tätige,
b) des Hauptbereichs 2
 sechs Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens vier ehrenamtlich Tätige,
c) des Hauptbereichs 3
 fünf Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens drei ehrenamtlich Tätige,
d) des Hauptbereichs 4
 acht Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens fünf ehrenamtlich Tätige,
e) des Hauptbereichs 5
 acht Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens fünf ehrenamtlich Tätige,
f) des Hauptbereichs 6
 fünf Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens drei ehrenamtlich Tätige,
g) des Hauptbereichs 7
 elf Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindestens 

sieben ehrenamtlich Tätige,
 aus den Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern 

der	Dienste	und	Werke	seines	bzw.	ihres	jeweiligen	
Bereichs;

2.	 der	Konvent	der	Dienste	und	Werke
a) des Kirchenkreises Altholstein
 vier Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens zwei ehrenamtlich Tätige,
b) des Kirchenkreises Dithmarschen
 zwei Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindestens 

eine	ehrenamtlich	Tätige	bzw.	ein	ehrenamtlich	Tätiger,
c) des Kirchenkreises Hamburg-Ost
 sechs Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens drei ehrenamtlich Tätige,
d)	 des	Kirchenkreises	Hamburg-West/Südholstein
 vier Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens zwei ehrenamtlich Tätige,
e) des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg
 drei Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens zwei ehrenamtlich Tätige,
f) des Kirchenkreises Nordfriesland
 zwei Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens	eine	ehrenamtlich	Tätige	bzw.	ein	ehrenamtlich	
Tätiger,

g) des Kirchenkreises Ostholstein
 drei Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens zwei ehrenamtlich Tätige,
h) des Kirchenkreises Plön-Segeberg
 drei Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens zwei ehrenamtlich Tätige,
i) des Kirchenkreises Rantzau- Münsterdorf
 drei Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens zwei ehrenamtlich Tätige,
j) des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde
 drei Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens zwei ehrenamtlich Tätige,
k) des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg
 drei Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindes-

tens zwei ehrenamtlich Tätige,
 aus den Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern 

der Dienste und Werke des jeweiligen Kirchenkreises;
3.	 die	Mitglieder	der	Kirchenleitung	der	ehemaligen	Evan-

gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs in 
der	Vorläufigen	Kirchenleitung	 nach	 §	 27	 der	Überlei-
tungsbestimmungen (Teil 1 dieses Kirchengesetzes) zehn 
Vertreterinnen und Vertreter, darunter mindestens sechs 
ehrenamtlich Tätige, aus den Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträgern der Dienste und Werke des Kirchen-
kreises Mecklenburg sowie der landeskirchlichen Diens-
te und Werke mit Sitz im Kirchenkreis Mecklenburg;

4.	 die	Mitglieder	der	Kirchenleitung	der	ehemaligen	Pom-
merschen	Evangelischen	Kirche	in	der	Vorläufigen	Kir-
chenleitung nach § 27 der Überleitungsbestimmungen 
(Teil 1 dieses Kirchengesetzes) fünf Vertreterinnen und 
Vertreter, darunter mindestens drei ehrenamtlich Tätige, 
aus den Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern der 
Dienste und Werke des Kirchenkreises Pommern sowie 
der landeskirchlichen Dienste und Werke mit Sitz im Kir-
chenkreis	Pommern.	

	 Die	Bildung	der	Wahlversammlung	muss	bis	zum	9.	Juli	
2012	abgeschlossen	sein.	Die	Wahlversammlung	besteht	
bis zum Ablauf der Wahlperiode der Ersten Landessyn-
ode.	Sie	wird	durch	das	vorsitzende	Mitglied	oder	durch	
ein	von	 ihm	beauftragtes	Mitglied	der	Vorläufigen	Kir-
chenleitung	 bzw.	 der	 Ersten	 Kirchenleitung	 nach	 §	 27	
bzw.	§	26	der	Überleitungsbestimmungen	(Teil	1	dieses	
Kirchengesetzes)	 einberufen	 und	 geleitet.	 Nachwahlen	
für	 ausgeschiedene	Vertreterinnen	 und	Vertreter	 finden	
nicht	statt.

(6) Die landeskirchlichen Dienste und Werke mit Sitz in den Kir-
chenkreisen Mecklenburg und Pommern müssen je Kirchen-
kreis durch mindestens eine Synodale oder einen Synodalen 
vertreten	sein,	von	denen	eine	bzw.	einer	der	Gruppe	der	Pas-
torinnen und Pastoren oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
angehört,	die	bzw.	der	andere	der	Gruppe	der	ehrenamtlich	
Tätigen.

(7) Die nach Artikel 80 Absatz 5 der Verfassung zu berufenden 
Synodalen	beruft	die	Vorläufige	Kirchenleitung	gemäß	§	27	
der Überleitungsbestimmungen (Teil 1 dieses Kirchengeset-
zes)	nach	Maßgabe	des	§	21.

(8) Die nach Artikel 80 Absatz 6 der Verfassung zu entsendenden 
Synodalen benennen die Theologischen Fakultäten der Uni-
versitäten in Greifswald, Kiel und Rostock sowie der Fach-
bereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg 
nach	Maßgabe	des	§	22.
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§ 2
Wahlgrundsätze

Die zu wählenden Mitglieder der Ersten Landessynode werden in 
freier,	geheimer	und	gleicher	Wahl	gewählt.

§ 3
Gelöbnis

(1) Bei Übernahme ihres Amtes werden die Mitglieder der Ers-
ten	Landessynode	auf	ihr	Amt	verpflichtet.	Die	Ablegung	des	
Gelöbnisses	ist	Voraussetzung	für	die	Ausübung	des	Amtes.

(2) Das Gelöbnis hat folgenden Wortlaut:
 „Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, das mir anvertraute 

Amt als Mitglied dieser Landessynode gemäß dem Evangeli-
um	von	Jesus	Christus,	wie	es	in	der	Heiligen	Schrift	gegeben	
und	im	Bekenntnis	der	Kirche	bezeugt	ist,	zu	führen.	Ich	bin	
bereit, gemäß der Verfassung Verantwortung zu übernehmen 
für den Gottesdienst, für die diakonischen und missionarischen 
Aufgaben	sowie	für	Lehre,	Leben	und	Ordnung	der	Kirche.“

§ 4
Wahlberechtigung

(1) Für die Wahl in die Erste Landessynode sind nach Maßgabe 
dieses Kirchengesetzes die Mitglieder der Kirchenkreissynoden 
sowie	die	Mitglieder	der	Wahlversammlung	wahlberechtigt.

(2) Zur Wahl vorgeschlagene Wahlberechtigte sind an der Aus-
übung	ihres	aktiven	Wahlrechtes	nicht	gehindert.

§ 5
Wählbarkeit

(1) Wählbar ist jedes Gemeindeglied, das
1.	 bereit	ist,	an	der	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Landessyn-

ode gewissenhaft mitzuwirken,
2.	 bereit	 ist,	am	kirchlichen	Leben,	 insbesondere	am	Got-

tesdienst, teilzunehmen,
3.	 am	Wahltermin	das	18.	Lebensjahr	vollendet	hat,
4.	 bereit	ist,	das	Gelöbnis	nach	§	3	abzulegen.

(2) Als Gemeinde-Synodale im Kirchenkreis wählbar sind Ge-
meindeglieder einer Kirchengemeinde des Kirchenkreises, 
die nicht Pastorinnen oder Pastoren im Sinne von § 6 Absatz 
1 Satz 1 und nicht Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Sin-
ne	von	§	6	Absatz	2	sind.

(3) Als Pastoren-Synodale wählbar sind alle Pastorinnen und 
Pastoren im Sinne von § 6 Absatz 1, die im Aufsichtsbereich 
des Kirchenkreises eine Pfarrstelle innehaben oder verwalten 
oder	die	im	Kirchenkreis	wohnhaft	sind.

(4) Als Mitarbeiter-Synodale wählbar sind Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Sinne von § 6 Absatz 2
1.	 im	Aufsichtsbereich	eines	Kirchenkreises	durch	die	Kir-

chenkreissynode dieses Kirchenkreises,
2.	 der	Kirchenkreisverbände	durch	die	Kirchenkreissynode	

des verbandsangehörigen Kirchenkreises, dem sie ent-
sprechend § 14 Absatz 3 zugeordnet sind,

3.	 der	 Evangelisch-Lutherischen	 Kirche	 in	 Norddeutsch-
land durch die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises, 
in	dem	sie	Kirchenmitglied	sind.

(5) Als Werke-Synodale wählbar sind die Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger der Dienste und Werke auf landeskirch-
licher	Ebene	im	Sinne	von	§	6	Absatz	3.

(6) Mitglieder der Kirchenkreissynode können nur in dem wahl-
rechtlichen Status, in dem sie zu Mitgliedern der Kirchen-
kreissynode gewählt oder berufen worden sind, zu Mitglie-
dern	der	Ersten	Landessynode	gewählt	oder	berufen	werden.

(7)	 Die	 Bischöfinnen	 und	 Bischöfe	 sowie	 die	 Mitglieder	 des	
Kollegiums und die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter	des	Landeskirchenamtes	sind	nicht	wählbar.

§ 6
Begriffsbestimmungen

(1) Pastorinnen und Pastoren im Sinne dieses Kirchengesetzes 
sind alle Ordinierten, unabhängig von ihrem dienstrechtli-
chen Status, sofern sie im Besitz der mit der Ordination ver-
liehenen	Rechte	sind.	Sie	dürfen	nicht	in	einem	Pfarrdienst-
verhältnis	zu	einem	anderen	kirchlichen	Dienstherren	stehen.

(2)	Mitarbeiterin	bzw.	Mitarbeiter	ist,	wer	nicht	ordiniert	ist	und	
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu einer kirchlichen 
Körperschaft oder zu einem Dienst oder einem Werk steht 
und im Zeitpunkt der Wahl in einem nicht geringfügigen 
Umfang im Sinne von § 8 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch	beschäftigt	ist.	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	die	zu	
einem anderen kirchlichen Anstellungsträger im Sinne des 
Satzes 1 abgeordnet sind, gelten als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dieses Anstellungsträgers, wenn im Zeitpunkt 
der Wahl oder Berufung die Abordnung noch mindestens 
zwei	 Jahre	 andauert.	Das	Gleiche	 gilt	 für	Mitarbeiterinnen	
und Mitarbeiter, die aufgrund von Gestellungsverträgen tätig 
sind.	Die	Sätze	2	und	3	gelten	für	Pastorinnen	und	Pastoren	
entsprechend.

(3) Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Dienste und 
Werke auf landeskirchlicher Ebene sind
1.	 alle	dort	beruflich	 tätigen	Pastorinnen	und	Pastoren	so-

wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
2.	 alle	 dort	 als	 Gemeinde-Synodale	 wählbaren	 Personen,	

die den Organen eines solchen Dienstes oder Werkes an-
gehören oder denen bei einem solchen Dienst oder einem 
solchen Werk ein auf Dauer angelegter regelmäßiger 
Dienstauftrag ohne Bezahlung erteilt wurde (ehrenamt-
lich	Tätige).

§ 7
Mehrfachbewerbung

Wenn nach diesem Kirchengesetz mehrere Möglichkeiten be-
stehen, in die Erste Landessynode gewählt zu werden, ist eine 
Mehrfachbewerbung	nicht	zulässig.

§ 8
Stellvertretung

(1) Für die Mitglieder der Ersten Landessynode sind stellvertre-
tende	Mitglieder	 zu	wählen.	 Ihre	Anzahl	muss	mindestens	
jeweils die Hälfte der Anzahl der nach § 1 Absatz 2 bis 6 
Gewählten	betragen.

(2) Diejenigen Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zu Mit-
gliedern der Ersten Landessynode gewählt worden sind, sind 
stellvertretende	 Mitglieder	 der	 Ersten	 Landessynode.	 Die	
Reihenfolge, in der die stellvertretenden Mitglieder die Stell-
vertretung wahrnehmen, bestimmt sich nach der Zahl der auf 
sie	entfallenen	Stimmen.	Bei	stellvertretenden	Werke-Syno-
dalen ist die Gruppenzugehörigkeit nach Artikel 80 Absatz 4 
der Verfassung sowie der Mindestanteil nach § 1 Absatz 6 zu 
beachten.

(3) Für die berufenen und die entsandten Mitglieder der Ersten 
Landessynode ist je ein persönlich stellvertretendes Mitglied 
zu	berufen	und	zu	entsenden.
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§ 9
Nachrücken

(1) Bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes rückt das stell-
vertretende	Mitglied	mit	der	höchsten	Stimmzahl	nach.	Bei	
stellvertretenden Werke-Synodalen sind die Gruppenzuge-
hörigkeit nach Artikel 80 Absatz 4 der Verfassung und der 
Mindestanteil	nach	§	1	Absatz	6	zu	beachten.

(2) Bei Ausscheiden eines berufenen oder entsandten Mitgliedes 
rückt	das	persönlich	stellvertretende	Mitglied	nach.

§ 10
Nachwahl; Nachberufung; Nachentsendung

(1) Für nachgerückte oder ausgeschiedene stellvertretende 
Mitglieder ist unter entsprechender Anwendung der für die 
Wahlen, Berufungen oder Entsendungen geltenden Bestim-
mungen und nach Maßgabe der folgenden Absätze nach zu 
wählen,	 nach	 zu	 berufen	 oder	 nach	 zu	 entsenden.	 Nach-
wahlen, Nachberufungen und Nachentsendungen sind auch 
durchzuführen, wenn bei der Bildung der Ersten Landessyn-
ode (Hauptwahl) nicht die in § 8 Absatz 1 geforderte Anzahl 
stellvertretender	Mitglieder	bestimmt	worden	ist.

(2) Ist eine Nachberufung oder Nachentsendung erforderlich, 
so	 ist	 diese	 so	 bald	 als	 möglich	 vorzunehmen.	 Ist	 eine	
Nachwahl von stellvertretenden Gemeinde-, Pastoren- oder 
Mitarbeiter-Synodalen erforderlich, so ist diese spätestens 
bis zur zweiten nachfolgenden Tagung der Kirchenkreis-
synode	 durchzuführen.	 Ist	 eine	Nachwahl	 von	 stellvertre-
tenden Werke-Synodalen erforderlich, so ist diese erst dann 
durchzuführen,
1.	 wenn	die	Anzahl	der	noch	vorhandenen	stellvertretenden	

Werke-Synodalen in einer der beiden nach Gruppenzuge-
hörigkeit geführten Nachrückerlisten nach § 20 Absatz 3 
Satz 2 auf zwei zurückgegangen ist oder

2.	 wenn	aufgrund	der	Zusammensetzung	einer	Nachrücker-
liste § 9 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 nicht mehr eingehal-
ten	werden	kann.

(3)	 Die	bzw.	der	Wahlbeauftragte	der	Evangelisch-Lutherischen	
Kirche in Norddeutschland regelt den zeitlichen Ablauf; sie 
bzw.	er	kann	von	den	 für	die	Hauptwahl	geltenden	Fristen	
und	 Terminen	 abweichen.	 Die	 Frist	 für	 die	 Abgabe	 von	
Wahlvorschlägen	beträgt	mindestens	drei	Wochen.	§	16	Satz	
2	ist	nicht	anzuwenden.

(4) Nachgewählte stellvertretende Mitglieder werden in die 
Nachrückerliste	jeweils	an	hinterster	Stelle	eingereiht.

§ 11
Wahlbeauftragte

(1)	 Die	Aufgaben	und	Befugnisse	der	bzw.	des	Wahlbeauftrag-
ten des Kirchenkreises nach § 23 Absatz 3 der Überleitungs-
bestimmungen (Teil 1 dieses Kirchengesetzes) ergeben sich 
aus	diesem	Kirchengesetz.	Der	Kirchenkreisrat	kann	ihr	bzw.	
ihm	weitere	Aufgaben	und	Befugnisse	übertragen.

(2) Zur ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl	 in	 die	 Erste	 Landessynode	 unterstützt	 die	 bzw.	 der	
Wahlbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland nach § 23 Absatz 2 der Überleitungsbe-
stimmungen (Teil 1 dieses Kirchengesetzes) die Wahlbe-
auftragten der Kirchenkreise durch allgemeine Hinweise, 
Empfehlungen, Stellungnahmen und Informationsveranstal-
tungen und legt für die zur Wahlvorbereitung und -durchfüh-
rung	 notwendigen	Vordrucke	 verbindliche	Muster	 fest.	 Sie	
bzw.	er	 ist	verantwortlich	für	die	ordnungsgemäße	Bildung	

der Wahlversammlung und bestimmt die hierzu erforderli-
chen Fristen und Termine, wenn kirchengesetzliche Regelun-
gen	nicht	getroffen	sind.	Sie	bzw.	er	bereitet	die	Sitzungen	
der Wahlversammlung vor und unterstützt deren Vorsitzende 
bzw.	Vorsitzenden	bei	der	Sitzungsleitung.

§ 12
Wahlausschuss

(1)	 Die	Vorläufige	Kirchenleitung	nach	§	27	der	Überleitungs-
bestimmungen (Teil 1 dieses Kirchengesetzes) bildet aus ih-
rer	Mitte	einen	Wahlausschuss.	Der	Wahlausschuss	soll	aus	
nicht	mehr	als	drei	Mitgliedern	bestehen.

(2) Die Aufgaben und Befugnisse des Wahlausschusses ergeben sich 
aus	diesem	Kirchengesetz.	Die	Vorläufige	Kirchenleitung	nach	§	
27 der Überleitungsbestimmungen (Teil 1 dieses Kirchengeset-
zes)	kann	ihm	weitere	Aufgaben	und	Befugnisse	übertragen.

Abschnitt 2
Wahlorganisation

§ 13
Wahlvorschlag

(1) Für alle Wahlen sollen mindestens doppelt so viele Bewerbe-
rinnen und Bewerber vorgeschlagen werden, wie ordentliche 
Mitglieder	zu	wählen	sind.	Dabei	ist	die	gleiche	Anzahl	von	
Frauen	und	Männern	anzustreben.

(2) Der Wahlvorschlag darf nur einen Namensvorschlag ent-
halten	 und	 muss	 von	 der	 bzw.	 dem	 Vorschlagenden	 mit	
Angabe	 ihrer	bzw.	 seiner	Anschrift	unterzeichnet	 sein.	Der	
Wahlvorschlag bedarf nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes 
der Unterstützung weiterer Wahlvorschlagsberechtigter, die 
den Wahlvorschlag ebenfalls unter Angabe ihrer Anschrift 
unterschreiben.	 Die	 Gültigkeit	 des	Wahlvorschlages	 bleibt	
unberührt, wenn Unterzeichnende nach der Einreichung des 
Wahlvorschlages ihren Vorschlag oder ihre Unterstützung 
zurückziehen	oder	ihre	Vorschlagsberechtigung	verlieren.

(3) Die zur Wahl Vorgeschlagenen müssen schriftlich der Auf-
nahme in die Wahlvorschlagsliste zustimmen und ihre Be-
reitschaft erklären, an der Erfüllung der Aufgaben der Lan-
dessynode gewissenhaft mitzuwirken und das Gelöbnis nach 
§	3	abzulegen.	Sie	müssen	weiterhin	schriftlich	erklären,	dass	
eine	Mehrfachbewerbung	im	Sinne	von	§	7	nicht	vorliegt.

(4)	 Bis	 zum	 30.	 Juni	 2012	 können	Wahlvorschläge	 nach	 §	 14	
Absatz 1 bis 3 für die Wahl von Gemeinde-, Pastoren- und 
Mitarbeiter-Synodalen	 bei	 der	 bzw.	 dem	Wahlbeauftragten	
des Kirchenkreises und Wahlvorschläge nach § 14 Absatz 4 
für	 die	Wahl	 von	Werke-Synodalen	bei	 der	 bzw.	 dem	Vor-
sitzenden der Kammer für Dienste und Werke sowie bei der 
bzw.	 dem	 Wahlbeauftragten	 der	 Evangelisch-Lutherischen	
Kirche	in	Norddeutschland	eingereicht	werden.

§ 14
Wahlvorschlagsberechtigung

(1) Vorschläge für die Wahl von Gemeinde-Synodalen können 
eingereicht werden
1.	 von	den	gemäß	§	23	Absatz	1	der	Kirchgemeindeordnung	

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
vom	20.	März	1969	(KABl	S.	28),	zuletzt	geändert	durch	
Kirchengesetz	 vom	 20.	 März	 2010	 (KABl	 S.	 15),	 zum	
Kirchgemeinderat Wahlberechtigten im Kirchenkreis,

2.	 von	den	gemäß	§	8	des	Kirchengesetzes	über	die	Bildung	
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der	Kirchenvorstände	vom	4.	Dezember	2007	(GVOBl.	S.	
292) der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
zum Kirchenvorstand Wahlberechtigten im Kirchenkreis,

3.	 von	den	gemäß	Artikel	46	der	Kirchenordnung	der	Pom-
merschen Evangelischen Kirche zum Gemeindekirchen-
rat Wahlberechtigten im Kirchenkreis,

4.	 von	 den	 Kirchgemeinderäten,	 den	 Kirchenvorständen	
und	den	Gemeindekirchenräten.

(2) Vorschläge für die Wahl von Pastoren-Synodalen können fer-
ner von den Mitgliedern des Konventes der Pastorinnen und 
Pastoren	für	den	jeweiligen	Kirchenkreis	eingereicht	werden.

(3) Vorschläge für die Wahl von Mitarbeiter-Synodalen können 
ferner von den Mitgliedern des Konventes der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für den jeweiligen Kirchenkreis einge-
reicht	werden.

(4) Vorschläge für die Wahl von Werke-Synodalen aus dem 
Gebiet der ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche können nur von den Mitgliedern der ehema-
ligen Kammer für Dienste und Werke der Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen	 Kirche	 eingereicht	 werden.	 Vor-
schläge für die Wahl von Werke-Synodalen aus dem Gebiet 
der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs und der ehemaligen Pommerschen Evangeli-
schen Kirche können nur von den Mitgliedern der Kirchen-
leitung der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche	 Mecklenburgs	 bzw.	 der	 ehemaligen	 Pommerschen	
Evangelischen	Kirche	in	der	Vorläufigen	Kirchenleitung	nach	
§ 27 der Überleitungsbestimmungen (Teil 1 dieses Kirchen-
gesetzes)	eingereicht	werden.	Maßgeblich	für	die	Zuordnung	
zum Gebiet einer der ehemaligen Kirchen ist der Sitz des 
Dienstes	oder	Werkes,	dem	die	bzw.	der	Vorgeschlagene	als	
Funktionsträgerin	bzw.	Funktionsträger	angehört.	Sobald	die	
Neubildung der Kammer für Dienste und Werke nach § 45 
der Überleitungsbestimmungen (Teil 1 dieses Kirchengeset-
zes) abgeschlossen ist, sind ausschließlich die Mitglieder der 
Kammer	für	Dienste	und	Werke	vorschlagsberechtigt.

(5) Der Wahlvorschlag eines Kirchenmitgliedes nach Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 sowie die Wahlvorschläge nach Absatz 2, 
3 und 4 Satz 1 bedürfen der Unterstützung von mindestens 
jeweils fünf weiteren Vorschlagsberechtigten, der Wahlvor-
schlag	nach	Absatz	4	muss	die	kirchliche	Tätigkeit	der	bzw.	
des	Vorgeschlagenen	angeben.

§ 15
Wahlvorschlagsliste

(1) Die Wahlbeauftragten der Kirchenkreise prüfen die Wahl-
vorschläge nach § 14 Absatz 1 bis 3, erstellen die Wahlvor-
schlagslisten getrennt nach Kirchenkreisen und leiten sie un-
verzüglich	an	die	Präsides	der	Kirchenkreissynoden	weiter.

(2)	 Die	bzw.	der	Vorsitzende	der	ehemaligen	Kammer	für	Diens-
te und Werke der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	prüft	gemeinsam	mit	der	bzw.	dem	Wahlbeauftragten	
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
die Wahlvorschläge nach § 14 Absatz 4 Satz 1, erstellt eine 
Wahlvorschlagsliste für die Pastorinnen und Pastoren sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine Wahlvorschlags-
liste für die ehrenamtlich Tätigen und leitet diese unverzüg-
lich	 an	 die	 bzw.	 den	 Vorsitzenden	 der	 Wahlversammlung	
weiter.	Die	Wahlvorschläge	nach	§	14	Absatz	4	Satz	2	prüft	
die	bzw.	der	Wahlbeauftragte	der	Evangelisch-Lutherischen	
Kirche in Norddeutschland, erstellt eine Wahlvorschlagsliste 
für die Pastorinnen und Pastoren sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und eine Wahlvorschlagsliste für die ehrenamt-
lich	Tätigen	 und	 leitet	 diese	 unverzüglich	 an	 die	 bzw.	 den	
Vorsitzenden	der	Wahlversammlung	weiter.

(3)	 Die	bzw.	der	 jeweils	zuständige	Wahlbeauftragte	unterrich-
tet	 die	Vorgeschlagene	 bzw.	 den	Vorgeschlagenen	 und	 die	
Vorschlagende	bzw.	den	Vorschlagenden	über	das	Ergebnis	
der	Wahlvorschlagsprüfung.	Wird	die	Aufnahme	in	die	Wahl-
vorschlagsliste abgelehnt oder ist ein Wahlvorschlag aus der 
Wahlvorschlagsliste zu streichen, so ist die Entscheidung 
der	bzw.	dem	Vorgeschlagenen	und	der	bzw.	dem	Vorschla-
genden	binnen	einer	Woche	schriftlich	mitzuteilen.	Die	Be-
troffenen können die Entscheidung mit einer schriftlich be-
gründeten Beschwerde vor Ablauf einer Woche nach Zugang 
anfechten;	§	24	gilt	entsprechend.

(4) Sind nicht genügend Wahlvorschläge eingegangen, so bemü-
hen	 sich	 die	 bzw.	 der	Wahlbeauftragte	 des	Kirchenkreises,	
die	bzw.	der	Vorsitzende	der	ehemaligen	Kammer	für	Diens-
te und Werke der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	und	die	 bzw.	der	Wahlbeauftragte	 der	Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland, die jeweilige 
Wahlvorschlagsliste durch Eintragung weiterer wählbarer 
Personen mindestens entsprechend den gesetzlichen Erfor-
dernissen	zu	vervollständigen.	Ein	ausgewogenes	Zahlenver-
hältnis	von	Frauen	und	Männern	ist	anzustreben.	§	13	Absatz	
3	bleibt	unberührt.

(5) Die Wahlvorschlagslisten enthalten in alphabetischer Reihen-
folge den Familiennamen sowie den Rufnamen, den Beruf, 
das	Lebensalter	und	die	Anschrift	der	Vorgeschlagenen.	Bei	
der Wahl von Werke-Synodalen ist in der Wahlvorschlagslis-
te für die Pastorinnen und Pastoren sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die jeweilige kirchliche Beschäftigungsstelle 
anzugeben.

(6)	 Der	Ausfall	 einer	 bzw.	 eines	Vorgeschlagenen	nach	Erstel-
lung der Wahlvorschlagsliste und vor Abschluss des Wahl-
verfahrens	ist	unbeachtlich.

§ 16
Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber

Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, 
sich den Wahlberechtigten sowohl schriftlich als auch persön-
lich	 vorzustellen.	 Die	Wahlbeauftragten	 unterstützen	 sie	 dabei	
insbesondere durch Informationsveranstaltungen oder Informati-
onsschriften	für	die	Wahlberechtigten.	In	der	Wahlversammlung	
kann die persönliche Vorstellung auch durch ein Mitglied der 
Wahlversammlung	vorgenommen	werden.

§ 17
Wahlzeitraum

Die	Wahlen	in	die	Erste	Landessynode	sind	in	der	Zeit	vom	13.	
August	bis	zum	9.	September	2012	durchzuführen.

§ 18
Wahlhandlung; Stimmzettel

(1) Zur Durchführung der Wahlen sind eine Sitzung der Kirchen-
kreissynode und eine Sitzung der Wahlversammlung anzube-
raumen.	Die	Einladung	soll	den	Mitgliedern	spätestens	einen	
Monat	vor	dem	Sitzungstermin	zugehen.	Zur	Wahlhandlung	
ist die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder er-
forderlich.

(2) Es sind Vorkehrungen für eine geheime Stimmabgabe zu 
treffen.	Für	die	Wahlhandlung	sind	leere	und	verschlossene	
Wahlurnen	zu	verwenden.
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(3) Die Wahlberechtigten erhalten für jede Wahl mit Ausnahme 
der	Wahl	 der	Werke-Synodalen	 einen	 Stimmzettel.	 Dieser	
enthält die Wahlvorschlagsliste sowie eine Angabe über die 
Anzahl der Stimmen, die sich nach der Zahl der durch die je-
weilige	Wahl	zu	vergebenden	Mandate	bemisst.	Die	Stimm-
zettel	sind	mit	dem	Kirchensiegel	zu	versehen.	Das	Kirchen-
siegel	kann	eingedruckt	werden.	Werden	zu	viele	oder	keine	
Stimmen	vergeben,	ist	der	Stimmzettel	ungültig.

(4) Für die Wahl der Werke-Synodalen gilt Absatz 3 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass zwei Stimmzettel zu verwen-
den	sind.	Ein	Stimmzettel	enthält	die	Wahlvorschlagsliste	für	
die Wahl der Pastorinnen und Pastoren sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, der andere die Wahlvorschlagsliste für 
die	Wahl	der	ehrenamtlich	Tätigen.

§ 19
Wahlniederschrift

Es ist für jede Wahl von Gemeinde-, Pastoren-, Mitarbeiter- und 
Werke-Synodalen eine eigenständige Wahlniederschrift zu ferti-
gen, die mindestens enthalten muss:

1.	 die	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit,
2.	 die	Zahl	der	abgegebenen	Stimmzettel,
3.	 die	Zahl	der	ungültigen	Stimmzettel,
4.	 die	Zahl	 der	 für	 die	 einzelnen	Bewerberinnen	 und	Be-

werber	abgegebenen	gültigen	Stimmen.

§ 20
Wahlergebnisse

(1) Nach der Wahl der Gemeinde-, Pastoren- und Mitarbeiter-
Synodalen	ermittelt	die	bzw.	der	Präses	der	Kirchenkreissy-
node	 die	 Stimmergebnisse	 im	Kirchenkreis.	 Bei	 Stimmen-
gleichheit	entscheidet	das	Los.	Wer	in	der	Reihenfolge	der	zu	
Synodalen Gewählten die jeweils letzte Position einnimmt, 
gilt als nicht gewählt und rückt auf die erste Position der zu 
stellvertretenden Synodalen Gewählten, wenn aufgrund der 
Stimmergebnisse das nach § 1 Absatz 3 Satz 2 erforderliche 
Quorum	nicht	 erreicht	worden	 ist.	Die	bzw.	der	Präses	der	
Kirchenkreissynode stellt die Wahlergebnisse fest, gibt sie 
der Kirchenkreissynode und den jeweiligen Bewerberinnen 
und Bewerbern bekannt und übermittelt sie unverzüglich 
schriftlich und unter Beifügung der Wahlniederschriften 
sowie	der	Stimmzettel	 der	 bzw.	dem	Wahlbeauftragten	der	
Evangelisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland.

(2)	 Nach	der	Wahl	der	Werke-Synodalen	ermittelt	die	bzw.	der	
Vorsitzende der Wahlversammlung das Stimmergebnis und 
die sich daraus unter Beachtung von Artikel 80 Absatz 4 der 
Verfassung sowie von § 1 Absatz 6 ergebende Reihenfolge 
der zu Synodalen und stellvertretenden Synodalen Gewähl-
ten.	 Bei	 Stimmengleichheit	 entscheidet	 das	 Los.	Absatz	 1	
Satz	3	findet	entsprechende	Anwendung.	Die	bzw.	der	Vor-
sitzende der Wahlversammlung stellt das Wahlergebnis fest, 
gibt es der Wahlversammlung sowie den Bewerberinnen und 
Bewerbern bekannt und übermittelt es unverzüglich schrift-
lich und unter Beifügung der Wahlniederschriften und der 
Stimmzettel	 der	 bzw.	 dem	 Wahlbeauftragten	 der	 Evange-
lisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland.

(3)	 Die	bzw.	der	Wahlbeauftragte	der	Evangelisch-Lutherischen	
Kirche in Norddeutschland stellt die Wahlergebnisse aus den 
Kirchenkreisen und der Wahlversammlung zum Gesamtwah-
lergebnis	 zusammen,	 unterrichtet	 die	 Vorläufige	 Kirchen-
leitung gemäß § 27 der Überleitungsbestimmungen (Teil 1 
dieses Kirchengesetzes) und gibt die Zusammensetzung der 

Ersten	Landessynode	im	Kirchlichen	Amtsblatt	bekannt.	Sie	
bzw.	er	stellt	die	Listen	der	stellvertretenden	Synodalen,	für	
die Werke-Synodalen getrennt nach ihrer Gruppenzugehörig-
keit	nach	§	6	Absatz	3,	zusammen.

Abschnitt 3
Berufungen und Entsendungen

§ 21
Berufungen

(1)	 Die	Vorläufige	Kirchenleitung	 nach	 §	 27	 der	Überleitungsbe-
stimmungen	 (Teil	1	dieses	Kirchengesetzes)	beruft	bis	zum	7.	
Oktober 2012 die zu berufenden Mitglieder der Ersten Landessy-
node	und	deren	persönliche	Stellvertreterinnen	und	Stellvertreter.

(2) Berufen werden kann nur, wer zur Ersten Landessynode 
wählbar	ist	und	der	Berufung	zugestimmt	hat.

§ 22
Entsendungen

(1) Die Theologischen Fakultäten der Universitäten in Greifs-
wald, Kiel und Rostock sowie der Fachbereich Evangelische 
Theologie	der	Universität	Hamburg	benennen	bis	zum	7.	Ok-
tober 2012 die von ihnen für die Dauer der Legislaturperiode 
zu entsendenden Mitglieder der Ersten Landessynode und 
deren	persönliche	Stellvertreterinnen	und	Stellvertreter.

(2) Entsandt werden kann nur, wer zur Ersten Landessynode 
wählbar	ist	und	der	Entsendung	zugestimmt	hat.

Abschnitt 4
Konstituierung der Ersten Landessynode

§ 23
Termin der Konstituierenden Sitzung

Die	 Erste	 Landessynode	 tritt	 im	 Zeitraum	 zwischen	 dem	 25.	
Oktober	und	dem	18.	November	2012	zu	ihrer	konstituierenden	
Sitzung	zusammen.

Abschnitt 5
Wahlanfechtung

§ 24
Wahlbeschwerde

(1) Die jeweils Wahl- oder Berufungsberechtigten können die 
Gültigkeit der Wahl oder der Berufung mit einer schriftli-
chen und mit Gründen versehenen Beschwerde binnen einer 
Woche nach der Bekanntgabe des Wahl- oder Berufungser-
gebnisses	anfechten.	Die	Beschwerde	kann	nur	mit	der	Ver-
letzung	des	Wahl-	oder	Berufungsrechtes	begründet	werden.	
Sie	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.

(2)	 Die	Beschwerde	ist	bei	der	bzw.	dem	Wahlbeauftragten	der	
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ein-
zulegen.	Wird	 der	Beschwerde	 nicht	 abgeholfen,	 so	 ist	 sie	
innerhalb von einer Woche nach Ablauf der Beschwerdefrist 
dem	Wahlausschuss	vorzulegen.

(3) Der Wahlausschuss hat über die Beschwerde innerhalb von 
zwei	Wochen	zu	entscheiden.	Die	Entscheidung	 ist	 schrift-
lich	zu	begründen	und	dem	Beschwerdeführer	bzw.	der	Be-
schwerdeführerin	zuzustellen.

(4) Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses ist der Rechts-
weg	zum	Kirchengericht	gegeben.
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§ 25
Entscheidung über die Wahlanfechtung;

Wiederholungswahl
(1)	 In	 der	Abhilfeentscheidung	 der	 bzw.	 des	Wahlbeauftragten	

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
nach § 24 Absatz 2, der Entscheidung des Wahlausschusses 
nach § 24 Absatz 3 und in der Entscheidung des Kirchenge-
richtes	nach	§	24	Absatz	4	ist	darüber	zu	befinden,	ob
1.	 die	Wahl	 einer	Bewerberin	 bzw.	 eines	Bewerbers	 oder	

eine Berufung ungültig war,
2.	 eine	Wahl	insgesamt	ungültig	war	und	zu	wiederholen	ist.

 Eine Wahl ist nur dann für ungültig zu erklären, wenn ein 
Verstoß gegen Vorschriften des Wahlrechtes oder des Wahl-
verfahrens	das	Wahlergebnis	beeinflusst	haben	kann.

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 gelten die §§ 8 und 9 
entsprechend.

(3) In der Entscheidung nach Absatz 1 Nummer 2 ist das Nähere 
darüber zu bestimmen, in welchem Umfang und innerhalb 
welcher Frist die Wahl zu wiederholen ist; die Frist darf den 
Zeitraum	von	neunzig	Tagen	nicht	überschreiten.	Den	Ter-
min	bestimmt	die	bzw.	der	Wahlbeauftragte	der	Evangelisch-
Lutherischen	 Kirche	 in	 Norddeutschland.	 Sie	 bzw.	 er	 ist	
berechtigt, die in diesem Kirchengesetz festgelegten Fristen 
und	Termine	 angemessen	 abzukürzen.	Die	Wiederholungs-
wahl ist ausgeschlossen, wenn zwischen dem Zeitpunkt der 
Entscheidung und dem Ablauf der Amtsperiode weniger als 
zwölf	Monate	liegen.

(4) Die ungültig Gewählten oder Berufenen nach Absatz 1 Num-
mer 2 bleiben bis zur Übernahme des Amtes durch die im 
Wege der Wiederholungswahl Gewählten oder Berufenen im 
Amt; die unter ihrer Mitwirkung durchgeführten Wahlen und 
gefassten	 Beschlüsse	 bleiben	 rechtswirksam.	 Sie	 behalten	
die ihnen durch Wahl aus der Mitte der Kirchenkreissyno-
de übertragenen Funktionen und Mitgliedschaften, wenn sie 
im Wege der Wiederholungswahl wiederum in das synodale 
Amt	gewählt	oder	berufen	werden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die stellvertreten-
den	Mitglieder.

§ 26
Wahlunterlagen

Die Stimmzettel sind unmittelbar nach der Feststellung des 
Wahlergebnisses in einem Umschlag zu verschließen und bei 
der	 bzw.	 dem	Wahlbeauftragten	 der	 Evangelisch-Lutherischen	
Kirche	 in	 Norddeutschland	 aufzubewahren.	 Sämtliche	 Akten	
über	 die	Wahlen	 sind	 geordnet	 und	 verschlossen	 bei	 der	 bzw.	
dem Wahlbeauftragten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland	 aufzubewahren.	 Die	Wahlniederschriften	 und	
die Stimmzettel dürfen frühestens nach Ende der Wahlperiode 
im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 2 und erst dann ausgesondert 
werden, wenn anhängige Beschwerde-, Wahlprüfungs- und kir-
chengerichtliche	Verfahren	rechtskräftig	abgeschlossen	sind.

Abschnitt 6
Ende und Ruhen der Mitgliedschaft

§ 27
Ende der Mitgliedschaft

(1) Ein gewähltes oder berufenes Mitglied der Ersten Landessy-
node scheidet vorzeitig aus der Ersten Landessynode aus
1.	 durch	schriftliche	Verzichtserklärung	gegenüber	dem	Sy-

nodenpräsidium, es sei denn, der Verzicht wird innerhalb 

einer Woche nach Zugang der Verzichtserklärung schrift-
lich widerrufen,

2.	 durch	die	vom	Landeskirchenamt	zu	 treffende	Feststel-
lung des Fehlens einer Voraussetzung für das passive 
Wahlrecht,

3.	 durch	Beschluss	der	Ersten	Landessynode,	wenn	es	sei-
ne	Amtspflichten	erheblich	verletzt	oder	beharrlich	ver-
nachlässigt oder wenn es an der Wahrnehmung des Am-
tes	dauerhaft	gehindert	ist.

(2) Vor der Entscheidung nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 ist das 
betroffene	Mitglied	anzuhören.	Die	Entscheidung	ist	zu	be-
gründen und dem betroffenen Mitglied sowie im Falle des 
Absatzes	1	Nummer	2	der	Ersten	Landessynode	zuzustellen.

(3) Gegen die Entscheidung nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 
kann	das	betroffene	Mitglied	Beschwerde	einlegen.	Die	Be-
schwerde	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.

§ 28
Ruhen der Mitgliedschaft

(1) Mit Zugang der Entscheidung nach § 27 Absatz 1 Nummer 2 
und	3	ruht	die	Mitgliedschaft	des	betroffenen	Mitgliedes.

(2) Bei Pastorinnen und Pastoren sowie Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten ruht die Mitgliedschaft des betroffenen Mit-
gliedes darüber hinaus
1.	 mit	 Zugang	 der	 Anschuldigungsschrift	 im	 förmlichen	

Disziplinarverfahren,
2.	 für	die	Zeit	der	Untersagung	der	Ausübung	des	Dienstes	

sowie für die Zeit des Verbotes der Amtsführung,
3.	 bei	 vorläufigen	Maßnahmen	 der	 disziplinaraufsichtfüh-

renden Stelle nach § 44 Absatz 1 des Disziplinargesetzes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland,

4.	 für	 die	 Dauer	 einer	Abordnung,	 wenn	 die	 wahrzuneh-
mende Tätigkeit auf einen anderen Dienstherren bezogen 
ist,

5.	 für	 die	 Dauer	 der	 Beurlaubung	 oder	 Freistellung	 aus	
dienstrechtlichen Gründen,

6.	 für	die	Dauer	einer	Zuweisung,
7.	 für	die	Dauer	des	Beschäftigungsverbotes	nach	den	Be-

stimmungen	des	Mutterschutzgesetzes.
(3) Für die Dauer des Ruhens nimmt das stellvertretende Mit-

glied gemäß § 8 Absatz 2 und 3 das Mandat in der Ersten 
Landessynode	wahr.

Teil 3
Bischofswahlgesetz

§ 1
Wahl

Die	 Bischöfinnen	 und	 Bischöfe	 werden	 auf	 Vorschlag	 eines	
Wahlvorbereitungsausschusses von der Landessynode auf zehn 
Jahre	gewählt.

§ 2
Zusammensetzung des Wahlvorbereitungsausschusses

(1) Dem Wahlvorbereitungsausschuss gehören an:
1.	 elf	von	der	Landessynode	aus	ihrer	Mitte	gewählte	Mit-

glieder, davon mindestens sechs Ehrenamtliche, zwei 
Pastorinnen und Pastoren und zwei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter; jeder Sprengel muss durch mindestens zwei 
Personen vertreten sein,

2.	 ein	vom	Synodenpräsidium	aus	seiner	Mitte	bestimmtes	
ehrenamtliches Mitglied,
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3.	 die	 Bischöfinnen	 und	 Bischöfe	 mit	 Ausnahme	 der	 aus-
scheidenden	Bischöfin	bzw.	des	ausscheidenden	Bischofes,

4.	 zwei	von	der	Kirchenleitung	aus	ihrer	Mitte	gewählte	eh-
renamtliche Mitglieder,

5.	 zwei	von	der	Theologischen	Kammer	aus	ihrer	Mitte	ge-
wählte Mitglieder, darunter mindestens ein ehrenamtli-
ches.

(2) Die Mitglieder werden unverzüglich nach der Wahl der Kir-
chenleitung für die Dauer der Amtszeit der Landessynode 
gewählt und bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen und 
Nachfolger	im	Amt.

(3) Für die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 1 sind sechs Er-
satzmitglieder aus der Mitte der Landessynode zu wählen; 
jeder	Sprengel	muss	durch	zwei	Personen	vertreten	sein.	Für	
die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 2, 4 und 5 ist die glei-
che Anzahl Ersatzmitglieder zu wählen, die die jeweiligen 
Voraussetzungen	der	Mitgliedschaft	nach	Absatz	1	erfüllen.	
Ersatzmitglieder der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 3 
sind	 ihre	 Stellvertreterinnen	 und	 Stellvertreter.	Die	 Ersatz-
mitglieder rücken jeweils in der Reihenfolge der auf sie ent-
fallenen Stimmenzahlen nach, wenn ein Mitglied ausscheidet 
oder	dauerhaft	an	der	Mitwirkung	gehindert	ist.	Die	Feststel-
lung einer dauerhaften Verhinderung an der Mitwirkung trifft 
der	Wahlvorbereitungsausschuss.	 Für	 nachgerückte	 Ersatz-
mitglieder	erfolgt	unverzüglich	eine	Nachwahl.

(4) Die Geschäftsführung des Wahlvorbereitungsausschusses 
nimmt	das	Landeskirchenamt	wahr.

§ 3
Vorsitz und Einberufung des Wahlvorbereitungsausschusses
(1) Den Vorsitz im Wahlvorbereitungsausschuss führt das vom 

Synodenpräsidium	 aus	 seiner	Mitte	 bestimmte	Mitglied.	 Der	
Wahlvorbereitungsausschuss wählt aus seiner Mitte die stellver-
tretende	Vorsitzende	bzw.	den	stellvertretenden	Vorsitzenden.

(2)	 Der	Wahlvorbereitungsausschuss	wird	von	 seiner	bzw.	 sei-
nem	 Vorsitzenden	 einberufen.	 Die	 Einberufung	 soll	 zwölf	
Monate	vor	Ablauf	der	Amtszeit	 der	 betroffenen	Bischöfin	
bzw.	des	betroffenen	Bischofes	erfolgen.

§ 4
Sitzungen des Wahlvorbereitungsausschusses

(1) Die Sitzungen des Wahlvorbereitungsausschusses sind nicht 
öffentlich.	Seine	Mitglieder	unterliegen	bezüglich	des	Inhal-
tes der Beratungen und der Abstimmungsverhältnisse der 
Verschwiegenheitspflicht.

(2) Der Wahlvorbereitungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens	zwei	Drittel	seiner	Mitglieder	anwesend	sind.

(3) Soweit dieses Gesetz keine abweichende Regelung trifft, ist 
die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Mitglieder er-
forderlich.

(4) Die Mitglieder sind an Aufträge und Weisungen nicht gebun-
den.

(5) Mitglieder, die selbst oder deren Angehörige beteiligt sind, 
sind bis zum Ende des Besetzungsverfahrens von der Mitwir-
kung	ausgeschlossen.	Für	dieses	Besetzungsverfahren	rückt	
ein	Ersatzmitglied	nach	§	2	Absatz	3	nach.

(6)	 Die	 bzw.	 der	 Vorsitzende	 des	Wahlvorbereitungsausschus-
ses	lädt	eine	Vertreterin	bzw.	einen	Vertreter	der	Vereinigten	
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands als Beraterin 
bzw.	als	Berater	zu	den	Sitzungen	ein.

§ 5
Wahlvorschlag

(1) Der Wahlvorbereitungsausschuss stellt einen Wahlvorschlag 
auf,	der	mehrere	Namen	enthalten	soll.	Dieser	Vorschlag	be-
darf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der an-
wesenden	Mitglieder	in	geheimer	Abstimmung.

(2) Der Wahlvorschlag ist den Synodalen spätestens zehn Wo-
chen	 vor	 der	 Wahlsitzung	 durch	 die	 bzw.	 den	 Präses	 der	
Landessynode	bekannt	zu	geben.	Dem	Wahlvorschlag	ist	die	
schriftliche Erklärung beizufügen, dass die Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Annahme der Wahl bereit sind und gege-
benenfalls einem Hinausschieben des Eintritts in den gesetz-
lichen	Ruhestand	zustimmen.

(3) Ein von einem Viertel der gesetzlichen Mitglieder der Lan-
dessynode	unterstützter	Vorschlag	einer	Kandidatin	bzw.	ei-
nes	Kandidaten,	die	bzw.	der	zur	Annahme	der	Wahl	bereit	
ist, ist zusätzlich in den Wahlvorschlag aufzunehmen, wenn 
er	spätestens	fünf	Wochen	vor	der	Wahlsitzung	bei	der	bzw.	
dem	Präses	der	Landessynode	eingegangen	ist.	Jede	bzw.	je-
der	Synodale	kann	nur	eine	Kandidatur	unterstützen.

(4) Der endgültige Wahlvorschlag oder die Mitteilung, dass wei-
tere Vorschläge nicht eingegangen sind, wird den Synodalen 
spätestens	 drei	Wochen	 vor	 der	Wahlsitzung	 von	 der	 bzw.	
dem	Präses	der	Landessynode	bekannt	gegeben.

(5) Die Vorgeschlagenen stellen sich den Synodalen in geeigneter 
Weise	vor.	Das	Verfahren	regelt	das	Präsidium	der	Landessynode.

§ 6
Wahlverfahren

(1) Die Landessynode ist für die Wahlsitzung und jeden Wahl-
gang beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer 
Mitglieder	anwesend	sind.

(2)	 Zu	Beginn	der	Wahlsitzung	begründet	 die	bzw.	der	Vorsit-
zende des Wahlvorbereitungsausschusses den Wahlvorschlag 
des	 Wahlvorbereitungsausschusses.	 Einen	 Wahlvorschlag	
nach	§	5	Absatz	3	begründet	ein	Mitglied	der	Landessynode.	
Die Begründung der Wahlvorschläge erfolgt in Abwesenheit 
der	Vorgeschlagenen.	Danach	stellen	sich	die	Kandidatinnen	
und Kandidaten in Abwesenheit der anderen Kandidatinnen 
und	Kandidaten	der	Landessynode	vor.	Eine	Aussprache	fin-
det	nicht	statt.

(3) Die Wahl erfolgt mit Stimmzetteln, die in alphabetischer 
Reihenfolge die Namen der im Wahlvorschlag aufgeführten 
Kandidatinnen	und	Kandidaten	enthalten.	Jedes	Mitglied	der	
Landessynode erhält für jeden Wahlgang einen Stimmzettel 
und	eine	Stimme.

(4)	 Die	 bzw.	 der	 Präses	 der	 Landessynode	 bestimmt	 für	 die	
Durchführung der Wahlhandlung sowie die Auszählung der 
Stimmen	 eine	 Beauftragte	 bzw.	 einen	 Beauftragten	 sowie	
eine	 Schriftführerin	 bzw.	 einen	 Schriftführer.	 Für	 die	Aus-
zählung der Stimmen ist zusätzlich ein Mitglied des Präsidi-
ums	der	Landessynode	zu	bestimmen.

(5)	 Jedes	wahlberechtigte	Mitglied	 der	Landessynode	 übergibt	
auf	Namensaufruf	einzeln	seinen	Stimmzettel	der	bzw.	dem	
Beauftragten für die Durchführung der Wahlhandlung, die 
bzw.	der	ihn	in	die	Wahlurne	legt.	Die	Schriftführerin	bzw.	
der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe in der Anwesen-
heitsliste.

(6)	 Nach	Abschluss	der	Stimmabgabe	erklärt	die	bzw.	der	Prä-
ses	der	Landessynode	den	Wahlgang	für	beendet.	Die	Zahl	
der	Stimmzettel	wird	von	der	bzw.	dem	Beauftragten	und	der	
Schriftführerin	 bzw.	 dem	 Schriftführer	 gemeinsam	mit	 der	
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Zahl der Abstimmungsvermerke auf der Anwesenheitsliste 
verglichen.	Bei	einer	Abweichung	ist	der	Wahlgang	zu	wie-
derholen.

(7) Nach der Auszählung der Stimmen wird das Wahlergebnis 
durch das Präsidium der Landessynode festgestellt und von 
der	bzw.	dem	Präses	der	Landessynode	unverzüglich	bekannt	
gegeben.

§ 7
Wahlergebnis und Wahlgänge

(1) Gewählt ist, wer
1.	 bei	einem	Wahlvorschlag	mit	einem	Namen	die	Stimmen	

von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder der Landes-
synode,

2.	 bei	einem	Wahlvorschlag	mit	mehreren	Namen	die	Stim-
men der Mehrheit der Mitglieder der Landessynode

auf	sich	vereinigt.
(2) Wird bei einem Wahlvorschlag mit einem Namen die erforder-

liche Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so sind ein 
zweiter und gegebenenfalls ein dritter Wahlgang unter Beach-
tung	des	§	6	mit	Ausnahme	der	Absätze	2	und	4	durchzuführen.

(3) Wird bei einem Wahlvorschlag mit mehreren Namen die erfor-
derliche Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so sind 
weitere Wahlgänge unter Beachtung des § 6 mit Ausnahme der 
Absätze	 2	 und	 4	 durchzuführen.	Hierbei	 scheidet	 nach	 dem	
dritten und bei jedem folgenden Wahlgang die Kandidatin 
bzw.	 der	 Kandidat	 mit	 der	 jeweils	 geringsten	 Stimmenzahl	
aus.	Verbleibt	nur	eine	Kandidatin	bzw.	ein	Kandidat,	ist	diese	
bzw.	dieser	gewählt,	wenn	sie	bzw.	er	die	Stimmen	der	Mehr-
heit	der	Mitglieder	der	Landessynode	auf	sich	vereinigt.

(4) Wird die gemäß den Absätzen 1 bis 3 erforderliche Mehrheit 
nicht erreicht oder erreichen zwei verbleibende Kandidatinnen 
und Kandidaten in aufeinander folgenden Wahlgängen die 
gleiche	Stimmenzahl,	so	erklärt	die	bzw.	der	Präses	der	Lan-
dessynode die Wahlhandlung für beendet und stellt fest, dass 
die	Wahl	einer	Bischöfin	bzw.	eines	Bischofes	nicht	zustan-
de	gekommen	ist.	Der	Wahlvorbereitungsausschuss	hat	einen	
neuen	Wahlvorschlag	nach	Maßgabe	des	§	5	zu	unterbreiten.

§ 8
Wiederwahl

Ist	eine	Bischöfin	bzw.	ein	Bischof	bei	Ablauf	der	Amtszeit	nach	
Vollendung	des	58.	Lebensjahres	zur	Wiederwahl	bereit,	so	kann	
der Wahlvorbereitungsausschuss sich auch abweichend von § 5 
Absatz	1	Satz	1	darauf	beschränken,	diese	Kandidatin	bzw.	die-
sen	Kandidaten	in	seinen	Wahlvorschlag	aufzunehmen.

§ 9
Wiederwahl durch Verlängerung der Amtszeit

(1)	 Endet	 die	 Amtszeit	 einer	 Bischöfin	 bzw.	 eines	 Bischofes	
innerhalb von sechsunddreißig Monaten vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze, so kann die Amtszeit bis zum Eintritt in 
den gesetzlichen Ruhestand durch Wiederwahl verlängert 
werden,	wenn	die	Bischöfin	bzw.	der	Bischof	gegenüber	dem	
Wahlvorbereitungsausschuss	ihre	bzw.	seine	Bereitschaft	er-
klärt	und	die	Kirchenleitung	zustimmt.

(2)	Wenn	 die	 Amtszeit	 einer	 Bischöfin	 bzw.	 eines	 Bischofes	
nach Maßgabe des Absatzes 1 durch Wiederwahl verlängert 
werden soll, so enthält der Wahlvorschlag des Wahlvorberei-
tungsausschusses ausschließlich den Namen der betreffenden 
Bischöfin	bzw.	des	betreffenden	Bischofes.	§	5	Absatz	3	fin-
det	keine	Anwendung.

(3) Die Verlängerung der Amtszeit durch Wiederwahl ist er-
folgt,	wenn	die	Bischöfin	bzw.	der	Bischof	die	Stimmen	
von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder der Landes-
synode	auf	sich	vereinigt.	Kommt	die	gemäß	Satz	1	erfor-
derliche Mehrheit in einem ersten Wahlgang nicht zustan-
de,	 so	 ist	 ein	 zweiter	Wahlgang	 durchzuführen.	 Kommt	
die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit auch im zweiten 
Wahlgang nicht zustande, so hat der Wahlvorbereitungs-
ausschuss einen neuen Wahlvorschlag nach Maßgabe des 
§	5	zu	unterbreiten.

(4) Nach Verlängerung der Amtszeit durch Wiederwahl gemäß 
den	Absätzen	1	bis	3	tritt	die	Bischöfin	bzw.	der	Bischof	mit	
Ablauf	des	Monates,	in	dem	sie	bzw.	er	die	gesetzliche	Re-
gelaltersgrenze	erreicht,	in	den	Ruhestand.

(5) Kommt die nach Absatz 3 erforderliche Mehrheit nicht zu-
stande,	so	kann	die	Bischöfin	bzw.	der	Bischof	auf	 ihren	
bzw.	 seinen	Antrag	 hin	mit	Ablauf	 der	Amtszeit	 vor	Er-
reichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand versetzt 
werden.

§ 10
Einführung in das bischöfliche Amt

(1)	 Die	gewählten	Bischöfinnen	und	Bischöfe	werden	nach	An-
nahme	der	Wahl	in	einem	Gottesdienst	in	ihr	Amt	eingeführt.

(2) In dem Gottesdienst wird zugleich die Berufungsurkunde 
überreicht.	Diese	wird	 von	der	 bzw.	 dem	Vorsitzenden	der	
Kirchenleitung	ausgefertigt.

§ 11 
Ausscheiden der Bischöfinnen und Bischöfe

(1)	 Eine	Bischöfin	bzw.	ein	Bischof	scheidet	aus	dem	Amt	aus
1.	 mit	Ablauf	der	Amtszeit,
2.	 durch	Verzicht,
3.	 nach	 den	Vorschriften	 des	 geltenden	 Pfarrerrechtes,	 ins-

besondere mit Erreichen der Regelaltersgrenze, sofern der 
Eintritt	in	den	Ruhestand	nicht	hinausgeschoben	wird.

(2)	 Scheidet	eine	Bischöfin	bzw.	ein	Bischof	vor	Erreichen	der	
Regelaltersgrenze nach Absatz 1 Nummer 1 oder 2 aus dem 
Amt	 aus,	 so	 ist	 ihr	 bzw.	 ihm	binnen	 Jahresfrist	 eine	 durch	
Ernennung zu besetzende Pfarrstelle, die nicht mit einem 
Aufsichtsamt	verbunden	ist,	zu	übertragen.	Die	Übertragung	
eines anderen kirchlichen Dienstes bedarf der Zustimmung 
der	ausscheidenden	Bischöfin	bzw.	des	ausscheidenden	Bi-
schofes.	Gleiches	gilt	 im	Fall	des	§	9	Absatz	5,	 sofern	die	
Bischöfin	bzw.	der	Bischof	nicht	in	den	Ruhestand	versetzt	
wird.	Im	Übrigen	sind	die	für	Pastorinnen	und	Pastoren	gel-
tenden	Vorschriften	zu	beachten.

(3)	 Übernimmt	die	bzw.	der	nach	Absatz	1	ausgeschiedene	Bi-
schöfin	 bzw.	 Bischof	 eine	 Pfarrstelle	 oder	 einen	 anderen	
kirchlichen	Dienst,	so	bestimmt	sich	ihre	bzw.	seine	Rechts-
stellung nach den für den neuen Dienst geltenden Bestim-
mungen.
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Teil 4
Kirchengemeindeordnung

Abschnitt 1
Grundbestimmungen und Gemeindeformen

Unterabschnitt 1
Grundbestimmungen

§ 1
Kirchengemeinde

(1)	 In	 der	 Kirchengemeinde	 verwirklicht	 sich	 Gemeinde	 Jesu	
Christi.	In	ihr	sind	die	durch	Wort	und	Sakrament	aufgebau-
te Gemeinde und das Amt mit dem Auftrag zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung unter ih-
rem	Haupt	Jesus	Christus	als	dem	Herrn	der	Kirche	einander	
zugeordnet.

(2) Die Kirchengemeinde trägt Sorge dafür, dass das Evange-
lium den Menschen in ihrem Bereich verkündigt wird und 
sie	sich	um	Wort	und	Sakrament	sammeln.	Dies	geschieht	in	
vielfältiger Weise, insbesondere durch Gottesdienst, Gebet, 
Kirchenmusik, Kunst, Bildung und Unterricht, Erziehung, 
Seelsorge, Mission und Diakonie als Dienst christlicher 
Liebe	 an	 allen	Menschen.	Über	 ihre	 eigenen	Grenzen	 hin-
aus stärkt sie die Verantwortung für das Zusammenleben der 
Menschen.	Zusammen	mit	 den	 anderen	Kirchengemeinden	
ist sie berufen zum missionarischen Dienst für die Welt und 
zur Stärkung der ökumenischen Gemeinschaft der Christen-
heit.	(Artikel	19	der	Verfassung).

(3)	 Jede	Kirchengemeinde	hat	einen	Kirchengemeinderat.

§ 2
Rechtsform

Die Kirchengemeinde ist Körperschaft des Kirchenrechtes und 
zugleich	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechtes.

§ 3
Selbstbestimmungsrecht

(1) Die Kirchengemeinde ordnet und verwaltet ihre Angelegen-
heiten im Rahmen des geltenden Rechtes in eigener Verant-
wortung	(Artikel	20	Absatz	1	der	Verfassung).

(2) Die Kirchengemeinde wird mit den zur eigenverantwortli-
chen Erfüllung des kirchlichen Auftrages in ihrem Bereich 
erforderlichen Mitteln ausgestattet (Artikel 20 Absatz 2 der 
Verfassung).

(3) Durch Kirchengesetz können Verwaltungsgeschäfte der Kir-
chengemeinden und ihrer Verbände dem Kirchenkreis zur 
Erledigung zugewiesen werden (Artikel 20 Absatz 3 der Ver-
fassung).

§ 4
Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland sind zugleich Mitglieder in einer ihrer Kir-
chengemeinden (Gemeindeglieder), in der sie ihren Wohnsitz 
oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	haben.	Sie	können	auf	 ihren	
Antrag	Mitglieder	einer	anderen	Kirchengemeinde	werden.	
Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

(2) Mitglieder von Kirchengemeinden anderer Kirchen können 
aufgrund von zwischenkirchlichen Mitgliedschaftsvereinba-
rungen Mitglieder von Kirchengemeinden der Evangelisch-
Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	werden.

Unterabschnitt 2
Gemeindeformen

§ 5
Grundsatz der Ortskirchengemeinde

Die Kirchengemeinde ist in der Regel Ortskirchengemeinde; die 
Ortskirchengemeinden decken das gesamte Gebiet der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ab (Parochial-
prinzip).	Die	Grenzen	der	bisherigen	Kirchengemeinden	ergeben	
sich	aus	dem	Herkommen.

§ 6
Personalkirchengemeinden

(1) Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland können zu Personalkirchengemeinden zusam-
mengeschlossen werden, wenn ein besonderer kirchlicher 
Auftrag dies rechtfertigt und die Zahl der Gemeindeglieder 
auf	Dauer	ein	eigenständiges	Gemeindeleben	erwarten	lässt.

(2) Die Personalkirchengemeinde ist Kirchengemeinde im Sinne 
der	 Verfassung.	 Sie	 wird	 durch	 einen	 Kirchengemeinderat	
geleitet und hat die Rechtsstellung einer Körperschaft des 
öffentlichen	Rechtes.

(3) Die Personalkirchengemeinde untersteht dem Bekenntnis 
und der Rechtsordnung der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che	 in	 Norddeutschland.	 Sie	 darf	 die	 Einheit	 der	 Landes-
kirche, des Kirchenkreises und das Zusammenleben in den 
Kirchengemeinden	nicht	gefährden.

(4) Die Personalkirchengemeinde gehört dem Kirchenkreis an, 
auf	 dessen	Gebiet	 sie	 ihren	 Sitz	 hat.	 Sie	 verfügt	 über	 alle	
Rechte	 und	 Pflichten	 einer	 Ortskirchengemeinde	 des	 Kir-
chenkreises.

(5) Die Mitgliedschaft in der Personalkirchengemeinde wird 
durch	 Umgemeindung	 erworben.	 Eine	 gleichzeitige	 Mit-
gliedschaft in einer weiteren Kirchengemeinde der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ist ausge-
schlossen.

§ 7
Errichtung von Personalkirchengemeinden

(1) Eine Personalkirchengemeinde kann auf Antrag durch die 
Kirchenkreissynode im Einvernehmen mit der Kirchenlei-
tung	errichtet	werden.	Zugleich	werden	Name	und	Sitz	der	
Personalkirchengemeinde	festgelegt.	

(2) Zuständig für die Entscheidung über die Errichtung ist die 
Kirchenkreissynode des Kirchenkreises, auf dessen Gebiet 
die	Personalkirchengemeinde	ihren	Sitz	haben	soll.	Weitere	
betroffene Kirchenkreise sind vor der Entscheidung zu hö-
ren.	Das	Landeskirchenamt	 trifft	 die	 erforderlichen	Anord-
nungen durch eine Errichtungsurkunde, die im Kirchlichen 
Amtsblatt	zu	veröffentlichen	ist.

(3) Antragsberechtigt sind alle Mitglieder der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland, die die Wählbarkeit 
in	den	Kirchengemeinderat	besitzen.	 In	dem	Antrag	 ist	das	
Vorliegen	der	Voraussetzungen	von	§	6	Absatz	1	darzulegen.

§ 8
Aufhebung von Personalkirchengemeinden

(1) Eine Personalkirchengemeinde kann auf Beschluss des Kir-
chengemeinderates und der Kirchenkreissynode im Einver-
nehmen	mit	der	Kirchenleitung	aufgehoben	werden.

(2) Die Aufhebung der Personalkirchengemeinde kann nach 
Artikel 22 Absatz 4 der Verfassung auf Antrag der Kirchen-
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kreissynode	durch	die	Kirchenleitung	erfolgen.	Der	Kirchen-
gemeinderat	ist	vor	der	Entscheidung	zu	hören.	

(3) Eine Personalkirchengemeinde ist nach Artikel 22 Absatz 
4 der Verfassung aufzuheben, wenn die Voraussetzungen, 
die zu ihrer Errichtung geführt haben, dauerhaft weggefal-
len	sind.	Dies	 ist	 insbesondere	der	Fall,	wenn	die	Zahl	der	
Mitglieder der Personalkirchengemeinde keine Gewähr für 
die Dauerhaftigkeit der Arbeit bietet oder diese nicht am Be-
kenntnis oder an der Rechtsordnung der Evangelisch-Luthe-
rischen	Kirche	in	Norddeutschland	ausgerichtet	ist.

§ 9
Anstaltskirchengemeinden

(1) Bei einer rechtlich selbstständigen diakonischen Einrichtung 
kann eine Anstaltskirchengemeinde errichtet werden, wenn 
die Größe der Einrichtung, ihre räumliche Geschlossenheit 
sowie die Zahl der Gemeindeglieder die Errichtung einer 
Kirchengemeinde rechtfertigt und gewährleistet ist, dass die 
Anstaltskirchengemeinde die Aufgaben einer Kirchenge-
meinde	auf	Dauer	wahrnehmen	kann.

(2) Die Anstaltskirchengemeinde ist Kirchengemeinde im Sinne 
der	 Verfassung.	 Sie	 wird	 durch	 einen	 Kirchengemeinderat	
geleitet, wenn dem Träger der Einrichtung vertraglich nicht 
bestimmte	Aufgaben	 vorbehalten	 sind.	 Sie	 hat	 die	Rechts-
stellung	einer	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechtes.

(3) Die Anstaltskirchengemeinde untersteht dem Bekenntnis und 
der Rechtsordnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland.

(4) Die Anstaltskirchengemeinde gehört dem Kirchenkreis an, 
auf	 dessen	Gebiet	 sie	 ihren	 Sitz	 hat.	 Sie	 verfügt	 über	 alle	
Rechte	 und	 Pflichten	 einer	 Ortskirchengemeinde	 des	 Kir-
chenkreises.

(5) Zwischen der Anstaltskirchengemeinde und dem Träger der 
Einrichtung	 sind	 die	 wechselseitigen	 Rechte	 und	 Pflichten	
vertraglich	zu	regeln.	

(6) Das Gebiet der Anstaltskirchengemeinde wird durch die Er-
richtungsurkunde	 festgelegt.	 Mitglieder	 sind	 alle	 Gemein-
deglieder, die im Gebiet der Anstaltskirchengemeinde ihren 
Wohnsitz	 oder	 ihren	 gewöhnlichen	Aufenthalt	 haben.	 Die	
Mitgliedschaft in der Anstaltskirchengemeinde kann auch 
durch	Umgemeindung	erworben	werden.	Eine	gleichzeitige	
Mitgliedschaft in einer weiteren Kirchengemeinde der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ist ausge-
schlossen.	In	die	Einrichtung	aufgenommene	Gemeindeglie-
der, die nicht umgemeindet sind, haben für die Dauer ihres 
Aufenthaltes das Recht auf Teilhabe am Gemeindeleben, an 
Seelsorge	und	Amtshandlungen.

§ 10
Errichtung und Aufhebung einer Anstaltskirchengemeinde

(1) Eine Anstaltskirchengemeinde kann durch die Kirchenkreis-
synode im Einvernehmen mit der Kirchenleitung und dem 
Träger	 der	 Einrichtung	 errichtet	 werden.	 Zugleich	 werden	
der Name und das Gebiet der Anstaltskirchengemeinde fest-
gelegt.	Der	Entwurf	des	Vertrages	nach	§	9	Absatz	5	ist	mit	
dem	Antrag	vorzulegen.

(2) Zuständig für die Entscheidung über die Errichtung ist die 
Kirchenkreissynode des Kirchenkreises, auf dessen Gebiet 
die	Anstaltskirchengemeinde	ihren	Sitz	hat.	Das	Landeskir-
chenamt trifft die erforderlichen Anordnungen durch eine 
Errichtungsurkunde, die im Kirchlichen Amtsblatt zu veröf-
fentlichen	ist.

(3) Der Vertrag nach § 9 Absatz 5 ist dem Kirchenkreisrat binnen 
acht Wochen nach Errichtung der Anstaltskirchengemeinde 
zur	Genehmigung	 vorzulegen.	Genehmigungspflichtig	 sind	
auch	spätere	Vertragsänderungen.	

(4) Eine Anstaltskirchengemeinde kann auf Beschluss des Kir-
chengemeinderates und der Kirchenkreissynode aufgehoben 
werden.	Der	Träger	der	betroffenen	Einrichtung	ist	zu	hören.	
Das	Einvernehmen	mit	der	Kirchenleitung	ist	herzustellen.	

(5) Die Aufhebung der Anstaltskirchengemeinde kann nach Arti-
kel 22 Absatz 4 der Verfassung auf Antrag der Kirchenkreis-
synode	 durch	 die	Kirchenleitung	 erfolgen.	Der	Kirchenge-
meinderat und der Träger der betroffenen Einrichtung sind 
vor	der	Entscheidung	zu	hören.

§ 11
Gemeinsame Vorschriften für Personal- und

Anstaltskirchengemeinden
(1) Für die Wahl der Kirchengemeinderäte der Personal- und An-

staltskirchengemeinden gelten die allgemeinen Vorschriften 
über	die	Wahlen	der	Kirchengemeinderäte.

(2) Für die Errichtung, Aufhebung und Besetzung von Pfarrstel-
len in Personal- und Anstaltskirchengemeinden gelten die 
allgemeinen	Vorschriften	für	Pfarrstellen.

§ 12
Bestandsschutz

Bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes bestehende Personal- 
oder Anstaltskirchengemeinden sind Personal- oder Anstaltskir-
chengemeinden	im	Sinne	dieses	Kirchengesetzes.

§ 13
Studierendengemeinden

(1) Die Evangelischen Studierendengemeinden sind nach Maß-
gabe des Kirchenrechtes geordnete Kirchengemeinden eige-
ner Art ohne Rechtspersönlichkeit im Bereich der Hoch- und 
Fachhochschulen.	 Sie	 haben	Anteil	 am	Auftrag	 der	 einen	
Kirche	Jesu	Christi.

(2)	 Jede	Studierendengemeinde	gibt	sich	eine	Satzung.	Diese	be-
darf	der	Genehmigung	des	Landeskirchenamtes.

Abschnitt 2
Bereich und Bestand der Kirchengemeinde; Namensgebung

§ 14
Gründung, Veränderung, Teilung und Zusammenschluss

(1) Zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages können Kirchenge-
meinden gegründet, in ihren Grenzen verändert, geteilt oder 
zusammengeschlossen werden (Artikel 22 Absatz 1 der Ver-
fassung).	Der	Zusammenschluss	 ist	nur	unter	benachbarten	
Kirchengemeinden	zulässig.

(2) Neue Kirchengemeinden können gegründet werden, wenn 
ein gottesdienstlicher Mittelpunkt vorhanden ist und die 
Zahl der voraussichtlichen Gemeindeglieder Gewähr da-
für bietet, die kirchengemeindlichen Aufgaben zu erfüllen 
und	das	geistliche	Leben	zu	entfalten.	Über	die	Gründung	
von Ortskirchengemeinden entscheidet die Kirchenkreis-
synode.

(3) Über die Veränderung der Grenzen, die Teilung und den 
Zusammenschluss von Ortskirchengemeinden entscheiden 
die Kirchengemeinderäte nach Anhörung der Gemeindever-
sammlung der beteiligten Kirchengemeinden im Einverneh-
men	mit	dem	Kirchenkreisrat.
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(4) Die beteiligten Kirchengemeinden regeln die Vermögensaus-
einandersetzung, wenn sie erforderlich ist, durch Vertrag, der 
der	Zustimmung	des	Kirchenkreisrates	bedarf.	Kommt	eine	
einvernehmliche Regelung nicht zustande, entscheidet der 
Kirchenkreisrat.

(5) Zur Sicherstellung der Erfüllung des kirchlichen Auftrages 
kann die Kirchenleitung auf Antrag des Kirchenkreisrates die 
Veränderung der Grenzen, die Teilung oder den Zusammen-
schluss	 von	 Kirchengemeinden	 beschließen.	 Die	 Maßnah-
men nach Satz 1 können insbesondere erfolgen, wenn eine 
Kirchengemeinde über einen Zeitraum von mehr als drei 
Monaten zehn Prozent der fälligen Verbindlichkeiten aus 
eigenen Haushalts- oder Rücklagenmitteln nicht begleichen 
oder wenn ein Kirchengemeinderat über einen Zeitraum von 
mehr	als	drei	Jahren	nicht	neu	gebildet	werden	kann.	Die	be-
troffenen	Kirchengemeinden	sind	vorher	zu	hören.

(6) Das Landeskirchenamt trifft die erforderlichen Anordnungen 
und	veröffentlicht	sie	im	Kirchlichen	Amtsblatt.

§ 15
Namensgebung

(1) Die Kirchengemeinde führt nach Maßgabe der Tradition des 
jeweiligen Kirchengebietes den Namen „Evangelisch-Lu-
therische	Kirchengemeinde“	oder	 „Evangelische	Kirchen-
gemeinde“	mit	dem	Namen	des	Ortes	oder	Ortsteiles	ihres	
Sitzes.	Weitere	 Namensbestandteile,	 wie	 der	 Name	 einer	
Kirche oder einer biblischen oder kirchengeschichtlichen 
Person	sind	zulässig.	Diese	Namensbestandteile	sollen	ei-
nen	Bezug	zur	Kirchengemeinde	haben.	Die	Personal-	und	
Anstaltskirchengemeinden führen einen Namensbestand-
teil, der nach Möglichkeit ihre besondere Eigenart zum 
Ausdruck	bringt.

(2) Kirchengemeinden erhalten ihren Namen durch die Urkunde 
über die Gründung, Veränderung von Grenzen, Teilung oder 
den	Zusammenschluss	von	Kirchengemeinden.	Die	Urkunde	
wird	im	Kirchlichen	Amtsblatt	bekannt	gemacht.	

(3) Spätere Namensänderungen erfolgen aufgrund eines An-
trages des Kirchengemeinderates durch Beschluss des Kir-
chenkreisrates.	Der	Kirchengemeinderat	 hat	 vor	 der	 Be-
schlussfassung die Gemeindeversammlung zu hören und 
der	zuständigen	Bischöfin	bzw.	dem	zuständigen	Bischof	
im	 Sprengel	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme	 zu	 geben.	
Das Landeskirchenamt trifft die erforderlichen Anordnun-
gen.	Der	geänderte	Name	wird	im	Kirchlichen	Amtsblatt	
bekannt gemacht und dem jeweiligen Bundesland mitge-
teilt.	Vor	 der	Bekanntmachung	 darf	 der	 geänderte	Name	
nicht	 geführt	 werden.	 Ab	 der	 Bekanntmachung	 ist	 der	
neue	Name	zu	führen.	Das	Kirchensiegel	ist	entsprechend	
zu	ändern.

(4) Kirchen erhalten ihren Namen aufgrund eines Beschlusses 
des Kirchengemeinderates im Einvernehmen mit der zustän-
digen	Bischöfin	bzw.	dem	zuständigen	Bischof	im	Sprengel,	
in der Regel anlässlich der Widmung; dies gilt auch bei Na-
mensänderungen.

(5) Bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes bestehende Namen 
von Kirchengemeinden und Kirchen werden unverändert 
fortgeführt.	Bei	späteren	Namensänderungen	sind	die	Absät-
ze	1,	3	und	4	anzuwenden.

Abschnitt 3
Der Kirchengemeinderat

Unterabschnitt 1
Zusammensetzung und Bildung des Kirchengemeinderates

§ 16
Leitung der Kirchengemeinde

(1) Die Kirchengemeinde wird im Hören auf Gottes Wort und 
durch	seine	Auslegung	geleitet.	Die	Leitung	geschieht	geist-
lich	und	rechtlich	in	unaufgebbarer	Einheit.	

(2) Die Kirchengemeinde wird durch den Kirchengemeinderat 
geleitet.	Dies	geschieht	in	gemeinsamer	Verantwortung	aller	
Mitglieder, unbeschadet des besonderen Dienstes der Pasto-
rinnen	und	Pastoren	nach	Artikel	16	Absatz	2	der	Verfassung.	
(Artikel 24 Absatz 1 der Verfassung)

(3) Der Kirchengemeinderat sucht die Einheit mit allen, die an 
der Erfüllung des einen Auftrages der Kirche teilhaben (Arti-
kel	24	Absatz	2	der	Verfassung).

§ 17
Zusammensetzung und Bildung des Kirchengemeinderates

(1) Der Kirchengemeinderat besteht aus den Pastorinnen und Pas-
toren, die in der Kirchengemeinde eine Pfarrstelle innehaben 
oder verwalten, sowie den gewählten und berufenen Mitglie-
dern.	Die	gewählten	Mitglieder	bilden	die	Mehrheit	der	Mit-
glieder	 des	Kirchengemeinderates.	 (Artikel	 30	Absatz	 1	 der	
Verfassung) Die gewählten und berufenen Mitglieder des Kir-
chengemeinderates können als Kirchenälteste oder Kirchen-
vorsteherinnen	bzw.	Kirchenvorsteher	bezeichnet	werden.

(2) Pastorinnen und Pastoren, die in der Kirchengemeinde die 
Vakanzverwaltung einer Pfarrstelle wahrnehmen, sind Mit-
glieder des Kirchengemeinderates mit allen Rechten und 
Pflichten.

(3) Es werden mindestens sechs Mitglieder des Kirchengemein-
derates durch die Gemeindeglieder in allgemeiner, freier, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt (Artikel 
30	Absatz	2	der	Verfassung).

(4) Bis zu zwei Mitglieder des Kirchengemeinderates können 
durch	den	noch	im	Amt	befindlichen	Kirchengemeinderat	im	
Benehmen mit dem Kirchenkreisrat berufen werden (Artikel 
30	Absatz	3	der	Verfassung).

(5)	 Eine	Mitarbeiterin	bzw.	 ein	Mitarbeiter	 der	Kirchengemeinde	
kann	nach	Absatz	3	gewählt	oder	nach	Absatz	4	berufen	werden.

(6) Die Anzahl der Pastorinnen und Pastoren darf zusammen mit 
der	Mitarbeiterin	 bzw.	 dem	Mitarbeiter	 nicht	mehr	 als	 ein	
Drittel der Mitglieder des Kirchengemeinderates betragen 
(Artikel	30	Absatz	5	der	Verfassung).

(7) Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Kirchenge-
meinderates wird vor jeder Wahl vom Kirchengemeinderat 
festgesetzt	(Artikel	30	Absatz	6	der	Verfassung).

(8) Eine Veränderung der Anzahl der Pastorinnen und Pastoren 
nach Absatz 1 während der Wahlperiode beeinträchtigt die 
Zusammensetzung des Kirchengemeinderates im Übrigen 
nicht	(Artikel	30	Absatz	7	der	Verfassung).	

(9) Das Amt der Mitglieder des Kirchengemeinderates endet mit 
Wegfall	der	Wählbarkeitsvoraussetzungen.

(10)	Das	Nähere	ist	durch	Kirchengesetz	geregelt.
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Unterabschnitt 2
Aufgaben des Kirchengemeinderates; Rechte und Pflichten

§ 18
Mitglieder des Kirchengemeinderates

(1) Die Mitglieder des Kirchengemeinderates sind berufen, die 
Kirchengemeinde	 zu	 leiten.	 Sie	 sind	Vorbilder	 in	 der	 Kir-
chengemeinde und prägen das Bild von Kirche in der Öffent-
lichkeit.	Sie	sind	deshalb	verpflichtet,	ihr	Amt	gewissenhaft	
auszuüben.	Sie	sollen	am	gottesdienstlichen	Leben	 teilneh-
men und sich nach ihren Kräften und Fähigkeiten in der Kir-
chengemeinde	engagieren.

(2) Die gewählten und berufenen Mitglieder des Kirchenge-
meinderates werden in einem Gottesdienst in ihr Amt einge-
führt.

(3) Die Mitglieder des Kirchengemeinderates haben das Recht 
auf	Schutz	und	Fürsorge	sowie	Fortbildung	und	Begleitung.

(4) Die Mitglieder des Kirchengemeinderates haben Anspruch 
auf umfassende Information und Einsicht in die kirchenge-
meindlichen	Unterlagen.

(5) Über die im Kirchengemeinderat behandelten Angelegenhei-
ten, deren Geheimhaltung der Natur nach erforderlich oder 
besonders angeordnet ist, haben sie Verschwiegenheit zu be-
wahren,	auch	über	ihre	Amtszeit	hinaus.	Die	Mitglieder	des	
Kirchengemeinderates haben beim Umgang mit personen-
bezogenen Daten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
einzuhalten.	Sie	sind	verpflichtet,	zu	Beginn	ihrer	Amtszeit	
entsprechende	Verpflichtungserklärungen	abzugeben.

§ 19
Aufgaben des Kirchengemeinderates

Der Kirchengemeinderat trägt Sorge dafür, dass
1.	 das	Evangelium	der	Schrift	und	dem	Bekenntnis	gemäß	

verkündigt wird;
2.	 diese	Botschaft	auf	vielfältige	und	einladende	Weise	er-

fahrbar werden kann und im Leben der Kirchengemeinde 
und ihrer Glieder immer wieder neu Gestalt gewinnt;

3.	 die	Kirchengemeinde	 ihren	 öffentlichen	Auftrag	 in	 der	
Gesellschaft und ihren Dienst in Diakonie, Mission und 
Ökumene sowie Bildung wahrnimmt;

4.	 der	Friede	in	der	Kirchengemeinde	gewahrt	und	die	Ge-
meinschaft	der	Kirche	Jesu	Christi	gestärkt	wird.

§ 20
Aufgaben für den Aufbau und die Gestaltung des Lebens 

der Kirchengemeinde
Für den Aufbau und die Gestaltung des Lebens der Kirchengemein-
de hat der Kirchengemeinderat insbesondere folgende Aufgaben:

1.	 er	ist	im	Rahmen	der	kirchlichen	Ordnungen	verantwort-
lich für die Gestaltung der Gottesdienste und liturgischen 
Handlungen, beschließt über die Gestaltung und Nutzung 
der gottesdienstlichen Räume und legt die Gottesdienst-
zeiten	fest.	Er	sorgt	sich	um	lebendigen	Gottesdienst	und	
nimmt	sich	der	Pflege	der	Kirchenmusik	an;

2.	 er	sorgt	dafür,	dass	das	Evangelium	allen	Kindern,	Jugend-
lichen und Erwachsenen in alters- und situationsgerechten 
Angeboten zugänglich ist und fördert den Austausch darü-
ber und die Gemeinschaft in Gruppen und Kreisen;

3.	 er	sucht	Gemeindeglieder	dafür	zu	gewinnen,	sich	in	der	
Kirchengemeinde zu engagieren;

4.	 er	begleitet,	unterstützt	und	schützt	die	ehren-	und	haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die 

Pastorinnen und Pastoren in ihrem Dienst und fördert 
deren Zusammenarbeit;

5.	 er	bemüht	 sich	um	finanzielle	Mittel	 für	die	Arbeit	der	
Kirchengemeinde und stärkt die Bereitschaft ihrer Mit-
glieder, diesen Dienst durch Spenden mitzutragen;

6.	 er	wirkt	darauf	hin,	dass	die	Kirchengemeinde	sich	denen	zu-
wendet,	die	in	besonderer	Weise	Nähe	und	Hilfe	brauchen.	Er	
sorgt dafür, dass sie die diakonischen Einrichtungen in ihrem 
Bereich unterstützt und hilft, weltweit Not zu lindern;

7.	 er	 stärkt	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Kirchenge-
meinden und mit Diensten und Werken in einem guten 
Miteinander;

8.	 er	fördert	die	ökumenische	Gemeinschaft.

§ 21
Aufgaben für die Ordnung der Kirchengemeinde

Für die Ordnung der Kirchengemeinde hat der Kirchengemein-
derat insbesondere folgende Aufgaben:

1.	 er	entscheidet	im	Rahmen	des	geltenden	Rechtes	über	die	
Angelegenheiten	 der	Kirchengemeinde.	 Er	 sorgt	 dafür,	
dass die Kirchengemeinde ihre Aufgaben erfüllt, ihren 
Verpflichtungen	nachkommt	und	ihre	Rechte	wahrt;

2.	 er	beschließt	die	Satzungen	der	Kirchengemeinde;
3.	 er	beantragt	beim	Kirchenkreis	die	Errichtung,	Änderung	

und Aufhebung von Pfarrstellen und wirkt mit bei der 
Besetzung von Pfarrstellen durch Wahl oder Beteiligung 
bei	bischöflicher	Ernennung;

4.	 er	errichtet	im	Rahmen	des	Stellenplanes	die	Stellen	für	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besetzt diese Stellen 
und führt, wenn keine abweichende Regelung getroffen 
wird, die Dienstaufsicht;

5.	 er	 sorgt	 für	die	Beschaffung	und	Unterhaltung	der	Ge-
bäude und Räume und beschließt über deren Verwen-
dung;

6.	 er	 beschließt	 über	 die	Widmung	 und	Entwidmung	 von	
Kirchen und weiteren gottesdienstlich genutzten Gebäu-
den	sowie	von	kirchlichen	Friedhöfen	und	Friedhofsflä-
chen der Kirchengemeinde;

7.	 er	beschließt	über	die	Errichtung,	Veränderung	und	Auf-
hebung von Diensten und Werken der Kirchengemeinde;

8.	 er	verwaltet	das	Vermögen	der	Kirchengemeinde;
9.	 er	beschließt	den	Haushalt	und	die	Jahresrechnung;
10.	er	beschließt	über	die	Errichtung	von	Stiftungen;
11.	er	kann	Anträge	an	die	Kirchenkreissynode	richten;
12.	er	kann	Vereinbarungen	mit	kirchlichen	und	kommuna-

len	Körperschaften	treffen.

Unterabschnitt 3
Geschäftsführung des Kirchengemeinderates

§ 22
Erste Einberufung; Vorsitz

(1) Die Einberufung zu der konstituierenden Sitzung des Kir-
chengemeinderates erfolgt durch das bisherige vorsitzende 
Mitglied.	

(2) Der Kirchengemeinderat wählt in seiner konstituierenden 
Sitzung aus seiner Mitte in geheimer Wahl und in getrennten 
Wahlgängen ein vorsitzendes und ein stellvertretendes vor-
sitzendes	Mitglied.	Eine	Mitarbeiterin	bzw.	 ein	Mitarbeiter	
der	Kirchengemeinde	ist	nicht	wählbar.

(3) Wird ein ehrenamtliches Mitglied zum vorsitzenden Mitglied 
gewählt,	so	ist	eine	Pastorin	bzw.	ein	Pastor	zum	stellvertre-
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tenden	vorsitzenden	Mitglied	zu	wählen.	Wird	eine	Pastorin	
bzw.	ein	Pastor	zum	vorsitzenden	Mitglied	gewählt,	so	ist	ein	
ehrenamtliches  Mitglied zum stellvertretenden vorsitzenden 
Mitglied	zu	wählen.	(Artikel	31	Absatz	2	der	Verfassung)

(4) Die Leitung der Wahl des vorsitzenden Mitgliedes obliegt 
dem	an	Jahren	ältesten	Mitglied.	

(5) Die Wahl gilt für die Dauer der Amtszeit des Kirchengemein-
derates.	Eine	Abberufung	der	Gewählten	durch	Neuwahl	der	
Ämter	ist	jederzeit	möglich.

(6) In Pfarrsprengeln wird der Vorsitz für gemeinsame Sitzun-
gen der Kirchengemeinderäte auf der ersten gemeinsamen 
Sitzung	festgelegt.	

§ 23
Vertretung im Rechtsverkehr

Der Kirchengemeinderat vertritt die Kirchengemeinde im 
Rechtsverkehr.	 Er	 wird	 durch	 zwei	 Mitglieder	 vertreten,	 von	
denen eines das vorsitzende oder das stellvertretende vorsitzen-
de	Mitglied	sein	muss.	Verpflichtungserklärungen	bedürfen	der	
Schriftform	und	sind	mit	dem	Kirchensiegel	zu	versehen.	(Arti-
kel 28 der Verfassung)

§ 24
Geschäftsführung

(1) Die Führung der laufenden Geschäfte der Kirchengemeinde 
obliegt	dem	vorsitzenden	Mitglied	des	Kirchengemeinderates.	
Der Kirchengemeinderat kann im Einvernehmen mit dem vor-
sitzenden Mitglied die Führung der laufenden Geschäfte ganz 
oder teilweise einem anderen Mitglied des Kirchengemeinde-
rates oder einem aus seiner Mitte gebildeten Geschäftsführen-
den	Ausschuss	übertragen.	Durch	Satzung	können	Wertgrenzen	
festgelegt werden, ab denen Geschäfte der laufenden Verwal-
tung	eines	Beschlusses	des	Kirchengemeinderates	bedürfen.

(2) Zwischen den Sitzungen des Kirchengemeinderates entschei-
det	das	vorsitzende	Mitglied	in	dringenden	Fällen.	Wenn	ein	
Geschäftsführender Ausschuss besteht, entscheidet das vor-
sitzende Mitglied nur, wenn die Maßnahme unaufschiebbar 
ist und eine rechtzeitige Einberufung des Geschäftsführen-
den	Ausschusses	nicht	möglich	ist.	Das	vorsitzende	Mitglied	
ist	befugt,	das	einstweilen	Erforderliche	zu	veranlassen.	Der	
Kirchengemeinderat	ist	zu	unterrichten.	Er	kann	die	Maßnah-
me	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	aufheben	oder	ändern.	

(3)	 Das	 vorsitzende	 Mitglied	 des	 Kirchengemeinderates	 bzw.	
der Geschäftsführende Ausschuss übernimmt, wenn nicht 
etwas anderes geregelt ist, die Aufgaben des unmittelbaren 
Vorgesetzten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Kirchengemeinde im Rahmen des laufenden Dienst-
betriebes.	Abmahnungen	 und	Kündigungen	 bedürfen	 eines	
Beschlusses	des	Kirchengemeinderates.

§ 25
Vorbereitung der Sitzungen

(1) Das vorsitzende Mitglied bereitet die Sitzung vor und legt die 
vorläufige	Tagesordnung	fest.

(2)	 Jedes	Mitglied	des	Kirchengemeinderates	hat	das	Recht,	die	
Aufnahme	von	Tagesordnungspunkten	zu	verlangen.

§ 26
Einberufung der Sitzungen

(1) Das vorsitzende Mitglied beruft Sitzungen ein, so oft die 
Aufgaben	 es	 erfordern.	 Der	 Kirchengemeinderat	 soll	 min-
destens	alle	sechs	Wochen	zusammentreten.

(2) Eine Sitzung ist innerhalb von vierzehn Tagen einzuberufen, 
wenn ein Drittel der Mitglieder des Kirchengemeinderates 
dies unter Angabe eines Verhandlungsgegenstandes schrift-
lich	beantragt.	Eine	Sitzung	ist	ferner	einzuberufen,	wenn	die	
Landesbischöfin	bzw.	der	Landesbischof,	die	Bischöfin	bzw.	
der	Bischof	 im	Sprengel,	die	Pröpstin	bzw.	der	Propst	dies	
verlangen.	Diese	können	die	Sitzung	auch	selbst	einberufen	
und	leiten.

(3) Zu Sitzungen des Kirchengemeinderates ist schriftlich unter 
Übersendung der Tagesordnung sowie der Beratungsunter-
lagen unter Einhaltung einer Frist von fünf Tagen einzula-
den.	 Ist	 eine	 Sitzung	 unaufschiebbar,	 so	 ist	 die	 Einladung	
ohne Einhaltung der Frist wirksam, wenn nicht mindestens 
ein Drittel der Mitglieder des Kirchengemeinderates wider-
spricht.

§ 27
Sitzungsleitung

(1) Die Sitzung wird mit Gottes Wort und Gebet eröffnet und mit 
Gebet	geschlossen.

(2) Das vorsitzende Mitglied leitet die Sitzung, im Verhinde-
rungsfall	das	stellvertretende	vorsitzende	Mitglied.	Ist	auch	
dieses verhindert, entscheidet der Kirchengemeinderat im 
Einzelfall.

(3) Das die Sitzung leitende Mitglied kann die Sitzungsleitung 
auch	einem	anderen	Mitglied	übertragen.

§ 28
Teilnahme an Sitzungen

(1) Der Kirchengemeinderat tagt in der Regel in nicht öffentli-
cher	Sitzung.

(2) Der Kirchengemeinderat kann beschließen, ganz oder teil-
weise in öffentlicher Sitzung zu tagen, jedoch nicht zu Tages-
ordnungspunkten, bei denen überwiegende kirchliche oder 
persönliche	Interessen	dies	ausschließen.	Dies	ist	 insbeson-
dere der Fall bei Personalangelegenheiten, Grundstücksge-
schäften, der Vergabe von Aufträgen oder bei Angelegenhei-
ten, die die persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse 
Einzelner	berühren.	Beratung	und	Beschlussfassung	über	die	
Öffentlichkeit von Sitzungen erfolgen in nicht öffentlicher 
Sitzung.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde sol-
len zu den ihren Aufgabenbereich betreffenden Beratungen 
des Kirchengemeinderates hinzugezogen werden (Artikel 32 
Absatz	1	der	Verfassung).	

(4) Die der Kirchengemeinde zugeordneten Pastorinnen und 
Pastoren sowie die Vikarinnen und Vikare nehmen an den 
Sitzungen des Kirchengemeinderates mit beratender Stimme 
teil	(Artikel	32	Absatz	2	der	Verfassung).

(5) Weitere sachkundige Personen können zu Beratungen des 
Kirchengemeinderates hinzugezogen werden (Artikel 32 Ab-
satz	3	der	Verfassung).

§ 29
Beschlussfähigkeit

(1) Der Kirchengemeinderat ist beschlussfähig, wenn ordnungs-
gemäß eingeladen und mehr als die Hälfte der gesetzlichen 
Mitglieder	 anwesend	 ist.	 Die	 Befangenheit	 einzelner	 Mit-
glieder zu bestimmten Tagesordnungspunkten (§ 31) ist bei 
der	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit	unbeachtlich.

(2) Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der Sitzung festge-
stellt.
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(3) Wird die Beschlussunfähigkeit festgestellt, kann zu einer 
zweiten Sitzung eingeladen werden, die ohne Rücksicht auf 
die	Zahl	der	erschienenen	Mitglieder	beschlussfähig	ist.	Hie-
rauf	ist	in	der	Einladung	hinzuweisen.	Zwischen	den	beiden	
Sitzungen	müssen	mindestens	zwei	Tage	liegen.

§ 30
Tagesordnung

(1) Vor Eintritt in die Sachberatungen legt der Kirchengemein-
derat	durch	Beschluss	die	endgültige	Tagesordnung	fest.

(2) Die Tagesordnung kann mit einfacher Mehrheit der erschie-
nenen	Mitglieder	ergänzt	werden.	Tagesordnungspunkte,	die	
einen Beschluss erfordern, können nur ergänzt werden, wenn 
zwei Drittel der gesetzlichen Mitglieder erschienen sind und 
die Dringlichkeit von zwei Dritteln der Anwesenden be-
schlossen	wird.

§ 31
Ausschluss von Beratungen und Entscheidungen

(Befangenheit)
Von Beratungen und Entscheidungen mit Ausnahme von Wahlen 
sind Personen unter den Voraussetzungen der §§ 9 und 10 des 
Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung 
ausgeschlossen.

§ 32
Beschlussfassung

(1) Alle Maßnahmen des Kirchengemeinderates, die nicht zu 
den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören, bedürfen 
eines	Beschlusses.	

(2) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden 
Mitglieder gefasst, wenn nicht durch Kirchengesetz etwas 
anderes	bestimmt	ist.	Bei	der	Berechnung	der	Stimmenmehr-
heit	 zählen	 nur	 die	 Ja-	 und	 Nein-Stimmen.	 Bei	 Stimmen-
gleichheit	gilt	ein	Antrag	als	abgelehnt.

(3) Über Beschlussvorschläge wird offen abgestimmt, wenn nicht 
geheime	Abstimmung	von	einem	Mitglied	verlangt	wird.

(4) Ist in einer Angelegenheit ein Beschluss des Kirchengemein-
derates erforderlich, jedoch wegen Eilbedürftigkeit in einer 
förmlichen Sitzung nicht herbeiführbar, ist ausnahmsweise 
eine	 schriftliche	 Beschlussfassung	 zulässig.	 Hierfür	 ist	 die	
Zustimmung aller Mitglieder zur schriftlichen Beschlussfas-
sung	erforderlich	und	eine	einfache	Mehrheit	in	der	Sache.

§ 33
Beanstandung

Sowohl das vorsitzende als auch das stellvertretende vorsitzende 
Mitglied hat einen Beschluss des Kirchengemeinderates inner-
halb von zwei Wochen zu beanstanden, wenn es ihn für bekennt-
nis-	oder	rechtswidrig	hält.	Die	Beanstandung	hat	aufschiebende	
Wirkung.	Wenn	und	 soweit	der	Kirchengemeinderat	den	bean-
standeten	 Beschluss	 bestätigt,	 entscheidet	 der	 Kirchenkreisrat.	
(Artikel 27 Absatz 1 der Verfassung)

§ 34
Wahlen

(1) Wahlen können nur in einer förmlichen Sitzung erfolgen, sie 
können nicht in der Sitzung als Tagesordnungspunkte ergänzt 
werden.

(2)	 Gewählt	wird	in	der	Regel	in	geheimer	Wahl.	Offene	Wahl	ist	
zulässig, wenn dies beantragt wird, keines der anwesenden 

Mitglieder	widerspricht	und	nur	ein	Wahlvorschlag	vorliegt.
(3) Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen erhält, wenn nicht durch Kirchengesetz etwas an-
deres	 bestimmt	 ist.	 Bei	 Stimmengleichheit	 entscheidet	 das	
Los.	 Erreicht	 in	 einem	 ersten	Wahlgang	 keine	 Kandidatin	
oder kein Kandidat die erforderliche Mehrheit, ist in weitere 
Wahlgänge	 einzutreten,	wobei	 jeweils	 die	Kandidatin	 bzw.	
der Kandidat mit der geringsten Stimmenanzahl am Ende ei-
nes	jeden	Wahlganges	ausscheidet.

§ 35
Niederschriften

(1) Über jede Sitzung des Kirchengemeinderates ist eine Nie-
derschrift	 zu	 fertigen.	 Die	 Niederschriften	 sind	 in	 einem	
Protokollbuch oder einer Niederschriftensammlung zusam-
menzuführen.	Die	Seiten	der	Niederschriftensammlung	sind	
fortlaufend	zu	nummerieren.	

(2) Die Niederschrift muss mindestens folgende Angaben ent-
halten:
1.	 Ort	und	Datum	der	Sitzung;
2.	 die	Namen	der	Teilnehmenden;
3.	 die	Tagesordnung;
4.	 die	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit;
5.	 die	 Genehmigung	 der	 Niederschrift	 der	 vergangenen	

Sitzung;
6.	 den	Wortlaut	von	Beschlüssen	sowie	die	Ergebnisse	von	

Beschlussfassungen,	Wahlen	und	Absprachen.
(3) Die Niederschrift ist vom vorsitzenden und einem weiteren 

Mitglied	des	Kirchengemeinderates	zu	unterzeichnen.	
(4) Die Niederschrift ist mit der Einladung zur nächsten Sitzung 

an	alle	Mitglieder	des	Kirchengemeinderates	zu	versenden.
(5) Niederschriften sind auf Anforderung an den Kirchenkreisrat 

zu	senden.

§ 36 
Elektronische Übermittelung von Unterlagen

(1) Ist durch dieses Gesetz Schriftform vorgeschrieben, so kann 
diese innerhalb des Kirchengemeinderates durch die Über-
mittelung elektronischer Dokumente ersetzt werden, wenn 
das Kirchenrecht nicht entgegensteht und die Mitglieder des 
Kirchengemeinderates	hierfür	einen	Zugang	eröffnet	haben.

(2) Macht ein Mitglied des Kirchengemeinderates geltend, es 
könne die elektronischen Dokumente nicht empfangen, so ist 
ihm	ein	schriftliches	Dokument	zu	übermitteln.

Unterabschnitt 4
Ausschüsse

§ 37
Ausschüsse

(1) Der Kirchengemeinderat kann zur Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben	Orts-	und	Fachausschüsse	bilden.	

(2) Die Ausschüsse bereiten Entscheidungen des Kirchengemein-
derates	vor	und	führen	diese	aus.	Sie	planen	und	gestalten	die	
laufende Arbeit ihres Verantwortungsbereiches im Rahmen 
der	grundsätzlichen	Vorgaben	des	Kirchengemeinderates.

(3) Ausschüssen, die aus der Mitte des Kirchengemeinderates 
gebildet werden, kann für bestimmte Aufgabenbereiche die 
Entscheidungskompetenz übertragen werden (Artikel 33 Ab-
satz	2	der	Verfassung).	

(4) Ausschüssen, die nicht ausschließlich aus der Mitte des Kir-
chengemeinderates gebildet werden, kann die Entscheidung 
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für einzelne Aufgaben übertragen werden (Artikel 33 Absatz 
3	der	Verfassung).

(5) Die eigenständige Leitungsfunktion und Gesamtverantwor-
tung des Kirchengemeinderates darf durch die Aufgaben-
übertragung	 nicht	 beeinträchtigt	 werden.	 Der	 Kirchenge-
meinderat kann Beschlüsse der Ausschüsse jederzeit ändern, 
aufheben oder die Entscheidung in einzelnen Punkten wieder 
an	sich	ziehen.

(6) Soweit der Kirchengemeinderat Geldmittel zur Durchfüh-
rung der Aufgaben eines Ausschusses verwenden will, be-
stimmt er, ob und inwieweit diese Geldmittel durch den Aus-
schuss selbstständig, auch im Rahmen einer Budgetierung, 
zu	verwenden	sind.	Der	Kirchengemeinderat	trifft	in	diesen	
Fällen Maßnahmen, die eine geordnete Abrechnung sicher-
stellen.	

(7) Aus freier Initiative gebildete Arbeitskreise können vom Kir-
chengemeinderat	als	Ausschüsse	anerkannt	werden.	Der	Kir-
chengemeinderat	entsendet	ein	Mitglied.	(Artikel	33	Absatz	
4 der Verfassung) 

(8) Für die Arbeit von Ausschüssen gilt § 18 Absatz 3 entspre-
chend.

§ 38
Berichtspflichten gegenüber dem Kirchengemeinderat

(1) Die Ausschüsse sind dem Kirchengemeinderat für ihre Arbeit 
verantwortlich	und	erstatten	diesem	regelmäßig	Bericht.

(2) Über jede Ausschusssitzung ist eine Niederschrift zu ferti-
gen.	Diese	 ist	dem	Kirchengemeinderat	über	dessen	vorsit-
zendes	Mitglied	zur	Kenntnis	zu	geben.	

(3) Sowohl das vorsitzende als auch das stellvertretende vorsit-
zende Mitglied des Kirchengemeinderates können an den 
Sitzungen aller Ausschüsse, auch wenn sie diesen nicht an-
gehören,	mit	beratender	Stimme	teilnehmen.

§ 39
Bestellung und Zusammensetzung der Ausschüsse

(1) Der Kirchengemeinderat setzt Ausschüsse durch Beschluss 
ein und bestimmt deren Zusammensetzung, Aufgaben und 
Befugnisse.

(2) Der Kirchengemeinderat beruft die Ausschussmitglieder, 
bei Bedarf deren Stellvertretung und regelt den Ausschuss-
vorsitz	 sowie	 die	 Geschäftsführung.	 Ausschussmitglieder	
können	die	Mitglieder	des	Kirchengemeinderates	 sein.	Da-
neben kann jedes Gemeindeglied berufen werden, das in der 
Kirchengemeinde	 in	 den	 Kirchengemeinderat	 wählbar	 ist.	
Jedem	Ausschuss	muss	mindestens	ein	Mitglied	des	Kirchen-
gemeinderates	angehören.	

(3) Der Kirchengemeinderat kann die Festlegungen jederzeit än-
dern,	Ausschüsse	neu	besetzen	oder	auflösen.

§ 40
Verfahrensvorschriften

(1)	 Ausschüsse	tagen	in	nicht	öffentlicher	Sitzung.
(2) Für die Arbeitsweise der Ausschüsse gelten im Übrigen die 

Verfahrensvorschriften für die Kirchengemeinderäte entspre-
chend.

§ 41
Ortsausschüsse

(1) Erstreckt sich eine Kirchengemeinde räumlich über mehrere 
Kommunalgemeinden oder Ortsteile innerhalb von Kommu-
nalgemeinden, kann der Kirchengemeinderat für jeden Ort 

oder Ortsteil, in dem sich Gemeindeglieder regelmäßig zu 
kirchlicher Gemeinschaft sammeln, einen Ortsausschuss bil-
den.

(2) Die Ortsausschüsse begleiten und gestalten das gottesdienst-
liche und gemeindliche Leben des Ortes oder Ortsteiles ge-
meinsam	mit	dem	Kirchengemeinderat.	Sie	beraten	den	Kir-
chengemeinderat und sind vor Entscheidungen, die den Ort 
oder	Ortsteil	betreffen,	zu	hören.

(3) Ihnen können weitere Aufgaben übertragen werden, insbe-
sondere die laufende Verwaltung der in dem Ort oder Ortsteil 
gelegenen Gebäude der Kirchengemeinde und die Gewähr-
leistung	von	Präsenz	an	einzelnen	Standorten.

(4) Mitglied im Ortsausschuss können alle Mitglieder des Kir-
chengemeinderates sowie Gemeindemitglieder sein, die 
einen	besonderen	Bezug	 zum	Ort	 oder	Ortsteil	 haben.	Der	
besondere Bezug kann sich insbesondere aus dem Wohnsitz, 
aber auch einer besonderen Verbundenheit zu dem Ort oder 
Ortsteil	ergeben.

§ 42
Fachausschüsse

Der Kirchengemeinderat kann Fachausschüsse zur Wahrneh-
mung bestimmter Aufgabenbereiche oder einzelner Aufgaben 
bilden	oder	für	kirchengemeindliche	Einrichtungen	einsetzen.

§ 43
Finanzausschuss

Der Kirchengemeinderat soll aus seiner Mitte einen Finanzaus-
schuss	bilden,	der	ihn	in	allen	finanziellen	Angelegenheiten	be-
rät.	Der	Finanzausschuss	entwirft	den	Haushalt,	überwacht	des-
sen	Durchführung	und	die	Haushaltslage.

§ 44
Geschäftsführender Ausschuss

(1) Der Kirchengemeinderat kann aus seiner Mitte einen Ge-
schäftsführenden Ausschuss bilden, der im Rahmen der 
übertragenen	 Aufgabenbereiche	 eigenständig	 handelt.	 Er	
soll insbesondere Grundsatz- und Rahmenbeschlüsse des 
Kirchengemeinderates, die eine weitere Tätigkeit erfordern, 
durchführen.	 Ihm	 können	 Geschäftsführungsaufgaben	 der	
vorsitzenden	 Mitglieder	 nach	 §	 24	 übertragen	 werden.	 Er	
entscheidet	in	Eilfällen	gemäß	§	24	Absatz	2.

(2) Der Geschäftsführende Ausschuss besteht mindestens aus 
drei	Mitgliedern.	 Das	 vorsitzende	 und	 das	 stellvertretende	
vorsitzende Mitglied des Kirchengemeinderates gehören 
dem	Geschäftsführenden	Ausschuss	von	Amts	wegen	an.

§ 45
Bauausschuss

(1) Der Kirchengemeinderat kann einen Bauausschuss bilden, 
der den Kirchengemeinderat in allen baufachlichen Belan-
gen	der	Kirchengemeinde	berät.	Dem	Bauausschuss	können	
weitere Aufgaben, wie insbesondere die Durchführung der 
Baubegehungen,	übertragen	werden.	

(2) Dem Bauausschuss können neben Mitgliedern des Kirchen-
gemeinderates weitere sachkundige Gemeindeglieder ange-
hören.
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Unterabschnitt 5
Geschäftsordnung; Ortssatzung

§ 46
Geschäftsordnung

Der Kirchengemeinderat kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben, die allgemeine Festlegungen über Ausschüsse sowie über 
Ort, Zeit, Ablauf, Verfahrensweisen oder Öffentlichkeit der Sit-
zungen	enthalten	kann.

§ 47
Ortssatzung

(1) Der Kirchengemeinderat kann der Kirchengemeinde für Fra-
gen	von	allgemeiner	Bedeutung	eine	Ortssatzung	geben.	In	
dieser können insbesondere geregelt werden:
1.	 Wertgrenzen	nach	§	24	Absatz	1;
2.	 Einrichtung,	 Unterhaltung	 und	 Finanzierung	 von	 un-

selbstständigen Einrichtungen der Kirchengemeinde, 
wenn hierfür keine gesonderte Satzung erforderlich ist;

3.	 Ziele	und	dauerhafte	Arbeitsschwerpunkte	der	Kirchen-
gemeinde;

4.	 Formen	der	Öffentlichkeitsarbeit.
(2) Die Ortssatzung bedarf der Genehmigung des Kirchenkrei-

ses.	Sie	ist	entsprechend	den	kirchlichen	Bestimmungen	zu	
veröffentlichen.	Dem	Landeskirchenamt	ist	eine	Ablichtung	
auf	dem	Dienstweg	zu	übersenden.

Abschnitt 4
Die Gemeindeversammlung

§ 48
Gemeindeversammlung

(1) Gemeindeversammlungen dienen der Beratung von Fragen 
des	kirchlichen	Lebens.	Sie	werden	vom	Kirchengemeinde-
rat	einberufen.

(2) Die Gemeindeversammlung hat folgende Aufgaben und Be-
fugnisse:
1.	 sie	berät	über	Angelegenheiten	der	Kirchengemeinde;
2.	 sie	nimmt	den	Bericht	des	Kirchengemeinderates	entgegen;
3.	 sie	kann	Entscheidungen	des	Kirchengemeinderates	anregen;
4.	 sie	kann	Anfragen	und	Anträge	an	den	Kirchengemein-

derat	stellen	(Artikel	34	der	Verfassung).
(3) Der Kirchengemeinderat hat seine Entscheidung über Anre-

gungen, Anfragen und Anträge nach Absatz 2 Nummer 3 und 
4 innerhalb von drei Monaten der Kirchengemeinde bekannt 
zu	geben.

§ 49
Verfahren

(1)	 Die	Gemeindeversammlung	soll	mindestens	einmal	im	Jahr	
durch das vorsitzende Mitglied des Kirchengemeinderates 
einberufen	werden.	 Sie	 ist	 einzuberufen	 auf	Beschluss	 des	
Kirchengemeinderates oder auf Antrag einer Anzahl von Ge-
meindegliedern, die mindestens ein Dreifaches der Anzahl 
der	 Mitglieder	 des	 Kirchengemeinderates	 beträgt.	 (Artikel	
35 Absatz 1 der Verfassung)

(2) Die Gemeindeversammlung kann auch durch die Landesbi-
schöfin	bzw.	den	Landesbischof,	die	Bischöfin	bzw.	den	Bi-
schof	im	Sprengel	oder	durch	die	Pröpstin	bzw.	den	Propst	
einberufen	und	geleitet	werden.

(3) Zur Gemeindeversammlung ist durch Aushang oder Ab-
druck	der	vorläufigen	Tagesordnung	sowie	durch	Kanzel-

abkündigung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen 
einzuladen.

(4) Teilnahmeberechtigt sind alle Gemeindeglieder (Artikel 35 
Absatz	2	der	Verfassung).

(5) Die Gemeindeversammlung tagt öffentlich (Artikel 35 Ab-
satz	3	der	Verfassung).

(6) Die Gemeindeversammlung wählt aus den Mitgliedern des 
Kirchengemeinderates ein Mitglied in den Vorsitz (Artikel 35 
Absatz	4	der	Verfassung).

(7) Die Vorschriften der Verfassung zur Beschlussfähigkeit (Ar-
tikel 6 Absatz 7) gelten gemäß Artikel 35 Absatz 5 der Ver-
fassung	nicht.

(8) Der Kirchengemeinderat sorgt für eine Protokollführung 
über	den	Verlauf	der	Gemeindeversammlung.

Abschnitt 5
Gemeinschaft der Dienste

§ 50
Gemeinschaft der Dienste in der Kirchengemeinde

Der eine Auftrag der Kirche wird aufgrund des Allgemeinen 
Priestertums innerhalb der Kirchengemeinde in verschiedenen 
Diensten	 in	 gemeinsamer	Verantwortung	wahrgenommen.	Alle	
ehrenamtlich	 und	 beruflich	 wahrgenommenen	 Dienste	 sind	
gleichwertig	und	aufeinander	bezogen.	Sie	sind	sich	gegenseitig	
Hilfe	und	Zuspruch	schuldig.

§ 51
Ehrenamtliche

(1) Ehrenamtliche Mitarbeit in der Kirchengemeinde dient der 
Erfüllung	des	 kirchlichen	Auftrages.	Alle	Gemeindeglieder	
sind berufen, sich nach ihren Gaben und Kräften in das Ge-
meindeleben	einzubringen.

(2) Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen 
dabei Verantwortung innerhalb eines von ihnen freiwillig für 
eine bestimmte Zeit oder auf Dauer gewählten Aufgabenbe-
reiches.	

(3) Prädikantinnen und Prädikanten haben im Rahmen der Be-
auftragung teil am Amt der öffentlichen Verkündigung in der 
Kirchengemeinde.	Sie	werden	 in	einem	Gottesdienst	 in	 ihr	
Amt	eingeführt.

(4) Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährt 
die Kirchengemeinde für den übernommenen Aufgabenbe-
reich Begleitung, Schutz und Fürsorge und sorgt für Aus- und 
Fortbildung.

(5) Aufwendungen sind nach Maßgabe des Kirchenrechtes zu 
erstatten.

(6)	 §	52	Absatz	2	und	5	ist	entsprechend	anzuwenden.

§ 52
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Teil an der Er-
füllung	des	kirchlichen	Auftrages.	Bei	der	Wahrnehmung	der	
ihnen	aufgetragenen	und	von	ihnen	übernommenen	Pflichten	
gewährt die Kirchengemeinde ihnen Schutz und Fürsorge 
und	achtet	auf	ihre	Fortbildung.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in geeigneter Weise 
in einem Gottesdienst vorgestellt oder in ihren Dienst einge-
führt	werden.	

(3) Im Rahmen ihrer Beauftragung haben Diakoninnen und Di-
akone, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen 
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sowie Vikarinnen und Vikare teil am Amt der öffentlichen 
Verkündigung.

(4) Der Kirchengemeinderat führt die Aufsicht über die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, wenn nicht kirchengesetzlich 
etwas	anderes	bestimmt	ist.	

(5) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben über vertrauli-
che Angelegenheiten und über alles, was ihnen in Ausübung 
der Seelsorge anvertraut und bekannt gemacht worden ist, 
Verschwiegenheit	zu	wahren.

§ 53
Pastorinnen und Pastoren

(1) Die Pastorinnen und Pastoren, die eine Pfarrstelle der Kir-
chengemeinde inne haben oder verwalten, nehmen den be-
sonderen Dienst der Sammlung der Gemeinde durch die 
öffentliche Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sa-
krament	im	Gottesdienst	und	in	den	Amtshandlungen	wahr.	
Sie tragen Verantwortung für die Seelsorge, religiöse Bil-
dung,	Erziehung	und	Begleitung.	Sie	wirken	an	der	Leitung	
der	Kirchengemeinde	mit.

(2) Die Pastorinnen und Pastoren sind in Verkündigung und 
Seelsorge	 im	 Rahmen	 ihrer	 Ordinationsverpflichtung	 frei	
und	an	Weisungen	nicht	gebunden.

§ 54
Verantwortung des Kirchengemeinderates

(1) Der Kirchengemeinderat ist verantwortlich für die Gestal-
tung	der	Gemeinschaft	der	Dienste.

(2) Wird die Zusammenarbeit der in der Kirchengemeinde Täti-
gen gestört, soll durch Mitglieder des Kirchengemeinderates 
hierüber mit den Betroffenen eine persönliche Aussprache 
geführt	werden.	Führt	diese	Aussprache	nicht	zum	Ziel,	berät	
der	Kirchengemeinderat	zunächst	selbst.	Erforderlichenfalls	
wird	der	Pröpstin	bzw.	dem	Propst	berichtet.

§ 55
Zusammenarbeit von Pastorinnen und Pastoren und
den weiteren Mitgliedern des Kirchengemeinderates

Die Pastorinnen und Pastoren sowie die weiteren Mitglieder des 
Kirchengemeinderates sind in der Leitung der Kirchengemeinde 
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit und gegenseitigen Unter-
stützung	verpflichtet.

Abschnitt 6
Örtliche Kirchen im Kirchenkreis Mecklenburg

§ 56
Örtliche Kirchen

(1) Die in den Kirchengemeinden im Kirchenkreis Mecklenburg 
bestehenden örtlichen Kirchen sind juristische Personen mit 
der	Eigenschaft	einer	kirchlichen	Stiftung	(pium	corpus).	Sie	
nehmen als solche am Rechtsverkehr teil und sind Träger ih-
res	Vermögens.	

(2) Die örtlichen Kirchen dienen mit ihren Einrichtungen und 
ihren Einkünften dem Auftrag und dem Wirken der Kirchen-
gemeinde.	

(3) Die seit 1945 gegründeten Kirchengemeinden im Kirchen-
kreis Mecklenburg sind Eigentümer ihres Vermögens, soweit 
nicht	andere	Rechtsträger	vorhanden	sind.	 In	 ihnen	besteht	
keine	örtliche	Kirche.

§ 57
Örtliche Kirchen und Kirchengemeinden

(1) Der Kirchengemeinderat vertritt die Kirchengemeinde und 
die	örtliche	Kirche.

(2) Der Kirchengemeinderat hat die Mittel zur Erfüllung der 
Aufgaben sowohl der Kirchengemeinde als auch der örtli-
chen Kirchen bereitzustellen, soweit hierzu nicht andere 
Rechtsträger	verpflichtet	sind.

(3) Die Kirchengemeinden tragen die Verantwortung für das 
Vermögen und die Einkünfte der in ihrem Bereich bestehen-
den örtlichen Kirchen und üben die Verwaltung nach Maßga-
be	des	Kirchenrechtes	aus.

(4) Die rechtliche Selbstständigkeit der Kirchengemeinden und 
der örtlichen Kirchen wird durch die Absätze 1 bis 3 nicht 
berührt.

(5) Die Vermögensverwaltung und die Haushaltsführung der ört-
lichen Kirche erfolgt buchhalterisch getrennt von der Vermö-
gensverwaltung	und	Haushaltsführung	der	Kirchengemeinde.

§ 58
Verwaltung durch den Kirchenkreis

Der Kirchenkreis verwaltet das Vermögen der örtlichen Kirche 
(Kassenführung der Baukasse, Bauverwaltung, Liegenschafts-
verwaltung und Mietverwaltung für alle Objekte der örtlichen 
Kirche).

Abschnitt 7
Vermögensverwaltung

§ 59
Rechtsträger des kirchlichen Vermögens

Rechtsträger des kirchlichen Vermögens im Bereich der Kirchen-
gemeinden sind die Kirchengemeinden, die örtlichen Kirchen und 
die	rechtlich	selbstständigen	kirchengemeindlichen	Stiftungen.

§ 60
Vermögen und Einnahmen der Kirchengemeinden und 

örtlichen Kirchen
(1) Das Vermögen und die Einnahmen der Kirchengemeinden 

bestehen aus:
1.	 Vermögen:

a) Gebäude im Eigentum der Kirchengemeinden;
b) Liegenschaften im Eigentum der Kirchengemeinden;
c) Inventar im Eigentum der Kirchengemeinden;
d) Geldvermögen und Forderungen sowie sonstige An-

sprüche.
2.	 Einnahmen:

a) Erträgnisse aus den Grundstücken im Eigentum der 
Kirchengemeinden, soweit diese nicht nach ihrer 
Zweckbestimmung einer anderen kirchlichen Kör-
perschaft zugewiesen sind;

b) Zuweisungen nach Maßgabe des Finanzgesetzes;
c) Kollekten für die Kirchengemeinden;
d) Gebühren und Beiträge;
e) Zinsen;
f) Zuwendungen von Dritten an die Kirchengemeinde;
g) Kirchengrundsteuern;
h)	 Gemeindekirchgeld.

(2) Das Vermögen und die Einnahmen der örtlichen Kirchen im 
Kirchenkreis Mecklenburg bestehen aus:
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1.	 Vermögen:
a) Gebäude im Eigentum der Kirchen;
b) Liegenschaften im Eigentum der Kirchen;
c) Inventar im Eigentum der Kirchen;
d) Geldvermögen und Forderungen sowie sonstige An-

sprüche.
2.	 Einnahmen:

a) Erträgnisse aus den Grundstücken im Eigentum der 
Kirchen;

b) Gebühren und Beiträge;
c) Zinsen;
d)	 Ausgangskollekten	und	andere	Opfergaben.

§ 61
Zweckbestimmung und Aufgabenerfüllung

(1) Das Vermögen und die Einnahmen der Kirchengemeinden 
dürfen nur zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages verwen-
det	werden.	

(2) Die Kirchengemeinden können rechtlich unselbstständige 
Dienste und Werke sowie Einrichtungen, wie insbesondere 
Kindertagesstätten, Diakoniestationen, Familienbildungs-
stätten	und	Friedhöfe,	errichten	und	betreiben.	Die	Finanzie-
rung und die Erfüllung der kirchengemeindlichen Aufgaben 
insgesamt	müssen	sichergestellt	sein.	Das	Nähere	wird	durch	
Rechtsverordnung	geregelt.

§ 62
Grundsätze der Vermögensverwaltung

(1) Der Kirchengemeinderat ist für die Verwaltung des Vermö-
gens	der	Kirchengemeinde	verantwortlich.	Er	hat	es	sorgsam	
zu bewirtschaften, in seinem Bestand zu erhalten und nach 
Möglichkeit	zu	mehren.	Das	kirchliche	Vermögen	darf	dem	
kirchlichen Haushalts- und Kassenrecht nicht entzogen wer-
den.	Vermögensteile,	die	zur	Erzielung	von	Erträgen	geeignet	
sind, sind im Rahmen ihrer Zweckbestimmung so zu verwal-
ten,	dass	sie	angemessene	Erträge	erbringen.	Das	kirchliche	
Vermögen	 ist	 sparsam	zu	verwalten.	Das	 schließt	 ein,	dass	
die zur Erhaltung einzelner Vermögensteile, insbesondere 
der kirchlichen Gebäude, erforderlichen Maßnahmen recht-
zeitig	und	in	ausreichendem	Umfang	getroffen	werden.

(2) Geldvermögen ist ethisch nachhaltig, verantwortbar, sicher 
und	Ertrag	bringend	anzulegen.	Das	Nähere	wird	durch	Ver-
waltungsvorschrift	geregelt.

§ 63
Kirchliches Grundeigentum

(1) Das kirchliche Grundeigentum dient nach seiner Zweckbe-
stimmung	der	langfristigen	Sicherung	der	kirchlichen	Arbeit.	
Es ist nach Herkommen und Widmung grundsätzlich unver-
äußerbar.	 Es	 kann	 unterschiedlichen	 Zweckbestimmungen	
unterliegen.	 Eine	 Widmung	 oder	 Zweckbestimmung	 nach	
Herkommen oder landeskirchlichem Recht des kirchlichen 
Grundeigentums	darf	in	der	Regel	nicht	verändert	werden.

(2) Das kirchliche Grundeigentum darf nicht zur Deckung lau-
fender	Ausgaben	veräußert	werden.

(3) Werden kirchliche Grundstücke abweichend von dem 
Grundsatz in Absatz 1 veräußert, sind sie durch den Erwerb 
anderen Anlagevermögens, das dauerhaften Ertrag bringt, 
zu	ersetzen.	 In	der	Regel	 ist	Ersatzland	zu	beschaffen.	Der	
Veräußerungserlös kann ganz oder teilweise in anderes An-

lagevermögen	umgewandelt	werden.	Die	Genehmigung	des	
Kirchenkreises	ist	erforderlich.	

(4)	 Das	Nähere	wird	durch	Rechtsverordnung	geregelt.

§ 64
Bewirtschaftung von Liegenschaften, Gebäuden

und Inventar
(1) Der Kirchengemeinderat ist verantwortlich für die Gebäude 

der Kirchengemeinde und der örtlichen Kirche, für die ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftli-
cher	Grundstücke	und	für	die	Friedhofspflege.	

(2) Gebäude sind laufend in ordnungsgemäßem baulichen Zu-
stand	zu	erhalten.	Der	Kirchengemeinderat	hat	 für	eine	 re-
gelmäßige	 Bauunterhaltung	 Sorge	 zu	 tragen.	Vor	 der	Auf-
stellung jedes Haushaltes veranlasst der Kirchengemeinderat 
eine Besichtigung der Gebäude, um die etwa notwendigen 
baulichen Maßnahmen zu veranschlagen und in den Haushalt 
aufnehmen	zu	können.	Über	die	Begehung	ist	ein	Protokoll	
zu	führen.	Veränderungen	im	Zustand	der	Gebäude	und	bau-
liche Mängel, die den Bestand des Gebäudes gefährden, sind 
unverzüglich	der	Kirchenkreisverwaltung	zu	melden.

(3)	 Die	Erhaltung	und	die	Pflege	von	Gegenständen	mit	beson-
derem geschichtlichen, künstlerischen und wissenschaftli-
chen	Wert	sind	besonders	zu	beachten.	

(4)	 Das	 Inventar	 ist	 pfleglich	 zu	 behandeln,	 ein	 Inventarver-
zeichnis ist nach Maßgabe einer Verwaltungsvorschrift zu 
führen.

§ 65
Haushaltsführung

(1)	 Der	Kirchengemeinderat	beschließt	den	Haushalt.	Dieser	be-
steht aus dem Haushaltsbeschluss, dem Haushaltsplan und 
dem	Stellenplan.	Als	Anlagen	sind	die	Übersichten	über	das	
Vermögen,	die	Schulden,	Bürgschaften	und	Verpflichtungs-
ermächtigungen	beizufügen.	Der	Haushalt	ist	auszugleichen.	
Der beschlossene Haushalt ist mindestens vier Wochen zur 
Einsicht	auszulegen.	Die	Möglichkeit	der	Einsichtnahme	ist	
abzukündigen.

(2) Der Kirchengemeinderat hat für eine ordnungsgemäße Buch-
führung Sorge zu tragen, wenn dies nicht der Kirchenkreis-
verwaltung	übertragen	ist.

(3) Der Kirchengemeinderat hat über das gesamte von ihm ver-
waltete Vermögen und über die Ergebnisse der Buchführung 
in	einer	Jahresrechnung	Rechnung	zu	legen.

§ 66
Rechnungsprüfung

Die Haushaltsführung sowie die Vermögensverwaltung der Kir-
chengemeinde	 unterliegen	 einer	 Rechnungsprüfung.	 Daneben	
hat der Kirchengemeinderat eine eigenständige Prüfung durch 
von	ihm	beauftragte	Personen	vor	Abnahme	der	Jahresrechnung	
durchzuführen.

§ 67
Wirtschaftliches Handeln der Kirchengemeinde

Die Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen bedarf der Ge-
nehmigung	 des	 Kirchenkreisrates.	 Dies	 gilt	 gleichermaßen	 für	
die Errichtung, Übernahme oder Erweiterung eines wirtschaftli-
chen	Unternehmens.	Das	Nähere	wird	durch	Rechtsverordnung	
geregelt.
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Abschnitt 8
Zusammenarbeit von Kirchengemeinden

Unterabschnitt 1
Grundsätze

§ 68
Grundsätze

(1) Kirchengemeinden helfen und ergänzen einander bei ihren 
Aufgaben.	Dazu	 gehören	 der	Austausch	 über	 die	 verschie-
denen Arbeitsbereiche, die Zusammenarbeit in gemeinsamen 
Projekten und Arbeitsfeldern und der kurzfristige Vertre-
tungsdienst.	Längerfristige	Vertretungsdienste	sind	verbind-
lich	zu	regeln.

(2) Verbindliche Formen der Zusammenarbeit von Kirchenge-
meinden können gestaltet werden durch Aufgabengemein-
schaften, Aufgabendelegation, Kirchengemeindeverbände 
sowie	Aufgabenübertragung	und	Auftragsverwaltung.

Unterabschnitt 2
Aufgabengemeinschaften und Aufgabendelegation

§ 69
Aufgabengemeinschaften

Kirchengemeinden können durch Vertrag vereinbaren, einzelne 
ihnen	obliegende	Aufgaben	gemeinschaftlich	wahrzunehmen.	In	
dem Vertrag sind die Mitwirkung der Beteiligten, die Finanzie-
rung, die Aufsicht und das Verfahren der Vertragsaufhebung zu 
regeln.	Der	Vertrag	bedarf	der	Zustimmung	des	Kirchenkreisra-
tes.	(Artikel	36	der	Verfassung)

§ 70
Aufgabendelegation

Kirchengemeinden können durch Vertrag vereinbaren, dass eine 
der beteiligten Kirchengemeinden einzelne Aufgaben der Übri-
gen	übernimmt.	Das	Recht	und	die	Pflicht	zur	Erfüllung	dieser	
Aufgaben	gehen	auf	die	übernehmende	Kirchengemeinde	über.	
(Artikel 37 Satz 1 und 2 der Verfassung) § 69 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.

Unterabschnitt 3
Kirchengemeindeverbände

§ 71
Kirchengemeindeverbände

(1) Kirchengemeinden innerhalb eines Kirchenkreises können 
sich durch Vertrag zu Kirchengemeindeverbänden zusam-
menschließen und ihnen Aufgaben zur gemeinschaftlichen 
Erfüllung des kirchlichen Auftrages übertragen (Artikel 38 
Absatz	1	Satz	1	der	Verfassung).

(2) Der Kirchengemeindeverband ist Körperschaft des Kirchen-
rechtes, zugleich ist er Körperschaft des öffentlichen Rech-
tes.

(3) Die rechtliche Eigenständigkeit der verbandsangehörigen 
Kirchengemeinden bleibt bestehen, sie darf in ihrem Wesens-
gehalt	nicht	beeinträchtigt	werden.	

(4) Aufgaben, für die die ausschließliche Zuständigkeit eines 
Kirchenkreises begründet ist, dürfen von dem Kirchenge-
meindeverband	nicht	wahrgenommen	werden.

(5) Die Kirchengemeindeverbände unterliegen der Aufsicht in glei-
cher	Weise	wie	die	ihnen	angehörenden	Kirchengemeinden.

§ 72
Errichtung

(1) Der Kirchengemeindeverband wird durch gleichlautende Be-
schlüsse der beteiligten Kirchengemeinden und durch Ver-
trag	errichtet.

(2) Der Vertrag muss Regelungen treffen zu
1.	 Name	und	Sitz	des	Kirchengemeindeverbandes;
2.	 den	beteiligten	Kirchengemeinden;
3.	 dem	Zweck	des	Kirchengemeindeverbandes;
4.	 Aufgaben	 und	 den	 Voraussetzungen,	 unter	 denen	 eine	

Aufgabenerweiterung möglich ist;
5.	 Regelungen	der	Übertragung	der	Aufgaben	von	den	Kir-

chengemeinden auf den Kirchengemeindeverband;
6.	 dem	 Zeitpunkt,	 zu	 dem	 spätestens	 die	 konstituierende	

Sitzung	der	Verbandsversammlung	erfolgt	sein	muss.
(3)	 Der	Vertrag	bedarf	 der	Zustimmung	des	Kirchenkreisrates.	

Der Vertrag ist zusammen mit der Verbandssatzung bekannt 
zu	machen.

§ 73
Satzung des Kirchengemeindeverbandes

(1) Gleichzeitig mit dem Vertrag nach § 72 vereinbaren die Ver-
bandsmitglieder	eine	Verbandssatzung.

(2) In der Verbandssatzung sind insbesondere Regelungen zu 
treffen zu
1.	 Name,	Sitz	und	Kirchensiegel;
2.	 Art	und	Ausmaß	der	übertragenden	Aufgaben;
3.	 Aufgabenerweiterungen;
4.	 Voraussetzungen,	 unter	 denen	 sich	 weitere	 Kirchenge-

meinden dem Verband anschließen können;
5.	 Aufgaben	und	Befugnissen	der	Organe;
6.	 Größe	und	Zusammensetzung	des	Verbandsvorstandes;
7.	 dem	Maßstab,	nach	dem	die	Verbandsmitglieder	zur	De-

ckung des Finanzbedarfes beizutragen haben;
8.	 Voraussetzungen	und	Verfahren	von	Satzungsänderungen;
9.	 dem	Verfahren	bei	Ausscheiden	einer	verbandsangehöri-

gen Kirchengemeinde und der Aufhebung des Kirchen-
gemeindeverbandes sowie Grundsätzen der Auseinan-
dersetzung;

10.	Fristen	für	die	Auflösung	und	das	Ausscheiden.
(3) Die Verbandssatzung ist auf der konstituierenden Sitzung 

durch	die	Verbandsversammlung	zu	beschließen.	Erfolgt	dies	
nicht, setzt der Kirchenkreisrat dem Kirchengemeindeverband 
eine	angemessene	Frist	zur	Beschlussfassung.	Kommt	der	Kir-
chengemeindeverband der Aufforderung innerhalb der Frist 
nicht nach, stellt der Kirchenkreisrat das Nichtzustandekom-
men	des	Kirchengemeindeverbandes	durch	Beschluss	fest.

(4) Der Beschluss und die Änderung der Verbandssatzung erfol-
gen im Einvernehmen mit dem Kirchenkreisrat und bedürfen 
der Genehmigung des Landeskirchenamtes (Artikel 38 Ab-
satz	2	Satz	3	der	Verfassung).

§ 74
Organe

(1) Der Kirchengemeindeverband wird geleitet durch die Ver-
bandsversammlung und den Verbandsvorstand (Artikel 38 
Absatz	3	der	Verfassung).

(2) Für die Organe des Kirchengemeindeverbandes gelten die 
Vorschriften über die Geschäftsführung des Kirchengemein-
derates entsprechend, wenn nicht im Folgenden etwas ande-
res	bestimmt	ist.
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§ 75
Die Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht, wenn in der Verbands-
satzung	nicht	anders	geregelt,	aus	jeweils	einer	Pastorin	bzw.	
einem Pastor und jeweils zwei ehrenamtlichen Mitgliedern 
der Kirchengemeinderäte der verbandsangehörigen Kirchen-
gemeinden	 (Artikel	 38	Absatz	 4	 der	 Verfassung).	 Für	 die	
Mitglieder ist jeweils eine Stellvertreterin oder ein Stellver-
treter	zu	bestimmen.

(2) Für die Wahl des vorsitzenden und des stellvertretenden vor-
sitzenden Mitgliedes der Verbandsversammlung gilt § 22 
entsprechend.

(3) Die Verbandsversammlung hat insbesondere folgende Auf-
gaben und Befugnisse: 
1.	 sie	beschließt	die	Verbandssatzung	und	weitere	Satzun-

gen des Verbandes und ändert diese;
2.	 sie	wählt	aus	ihrer	Mitte	die	Mitglieder	des	Verbands-

vorstandes;
3.	 sie	nimmt	die	dem	Verband	übertragenden	Aufgaben	wahr;
4.	 sie	 beschließt	 den	Haushalt	 und	nimmt	die	 Jahresrech-

nung ab;
5.	 sie	setzt	die	Umlagen	der	Verbandsmitglieder	fest;
6.	 sie	errichtet	Stellen	für	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	

des Kirchengemeindeverbandes;
7.	 sie	überwacht	die	Auflösung	des	Verbandes;
8.	 sie	kann	Anträge	an	die	Kirchenkreissynode	in	Angele-

genheiten des Kirchengemeindeverbandes richten;
9.	 sie	 nimmt	 weitere	 durch	 Kirchengesetz	 oder	 die	 Ver-

bandssatzung	zugewiesene	Aufgaben	wahr.

§ 76
Ausschüsse

Die	 Verbandsversammlung	 kann	 Fachausschüsse	 bilden.	 Die	
Vorschriften über die Ausschüsse des Kirchengemeinderates gel-
ten entsprechend mit der Maßgabe, dass Ortsausschüsse und ein 
geschäftsführender Ausschuss nicht gebildet werden können, ein 
Finanzausschuss	 muss	 nicht	 gebildet	 werden.	 Die	Ausschüsse	
sind	gegenüber	der	Verbandsversammlung	berichtspflichtig.

§ 77
Der Verbandsvorstand

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie-
dern.	Für	die	Wahl	des	vorsitzenden	und	des	stellvertretenden	
vorsitzenden	Mitgliedes	gilt	§	22	entsprechend.

(2) Der Verbandsvorstand führt die laufenden Geschäfte des 
Kirchengemeindeverbandes, vertritt den Kirchengemein-
deverband im Rechtsverkehr, besetzt die Stellen für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Kirchengemeindeverbandes 
und führt die Aufsicht (Artikel 38 Absatz 6 Satz 3 der Verfas-
sung).

(3) Durch Verbandssatzung kann der Verbandsvorstand ermäch-
tigt werden, eines seiner Mitglieder oder eine hauptamtliche 
Geschäftsführung mit der Führung der laufenden Geschäf-
te	 zu	 beauftragen.	 Verpflichtungserklärungen	 bedürfen	 der	
Schriftform und sind von zwei Mitgliedern, von denen eines 
das vorsitzende oder das stellvertretende vorsitzende Mit-
glied des Verbandsvorstandes sein muss, abzugeben und mit 
dem Kirchensiegel des Kirchengemeindeverbandes zu verse-
hen.	Durch	Verbandssatzung	können	Wertgrenzen	festgelegt	
werden.	(Artikel	38	Absatz	6	Satz	4	bis	6	der	Verfassung)

Unterabschnitt 4
Kirchenregionen

§ 78
Kirchenregionen

(1) Durch Kirchenkreissatzung kann bestimmt werden, dass 
die Kirchengemeinden innerhalb eines Kirchenkreises zu 
Kirchenregionen	zusammengeschlossen	werden.	Die	in	Kir-
chenregionen zusammengeschlossenen Kirchengemeinden 
sollen	sich	innerhalb	einer	Propstei	befinden.	Sie	sind	vorher	
zu	hören.	(Artikel	39	Absatz	1	der	Verfassung)

(2) In den Kirchenregionen fördern und unterstützen sich die Kir-
chengemeinden gegenseitig bei der Erfüllung ihres Auftrages 
zur	Verkündigung	des	Evangeliums.	Sie	beraten	gemeinsame	
Angelegenheiten und Initiativen, führen gemeinsame Veran-
staltungen	durch	und	pflegen	die	Zusammenarbeit	sowie	den	
Gedanken-	 und	 Erfahrungsaustausch.	 Die	Kirchenregionen	
können	Anträge	an	die	Kirchenkreissynode	stellen.	Das	Nä-
here wird durch Kirchenkreissatzung geregelt; Absatz 1 Satz 
3	gilt	entsprechend.	(Artikel	39	Absatz	2	der	Verfassung)

(3) Zur gemeinschaftlichen Erfüllung bestimmter kirchenge-
meindlicher Aufgaben können die Kirchengemeinden einer 
Kirchenregion durch Kirchenkreissatzung zu einem Kirchen-
gemeindeverband entsprechend Artikel 38 der Verfassung 
zusammengeschlossen	werden.	Die	Kirchenkreissatzung,	die	
der Zustimmung der betroffenen Kirchengemeinden bedarf, 
enthält	 zugleich	die	Verbandssatzung.	 (Artikel	39	Absatz	3	
der Verfassung) 

Unterabschnitt 5
Besondere Formen kirchengemeindlicher Zusammenarbeit

§ 79
Kapellengemeinden

(1) Die bestehenden Kapellengemeinden im Kirchenkreis Lübeck-
Lauenburg	sind	mit	einer	Kirchengemeinde	verbunden.	Die	Ka-
pellengemeinden	haben	keine	eigene	Rechtspersönlichkeit.

(2) Der Kapellenvorstand übt für die Kapellengemeinde und ihr 
Vermögen	die	Rechte	und	Pflichten	eines	Kirchengemeinde-
rates	aus.	Zusammen	mit	der	Pastorin	bzw.	dem	Pastor	der	
Kirchengemeinde	bzw.	des	zuständigen	Pfarrbezirks	bilden	
die	 Kapellenältesten	 den	 Kapellenvorstand.	 Die	 Pastorin	
bzw.	 der	 Pastor	 führt	 den	Vorsitz.	 Die	 für	 den	Kirchenge-
meinderat	 geltenden	Bestimmungen	 finden	 auf	 den	Kapel-
lenvorstand	entsprechende	Anwendung.

(3) Das Nähere zur Bildung des Kapellenvorstandes wird durch 
Kirchengesetz	geregelt.

§ 80
Hauptkirchengemeinden

(1) Die Kirchen der Kirchengemeinden Evangelisch-Lutherische 
Gemeinde	der	Hauptkirche	St.	Petri	zu	Hamburg,	Hauptkir-
che	St.	Nikolai,	Hauptkirche	St.	Katharinen,	Kirchengemein-
de	der	Hauptkirche	St.	Jacobi	und	Hauptkirche	St.	Michaelis	
in Hamburg heißen ihrer geschichtlichen und gegenwärtigen 
Bedeutung	wegen	Hauptkirchen.	An	ihnen	besteht	das	Amt	
einer	Hauptpastorin	bzw.	eines	Hauptpastors.	Der	Dienst	der	
Hauptkirchengemeinden gilt in Gottesdienst und Gemeinde-
arbeit	in	besonderer	Weise	der	gesamten	Stadt.

(2)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchenkreissatzung	geregelt.
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§ 81
Pfarrsprengel

(1) Bestehen für mehrere Kirchengemeinden eine oder mehrere 
gemeinsame Pfarrstellen, so sind diese Kirchengemeinden zu 
einem	Pfarrsprengel	verbunden.

(2)	 Jede	dieser	Kirchengemeinden	bildet	einen	eigenen	Kirchen-
gemeinderat.	 Die	 Kirchengemeinderäte	 treten	 in	 allen	 ge-
meinsamen Angelegenheiten des Pfarrsprengels zu gemein-
samer	Beratung	und	Beschlussfassung	zusammen.

(3) Die Kirchengemeinden in einem Pfarrsprengel können die 
Haushalte	getrennt	oder	gemeinsam	führen.

Abschnitt 9
Aufsicht

§ 82
Grundsätze

(1)	 Alle	Aufsicht	ist	Dienst	an	der	Kirchengemeinde.	Sie	soll	der	
Kirchengemeinde dazu helfen, ihre Aufgaben in Bindung an 
das Kirchenrecht zu erfüllen, sie vor Schaden zu bewahren 
und	ihre	Verbundenheit	mit	der	ganzen	Kirche	zu	fördern.

(2) Die mit der Aufsicht betrauten Stellen sind im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit befugt, Besichtigungen und Prüfungen vor-
zunehmen	sowie	Berichte	und	Akten	anzufordern.	Sie	 sind	
auch berechtigt, an Sitzungen des Kirchengemeinderates teil-
zunehmen oder Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu entsen-
den.

(3) Beschlüsse, für die eine kirchenaufsichtliche Genehmigung 
erforderlich	ist,	werden	wirksam,	wenn	diese	erteilt	 ist.	Sie	
dürfen	vorher	nicht	vollzogen	werden.

(4) Gegen Entscheidungen der Aufsicht ist der Widerspruch zu-
lässig.	 Der	Widerspruch	 ist	 innerhalb	 eines	Monates	 nach	
Bekanntgabe der Entscheidung bei der Ausgangsbehörde 
einzulegen.	 Hilft	 die	 Ausgangsbehörde	 dem	 Widerspruch	
nicht	 ab,	 so	 entscheidet	das	Landeskirchenamt.	Das	Recht,	
ein	Kirchengericht	anzurufen,	bleibt	unberührt.

§ 83
Organe

(1) Die Aufsicht über die Kirchengemeinden wird vom Landes-
kirchenamt	und	vom	Kirchenkreis	ausgeübt.

(2) Die geistliche Aufsicht über die Kirchengemeinden führen 
die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	 im	Sprengel	 gemäß	Artikel	
98 der Verfassung sowie die Pröpstinnen und Pröpste gemäß 
Artikel	65	der	Verfassung.	Deren	Aufgaben	und	Befugnisse	
bleiben	von	diesem	Kirchengesetz	unberührt.

§ 84
Aufsicht des Landeskirchenamtes

(1) Die Aufsicht des Landeskirchenamtes über die Kirchenge-
meinden und deren Verbände ist gemäß Artikel 106 Absatz 
2 Satz 1 der Verfassung auf die Rechtsaufsicht und die Wah-
rung	des	gesamtkirchlichen	Interesses	beschränkt.

(2) Als Maßnahmen der Aufsicht sind zulässig:
1.	 Beratung,	Empfehlung,	Ermahnung	und	Auflage;
2.	 die	 Beanstandung	 und	 Aufhebung	 rechtswidriger	 Be-

schlüsse;
3.	 die	Anordnung	der	Verfolgung	vermögensrechtlicher	An-

sprüche;
4.	 die	Zwangsetatisierung	zur	Sicherung	von	Ausgaben,	zu	

deren	Leistung	eine	rechtliche	Verpflichtung	besteht;
5.	 die	Ersatzvornahme.

(3)	 Die	Betroffenen	sind	vorher	zu	hören.
(4) Das Landeskirchenamt erteilt kirchenaufsichtliche Genehmi-

gungen nach Maßgabe der Verfassung und dieses Kirchenge-
setzes.

§ 85
Aufsicht der Kirchenkreise

(1) Die Kirchenkreise führen die unmittelbare Aufsicht über 
die	Kirchengemeinden	und	deren	Verbände.	Die	Aufsicht	
umfasst	sowohl	die	Rechts-	als	auch	die	Fachaufsicht.	In	
Selbstverwaltungsangelegenheiten der Kirchengemein-
den ist die Aufsicht der Kirchenkreise auf die Rechtsauf-
sicht und die Wahrung des gesamtkirchlichen Interesses 
beschränkt.	 Zur	 Gewährleistung	 fachlicher	 Standards	
kann die Fachaufsicht auf den Kirchenkreis übertragen 
werden.

(2) Als Maßnahmen der Aufsicht sind zulässig:
1.	 Beratung,	Empfehlung,	Ermahnung	und	Auflage;
2.	 die	Beanstandung	von	Beschlüssen	des	Kirchengemein-

derates (§ 88);
3.	 die	Beanstandung	und	Ersatzvornahme	 im	Rahmen	der	

Aufsicht über die Haushaltsführung (§ 90);
4.	 die	Ersatzvornahme	in	Eilfällen	(§	91);
5.	 die	Auflösung	kirchengemeindlicher	Gremien	(§	92);
6.	 die	Abberufung	von	Mitgliedern	des	Kirchengemeinde-

rates	(§	93).
(3)	 Die	Betroffenen	sind	vorher	zu	hören.
(4) Die Aufsicht wird für den Kirchenkreis vom Kirchenkreisrat aus-

geübt.	Dieser	kann	seine	Befugnisse	nach	Maßgabe	des	Artikel	
56	der	Verfassung	auf	die	Kirchenkreisverwaltung	übertragen.

(5) Der Kirchenkreis erteilt kirchenaufsichtliche Genehmigun-
gen nach Maßgabe der Verfassung, dieses Kirchengesetzes 
und	von	Kirchenkreissatzungen.

§ 86
Kirchenaufsichtliche Genehmigungen

(1) Beschlüsse des Kirchengemeinderates bedürfen der Geneh-
migung des Landeskirchenamtes nach Artikel 26 Absatz 2 
der Verfassung in folgenden Angelegenheiten:
1.	 Widmung	und	Entwidmung	von	Kirchen	und	weiteren	got-

tesdienstlich genutzten Gebäuden der Kirchengemeinde;
2.	 Bau-	und	Gestaltungsmaßnahmen	an	und	 in	Kirchen,	

den weiteren gottesdienstlich genutzten Gebäuden und 
eingetragenen Kulturdenkmalen der Kirchengemeinde 
sowie an Freianlagen und Gebäuden in deren Umge-
bungsbereich;

3.	 Glocken-	 und	Orgelbaumaßnahmen	 an	 und	 in	Kirchen	
und den weiteren gottesdienstlich genutzten Gebäuden 
der Kirchengemeinde;

4.	 Erwerb,	Veräußerung,	Ausleihe	und	Veränderung	von	
Kunst- und Ausstattungsgegenständen von besonde-
rem Wert;

5.	 Annahme	von	Erbschaften	und	sonstigen	Zuwendungen	
von besonderem Wert;

6.	 Deponierung,	Ausleihe	oder	Restaurierung	von	Archivgut;
7.	 Errichtungen	von	rechtlich	selbstständigen	Stiftungen.

(2) Beschlüsse des Kirchengemeinderates bedürfen der Geneh-
migung des Kirchenkreises in folgenden Angelegenheiten:
1.	 nach	Artikel	26	Absatz	1	der	Verfassung

a) Erlass, Änderung und Aufhebung von Satzungen;
b) Stellenplan sowie Errichtung, Änderung und Aufhe-

bung von Stellen;
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c) Festsetzung der Anzahl der zu wählenden Mitglieder 
des Kirchengemeinderates nach Artikel 30 Absatz 6 
der Verfassung;

d) Errichtung und Schließung von Diensten und Werken;
e) Erwerb, Veräußerung und dingliche Belastung von 

Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten;
f) Verpachtung von Grundeigentum;
g) außerordentliche und den Bestand verändernde Nut-

zung des Vermögens sowie Verwendung kirchlicher 
Mittel zu anderen als bestimmungsgemäßen Zwecken;

h) Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen;
i) Baumaßnahmen, wenn sie nicht nach Absatz 1 Num-

mer 2 zu genehmigen sind;
j) Widmung und Entwidmung von kirchlichen Friedhö-

fen	und	Friedhofsflächen;
k) Aufnahme und Vergabe von Darlehn sowie Übernah-

me	von	Bürgschaften.
2.	 nach	diesem	Kirchengesetz

a) Aufnahme von Selbstanleihen;
b) Anhängigmachen eines gerichtlichen Verfahrens vor 

einem	staatlichen	Gericht.
(3) Durch Kirchenkreissatzung können weitere Beschlüsse des 

Kirchengemeinderates	einer	Genehmigungspflicht	unterwor-
fen	werden.	Die	rechtliche	Eigenständigkeit	der	Kirchenge-
meinde	bleibt	bestehen.

§ 87
Anzeigepflichten

(1) Dem Kirchenkreisrat sind mitzuteilen:
1.	 das	Anhängigmachen	von	gerichtlichen	Verfahren	gegen	

die Kirchengemeinde;
2.	 die	Einleitung	von	Strafverfahren,	der	Erlass	von	Straf-

befehlen und strafrechtlichen Urteilen gegen angestellte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde 
sowie Ehrenamtliche, wenn der Anlass Relevanz für den 
kirchlichen Dienst hat;

3.	 Übergriffe	gegenüber	dem	Gotteshaus,	 anderen	kirchli-
chen Gebäuden und Liegenschaften und erhebliche Stö-
rungen des Gottesdienstes, die mit dem Vorsatz begangen 
werden,	den	gottesdienstlichen	Ablauf	zu	stören	(vgl.	§	
167 Strafgesetzbuch);

4.	 Überlassung	von	Kirchen	zu	kirchenfremden	Zwecken;
5.	 Mitgliedschaft	 einer	 Kirchengemeinde	 in	 einer	 nicht	

kirchlichen juristischen Person;
6.	 Aufgabe	von	Predigtstätten.

(2) Die Anzeige ist mit den erforderlichen Unterlagen so früh-
zeitig zu erstatten, dass der Kirchenkreisrat Anregungen und 
Hinweise	geben	kann.

(3) Durch Kirchenkreissatzung können den Kirchengemeinden 
weitere	Anzeigepflichten	auferlegt	werden.

§ 88
Beanstandung von Beschlüssen des Kirchengemeinderates

(1) Der Kirchenkreisrat hat einen Beschluss des Kirchengemein-
derates zu beanstanden, wenn er ihn für bekenntnis- oder 
rechtswidrig	hält.	Die	Beanstandung	hat	aufschiebende	Wir-
kung.	(Artikel	27	Absatz	2	Satz	1	und	2)	In	dringenden	Fällen	
kann	der	Kirchenkreis	einstweilige	Anordnungen	treffen.

(2) Wenn und soweit der Kirchengemeinderat den beanstande-
ten Beschluss bestätigt, entscheidet das Landeskirchenamt, 
in Bekenntnisfragen im Einvernehmen mit dem Bischofsrat 
(Artikel	27	Absatz	2	Satz	3	der	Verfassung).

§ 89
Aufsicht über die Haushaltsführung

(1) Die Kirchengemeinden haben dem Kirchenkreis unverzüg-
lich nach Beschlussfassung den Haushalt einschließlich An-
lagen	nach	§	65	Absatz	1	und	die	Jahresrechnung	vorzulegen.

(2) Der Kirchenkreis hat die wirtschaftliche Lage der Kirchenge-
meinden und ihrer Verbände zu überwachen, die Kirchenge-
meinden und Verbände zu beraten sowie die Abstellung von 
Mängeln	zu	veranlassen.

§ 90
Beanstandung und Ersatzvornahme im Rahmen

der Aufsicht über die Haushaltsführung
(1) Unterlässt es der Kirchengemeinderat, die ihm auf vermö-

gensrechtlichem Gebiet obliegenden Aufgaben in Überein-
stimmung mit dem Kirchenrecht zu erfüllen, der Kirchen-
gemeinde zustehende Einnahmen richtig und vollständig 
zu erfassen oder die auf gesetzlicher oder vertraglicher Ver-
pflichtung	beruhenden	Ausgaben	zu	vollziehen,	hat	der	Kir-
chenkreis	dies	zu	beanstanden.

(2) Kommt der Kirchengemeinderat nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist einer Beanstandung gemäß Absatz 1 nach, ei-
nen gebotenen Beschluss zu fassen oder einen beanstandeten 
Beschluss abzuändern oder aufzuheben oder die ihm aufge-
gebenen Maßnahmen zu treffen, ist der Kirchenkreis befugt, 
anstelle und auf Kosten der Kirchengemeinde Maßnahmen 
zu	verfügen	und	zu	vollziehen.

(3) In dringenden Fällen kann der Kirchenkreis einstweilige An-
ordnungen	treffen.

(4) Verweigert ein Kirchengemeinderat die nötigen Mittel zur 
Erfüllung der Aufgaben der Kirchengemeinde, insbesondere 
solche zur Erfüllung bestehender Verbindlichkeiten, hat er 
auf dahin gehende Anweisung des Kirchenkreises nochmals 
zu	beraten	und	zu	beschließen.	Beharrt	der	Kirchengemein-
derat auf seiner Weigerung, hat der Kirchenkreis nötigenfalls 
die Eintragung der erforderlichen Beträge in den Haushalt zu 
verfügen und alle zur Durchführung notwendigen Anordnun-
gen	zu	treffen.

§ 91
Ersatzvornahme in Eilfällen

Zur Abwehr konkreter und unmittelbar bevorstehender Gefahren 
für eine Kirchengemeinde, die sie nicht selbst abwehren kann, 
kann der Kirchenkreisrat die erforderlichen Maßnahmen treffen 
(Artikel	58	Absatz	3	der	Verfassung).

§ 92
Auflösung kirchengemeindlicher Gremien

(1) Der Kirchenkreisrat kann Kirchengemeinderäte, Verbands-
versammlungen und Verbandsvorstände, die beharrlich ihre 
Pflichten	verletzen,	auflösen	und	zur	Wahrnehmung	der	 je-
weiligen	Aufgaben	ein	Beauftragtengremium	bestellen.	Die	
Betroffenen	sind	vorher	zu	hören.	Die	Maßnahmen	bedürfen	
der	Genehmigung	der	Kirchenleitung.	(Artikel	59	Absatz	1	
der Verfassung)

(2)	 Bei	Auflösung	 einer	Verbandsversammlung	 endet	 zugleich	
die	Amtszeit	des	jeweiligen	Verbandsvorstandes.	Mitglieder	
des Verbandsvorstandes können zu Beauftragten im Sinne 
des	Absatzes	1	bestellt	werden.	(Artikel	59	Absatz	2	der	Ver-
fassung)

(3) Sinkt die Zahl der Mitglieder von Kirchengemeinderäten, 
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Verbandsversammlungen oder Verbandsvorständen auf die 
Hälfte oder weniger als die Hälfte der nach Maßgabe des 
Kirchenrechtes festgesetzten Anzahl, so bestellt der Kirchen-
kreisrat unverzüglich zur Wahrnehmung der jeweiligen Auf-
gaben	Beauftragte.	Mit	der	Beauftragung	endet	die	Amtszeit	
der	verbliebenen	Mitglieder.	Mitglieder	der	Gremien	im	Sin-
ne	des	Satzes	1	können	zu	Beauftragten	bestellt	werden.	Der	
Kirchenkreisrat setzt den Zeitpunkt der Neubildung des je-
weiligen	Gremiums	fest.	Liegen	zwischen	dem	Zeitpunkt	der	
Beauftragung und dem Ablauf der Amtsperiode des jeweiligen 
Gremiums weniger als achtzehn Monate, so ist eine Neubil-
dung	ausgeschlossen.	(Artikel	59	Absatz	3	der	Verfassung)

(4) Gelingt es nicht, nach Maßgabe des Kirchenrechtes einen 
Kirchengemeinderat, eine Verbandsversammlung oder einen 
Verbandsvorstand zu bilden, so bestellt der Kirchenkreisrat 
zur	Wahrnehmung	der	jeweiligen	Aufgaben	Beauftragte.	Ab-
satz	3	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.	(Artikel	59	Absatz	4	der	
Verfassung)

(5) Für die Gremien der nach Maßgabe des Kirchenrechtes er-
richteten Dienste und Werke der Kirchengemeinden und Kir-
chenkreise gelten Absatz 1, 3 und 4 entsprechend (Artikel 59 
Absatz	5	der	Verfassung).

§ 93
Abberufung von Mitgliedern des Kirchengemeinderates

(1) Durch Beschluss des Kirchenkreisrates kann ein Mitglied des 
Kirchengemeinderates aus diesem abberufen werden, wenn 
es sich bekenntniswidrig verhält oder beharrlich den Auftrag 
der Kirche missachtet, wie er auch in Artikel 1 Absatz 6 der 
Verfassung zum Ausdruck kommt, wenn es in anderer Weise 
seine	Amtspflichten	erheblich	verletzt	oder	an	der	Wahrneh-
mung	des	Amtes	dauerhaft	gehindert	ist.

(2) Vor der Entscheidung des Kirchenkreisrates nach Absatz 1 
sind das betroffene Mitglied des Kirchengemeinderates und 
der	 Kirchengemeinderat	 anzuhören.	 Die	 Entscheidung	 ist	
zu begründen und dem betroffenen Mitglied des Kirchenge-
meinderates	und	dem	Kirchengemeinderat	zuzustellen.

(3) Gegen die Entscheidung des Kirchenkreisrates nach Absatz 
1 können das betroffene Mitglied des Kirchengemeinderates 
und der Kirchengemeinderat innerhalb einer Frist von einem 
Monat	 Beschwerde	 beim	 Landeskirchenamt	 einlegen.	 Die	
Beschwerde	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	Das	Landes-
kirchenamt entscheidet binnen eines Monates nach Zugang 
der	Beschwerde.

Abschnitt 10
Schlussbestimmungen

§ 94
Evaluierung

Die Kirchenleitung berichtet der Landessynode nach Anhörung 
der Kirchengemeinden und Kirchenkreise innerhalb von fünf 
Jahren	nach	Inkrafttreten	über	die	Erfahrungen	mit	diesem	Kir-
chengesetz.

Nichtamtlicher Anhang

Auszug aus Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland

§ 9
Ausgeschlossene Personen

(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Kirchenbehörde 
nicht tätig werden,
1.	 wer	selbst	Beteiligter	oder	Beteiligte	ist,
2.	 wer	Angehöriger	oder	Angehörige	von	Beteiligten	ist,
3.	 wer	einen	Beteiligten	oder	eine	Beteiligte	kraft	Gesetzes	

oder Vollmacht allgemein oder in diesem Verwaltungs-
verfahren vertritt,

4.	 wer	Angehöriger	oder	Angehörige	 einer	Person	 ist,	 die	
Beteiligte in diesem Verfahren vertritt,

5.	 wer	bei	 einem	Beteiligten	oder	 einer	Beteiligten	gegen	
Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm oder ihr als Mitglied 
des Vorstands, des Aufsichtsrates oder eines gleicharti-
gen Organs tätig ist; dies gilt nicht für Personen, die in 
den genannten Organen auf Verlangen, Vorschlag oder 
Veranlassung ihrer oder ihres Dienstvorgesetzten oder 
ihrer obersten Dienstbehörde tätig sind,

6.	 wer	außerhalb	seiner	amtlichen	Eigenschaft	in	der	Ange-
legenheit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig 
geworden	ist.

 Dem oder der Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätig-
keit oder durch die Entscheidung einen unmittelbaren Vor-
teil	 oder	Nachteil	 erlangen	kann.	Dies	gilt	 nicht,	wenn	der	
Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Be-
rufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame 
Interessen	durch	die	Angelegenheit	berührt	sind.

(2) Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im 
Verzug	unaufschiebbare	Maßnahmen	treffen.	

(3) Wird die Kirchenbehörde durch mehrere Personen geleitet 
und hält sich ein Mitglied des Leitungsorgans für ausge-
schlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des 
Absatz 1 gegeben sind, ist dies dem oder der Vorsitzenden 
mitzuteilen.	 Das	 Leitungsorgan	 entscheidet	 über	 den	Aus-
schluss.	Der	oder	die	Betroffene	darf	an	dieser	Entscheidung	
nicht	mitwirken.	Das	ausgeschlossene	Mitglied	darf	bei	der	
weiteren	Beratung	und	Beschlussfassung	nicht	zugegen	sein.	

(4)	 Angehörige	im	Sinne	des	Absatz	1	Nr.	2	und	4	sind:
1.	 der	oder	die	Verlobte,
2.	 der	Ehegatte	oder	die	Ehegattin,
3.	 der	Lebenspartner	oder	die	Lebenspartnerin,
4.	 Verwandte	und	Verschwägerte	gerader	Linie,
5.	 Geschwister,
6.	 Kinder	der	Geschwister,
7.	 Ehegatten	der	Geschwister	und	Geschwister	der	Ehegat-

ten, der Lebenspartner oder der Lebenspartnerin,
8.	 Geschwister	der	Eltern,
9.	 Personen,	 die	 durch	 ein	 auf	 längere	 Dauer	 angelegtes	

Pflegeverhältnis	mit	häuslicher	Gemeinschaft	wie	Eltern	
und	Kind	miteinander	verbunden	sind	(Pflegeeltern	und	
Pflegekinder).

 Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch 
dann, wenn
1.	 in	den	Fällen	der	Nummern	2,	3,	4	und	7	die	die	Bezie-

hung begründende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht 
mehr besteht,

2.	 in	den	Fällen	der	Nummern	4	bis	8	die	Verwandtschaft	oder	
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Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist,
3.	 im	Falle	der	Nummer	9	die	häusliche	Gemeinschaft	nicht	

mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern 
und	Kind	miteinander	verbunden	sind.

§ 10
Besorgnis der Befangenheit

Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unpar-
teiische Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem Be-
teiligten oder einer Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grun-
des behauptet, so hat, wer in einem Verwaltungsverfahren für eine 
Kirchenbehörde tätig werden soll, die Leitung der Kirchenbehörde 
zu unterrichten und sich auf deren Anordnung der Mitwirkung zu 
enthalten.	Betrifft	die	Besorgnis	der	Befangenheit	den	Leiter	oder	
die Leiterin der Kirchenbehörde, so trifft diese Anordnung die 
kirchliche Aufsichtsbehörde, sofern sich der Kirchenbehördenlei-
ter oder die Kirchenbehördenleiterin nicht selbst einer Mitwirkung 
enthält.	Wird	die	Kirchenbehörde	durch	mehrere	Personen	geleitet,	
gilt	für	Mitglieder	eines	Leitungsorgans	§	9	Absatz	3	entsprechend.

Teil 5
Finanzgesetz

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Einnahmen

(1) Die Einnahmen im Sinne dieses Kirchengesetzes dienen ins-
besondere der Erfüllung der den Kirchengemeinden, den Kir-
chenkreisen	und	der	Landeskirche	obliegenden	Aufgaben.	Es	
handelt sich hierbei um die von den Kirchenkreisen erhobene 
Kirchensteuer, die Staatsleistungen einschließlich Patronats-
leistungen der Länder, die Einnahmen aus Versorgungsein-
richtungen und die Einnahmen aus dem Finanzausgleich der 
Evangelischen	Kirche	in	Deutschland.

(2) Die Zweckbindungen der Staatsleistungen einschließlich der 
Patronatsleistungen sind einzuhalten und im Haushaltsbe-
schluss	im	Einzelnen	betragsmäßig	auszuweisen.

§ 2
Haushaltsbeschluss

(1) Die Verteilung und Verwendung der Einnahmen ist durch Haus-
haltsbeschluss der Landessynode jährlich festzulegen, in dem
1.	 die	Höhe	des	Anteiles	der	Landeskirche	nach	Artikel	123	

Absatz 3 der Verfassung,
2.	 die	Höhe	der	Schlüsselzuweisungen	an	die	Kirchenkreise	

nach Artikel 123 Absatz 1 der Verfassung in Prozentan-
teilen	anzugeben	sind.

(2) Durch Haushaltsbeschluss sind Mittel für kirchenvertragli-
che	 oder	 gesetzliche	 Verpflichtungen	 der	 Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland, insbesondere für Ver-
sorgung und deren Sicherung, durch Vorwegabzug von den 
Einnahmen	bereitzustellen.

(3) Ferner können durch Haushaltsbeschluss Mittel für zentrale 
Gemeinschaftsaufgaben der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland, insbesondere für den Kirchlichen Entwick-
lungsdienst, die Partnerschaftshilfe und die Ökumenische Di-
akonie, durch Vorwegabzug von den Einnahmen ausgewiesen 
werden.	Kommt	es	zum	Vorwegabzug,	so	sind	die	Anteile	für	
die	nach	Vorwegabzug	verbleibenden	Einnahmen	anzugeben.

§ 3
Kirchensteueraufkommen

(1) Für das Kirchensteueraufkommen als Teil der Einnahmen ist 
die	Kirchensteuerordnung	zugrunde	zu	legen.

(2) Bei Vorlage des Haushaltsplanes ist das jeweilige Kirchen-
steueraufkommen mit folgenden zu verrechnenden Ansprü-
chen	und	Verpflichtungen	darzustellen:
1.	 den	durch	das	Erhebungsverfahren	entstehenden	Kosten,
2.	 dem	 Kirchensteuerausgleich	 mit	 Kirchensteuerberech-

tigten außerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland,

3.	 der	Rückstellung	von	Beträgen	zum	Ausgleich	von	ande-
ren Kirchen nach Nummer 2 (Clearing-Rückstellung),

4.	 den	von	den	Soldatinnen	und	Soldaten	entrichteten	Kir-
chensteuern,

5.	 den	Kirchensteuererstattungen	im	Einzelfall.
 Aus der Darstellung müssen sich insbesondere der Gesamtbetrag 

sowie die jeweiligen Zu- und Abgänge der Rückstellungen für 
den Kirchensteuerausgleich mit anderen Kirchen außerhalb der 
Evangelisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	ergeben.

§ 4
Versorgungsbeiträge

Für Personen, die von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland oder einer ihrer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften	nach	dem	31.	Dezember	2005	erstmalig	 in	ein	öffent-
lich-rechtliches	Dienstverhältnis	als	Pastorin	bzw.	Pastor	oder	als	
Kirchenbeamtin	 bzw.	Kirchenbeamter	 auf	 Lebenszeit	 oder	 auf	
Probe übernommen werden, sind für die Zeit, in der sie gegen-
über der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
Anwartschaften auf Versorgung erwerben, Versorgungsbeiträge 
zu	leisten.	Die	Versorgungsbeiträge	dienen	der	Absicherung	der	
Ansprüche dieser Personen und ihrer Hinterbliebenen auf Versor-
gung	sowie	der	Absicherung	der	Beihilfe.	Sie	werden	gesondert	
verwaltet.	Näheres	wird	durch	Rechtsverordnung	geregelt.

Abschnitt 2
Hauptbereiche

§ 5
Anteil der Hauptbereiche

Von dem Anteil an den Einnahmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 
sollen	66	bis	72	Prozent	für	die	finanzielle	Ausstattung	der	Arbeit	
in	den	Hauptbereichen	zur	Verfügung	gestellt	werden.

Abschnitt 3
Schlüsselzuweisungen

§ 6
Anteil der Kirchenkreise

(1) Die Kirchenkreise erhalten zur Aufgabenerfüllung der Kir-
chengemeinden und zur Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben 
einen Anteil an den Einnahmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 
2	als	Schlüsselzuweisungen.	Von	diesen	Schlüsselzuweisun-
gen	sollen	mindestens	zehn	Prozent	für	die	personelle	und	fi-
nanzielle Ausstattung der Arbeit in den Diensten und Werken 
zur	Verfügung	gestellt	werden.

(2) Schlüsselzuweisung ist jeder auf den Kirchenkreis entfallen-
de	Anteil	an	den	Einnahmen	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	2.	
Die Schlüsselzuweisungen bestehen aus
1.	 monatlich	 weitergeleiteten	 Raten	 der	 beim	 Landeskir-

chenamt eingegangenen Kirchensteuern,
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2.	 sonstigen	zu	verteilenden	Anteilen	an	den	Einnahmen,
3.	 regelmäßigen,	unregelmäßigen	oder	einmaligen	Zahlun-

gen	im	Falle	der	Auflösung	von	Rücklagen	oder	anderen	
aus den Einnahmen gebildeten und zunächst treuhän-
derisch durch das Landeskirchenamt der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland verwalteten 
Finanzmassen; hierzu gehört auch der Anteil der Kir-
chenkreise an den im Vorwegabzug der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland erwirtschafteten 
Minderausgaben.

(3) In den Schlüsselzuweisungen sind die zweckgebundenen 
Staatsleistungen	 im	Sinne	von	§	 1	Absatz	 2	 enthalten.	Für	
den Fall, dass die Schlüsselzuweisungen an einen Kirchen-
kreis die Höhe der auf den Kirchenkreis entfallenden zweck-
gebundenen Staatsleistungen unterschreiten, erhält der Kir-
chenkreis mindestens Schlüsselzuweisungen in Höhe der 
zweckgebundenen	Staatsleistungen.	

(4) Die Zahlung der Dienstbezüge erfolgt durch das Landes-
kirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland.

§ 7
Berechnung der Schlüsselzuweisungen

(1) Die Schlüsselzuweisungen werden nach der Anzahl der Ge-
meindeglieder, der Wohnbevölkerungszahl und dem umbau-
ten Raum denkmalgeschützter Gebäude (Bauvolumen) auf 
die	Kirchenkreise	verteilt.	

(2)	 Das	Bauvolumen	wird	in	Abständen	von	fünf	Jahren	durch	
das Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland festgesetzt und von der Landessynode im 
Haushaltsbeschluss	beschlossen.	Das	Bauvolumen	kann	mit	
Hilfe von Durchschnittswerten, die das Landeskirchenamt 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
für Gebäudearten, insbesondere Stadtkirchen, Dorfkirchen, 
Kapellen	und	Pastorate,	 festsetzt,	pauschaliert	werden.	Von	
dem auf die Kirchenkreise insgesamt entfallenden Anteil an 
den Einnahmen werden drei Prozent abgezogen und entspre-
chend	dem	Bauvolumen	zugewiesen.

(3) Der Kirchenkreis Nordfriesland erhält von dem auf die Kir-
chenkreise insgesamt entfallenden Anteil an den Einnahmen 
derzeit	 einen	Anteil	 von	0,3	Prozent	 als	Sonderzuweisung.	
Die	Höhe	der	Sonderzuweisung	wird	jeweils	nach	drei	Jah-
ren, erstmals für das Haushaltsjahr 2015, überprüft und im 
Haushaltsbeschluss	festgelegt.

(4) Von den verbleibenden Mitteln werden fünfundsiebzig Pro-
zent nach der Gemeindegliederzahl und fünfundzwanzig 
Prozent	nach	der	Wohnbevölkerungszahl	verteilt.	Die	maß-
geblichen Gemeindegliederzahlen werden vom beauftragten 
Rechenzentrum und die Wohnbevölkerungszahlen von den 
Kirchenkreisen auf der Grundlage staatlicher Melderegister 
jeweils	zu	einem	Stichtag	ermittelt.	Bei	der	Ermittlung	der	
Anzahl der Gemeindeglieder werden nur die Gemeindeglie-
der berücksichtigt, die ihre Hauptwohnung im Kirchenkreis 
haben.	Zur	Wohnbevölkerung	werden	nur	die	Einwohner	mit	
Hauptwohnung	im	Kirchenkreis	gezählt.	Die	Landessynode	
stellt die maßgeblichen Gemeindeglieder- und Wohnbevöl-
kerungszahlen	 im	 Haushaltsbeschluss	 fest.	 Die	 Stichtage	
werden im Haushaltsbeschluss der Landessynode für das fol-
gende	Haushaltsjahr	festgelegt.	

(5) Kirchenkreise können verlangen, dass der Gesamtbetrag der 
ihnen nach Absatz 2 bis 4 zustehenden Mittel nach einem 
Maßstab auf sie aufgeteilt wird, den sie miteinander verein-

bart	haben.	Die	Vereinbarung	ist	dem	Landeskirchenamt	der	
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland vorzu-
legen.

(6) Von der Schlüsselzuweisung für den jeweiligen Kirchenkreis 
werden die nicht als unumgänglich anerkannten Kirchensteu-
ererlassbeträge	abgesetzt.

§ 8
Personalkostenbudget

(1) Die Personalkosten der Pastorinnen und Pastoren, die in 
einem aktiven Dienstverhältnis zur Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland stehen und eine Kirchen-
gemeinde-, Kirchengemeindeverbands-, Kirchenkreis- oder 
Kirchenkreisverbandspfarrstelle, eine Pfarrstelle für eine 
Personal- oder Anstaltskirchengemeinde, eine gesamtkirch-
liche Pfarrstelle oder eine Pfarrstelle zur Dienstleistung mit 
besonderem Auftrag innehaben oder verwalten, werden 
nach dem Kirchenbesoldungsgesetz aus einem Personal-
kostenbudget im Haushalt der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	 in	Norddeutschland	 gezahlt.	 Dies	 gilt	 auch,	 wenn	
eine	Pastorin	bzw.	ein	Pastor	in	einem	Dienstverhältnis	zur	
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland steht 
oder eine Kirchengemeinde-, Kirchengemeindeverbands-, 
Kirchenkreis- oder Kirchenkreisverbandspfarrstelle, eine 
Pfarrstelle für eine Personal- oder Anstaltskirchengemein-
de, eine gesamtkirchliche Pfarrstelle oder eine Pfarrstelle 
zur Dienstleistung mit besonderem Auftrag innehat oder 
verwaltet.	 Für	 das	 Personalkostenbudget	wird	 ein	 eigener	
Wirtschaftsplan	erstellt.

(2) Zu den Personalkosten nach Absatz 1 gehören:
1.	 die	Dienstbezüge	und	sonstigen	Bezüge	gemäß	§	2	Ab-

satz 2 und 4 der Rechtsverordnung über die Abrechnung 
von	Personalkosten	der	Pastorinnen	und	Pastoren	vom	7.	
Mai	2007	(GVOBl.	S.	150)	der	Nordelbischen	Evange-
lisch-Lutherischen Kirche (Personalkostenabrechnungs-
verordnung), zuletzt geändert durch Rechtsverordnung 
vom	17.	Mai	2010	(GVOBl.	S.	198),	

2.	 die	Personalnebenkosten	gemäß	§	2	Absatz	3	der	Perso-
nalkostenabrechnungsverordnung, die Sonderzuschläge 
nach § 72 des Bundesbesoldungsgesetzes, das Sterbegeld 
gemäß § 18 Absatz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes 
sowie die Verarbeitungskosten im Personalwesen und die 
von der Landeskirche zu tragenden Fortbildungskosten,

3.	 die	Kosten	der	Nachversicherung,
4.	 die	Versorgungsbeiträge	nach	§	4	in	Verbindung	mit	der	

Rechtsverordnung über die Erhebung von Versorgungs-
beiträgen für die Stiftung zur Altersversorgung von 
Pastorinnen, Pastoren, Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten	vom	9.	Juli	2009	(GVOBl.	S.	234)	der	Nordel-
bischen Evangelisch-Lutherischen Kirche,

5.	 Versorgungssicherungsbeiträge	an	andere	Stellen	bei	Be-
schäftigung Beurlaubter in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland,

6.	 die	 Kosten	 für	 die	 vorzeitige	 Beendigung	 des	 aktiven	
Dienstes	 (z.	B.	 der	Unterhaltsbeitrag	 gemäß	 §	 113	 des	
Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-
schen	Kirche	Deutschlands).

(3)	 In	das	Personalkostenbudget	fließen	als	Einnahmen:
1.	 ein	Betrag	in	Höhe	der	Pfarrbesoldungsanteile	der	Staats-

leistungen gemäß § 6 Absatz 3,
2.	 die	 Personalkostenerstattungen	 von	 Dritten	 (z.	 B.	 der	

Evangelischen Kirche in Deutschland) und
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3.	 die	von	den	Kirchenkreisen,	Kirchenkreisverbänden	und	
der	Landeskirche	gezahlte	Deckungsumlage.

(4) Auf die Deckungsumlage gemäß Absatz 3 Nummer 3 wer-
den monatliche Abschläge erhoben, deren Höhe das Lan-
deskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland	 festsetzt.	 Ihre	 Höhe	 bemisst	 sich	 nach	
dem Pfarrstellensoll entsprechend dem Grenzwert gemäß § 
2	Absatz	 6	 der	 Personalkostenabrechnungsverordnung.	 Sie	
beträgt ein Zwölftel der auf dieser Grundlage für das vergan-
gene	 Kalenderjahr	 errechneten	 Gesamtpersonalkosten.	 Die	
Abschlagszahlungen der Kirchenkreise, Kirchenkreisverbän-
de und der Landeskirche werden vom Landeskirchenamt der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland direkt 
von	den	Kirchensteuerzuweisungen	abgesetzt.

(5) Über die gezahlten Abschläge legt die Landeskirche auf der 
Grundlage der tatsächlich besetzten Pfarrstellen entsprechend 
dem	Pfarrstellenquotienten	(vgl.	§	2	Absatz	5	der	Personal-
kostenabrechnungsverordnung)	quartalsweise	Rechnung.	Er-
gibt sich bezogen auf einen Monat ein Pfarrstellenfehl gemäß 
§ 2 Absatz 7 der Personalkostenabrechnungsverordnung, so 
werden die auf die fehlenden Pfarrstellen in Vollzeitberech-
nungseinheiten entfallenden Personalkosten von der Landes-
kirche und den Kirchenkreisen, soweit sie den Grenzwert 
nach § 2 Absatz 6 der Personalkostenabrechnungsverord-
nung unterschreiten, anteilig, je nach dem Umfang der Un-
terschreitung, im Wege einer Ergänzungsumlage quartals-
weise	 erhoben.	 Hinsichtlich	 des	Abrechnungsbetrages	 und	
der	Ergänzungsumlage	gilt	Absatz	4	Satz	4	entsprechend.

(6) Die Kirchenleitung bildet gemäß der Rechtsverordnung über 
die Berufung und Tätigkeit von Ausschüssen der Kirchen-
leitung und die Bestellung von Beauftragten der Kirchenlei-
tung	vom	10.	Mai	1977	(GVOBl.	S.	122)	der	Nordelbischen	
Evangelisch-Lutherischen Kirche, zuletzt geändert durch 
Rechtsverordnung	vom	7.	Juni	1994	(GVOBl.	S.	130),	einen	
Steuerungsausschuss für die Personal- und Budgetplanung, 
insbesondere für
1.	 die	Stellen-	und	Personalplanung	der	Evangelisch-Luthe-

rischen Kirche in Norddeutschland insgesamt in kurz-, 
mittel- und langfristiger Perspektive, soweit dadurch die 
Personalplanungshoheit der Landessynode und der Kir-
chenkreise und Kirchenkreisverbände unberührt bleibt,

2.	 die	 Gewinnung	 des	 pastoralen	 Nachwuchses	 entspre-
chend der Bedarfsplanung,

3.	 das	Controlling	des	Personalkostenbudgets,
4.	 die	Erarbeitung	von	Regelungen	 für	Projektpfarrstellen	

und Pfarrstellen zur Dienstleistung mit besonderem Auf-
trag,	z.	B.	die	Festsetzung	von	deren	Anzahl,

5.	 die	Festsetzung	des	finanziellen	Umfanges	der	von	der	
Landeskirche zu leistenden Fortbildungsmaßnahmen 
und

6.	 die	Berichterstattung	an	die	Kirchenleitung.
(7) Dem Steuerungsausschuss gehören an:

1.	 die	Landesbischöfin	bzw.	der	Landesbischof,
2.	 jeweils	eine	Pröpstin	bzw.	ein	Propst	aus	jedem	Sprengel,
3.	 ein	nicht	ordiniertes	Mitglied	der	Kirchenleitung,
4.	 ein	nicht	ordiniertes	Mitglied	des	Finanzausschusses,
5.	 ein	nicht	ordiniertes	Mitglied	des	Finanzbeirates,
6.	 ein	nicht	ordiniertes	Mitglied	des	Dienstrechtsausschusses,
7.	 ein	Mitglied	der	Gesamtkonferenz	der	Hauptbereichslei-

tungen,
8.	 die	bzw.	der	Vorsitzende	der	Pastorinnen-	und	Pastoren-

vertretung,

9.	 die	bzw.	der	Gender-	und	Gleichstellungsbeauftragte	der	
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
mit beratender Stimme sowie

10.	das	für	Personalangelegenheiten	der	Theologinnen	bzw.	
Theologen zuständige Mitglied des Kollegiums des Lan-
deskirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in	Norddeutschland	mit	beratender	Stimme.

Der	Steuerungsausschuss	kann	Unterausschüsse	berufen.

Abschnitt 4
Finanzverteilung in den Kirchenkreisen

§ 9
Finanzsatzung

Die bei den Kirchenkreisen verbleibenden Schlüsselzuweisun-
gen werden nach den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes und 
der von der Kirchenkreissynode zu erlassenden Finanzsatzung in 
den	Kirchenkreisen	verteilt.

§ 10
Verteilmasse

(1) Zur Verteilmasse gehören die beim Kirchenkreis verbleiben-
den	Schlüsselzuweisungen	nach	§	6	Absatz	1	und	2.	Weitere	
Finanzmittel des Kirchenkreises können nach näherer Be-
stimmung der Finanzsatzung oder, wenn diese keine weite-
ren Bestimmungen trifft, durch Haushaltsbeschluss der Kir-
chenkreissynode	in	die	Verteilmasse	einfließen.

(2) Aus der Verteilmasse werden nach näherer Bestimmung der 
Finanzsatzung oder, wenn diese keine weiteren Bestimmun-
gen trifft, durch Haushaltsbeschluss der Kirchenkreissynode 
Anteile für die Kirchengemeinden (Gemeindeanteil), den 
Kirchenkreis (Kirchenkreisanteil), für gemeinschaftlich zu 
finanzierende	 Aufgaben	 (Gemeinschaftsanteil)	 und	 Rück-
lagen auf Kirchenkreisebene für Ausgleichs- und Investiti-
onsmaßnahmen des Kirchenkreises und seiner Kirchenge-
meinden	gebildet.	Die	Höhe	des	Gemeindeanteiles	und	des	
Kirchenkreisanteiles ist als Prozentanteil nach Abzug des 
Gemeinschaftsanteiles und der Rücklagen nach Satz 1 fest-
zulegen.

§ 11
Gemeindeanteil, Kirchenkreisanteil und

Gemeinschaftsanteil
(1) Im Gemeindeanteil des Kirchenkreishaushaltes sind zu ver-

anschlagen:
1.	 die	 Allgemeinen	 Gemeindezuweisungen	 zur	 Finanzie-

rung der kirchengemeindlichen Aufgabenerfüllung,
2.		 Ausgleichszahlungen	nach	§	13	Absatz	3,
3.	 die	Mittel	 für	besondere	Aufgaben	der	Kirchengemein-

den; dazu gehören auch Aufgaben, die in Zusammenar-
beit von mehreren Kirchengemeinden wahrgenommen 
werden.

(2) Im Kirchenkreisanteil des Kirchenkreishaushaltes sind zu 
veranschlagen die Mittel für:
1.	 die	Dienste,	Werke	und	Einrichtungen	des	Kirchenkreises,
2.	 Aufwendungen	 aufgrund	besonderer	Rahmenbedingun-

gen des kirchlichen Lebens im Kirchenkreis,
3.	 die	Leitungsorgane	und	Gremien	des	Kirchenkreises.

(3) Im Gemeinschaftsanteil sind zu veranschlagen die Mittel für:
1.	 die	Deckungsumlage	nach	§	8	Absatz	3	Nummer	3	 für	

die Pastorinnen und Pastoren des Kirchenkreises und der 
Kirchengemeinden einschließlich der vom Kirchenkreis 
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an die Landeskirche abzuführenden Beiträge zur Sicher-
stellung	der	Versorgungsverpflichtungen	der	Pastorinnen	
und Pastoren und der Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten,

2.	 besondere	Bauvorhaben	im	Kirchenkreis;	hierzu	gehören	
kirchengemeindliche Bauvorhaben, die die Leistungsfä-
higkeit der einzelnen Kirchengemeinde übersteigen,

3.	 Aufwendungen	 und	 Umlagen	 für	 gemeinschaftlich	
wahrgenommene Aufgaben, auch soweit sie auf einen 
Kirchenkreisverband übertragen oder mit anderen Kir-
chenkreisen oder mit der Landeskirche wahrgenommen 
werden,

4.	 Gemeinschaftsprojekte	nach	näherer	Bestimmung	durch	
Kirchenkreissatzung oder im Haushaltsbeschluss; die 
entsprechenden Regelungen im Haushaltsbeschluss be-
dürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder 
der	Kirchenkreissynode.

(4) Durch die Finanzsatzung ist zu regeln, in welchem Anteil 
die Mittel für die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte, die 
als Grundleistungen nach § 6 Absatz 1 Kirchenkreisverwal-
tungsgesetz der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	vom	10.	Oktober	2006	(GVOBl.	S.	175),	zuletzt	ge-
ändert	 durch	 Kirchengesetz	 vom	 31.	März	 2009	 (GVOBl.	
S.	 112),	 der	 Kirchenkreisverwaltung	 zugewiesen	 sind,	 zu	
veranschlagen	sind.	Ob	die	Kirchengemeinden	und	Kirchen-
gemeindeverbände sowie die von ihnen betriebenen Diens-
te, Werke und Einrichtungen über Entgeltzahlungen für die 
Erledigung der Verwaltungsgeschäfte nach Satz 1 zu den 
Kosten der Kirchenkreisverwaltung herangezogen werden, 
ist in der Finanzsatzung zu regeln, ebenso die Zeitpunkte des 
Entstehens	und	der	Fälligkeit	der	Entgeltforderung.

§ 12
Kriterien der Verteilung

(1) Grundlage für die Verteilung der Zuweisungen an die Kir-
chengemeinden ist die Gemeindegliederzahl je Kirchenge-
meinde.	

(2) Die Finanzsatzung kann festlegen, dass zusätzliche Kriteri-
en zur Verteilung herangezogen werden können, wenn dies 
für einen aufgabengerechten Ausgleich der Kräfte und Las-
ten	nach	Artikel	41	Absatz	1	der	Verfassung	erforderlich	ist.	
Die nach diesen zusätzlichen Kriterien zu verteilenden Mittel 
dürfen insgesamt einen Umfang von vierzig von Hundert des 
Gemeindeanteils	nach	§	11	Absatz	1	nicht	überschreiten.

(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 kann im Kirchenkreis 
Mecklenburg die Verteilung der Zuweisungen gemäß der 
Stellenpläne	für	die	Kirchengemeinden	erfolgen.

(4) Bei der Berechnung der Gemeindegliederzahl nach Absatz 
1 können die Umgemeindungen derart mit berücksichtigt 
werden, als würden die zugemeindeten Gemeindeglieder im 
Kirchengemeindegebiet wohnen und die weggemeindeten 
Gemeindeglieder aus dem Kirchengemeindegebiet fortgezo-
gen	sein.

(5)	 Das	Nähere	zu	Absatz	1	bis	4	regelt	die	Finanzsatzung.

§ 13
Spenden, Kollekten und freiwillige Beiträge

(1)	 Die	den	Kirchengemeinden	zufließenden	Spenden,	Kollekten	
und freiwilligen Beiträge dürfen auf die Allgemeine Gemein-
dezuweisung nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 nicht angerech-
net	werden.

(2) Die Finanzsatzung regelt, ob bei der Allgemeinen Gemeinde-
zuweisung nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 die Vermögenser-
trägnisse	der	Kirchengemeinden	angerechnet	werden.

(3) Kirchengemeinden können aufgrund örtlicher Besonderheiten 
Ausgleichszahlungen	aus	dem	Gemeindeanteil	gewährt	werden.

§ 14
Erträgnisse aus Pfarrvermögen

(1) Die Erträgnisse aus dem Pfarrvermögen der Kirchengemein-
den	 sind	 zweckgebunden	 zur	Mitfinanzierung	 der	 Pfarrbe-
soldung	an	den	Kirchenkreis	abzuführen.	Dabei	können	die	
Kirchengemeinden einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe 
von	fünf	Prozent	der	laufenden	Erträge	einbehalten.	Das	Nä-
here	regelt	die	Finanzsatzung.

(2) Bei der Veräußerung von Pfarrvermögen ist der gesamte Erlös 
einschließlich etwaiger Entschädigungen und Abgeltungen für 
den Erwerb von Ersatzland bis zum Ausgleich der bisherigen 
Grundstücksgröße	und	Ertragsfähigkeit	einzusetzen.

(3) Übersteigt der Erlös die Beschaffungskosten des Ersatzlan-
des, so kann unter Abweichung von § 15a Absatz 2 Satz 2 
des Kirchenbesoldungsgesetzes bis zu zwanzig Prozent des 
überschießenden Betrages für einen dringenden örtlichen 
Bedarf	verwendet	werden.	Der	entsprechende	Beschluss	des	
Kirchengemeinderates bedarf der Genehmigung durch den 
Kirchenkreisrat.

(4) Ist der unmittelbare Erwerb von Ersatzland nicht möglich, 
unzweckmäßig oder unwirtschaftlich, so ist der Verkaufs-
erlös	 zunächst	 sicher	 und	 Ertrag	 bringend	 anzulegen.	 Die	
Erträgnisse sind ebenfalls für den Erwerb von Ersatzland zu 
verwenden und bis zu einer Investition gemeinsam mit dem 
Verkaufserlös	zu	bewirtschaften.

§ 15
Denkmalfonds

(1) Der Denkmalfonds dient der Unterstützung der Kirchenge-
meinden und Kirchenkreise sowie ihrer Dienste, Werke und 
Einrichtungen	für	die	Pflege	von	Kunstgut,	insbesondere	für	
die Restaurierung von Ausstattungen sowie Gutachten zur 
Vorbereitung von Restaurierungs- und Sanierungsmaßnah-
men.	Außerdem	 sind	 Restaurierungs-	 und	 Sanierungsmaß-
nahmen an Orgeln und Glocken der Kirchengemeinden und 
Kirchenkreise	förderfähig.	In	Sonderfällen	kann	in	geringem	
Umfang	 auch	 denkmalpflegerischer	 Mehrbedarf	 gefördert	
werden.	Nicht	ausgeschüttete	Mittel	verbleiben	dem	Denk-
malfonds	und	werden	bei	Bedarf	verwendet.

(2) Für den Denkmalfonds werden 0,15 Prozent des Anteils der 
Kirchenkreise an den Einnahmen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
einbehalten.	

(3)	 Die	 Kirchenkreise	 sind	 antragsberechtigt.	 Der	 Finanzaus-
schuss	stellt	Richtlinien	auf	über	die	Vergabe	der	Mittel.	Das	
Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland	entscheidet	über	die	Vergabe	der	Mittel.

§ 16
Beschwerde

Die Kirchengemeinden können gegen Entscheidungen auf der 
Grundlage der Finanzsatzung innerhalb eines Monates nach Be-
kanntgabe	Beschwerde	beim	Kirchenkreisrat	einlegen.	Es	gelten	
die allgemeinen Rechtsvorschriften über Rechtsbehelfe gegen 
Verwaltungsentscheidungen	kirchlicher	Organe.
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Abschnitt 5
Schlussbestimmungen

§ 17
Ausführungsverordnungen

Zur Ausführung dieses Kirchengesetzes kann die Kirchenleitung 
mit Zustimmung des Finanzausschusses Ausführungsverordnun-
gen	erlassen.

§ 18
Übergangsbestimmungen

(1) Solange der Bemessungssatz nach § 52 Absatz 2 Überlei-
tungsbestimmungen (Teil 1 dieses Kirchengesetzes) nicht 
angeglichen	ist,	wird	zur	Jahresmitte	ein	Ausgleich	unter	den	
Stellenträgern	nach	§	8	Absatz	3	Nummer	3	vorgenommen.	

(2) Die Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern können über-
gangsweise	bis	zum	31.	Dezember	2017	von	den	§§	11	bis	
14 abweichen, wenn nicht gegen geltendes Recht verstoßen 
wird.

(3) Die Übergangsregelung von § 12b Absatz 4 des bis zum 
Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes geltenden Kirchenge-
setzes über die Finanzverteilung in der Nordelbischen Evan-
gelisch-Lutherischen	Kirche	vom	28.	Mai	1978	(GVOBl.	S.	
155)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	5.	Mai	2010	
(GVOBl.	 S.	 178)	 gilt	 für	 die	Kirchenkreise	 im	Gebiet	 der	
ehemaligen Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
bis	zum	31.	Dezember	2014	fort.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 1
Änderung der Bestimmungen des Einführungsgesetzes

Änderungen dieses Kirchengesetzes sind nur durch Kirchenge-
setz zulässig, das nach Artikel 110 Absatz 3 der Verfassung zu 
beschließen	ist.	Dies	gilt	nicht	für	die	Kirchengesetze	im	Teil	2,	
3	und	5	dieses	Kirchengesetzes.	Artikel	112	Absatz	2	der	Verfas-
sung	findet	entsprechende	Anwendung.

§ 2
Inkrafttreten des Einführungsgesetzes

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Ausnahme des § 23 Absatz 2 
und 3, des § 34 Absatz 2 und 3 sowie des § 41 Absatz 3 der 
Überleitungsbestimmungen (Teil 1 dieses Kirchengesetzes) 
und des Bischofswahlgesetzes (Teil 3 dieses Kirchengeset-
zes)	gleichzeitig	mit	der	Verfassung	in	Kraft.

(2) § 23 Absatz 2 und 3, § 34 Absatz 2 und 3 sowie § 41 Absatz 3 
der Überleitungsbestimmungen (Teil 1 dieses Kirchengeset-
zes) und das Bischofswahlgesetz (Teil 3 dieses Kirchenge-
setzes) treten am Tage nach der zuletzt erfolgten Verkündung 
der Verfassung und dieses Kirchengesetzes im Kirchlichen 
Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs, im Gesetz- und Verordnungsblatt der Nordel-
bischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und im Amtsblatt 
der	Pommerschen	Evangelischen	Kirche	in	Kraft.

(3) Der Termin des Inkrafttretens nach Absatz 2 wird im Kirch-
lichen Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs, im Gesetz- und Verordnungsblatt der Nordel-
bischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und im Amtsblatt 

der	 Pommerschen	Evangelischen	Kirche	 bekannt	 gemacht.	
Die Verfassung und dieses Kirchengesetz werden zusammen 
mit dem Termin des Inkrafttretens im Kirchlichen Amtsblatt 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland  
bekannt	gemacht.
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Nr. 2) Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland (Nordkirche)

   vom 7. Januar 2012

Verfassung
der Evangelisch-Lutherischen Kirche

in Norddeutschland (Nordkirche)
vom 7. Januar 2012

Die Verfassunggebende Synode des Verbandes der Evangelisch-
Lutherischen Kirchen in Norddeutschland hat aufgrund von 
§ 7 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrages über die Bildung einer 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland folgende 
Verfassung beschlossen:
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Präambel
Die	Kirche	gründet	in	dem	Wort	des	dreieinigen	Gottes.	Gerufen	
von diesem Wort bekennt sich die Evangelisch-Lutherische Kir-
che	in	Norddeutschland	zu	dem	Evangelium	von	Jesus	Christus,	
wie es im Zeugnis der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Tes-
taments gegeben, in den altkirchlichen Bekenntnissen und in den 
lutherischen Bekenntnisschriften ausgelegt ist und wie es aufs 
Neue bekannt worden ist in der Theologischen Erklärung der Be-
kenntnissynode	von	Barmen.
In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ver-
sammeln sich Menschen um Wort und Sakrament als Gemeinde 
Jesu	Christi.
Das	 Evangelium	 von	 Jesus	 Christus	 gilt	 allen	Menschen.	 Die	
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland hat den 
Auftrag,	das	Evangelium	in	Wort	und	Tat	zu	bezeugen	und	Jesus	
Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, als ihren einzi-
gen	Herrn	zu	bekennen.	Dieses	Bekenntnis	ist	ständig	zu	verge-
genwärtigen	und	neu	zur	Geltung	zu	bringen.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland bezeugt 
die	bleibende	Treue	Gottes	zu	seinem	Volk	Israel.	Sie	bleibt	im	
Hören auf Gottes Weisung und in der Hoffnung auf die Vollen-
dung	der	Gottesherrschaft	mit	ihm	verbunden.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland steht 
in der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen im Sinne der 
Konkordie	 reformatorischer	Kirchen	 in	 Europa.	 Sie	 achtet	 auf	
die Stimme der Christinnen und Christen gleichen und anderen 
Bekenntnisses	und	folgt	dem	Auftrag	Jesu	Christi,	die	Einheit	der	
Kirche	zu	suchen.
Sie weiß sich zum friedlichen Zusammenleben und zum Ge-
spräch mit allen Menschen, gleich welcher Religion oder Welt-
anschauung,	verpflichtet.
Ihr	Leben	steht	unter	der	Verheißung	ständiger	Erneuerung.
Auf dieser Grundlage schließen sich die Evangelisch-Lutheri-
sche Landeskirche Mecklenburgs, die Nordelbische Evange-
lisch-Lutherische Kirche und die Pommersche Evangelische 
Kirche zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
zusammen.

Teil 1
Grundartikel

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
Wesen und Auftrag der Kirche

(1) Wo sich Menschen um Gottes Wort und Sakrament versam-
meln,	 ist	Kirche	 Jesu	Christi.	 Dies	 geschieht	 in	 der	 Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland in den 
Kirchengemeinden, den Kirchenkreisen, der Landeskirche 
sowie in den Diensten und Werken einschließlich der diako-
nischen	Einrichtungen.

(2) Im Hören auf Gottes Wort, in der Feier der Sakramente und 
im Dienst an den Menschen lebt die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Norddeutschland als Gemeinschaft von Schwes-
tern	und	Brüdern	in	der	Gegenwart	Jesu	Christi	und	hofft	auf	
die	Vollendung	seines	Reiches.	Sie	folgt	dem	Ruf	Jesu	Chris-
ti	zur	Einheit	der	Kirche.	Sie	weiß	sich	mit	den	Gemeinden	
in	der	Diaspora	verbunden.

(3) In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
geschieht Leitung im Hören auf Gottes Wort und durch seine 

Auslegung.	Sie	erfolgt	in	allen	Ebenen	geistlich	und	rechtlich	
in	unaufgebbarer	Einheit.

(4) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
ist	 eine	 Kirche	 lutherischen	 Bekenntnisses.	 In	 ihr	 gelten	
die	 lutherischen	Bekenntnisschriften.	Dies	 sind	das	Augs-
burger Bekenntnis von 1530, die Apologie des Augsburger 
Bekenntnisses, die Schmalkaldischen Artikel, der Große 
und der Kleine Katechismus Martin Luthers sowie, wo es 
Tradition ist, Philipp Melanchthons Traktat und die Kon-
kordienformel.

(5) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
erfüllt ihre Aufgaben in der Bindung an den Auftrag ihres 
Herrn	Jesus	Christus	und	 in	der	darin	begründeten	Freiheit	
als	Dienst	 an	 allen	Menschen.	 Sie	 verkündigt	 und	 bezeugt	
das Evangelium in Wort und Tat vor allem durch Gottes-
dienst, Gebet, Kirchenmusik, Kunst, Bildung und Unterricht, 
Erziehung, Seelsorge, Diakonie, Mission sowie durch Wahr-
nehmen ihrer Mitverantwortung für Gesellschaft und öffent-
liches	Leben.

(6) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland lädt 
zur	Taufe	ein.

(7) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland tritt 
ein für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung sowie für die Wahrung der in der Gottesebenbildlichkeit 
gründenden Menschenwürde und der Menschenrechte in der 
Welt.

(8) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
wendet sich gegen alle Formen der Diskriminierung und för-
dert ein von Gleichberechtigung bestimmtes Zusammenle-
ben	der	Menschen.

Artikel 2
Rechtsbindung und Gleichheit

(1)	 Alles	kirchliche	Handeln	ist	an	das	Kirchenrecht	gebunden.
(2)	 Alle	Menschen	sind	vor	dem	Kirchenrecht	gleich.

Abschnitt 2
Struktur und Status der Kirche

Artikel 3
Gliederung

(1) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
gliedert sich in die Ebenen Kirchengemeinde, Kirchenkreis 
und	Landeskirche.

(2) Die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise und die Landes-
kirche sowie ihre Dienste und Werke bilden als Zeugnis- und 
Dienstgemeinschaft	eine	innere	und	äußere	Einheit.

Artikel 4
Kirchliche Körperschaften

(1) Die Kirchengemeinden und deren Verbände, die Kirchen-
kreise und deren Verbände sowie die Landeskirche sind Kör-
perschaften des Kirchenrechtes und zugleich Körperschaften 
des	öffentlichen	Rechtes.

(2) Weitere kirchliche Körperschaften können errichtet oder an-
erkannt	werden.

Artikel 5
Selbstbestimmungsrecht

(1) Die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise und die Landes-
kirche ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten im Rah-
men	des	geltenden	Rechtes	in	eigener	Verantwortung.
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(2) Für die Erfüllung des kirchlichen Auftrages gelten die Grund-
sätze	der	Subsidiarität	und	Solidarität.

Artikel 6
Kirchliche Gremien

(1) Kirchenmitglieder können nach Maßgabe des Kirchenrech-
tes durch Wahl, kraft Amtes, durch Berufung und durch Ent-
sendung	die	Mitgliedschaft	in	kirchlichen	Gremien	erhalten.

(2)  In kirchlichen Gremien stellen die nicht in einem kirchlichen 
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis Stehenden (Ehren-
amtliche) die Mehrheit, wenn durch diese Verfassung keine 
abweichende Regelung getroffen wird oder dies dem Wesen 
des	Gremiums	nicht	widerspricht.

(3) Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechtes ist die Voll-
endung des vierzehnten Lebensjahres und für die Wählbarkeit 
die	Vollendung	des	achtzehnten	Lebensjahres.	Weitere	Voraus-
setzungen	können	durch	Kirchengesetz	festgelegt	werden.

(4) Die Wahl, die Berufung und die Entsendung in kirchliche 
Gremien	erfolgt	für	sechs	Jahre,	wenn	durch	Kirchengesetz	
keine	abweichende	Regelung	getroffen	wird.	Die	Mitglieder	
bleiben bis zur konstituierenden Sitzung des jeweils neu ge-
bildeten	Gremiums	im	Amt.

(5) Haben kirchliche Gremien aus ihrer Mitte zu wählen, sind 
stellvertretende	Mitglieder	nicht	wählbar.

(6) Es ist anzustreben, dass kirchliche Gremien in gleicher An-
zahl	mit	Frauen	und	Männern	besetzt	werden.

(7) Kirchliche Gremien sind beschlussfähig, wenn sie ordnungs-
gemäß geladen und mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mit-
glieder anwesend sind, wenn durch Kirchengesetz oder auf-
grund eines Kirchengesetzes keine abweichende Regelung 
getroffen	wird.

(8) Von den Beratungen und Entscheidungen mit Ausnahme von 
Wahlen ist ausgeschlossen, wer für sich oder Angehörige ei-
nen	unmittelbaren	Vor-	oder	Nachteil	haben	kann.	Das	Nähe-
re	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

(9) Die Sitzungen der Kirchenkreissynoden und der Landessy-
node	 sind	öffentlich.	Die	Öffentlichkeit	 ist	 auszuschließen,	
wenn überwiegende kirchliche oder persönliche Interessen 
dies	erfordern.	Beratung	und	Beschluss	über	den	Ausschluss	
der	Öffentlichkeit	erfolgen	in	nicht	öffentlicher	Sitzung.	Das	
Nähere wird durch Kirchengesetz oder durch Geschäftsord-
nung	geregelt.

(10)	Kirchliche	Gremien	sollen	sich	eine	Geschäftsordnung	geben.

Artikel 7
Gemeinschaft der Kirchen

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland nimmt 
an der weltweiten Zusammenarbeit der christlichen Kirchen 
in	 geschwisterlicher	 Verbundenheit	 teil.	 Sie	 ist	 Gliedkirche	
der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und Gastkirche 
der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche 
in	Deutschland.	Sie	gehört	dem	Ökumenischen	Rat	der	Kirchen,	
dem Lutherischen Weltbund, der Konferenz Europäischer Kir-
chen	und	der	Gemeinschaft	Evangelischer	Kirchen	in	Europa	an.	
Sie ist Mitglied in den Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kir-
chen.

Artikel 8
Verhältnis zu anderen Körperschaften

(1) Das Verhältnis der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland zu kirchlichen sowie zu kommunalen, 

staatlichen, supranationalen und völkerrechtlichen Körper-
schaften	wird	durch	vertragliche	Vereinbarungen	geregelt.

(2) Das Verhältnis der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland zu den Ländern Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie den Ländern 
Brandenburg und Niedersachsen ist durch bestehende Staats-
kirchenverträge	geregelt.

Abschnitt 3
Kirchenmitgliedschaft

Artikel 9
Grundlagen der Kirchenmitgliedschaft

(1)	 Die	Zugehörigkeit	zu	der	einen	Kirche	Jesu	Christi	gründet	
in	der	Taufe.

(2) Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland sind alle getauften evangelischen Christinnen 
und Christen, die im Kirchengebiet ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben und weder ihre Kirchenmit-
gliedschaft nach Maßgabe des geltenden Rechtes aufgege-
ben haben noch ausschließlich Mitglied einer anderen Kirche 
oder	Religionsgemeinschaft	sind.

(3) Die Mitglieder in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland sind zugleich Mitglieder in einer ihrer Kir-
chengemeinden (Gemeindeglieder), in dem jeweiligen Kir-
chenkreis	und	in	der	Landeskirche.	Das	Nähere	wird	durch	
Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 10
Rechte und Pflichten der Kirchenmitglieder

(1)	 Grundlage	 der	Rechte	 und	Pflichten	 der	Kirchenmitglieder	
ist	das	Allgemeine	Priestertum.

(2) Alle Kirchenmitglieder haben ein Recht darauf, dass das 
Evangelium auftragsgemäß verkündigt und die Sakramente 
ordnungsgemäß	verwaltet	werden.	Sie	haben	Zugang	zu	öf-
fentlicher Wortverkündigung und zu den Sakramenten sowie 
zu	Seelsorge	und	Amtshandlungen.

(3) Alle Kirchenmitglieder sind gehalten, das Evangelium in 
Wort	 und	Tat	 zu	 bezeugen.	 Sie	 sind	mitverantwortlich	 für	
die	Erfüllung	des	kirchlichen	Auftrages.	Sie	sind	aufgerufen,	
nach Maßgabe des Kirchenrechtes an der Leitung in der Kir-
che teilzunehmen und sich an kirchlichen Wahlen zu beteili-
gen.	Sie	sollen	nach	Gaben	und	Kräften	Aufgaben	überneh-
men	und	die	Lasten	der	Kirche	mittragen.

(4) Das Nähere kann durch Kirchengesetz oder aufgrund eines 
Kirchengesetzes	geregelt	werden.

Artikel 11
Gleichstellung von Frauen und Männern

Die Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche ist 
durch	 die	Taufe	 in	 Jesus	Christus	 gegeben.	Dieses	wird	 sicht-
bar in der gleichberechtigten Teilhabe an Ämtern, Diensten und 
Aufgaben.	Unterschiedliche	Lebenssituationen	von	Frauen	und	
Männern sollen berücksichtigt und die Vereinbarkeit von Beruf 
und	Familie	ermöglicht	werden.

Artikel 12
Kinder und Jugendliche

Kinder	und	Jugendliche	sind	in	allen	Belangen,	die	ihre	Lebens-
welt	in	der	Kirche	betreffen,	an	der	Entscheidungsfindung	in	an-
gemessener	und	altersgerechter	Form	zu	beteiligen.
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Artikel 13
Einladende Kirche

Alle Menschen sind eingeladen, am Leben der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland teilzunehmen, das Evan-
gelium	zu	hören	und	christliche	Gemeinschaft	zu	erfahren.

Abschnitt 4
Erfüllung des kirchlichen Auftrages

Artikel 14
Gemeinschaft der Dienste

(1) Der eine Auftrag der Kirche wird in der Gemeinschaft der 
verschiedenen	Dienste	wahrgenommen.

(2)	 Die	 ehrenamtlich	 und	 beruflich	 wahrgenommenen	 Dienste	
sind	gleichwertig	und	aufeinander	bezogen.

Artikel 15
Ehrenamtliche und berufliche Dienste

(1)	 Alle,	 die	 ehrenamtlich	 oder	 beruflich	 in	 der	 Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland mitarbeiten, haben 
Teil	an	der	Erfüllung	des	einen	kirchlichen	Auftrages.

(2)	 In	den	ehrenamtlichen	und	beruflichen	Diensten	kommen	die	
Fülle der Gaben und das Allgemeine Priestertum in unver-
zichtbarer	Vielfalt	zur	Geltung.

(3) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
gewinnt	Menschen	 für	 die	 ehrenamtlichen	 und	 beruflichen	
Dienste.	 Sie	 gewährt	 ihnen	 bei	 der	Wahrnehmung	 der	 ih-
nen aufgetragenen und von ihnen übernommenen Aufgaben 
Schutz	und	Fürsorge	und	sorgt	für	Aus-	und	Fortbildung.

(4) Das Nähere wird durch Kirchengesetz oder aufgrund eines 
Kirchengesetzes	geregelt.

Artikel 16
Amt der öffentlichen Verkündigung

(1) In das Amt der öffentlichen Verkündigung in Wort und Sak-
rament beruft die Kirche nach Maßgabe des Kirchenrechtes 
geeignete und befähigte Personen durch die Ordination oder 
durch	die	Beauftragung.

(2) Mit der Ordination überträgt die Kirche den Pastorinnen und 
Pastoren den besonderen Dienst der Sammlung der Gemein-
de durch die öffentliche Verkündigung des Evangeliums in 
Wort	und	Sakrament.	Zu	ihren	Aufgaben	gehören	insbeson-
dere:
1.	 Gottesdienste	und	kirchliche	Amtshandlungen;
2.	 Verantwortung	für	die	Seelsorge;
3.	 Verantwortung	für	die	religiöse	Bildung,	Erziehung	und	

Begleitung;
4.	 die	Pflege	der	Gemeinschaft	der	Ordinierten;
5.	 Sorge	für	die	Einheit	und	für	das	Wachstum	der	Kirche	

im Glauben und in der Liebe, für ihren Dienst an den 
Menschen	sowie	für	die	ökumenische	Gemeinschaft.

(3) Ordinierte sind in Verkündigung und Seelsorge im Rahmen 
ihrer	Ordinationsverpflichtung	frei	und	an	Weisungen	nicht	
gebunden.

(4)	 Ordinierte	sind	verpflichtet,	für	ihren	Dienst	Fortbildung,	Be-
gleitung	und	Seelsorge	in	Anspruch	zu	nehmen.

(5)	 Ordinierte	sind	verpflichtet,	an	der	Leitung	der	Kirche	mitzu-
wirken.

(6) Im Rahmen der Beauftragung haben Diakoninnen und Di-
akone, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen, 
Prädikantinnen und Prädikanten sowie Vikarinnen und Vika-
re teil am Amt der öffentlichen Verkündigung und an seinen 

Rechten	und	Pflichten.	Das	Nähere	wird	durch	Kirchenge-
setz	oder	aufgrund	eines	Kirchengesetzes	geregelt.

(7) Im Notfall kann jedes Kirchenmitglied Aufgaben des Amtes 
der öffentlichen Verkündigung auch ohne Berufung wahr-
nehmen.

Artikel 17
Verschwiegenheitspflichten

Die Unverbrüchlichkeit des Beichtgeheimnisses und die seel-
sorgerliche	 Schweigepflicht	 sind	 zu	 wahren.	 Sie	 stehen	 unter	
dem	Schutz	der	Kirche.	Das	Nähere,	insbesondere	die	besondere	
Beauftragung mit der Seelsorge, wird durch Kirchengesetz oder 
aufgrund	eines	Kirchengesetzes	geregelt.

Artikel 18
Stellen

In allen Gebieten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland	 wird	 eine	 flächendeckende	 Pfarrstellenversorgung	
gewährleistet.	Das	Stellenniveau	 der	 Pastorinnen	 und	Pastoren	
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird nach Kriterien 
bemessen, die den Aufgaben gerecht werden und einen Ausgleich 
der Kräfte und Lasten innerhalb der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	in	Norddeutschland	ermöglichen.

Teil 2
Kirchengemeinde

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 19
Aufgaben

Die Kirchengemeinde trägt Sorge dafür, dass das Evangelium 
den Menschen in ihrem Bereich verkündigt wird und sie sich 
um	Wort	und	Sakrament	sammeln.	Dies	geschieht	in	vielfältiger	
Weise, insbesondere durch Gottesdienst, Gebet, Kirchenmusik, 
Kunst, Bildung und Unterricht, Erziehung, Seelsorge, Mission 
und	Diakonie	als	Dienst	 christlicher	Liebe	an	allen	Menschen.	
Über ihre eigenen Grenzen hinaus stärkt sie die Verantwortung 
für	das	Zusammenleben	der	Menschen.	Zusammen	mit	den	an-
deren Kirchengemeinden ist sie berufen zum missionarischen 
Dienst für die Welt und zur Stärkung der ökumenischen Gemein-
schaft	der	Christenheit.

Artikel 20
Selbstbestimmungsrecht

(1) Die Kirchengemeinde ordnet und verwaltet ihre Angelegen-
heiten im Rahmen des geltenden Rechtes in eigener Verant-
wortung.

(2) Die Kirchengemeinde wird mit den zur eigenverantwortli-
chen Erfüllung des kirchlichen Auftrages in ihrem Bereich 
erforderlichen	Mitteln	ausgestattet.

(3) Durch Kirchengesetz können Verwaltungsgeschäfte der Kir-
chengemeinden und ihrer Verbände dem Kirchenkreis zur 
Erledigung	zugewiesen	werden.

Artikel 21
Kirchengemeindeformen

Die Kirchengemeinde ist die Gemeinschaft von Gemeindeglie-
dern in einem räumlich bestimmten Bereich (Ortskirchengemein-
de).	Gemeindeglieder	können	sich	auch	 in	anderen	Kirchenge-
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meindeformen	regelmäßig	um	Wort	und	Sakrament	versammeln.	
Dies gilt insbesondere für Personal- und Anstaltskirchengemein-
den.	Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 22
Gründung, Veränderung, Teilung und Zusammenschluss

(1) Zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages können Kirchenge-
meinden gegründet, in ihren Grenzen verändert, geteilt oder 
zusammengeschlossen	werden.

(2) Über die Gründung von Ortskirchengemeinden entscheidet 
die	Kirchenkreissynode;	Absatz	3	bleibt	unberührt.	Über	die	
Gründung oder die Aufhebung von anderen Kirchengemein-
den entscheidet die Kirchenkreissynode im Einvernehmen 
mit	der	Kirchenleitung.

(3) Über die Veränderung der Grenzen, die Teilung oder den 
Zusammenschluss von Ortskirchengemeinden entscheiden 
die Kirchengemeinderäte nach Anhörung der Gemeinde-
versammlung der beteiligten Kirchengemeinden im Ein-
vernehmen mit dem Kirchenkreisrat, wenn andere Kirchen-
gemeindeformen betroffen sind im Einvernehmen mit der 
Kirchenleitung.

(4) Zur Sicherstellung der Erfüllung des kirchlichen Auftrages 
kann die Kirchenleitung auf Antrag des Kirchenkreisrates 
die Veränderung der Grenzen, die Teilung oder den Zusam-
menschluss von Ortskirchengemeinden sowie auf Antrag der 
Kirchenkreissynode die Aufhebung anderer Kirchengemein-
deformen	beschließen.

Artikel 23
Pfarrstellen

Jeder	Kirchengemeinde	wird	eine	Pfarrstelle	zugeordnet.	Wenn	
dies zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages erforderlich ist, kön-
nen mehreren Kirchengemeinden eine oder mehrere gemeinsame 
Pfarrstellen (Pfarrsprengel) und einer Kirchengemeinde mehrere 
Pfarrstellen	zugeordnet	werden.	Das	Nähere	wird	durch	Kirchen-
gesetz	oder	aufgrund	eines	Kirchengesetzes	geregelt.

Artikel 24
Leitung

(1) Die Kirchengemeinde wird durch den Kirchengemeinderat 
geleitet.	Dies	geschieht	in	gemeinsamer	Verantwortung	aller	
Mitglieder, unbeschadet des besonderen Dienstes der Pasto-
rinnen	und	Pastoren	nach	Artikel	16	Absatz	2.

(2) Der Kirchengemeinderat sucht die Einheit mit allen, die an 
der	Erfüllung	des	einen	Auftrages	der	Kirche	teilhaben.

Abschnitt 2
Kirchengemeinderat

Artikel 25
Aufgaben

(1) Der Kirchengemeinderat entscheidet im Rahmen des gelten-
den	Rechtes	über	die	Angelegenheiten	der	Kirchengemeinde.

(2) Der Kirchengemeinderat sorgt dafür, dass die Kirchenge-
meinde ihre Aufgaben in Wort und Tat erfüllt, ihren Ver-
pflichtungen	nachkommt	und	ihre	Rechte	wahrt.

(3) Der Kirchengemeinderat hat insbesondere folgende Aufga-
ben und Befugnisse:
1.	 er	 sorgt	 für	die	 schrift-	und	bekenntnisgemäße	Verkün-

digung des Evangeliums in der Kirchengemeinde, insbe-
sondere für den öffentlichen Gottesdienst an Sonntagen 
und kirchlichen Feiertagen;

2.	 er	 ist	 verantwortlich	 für	 die	Gestaltung	 des	 kirchenge-
meindlichen Lebens in seinen vielfältigen Formen, ins-
besondere für die Gestaltung der Gottesdienste und litur-
gischen Handlungen;

3.	 er	sorgt	für	die	Wahrnehmung	der	diakonischen	Aufga-
ben	und	der	ökumenischen	Verpflichtungen;	

4.	 er	beschließt	die	Satzungen	der	Kirchengemeinde;	
5.	 er	beantragt	beim	Kirchenkreis	die	Errichtung,	Änderung	

und Aufhebung von Pfarrstellen und wirkt mit bei der 
Besetzung von Pfarrstellen durch Wahl oder Beteiligung 
bei	bischöflicher	Ernennung;

6.	 er	errichtet	im	Rahmen	des	Stellenplanes	die	Stellen	für	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besetzt diese Stellen 
und führt, wenn keine abweichende Regelung getroffen 
wird, die Dienstaufsicht;

7.	 er	sorgt	für	die	Beschaffung	und	Unterhaltung	der	Gebäu-
de und Räume und beschließt über deren Verwendung;

8.	 er	 beschließt	 über	 die	Widmung	 und	Entwidmung	 von	
Kirchen und weiteren gottesdienstlich genutzten Gebäu-
den	sowie	von	kirchlichen	Friedhöfen	und	Friedhofsflä-
chen der Kirchengemeinde;

9.	 er	beschließt	über	die	Errichtung,	Veränderung	und	Auf-
hebung von Diensten und Werken der Kirchengemeinde;

10.	er	verwaltet	das	Vermögen	der	Kirchengemeinde;
11.	er	 beschließt	 den	 Haushalt	 und	 nimmt	 die	 Jahresrech-

nung ab;
12.	er	beschließt	über	die	Errichtung	von	Stiftungen;
13.	er	kann	Anträge	an	die	Kirchenkreissynode	richten;
14.	er	kann	Vereinbarungen	mit	kirchlichen	und	kommuna-

len	Körperschaften	treffen.
(4)	 Satzungen	der	Kirchengemeinde	sind	zu	veröffentlichen.

Artikel 26
Genehmigungs- und Vorlagepflicht

(1) Beschlüsse des Kirchengemeinderates bedürfen der Geneh-
migung des Kirchenkreises in folgenden Angelegenheiten:
1.	 Erlass,	Änderung	und	Aufhebung	von	Satzungen;
2.	 Stellenplan	sowie	Errichtung,	Änderung	und	Aufhebung	

von Stellen;
3.	 Festsetzung	der	Anzahl	der	zu	wählenden	Mitglieder	des	

Kirchengemeinderates nach Artikel 30 Absatz 6;
4.	 Errichtung	und	Schließung	von	Diensten	und	Werken;
5.	 Erwerb,	 Veräußerung	 und	 dingliche	 Belastung	 von	

Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten;
6.	 Verpachtung	von	Grundeigentum;
7.	 außerordentliche	und	den	Bestand	verändernde	Nutzung	

des Vermögens sowie Verwendung kirchlicher Mittel zu 
anderen als bestimmungsgemäßen Zwecken;

8.	 Beteiligung	an	wirtschaftlichen	Unternehmen;
9.	 Baumaßnahmen,	wenn	sie	nicht	nach	Absatz	2	Nummer	

2 zu genehmigen sind;
10.	Widmung	und	Entwidmung	von	kirchlichen	Friedhöfen	

und	Friedhofsflächen;
11.	Aufnahme	und	Vergabe	von	Darlehn	sowie	Übernahme	

von	Bürgschaften.
(2) Beschlüsse des Kirchengemeinderates bedürfen der Genehmi-

gung des Landeskirchenamtes in folgenden Angelegenheiten:
1.	 Widmung	 und	 Entwidmung	 von	Kirchen	 und	weiteren	

gottesdienstlich genutzten Gebäuden der Kirchenge-
meinde;

2.	 Bau-	und	Gestaltungsmaßnahmen	an	und	in	Kirchen,	den	
weiteren gottesdienstlich genutzten Gebäuden und einge-
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tragenen Kulturdenkmalen der Kirchengemeinde sowie an 
Freianlagen und Gebäuden in deren Umgebungsbereich;

3.	 Glocken-	 und	Orgelbaumaßnahmen	 an	 und	 in	Kirchen	
und den weiteren gottesdienstlich genutzten Gebäuden 
der Kirchengemeinde;

4.	 Erwerb,	Veräußerung,	Ausleihe	und	Veränderung	von	Kunst-	
und Ausstattungsgegenständen von besonderem Wert;

5.	 Annahme	von	Erbschaften	und	sonstigen	Zuwendungen	
von besonderem Wert;

6.	 Deponierung,	Ausleihe	oder	Restaurierung	von	Archivgut;
7.	 Errichtung	von	rechtlich	selbstständigen	Stiftungen.

(3) Durch Kirchengesetz oder Kirchenkreissatzung können wei-
tere Beschlüsse des Kirchengemeinderates einer Genehmi-
gungspflicht	unterworfen	werden.	Die	rechtliche	Eigenstän-
digkeit	der	Kirchengemeinde	bleibt	bestehen.

(4) Der Haushalt der Kirchengemeinde ist dem Kirchenkreisrat 
vorzulegen.

Artikel 27
Beanstandung

(1) Sowohl das vorsitzende als auch das stellvertretende vorsit-
zende Mitglied hat einen Beschluss des Kirchengemeindera-
tes innerhalb von zwei Wochen zu beanstanden, wenn es ihn 
für	bekenntnis-	oder	rechtswidrig	hält.	Die	Beanstandung	hat	
aufschiebende	Wirkung.	Wenn	 und	 soweit	 der	 Kirchenge-
meinderat den beanstandeten Beschluss bestätigt, entscheidet 
der	Kirchenkreisrat.

(2) Der Kirchenkreisrat hat einen Beschluss des Kirchenge-
meinderates zu beanstanden, wenn er ihn für bekenntnis- 
oder	 rechtswidrig	 hält.	Die	Beanstandung	hat	 aufschieben-
de	Wirkung.	Wenn	und	soweit	der	Kirchengemeinderat	den	
beanstandeten Beschluss bestätigt, entscheidet das Landes-
kirchenamt, in Bekenntnisfragen im Einvernehmen mit dem 
Bischofsrat.

Artikel 28
Vertretung im Rechtsverkehr

Der Kirchengemeinderat vertritt die Kirchengemeinde im 
Rechtsverkehr.	 Er	 wird	 durch	 zwei	 Mitglieder	 vertreten,	 von	
denen eines das vorsitzende oder das stellvertretende vorsitzen-
de	Mitglied	sein	muss.	Verpflichtungserklärungen	bedürfen	der	
Schriftform	und	sind	mit	dem	Kirchensiegel	zu	versehen.

Artikel 29
Geschäftsführung

Die Führung der laufenden Geschäfte der Kirchengemeinde ob-
liegt	dem	vorsitzenden	Mitglied	des	Kirchengemeinderates.	Der	
Kirchengemeinderat kann im Einvernehmen mit dem vorsitzen-
den Mitglied die Führung der laufenden Geschäfte ganz oder teil-
weise einem anderen Mitglied des Kirchengemeinderates oder 
einem	aus	seiner	Mitte	gebildeten	Ausschuss	übertragen.

Artikel 30
Zusammensetzung und Bildung des Kirchengemeinderates

(1) Der Kirchengemeinderat besteht aus den Pastorinnen und 
Pastoren, die in der Kirchengemeinde eine Pfarrstelle inne-
haben oder verwalten, sowie den gewählten und berufenen 
Mitgliedern.	Die	gewählten	Mitglieder	bilden	die	Mehrheit	
der	Mitglieder	des	Kirchengemeinderates.

(2) Es werden mindestens sechs Mitglieder des Kirchengemein-
derates durch die Gemeindeglieder in allgemeiner, freier, 
gleicher,	unmittelbarer	und	geheimer	Wahl	gewählt.

(3) Bis zu zwei Mitglieder des Kirchengemeinderates können 
durch	den	noch	im	Amt	befindlichen	Kirchengemeinderat	im	
Benehmen	mit	dem	Kirchenkreisrat	berufen	werden.

(4)	 Eine	Mitarbeiterin	bzw.	ein	Mitarbeiter	der	Kirchengemein-
de kann nach Absatz 2 gewählt oder nach Absatz 3 berufen 
werden.

(5) Die Anzahl der Pastorinnen und Pastoren darf zusammen mit 
der	Mitarbeiterin	 bzw.	 dem	Mitarbeiter	 nicht	mehr	 als	 ein	
Drittel	der	Mitglieder	des	Kirchengemeinderates	betragen.

(6) Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Kirchenge-
meinderates wird vor jeder Wahl vom Kirchengemeinderat 
festgesetzt.

(7) Eine Veränderung der Anzahl der Pastorinnen und Pastoren 
nach Absatz 1 während der Wahlperiode beeinträchtigt die 
Zusammensetzung des Kirchengemeinderates im Übrigen 
nicht.

(8)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 31
Vorsitz

(1) Der Kirchengemeinderat wählt aus seiner Mitte ein vorsit-
zendes	und	ein	stellvertretendes	vorsitzendes	Mitglied.	Eine	
Mitarbeiterin	bzw.	ein	Mitarbeiter	der	Kirchengemeinde	 ist	
nicht	wählbar.

(2) Wird ein ehrenamtliches Mitglied zum vorsitzenden Mitglied 
gewählt,	so	ist	eine	Pastorin	bzw.	ein	Pastor	zum	stellvertre-
tenden	vorsitzenden	Mitglied	zu	wählen.	Wird	eine	Pastorin	
bzw.	ein	Pastor	zum	vorsitzenden	Mitglied	gewählt,	so	ist	ein	
ehrenamtliches Mitglied zum stellvertretenden vorsitzenden 
Mitglied	zu	wählen.

(3)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 32
Teilnahmerechte

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde sol-
len zu den ihren Aufgabenbereich betreffenden Beratungen 
des	Kirchengemeinderates	hinzugezogen	werden.

(2) Die der Kirchengemeinde zugeordneten Pastorinnen und Pas-
toren sowie die Vikarinnen und Vikare nehmen an den Sitzun-
gen	des	Kirchengemeinderates	mit	beratender	Stimme	teil.

(3) Weitere sachkundige Personen können zu Beratungen des 
Kirchengemeinderates	hinzugezogen	werden.

Artikel 33
Ausschüsse

(1) Der Kirchengemeinderat kann Orts- und Fachausschüsse bil-
den, wenn seine Gesamtverantwortung nicht beeinträchtigt 
wird.

(2) Ausschüssen, die aus der Mitte des Kirchengemeinderates 
gebildet werden, kann für bestimmte Aufgabenbereiche die 
Entscheidungskompetenz	übertragen	werden.

(3) Ausschüssen, die nicht ausschließlich aus der Mitte des Kir-
chengemeinderates gebildet werden, kann die Entscheidung 
für	einzelne	Aufgaben	übertragen	werden.

(4) Aus freier Initiative gebildete Arbeitskreise können vom 
Kirchengemeinderat	als	Ausschüsse	anerkannt	werden.	Der	
Kirchengemeinderat	entsendet	ein	Mitglied.

(5) Das Nähere wird durch Kirchengesetz oder aufgrund eines 
Kirchengesetzes	geregelt.
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Abschnitt 3
Gemeindeversammlung

Artikel 34
Aufgaben

Die Gemeindeversammlung hat folgende Aufgaben und Befug-
nisse:

1.	 sie	berät	über	Angelegenheiten	der	Kirchengemeinde;
2.	 sie	nimmt	den	Bericht	des	Kirchengemeinderates	entgegen;
3.	 sie	 kann	 Entscheidungen	 des	 Kirchengemeinderates	

anregen;
4.	 sie	 kann	 Anfragen	 und	 Anträge	 an	 den	 Kirchen- 

gemeinderat	stellen.

Artikel 35
Verfahren

(1)	 Die	Gemeindeversammlung	soll	mindestens	einmal	im	Jahr	
durch das vorsitzende Mitglied des Kirchengemeinderates 
einberufen	werden.	 Sie	 ist	 einzuberufen	 auf	Beschluss	 des	
Kirchengemeinderates oder auf Antrag einer Anzahl von Ge-
meindegliedern, die mindestens ein Dreifaches der Anzahl 
der	Mitglieder	des	Kirchengemeinderates	beträgt.

(2)	 Teilnahmeberechtigt	sind	alle	Gemeindeglieder.
(3)	 Die	Gemeindeversammlung	tagt	öffentlich.
(4) Die Gemeindeversammlung wählt aus den Mitgliedern des 

Kirchengemeinderates	ein	Mitglied	in	den	Vorsitz.
(5)	 Artikel	6	Absatz	7	gilt	nicht.

Abschnitt 4
Formen kirchengemeindlicher Zusammenarbeit

Artikel 36
Aufgabengemeinschaften

Kirchengemeinden können durch Vertrag vereinbaren, einzelne 
ihnen	obliegende	Aufgaben	gemeinschaftlich	wahrzunehmen.	 In	
dem Vertrag sind die Mitwirkung der Beteiligten, die Finanzie-
rung, die Aufsicht und das Verfahren der Vertragsaufhebung zu 
regeln.	Der	Vertrag	bedarf	der	Zustimmung	des	Kirchenkreisrates.

Artikel 37
Aufgabendelegation

Kirchengemeinden können durch Vertrag vereinbaren, dass eine 
der beteiligten Kirchengemeinden einzelne Aufgaben der Übri-
gen	übernimmt.	Das	Recht	und	die	Pflicht	zur	Erfüllung	dieser	
Aufgaben	gehen	auf	die	übernehmende	Kirchengemeinde	über.	
Artikel	36	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.

Artikel 38
Kirchengemeindeverbände

(1) Kirchengemeinden innerhalb eines Kirchenkreises können 
sich durch Vertrag zu Kirchengemeindeverbänden zusam-
menschließen und ihnen Aufgaben zur gemeinschaftlichen 
Erfüllung	 des	 kirchlichen	Auftrages	 übertragen.	Die	 recht-
liche Eigenständigkeit der verbandsangehörigen Kirchenge-
meinden	bleibt	bestehen.	Der	Vertrag	bedarf	der	Zustimmung	
des	Kirchenkreisrates.

(2) Gleichzeitig mit dem Vertrag nach Absatz 1 Satz 1 verein-
baren die Verbandsmitglieder eine Verbandssatzung, die der 
Kirchengemeindeverband	beschließt.	In	der	Verbandssatzung	
sind insbesondere Art und Ausmaß der übertragenen Aufga-
ben, die Deckung des Finanzbedarfes, das Verfahren bei Aus-
scheiden einer verbandsangehörigen Kirchengemeinde, die 

Aufhebung des Kirchengemeindeverbandes sowie Grundsät-
ze	der	Auseinandersetzung	zu	regeln.	Der	Beschluss	und	die	
Änderung der Verbandssatzung erfolgen im Einvernehmen 
mit dem Kirchenkreisrat und bedürfen der Genehmigung des 
Landeskirchenamtes.

(3) Der Kirchengemeindeverband wird geleitet durch die Ver-
bandsversammlung	und	den	Verbandsvorstand.

(4) Die Verbandsversammlung besteht, wenn in der Verbands-
satzung	nicht	anders	geregelt,	aus	jeweils	einer	Pastorin	bzw.	
einem Pastor und jeweils zwei ehrenamtlichen Mitgliedern 
der Kirchengemeinderäte der verbandsangehörigen Kirchen-
gemeinden.	Für	die	Wahl	zum	vorsitzenden	und	zum	stellver-
tretenden	vorsitzenden	Mitglied	gilt	Artikel	31	entsprechend.	
Die Verbandsversammlung hat insbesondere folgende Auf-
gaben und Befugnisse:
1.	 sie	beschließt	die	Verbandssatzung;
2.	 sie	wählt	aus	ihrer	Mitte	die	Mitglieder	des	Verbandsvor-

standes;
3.	 sie	nimmt	die	dem	Verband	übertragenen	Aufgaben	wahr;
4.	 sie	 beschließt	 den	Haushalt	 und	nimmt	die	 Jahresrech-

nung ab;
5.	 sie	setzt	die	Umlagen	der	Verbandsmitglieder	fest;
6.	 sie	errichtet	Stellen	für	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	

des Kirchengemeindeverbandes;
7.	 sie	überwacht	die	Auflösung	des	Verbandes;
8.	 sie	kann	Anträge	an	die	Kirchenkreissynode	in	Angele-

genheiten des Kirchengemeindeverbandes richten;
9.	 sie	 nimmt	 weitere	 durch	 Kirchengesetz	 oder	 die	 Ver-

bandssatzung	zugewiesene	Aufgaben	wahr.	
(5) Satzungen des Kirchengemeindeverbandes sind zu veröffent-

lichen.
(6) Der Verbandsvorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie-

dern.	 Für	 die	Wahl	 zum	 vorsitzenden	 und	 zum	 stellvertre-
tenden	 vorsitzenden	Mitglied	 gilt	Artikel	 31	 entsprechend.	
Der Verbandsvorstand führt die laufenden Geschäfte des 
Kirchengemeindeverbandes, vertritt den Kirchengemein-
deverband im Rechtsverkehr, besetzt die Stellen für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Kirchengemeindeverbandes 
und	führt	die	Aufsicht.	Durch	Verbandssatzung	kann	der	Ver-
bandsvorstand ermächtigt werden, eines seiner Mitglieder 
oder eine hauptamtliche Geschäftsführung mit der Führung 
der	 laufenden	 Geschäfte	 zu	 beauftragen.	 Verpflichtungser-
klärungen bedürfen der Schriftform und sind von zwei Mit-
gliedern, von denen eines das vorsitzende oder das stellver-
tretende vorsitzende Mitglied des Verbandsvorstandes sein 
muss, abzugeben und mit dem Kirchensiegel des Kirchenge-
meindeverbandes	zu	versehen.	Durch	Verbandssatzung	kön-
nen	Wertgrenzen	festgelegt	werden.

(7)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 39
Kirchenregionen

(1) Durch Kirchenkreissatzung kann bestimmt werden, dass 
die Kirchengemeinden innerhalb eines Kirchenkreises zu 
Kirchenregionen	zusammengeschlossen	werden.	Die	in	Kir-
chenregionen zusammengeschlossenen Kirchengemeinden 
sollen	sich	innerhalb	einer	Propstei	befinden.	Sie	sind	vorher	
zu	hören.

(2) In den Kirchenregionen fördern und unterstützen sich die Kir-
chengemeinden gegenseitig bei der Erfüllung ihres Auftrages 
zur	Verkündigung	des	Evangeliums.	Sie	beraten	gemeinsame	
Angelegenheiten und Initiativen, führen gemeinsame Veran-
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staltungen	durch	und	pflegen	die	Zusammenarbeit	sowie	den	
Gedanken-	 und	 Erfahrungsaustausch.	 Die	Kirchenregionen	
können	Anträge	an	die	Kirchenkreissynode	stellen.	Das	Nä-
here wird durch Kirchenkreissatzung geregelt; Absatz 1 Satz 
3	gilt	entsprechend.

(3) Zur gemeinschaftlichen Erfüllung bestimmter kirchenge-
meindlicher Aufgaben können die Kirchengemeinden einer 
Kirchenregion durch Kirchenkreissatzung zu einem Kir-
chengemeindeverband entsprechend Artikel 38 zusammen-
geschlossen	werden.	Die	Kirchenkreissatzung,	 die	 der	 Zu-
stimmung der betroffenen Kirchengemeinden bedarf, enthält 
zugleich	die	Verbandssatzung.

Artikel 40
Aufgabenübertragung und Auftragsverwaltung

(1) Kirchengemeinden und ihre Verbände können eine andere 
kirchliche Körperschaft durch Vertrag beauftragen, ihnen 
obliegende Aufgaben wahrzunehmen oder Verwaltungsge-
schäfte zu erledigen, die dieser nicht bereits durch Kirchen-
gesetz	zur	Erledigung	zugewiesen	sind.	Die	Auftrag	gebende	
Körperschaft bleibt Träger der Verwaltungsaufgaben und hat 
im Rahmen des geltenden Rechtes fachliche Weisungsbefug-
nis.	Die	Auftrag	nehmende	Körperschaft	kann	die	erforder-
lichen Regelungen mit Zustimmung der Auftrag gebenden 
Körperschaft	auch	durch	Satzung	treffen.

(2) Durch Kirchenkreissatzung kann dem jeweiligen Kirchen-
kreis die Erledigung von Verwaltungsgeschäften der Kir-
chengemeinden und ihrer Verbände, die ihm nicht bereits 
durch Kirchengesetz zur Erledigung zugewiesen sind, über-
tragen	werden.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.

(3)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Teil 3
Kirchenkreis

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 41
Kirchliche Einheit und Aufgaben

(1) Der Kirchenkreis ist eine eigenständige Einheit kirchlichen 
Lebens.	In	ihm	sind	die	Kirchengemeinden	sowie	die	Dienste	
und Werke seines Bereiches zu einer kirchlichen Einheit zu-
sammengeschlossen.	Der	Kirchenkreis	dient	der	Förderung	
des geistlichen Wachstums der Kirchengemeinden und der 
Erfüllung	gemeinsamer	Aufgaben.	Er	unterstützt	und	ergänzt	
die Erfüllung des kirchlichen Auftrages durch die Kirchenge-
meinden seines Bereiches und sorgt zwischen ihnen für einen 
Ausgleich	der	Kräfte	und	Lasten.

(2) Der Kirchenkreis nimmt Aufgaben wahr, die den Bereich der 
Kirchengemeinden	überschreiten.	Er	errichtet	und	unterhält	
Dienste und Werke für Aufgaben, die über Kirchengemein-
degrenzen	hinweg	wahrzunehmen	sind.	Die	Kirchengemein-
den und die Dienste und Werke wissen sich aufeinander be-
zogen.	 Sie	 nehmen	 in	 enger	 Zusammenarbeit	 ihren	Dienst	
wahr	und	unterstützen	sich	gegenseitig.

(3) Der Kirchenkreis sorgt für die ökumenische Zusammenarbeit in 
seinem	Gebiet	und	die	Gestaltung	der	Kirchenpartnerschaften.

(4) Der Kirchenkreis ist ein Bereich gemeinsamen geistlichen 
Dienstes und zugleich Verwaltungs- und Aufsichtsbezirk der 
Landeskirche.	Artikel	106	gilt	entsprechend.

(5) Zwischen der Landeskirche und den Kirchenkreisen können 
zur Erledigung von Aufgaben, die sich regional ergeben, von 
kirchenkreisübergreifender oder gesamtkirchlicher Bedeu-
tung sind, besondere Formen der Zusammenarbeit vereinbart 
werden.

Artikel 42
Selbstbestimmungsrecht

Der Kirchenkreis ordnet und verwaltet seine Angelegenheiten im 
Rahmen	des	geltenden	Rechtes	in	eigener	Verantwortung.

Artikel 43
Gründung, Veränderung, Teilung und Zusammenschluss

(1) Zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages können Kirchen-
kreise gegründet, in ihren Grenzen verändert, geteilt oder 
zusammengeschlossen	werden.

(2) Die Gründung, Teilung oder der Zusammenschluss von Kir-
chenkreisen	 erfolgt	 durch	 Kirchengesetz.	 Die	 betroffenen	
Kirchenkreise	sind	vorher	zu	hören.

(3) Über die Veränderung der Grenzen von Kirchenkreisen ent-
scheiden die Kirchenkreissynoden der betroffenen Kirchen-
kreise	im	Einvernehmen.	Die	betroffenen	Kirchengemeinden	
sind	vorher	zu	hören.	Das	Landeskirchenamt	trifft	die	erfor-
derlichen	Anordnungen.

Artikel 44
Leitung

Der Kirchenkreis wird durch die Kirchenkreissynode, den Kir-
chenkreisrat und die Pröpstinnen und Pröpste in gemeinsamer 
Verantwortung	geleitet.

Abschnitt 2
Kirchenkreissynode

Artikel 45
Aufgaben

(1) Die Kirchenkreissynode ist die Vertretung der Gesamtheit 
der Kirchengemeinden sowie der Dienste und Werke inner-
halb	 des	Kirchenkreises.	 Sie	 ist	 berufen,	 diese	 zu	 gemein-
samer Verantwortung für das kirchliche und das öffentliche 
Leben zusammenzufassen und Anregungen für die kirchliche 
Arbeit	zu	geben.

(2) Die Kirchenkreissynode berät und beschließt im Rahmen des 
Kirchenrechtes über die Angelegenheiten des Kirchenkrei-
ses.	 Sie	 kann	 sich	 über	 alle	Angelegenheiten	 des	Kirchen-
kreises unterrichten lassen und sich an die Öffentlichkeit 
wenden.

(3) Die Kirchenkreissynode hat insbesondere folgende Aufga-
ben und Befugnisse:
1.	 sie	beschließt	die	Kirchenkreissatzungen;
2.	 sie	wählt	die	Pröpstinnen	und	Pröpste	sowie	in	einem	Kir-

chenkreis	mit	einer	Pröpstin	bzw.	einem	Propst	auf	Vor-
schlag	der	Pröpstin	bzw.	des	Propstes	eine	Pastorin	oder	
einen Pastor zur ständigen pröpstlichen Stellvertretung;

3.	 sie	wählt	aus	ihrer	Mitte	die	weiteren	Mitglieder	des	Kir-
chenkreisrates;

4.	 	sie	wählt	Mitglieder	der	Landessynode;
5.	 sie	kann	Anträge	an	die	Landessynode	richten;
6.	 sie	beschließt	über	die	Errichtung,	Änderung	und	Aufhe-

bung von Diensten und Werken des Kirchenkreises;
7.	 sie	 beschließt	 über	 die	 Errichtung	 von	 Stiftungen	 des	

Kirchenkreises;
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8.	 sie	 beschließt	 über	 die	Errichtung,	Änderung	und	Auf-
hebung von Pfarrstellen der Kirchengemeinden und des 
Kirchenkreises, bei Pfarrstellen der Kirchengemeinden 
nach Anhörung der betroffenen Kirchengemeinderäte;

9.	 sie	beschließt	die	Richtlinien	für	die	Genehmigung	von	
Stellenplänen der Kirchengemeinden;

10.	sie	 beschließt	 den	 Haushalt	 des	 Kirchenkreises	 und	
nimmt	die	Jahresrechnung	ab;

11.	 sie	beschließt	über	die	Aufnahme	von	Darlehen	und	die	
Übernahme von Bürgschaften;

12.	sie	beschließt	nach	Maßgabe	des	Kirchenrechtes	über	die	
Verteilung	der	Mittel	an	die	Kirchengemeinden.

(4) Der Kirchenkreissynode können durch Kirchengesetz weite-
re	Aufgaben	zugewiesen	werden.

(5) Kirchenkreissatzungen sind im Kirchlichen Amtsblatt zu 
veröffentlichen.

Artikel 46
Genehmigungs- und Vorlagepflicht

(1) Beschlüsse der Kirchenkreissynode bedürfen der Genehmi-
gung des Landeskirchenamtes in folgenden Angelegenhei-
ten:
1.	 Kirchenkreissatzungen	 im	 Hinblick	 auf	 ihre	 Rechtmä-

ßigkeit;
2.	 Errichtung	 rechtlich	 selbstständiger	Stiftungen	des	Kir-

chenkreises;
3.	 Errichtung,	 Änderung	 und	Aufhebung	 von	 Pfarrstellen	

der	Kirchengemeinden	und	des	Kirchenkreises.
(2) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass weitere 

Beschlüsse der Kirchenkreissynode der Genehmigung des 
Landeskirchenamtes	bedürfen.

(3) Der Haushalt des Kirchenkreises ist dem Landeskirchenamt 
vorzulegen.

Artikel 47
Beanstandung

Der Kirchenkreisrat hat einen Beschluss der Kirchenkreissynode 
innerhalb von zwei Wochen zu beanstanden, wenn er ihn für be-
kenntnis-	oder	rechtswidrig	hält.	Die	Beanstandung	hat	aufschie-
bende	Wirkung.	Wenn	und	soweit	die	Kirchenkreissynode	den	be-
anstandeten Beschluss bestätigt, entscheidet die Kirchenleitung, in 
Bekenntnisfragen	im	Einvernehmen	mit	dem	Bischofsrat.

Artikel 48
Zusammensetzung

(1) Die Kirchenkreissynode besteht aus mindestens vierund-
vierzig und höchstens einhundertvierundfünfzig Mitglie-
dern.	Die	Kirchenkreissynode	setzt	vor	jeder	Wahl	die	An-
zahl ihrer Mitglieder fest, die ein ganzzahliges Vielfaches 
von	elf	betragen	muss.	Wird	die	Anzahl	der	Mitglieder	auf	
mehr als vierundvierzig festgelegt, gilt Absatz 2 und 3 ent-
sprechend.

(2) Besteht die Kirchenkreissynode aus vierundvierzig Mitglie-
dern, so werden
1.	 vierundzwanzig	ehrenamtliche	Mitglieder;
2.	 acht	Mitglieder	aus	der	Gruppe	der	Pastorinnen	und	Pas-

toren, die im Kirchenkreis eine Pfarrstelle innehaben 
oder verwalten;

3.	 vier	Mitglieder	aus	der	Gruppe	der	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeiter;

4.	 vier	Mitglieder	aus	dem	Bereich	der	Dienste	und	Werke,	
davon insgesamt höchstens die Hälfte aus den Gruppen 

der Pastorinnen und Pastoren und der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

 von den Mitgliedern der Kirchengemeinderäte nach einem 
Stimmwertverfahren	gewählt.

(3) Besteht die Kirchenkreissynode aus vierundvierzig Mitglie-
dern, so werden vier Mitglieder vom Kirchenkreisrat beru-
fen, davon insgesamt höchstens die Hälfte aus den Gruppen 
der Pastorinnen und Pastoren und der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

(4) Diejenigen Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zu Mit-
gliedern der Kirchenkreissynode gewählt worden sind, sind 
stellvertretende Mitglieder der Kirchenkreissynode in der 
Reihenfolge	der	auf	sie	entfallenen	Stimmenzahlen.	Für	die	
nach Absatz 3 berufenen Mitglieder sind persönliche stell-
vertretende	Mitglieder	der	Kirchenkreissynode	zu	berufen.	
Die stellvertretenden Mitglieder sind zugleich Ersatzmit-
glieder.

(5)	 Die	 Jugendvertretung	 des	 Kirchenkreises	 entsendet	 bis	 zu	
vier	Jugenddelegierte	mit	Rede-	und	Antragsrecht.

(6)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 49
Inkompatibilität und Teilnahmerechte

(1) Die Pröpstinnen und Pröpste sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter	der	Kirchenkreisverwaltung	sind	nicht	wählbar.

(2) Die Pröpstinnen und Pröpste nehmen an den Tagungen der 
Kirchenkreissynode	mit	 beratender	 Stimme	 teil.	 Sie	 haben	
jederzeit	das	Rederecht.

(3)	 Die	 Leiterin	 bzw.	 der	 Leiter	 der	 Kirchenkreisverwaltung	
nimmt an den Tagungen der Kirchenkreissynode mit bera-
tender	Stimme	teil.

(4) Für die im Kirchenkreis wohnenden Mitglieder der Landes-
synode, die nicht Mitglieder der Kirchenkreissynode sind, 
gilt	Absatz	2	Satz	1	entsprechend.

Artikel 50
Präsidium

(1)	 Das	Präsidium	der	Kirchenkreissynode	besteht	aus	der	bzw.	
dem	Präses	und	zwei	Vizepräsides.

(2) Das Präsidium wird auf der konstituierenden Tagung der Kir-
chenkreissynode aus ihrer Mitte in getrennten Wahlgängen 
und	in	geheimer	Wahl	gewählt.	Die	bzw.	der	Präses	wird	aus	
der Gruppe der ehrenamtlichen Mitglieder der Kirchenkreis-
synode	gewählt.	Eine	bzw.	ein	Vizepräses	wird	aus	der	Grup-
pe	der	Pastorinnen	und	Pastoren	gewählt.

(3) Das Präsidium bereitet die Tagungen der Kirchenkreissynode 
im Benehmen mit dem Kirchenkreisrat vor, leitet die Tagun-
gen	und	führt	die	Geschäfte	der	Kirchenkreissynode.	Es	ver-
tritt die Kirchenkreissynode im kirchlichen und öffentlichen 
Leben.

Artikel 51
Einberufung

(1) Die Kirchenkreissynode soll jährlich mindestens zwei-
mal	zusammentreten.	Sie	ist	auf	Antrag	eines	Viertels	ihrer	
Mitglieder	 sowie	 auf	Antrag	 der	Landesbischöfin	 bzw.	 des	
Landesbischofes	oder	der	Bischöfin	bzw.	des	Bischofes	 im	
Sprengel	einzuberufen.

(2) Die Kirchenkreissynode wird zu ihrer konstituierenden Ta-
gung einberufen durch die an Lebensjahren älteste Pröpstin 
bzw.	den	an	Lebensjahren	ältesten	Propst.	Sie	bzw.	er	leitet	die	
konstituierende	Tagung	bis	zu	der	Wahl	der	bzw.	des	Präses.
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Artikel 52
Ausschüsse

(1) Die Kirchenkreissynode bildet aus ihrer Mitte einen Finanz-
ausschuss.

(2) Der Finanzausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben 
und Befugnisse:
1.	 er	 bereitet	 die	 Entscheidung	 der	 Kirchenkreissynode	

über den Haushalt des Kirchenkreises vor;
2.	 er	 gibt	 die	Einwilligung	 zur	Freigabe	über-	 und	 außer-

planmäßiger Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 
durch den Kirchenkreisrat;

3.	 er	gibt	eine	Stellungnahme	zur	erfolgten	Rechnungsprü-
fung ab;

4.	 er	nimmt	weitere	von	der	Kirchenkreissynode	übertrage-
ne	Aufgaben	wahr.

(3) Mitglieder des Kirchenkreisrates können nicht Mitglieder 
des	Finanzausschusses	sein.

(4) Die Kirchenkreissynode kann weitere, beratende Ausschüsse 
bilden.

Abschnitt 3
Kirchenkreisrat

Artikel 53
Aufgaben

(1) Der Kirchenkreisrat vertritt den Kirchenkreis in allen Ange-
legenheiten	und	verwaltet	 sie	 in	eigener	Verantwortung.	Er	
führt im Rahmen des Kirchenrechtes die Aufsicht über die 
Kirchengemeinden und ihre Verbände sowie über die Dienste 
und Werke des Kirchenkreises und erteilt die erforderlichen 
Genehmigungen	nach	Artikel	26	Absatz	1.	Er	sorgt	 für	die	
Ausführung von Verwaltungsmaßnahmen des Landeskir-
chenamtes.	Das	Nähere	zur	Verwaltung	im	Kirchenkreis	wird	
durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes 
geregelt.

(2) Der Kirchenkreisrat hat insbesondere folgende Aufgaben 
und Befugnisse:
1.	 er	 bereitet	 die	 Entscheidungen	 der	Kirchenkreissynode	

vor, bringt Vorlagen ein und führt die Beschlüsse aus;
2.	 er	bringt	den	Haushalt	ein	und	ist	für	die	Durchführung	

verantwortlich;
3.	 er	berät	die	Pröpstinnen	und	Pröpste;
4.	 er	beruft	die	Pastorinnen	und	Pastoren	in	die	Pfarrstellen	

des Kirchenkreises;
5.	 er	erstattet	der	Kirchenkreissynode	regelmäßig	Bericht;
6.	 er	wirkt	an	Visitationen	mit;
7.	 er	 stellt	 die	 Mitarbeiterinnen	 und	Mitarbeiter	 des	 Kir-

chenkreises an und führt die Dienstaufsicht;
8.	 er	 beschließt	 über	 die	Widmung	 und	Entwidmung	 von	

Kirchen und weiteren gottesdienstlich genutzten Gebäu-
den des Kirchenkreises;

9.	 er	sorgt	für	die	Wahrnehmung	der	diakonischen	Aufga-
ben	und	der	ökumenischen	Verpflichtungen;

10.	er	führt	die	Aufsicht	über	die	Kirchenkreisverwaltung.
(3) Genehmigungen bedürfen der Schriftform und sind mit dem 

Kirchensiegel	zu	versehen.

Artikel 54
Genehmigungspflicht

Beschlüsse des Kirchenkreisrates bedürfen der Genehmigung 
des Landeskirchenamtes in folgenden Angelegenheiten:

1.	 Widmung	 und	 Entwidmung	 von	Kirchen	 und	weiteren	

gottesdienstlich genutzten Gebäuden des Kirchenkreises;
2.	 Bau-	und	Gestaltungsmaßnahmen	an	und	in	Kirchen,	den	

weiteren gottesdienstlich genutzten Gebäuden und einge-
tragenen Kulturdenkmalen des Kirchenkreises sowie an 
Freianlagen und Gebäuden in deren Umgebungsbereich;

3.	 Glocken-	 und	Orgelbaumaßnahmen	 an	 und	 in	Kirchen	
und den weiteren gottesdienstlich genutzten Gebäuden 
des Kirchenkreises;

4.	 Erwerb,	 Veräußerung,	 Ausleihe	 und	 Veränderung	 von	
Kunst- und Ausstattungsgegenständen des Kirchenkrei-
ses	von	besonderem	Wert.

Artikel 55
Beanstandung

Sowohl das vorsitzende als auch das stellvertretende vorsitzen-
de Mitglied hat einen Beschluss des Kirchenkreisrates innerhalb 
von zwei Wochen zu beanstanden, wenn es ihn für bekenntnis- 
oder	rechtswidrig	hält.	Die	Beanstandung	hat	aufschiebende	Wir-
kung.	Wenn	und	 soweit	der	Kirchenkreisrat	den	beanstandeten	
Beschluss bestätigt, entscheidet die Kirchenleitung, in Bekennt-
nisfragen	im	Einvernehmen	mit	dem	Bischofsrat.

Artikel 56
Aufgabenübertragung

Der Kirchenkreisrat kann Aufgaben und Befugnisse nach Maß-
gabe eines Kirchengesetzes oder einer Kirchenkreissatzung auf 
die Kirchenkreisverwaltung übertragen, wenn seine eigenständi-
ge	Leitungsfunktion	nicht	beeinträchtigt	wird.

Artikel 57
Vertretung im Rechtsverkehr

Der	Kirchenkreisrat	vertritt	den	Kirchenkreis	im	Rechtsverkehr.	
Er wird durch zwei Mitglieder vertreten, von denen eines das 
vorsitzende oder das stellvertretende vorsitzende Mitglied sein 
muss.	Verpflichtungserklärungen	 bedürfen	 der	 Schriftform	und	
sind	mit	dem	Kirchensiegel	zu	versehen.

Artikel 58
Eilkompetenz

(1) In dringenden Fällen nimmt der Kirchenkreisrat die Aufga-
ben der Kirchenkreissynode wahr, wenn die Kirchenkreis-
synode	 nicht	 rechtzeitig	 einberufen	werden	 kann.	 Der	 Be-
schluss des Kirchenkreisrates bedarf der Zustimmung der 
Mehrheit	seiner	Mitglieder	und	ist	der	bzw.	dem	Präses	der	
Kirchenkreissynode	unverzüglich	mitzuteilen.	Wenn	der	Be-
schluss	finanzielle	Auswirkungen	hat,	die	durch	den	Haus-
haltsplan nicht gedeckt sind, ist das vorsitzende Mitglied des 
Finanzausschusses	zu	beteiligen.

(2) Beschlüsse nach Absatz 1 sind der Kirchenkreissynode un-
verzüglich	zur	Bestätigung	vorzulegen.	Die	Kirchenkreissy-
node	kann	sie	bestätigen,	ändern	oder	aufheben.	Die	Gültig-
keit von Maßnahmen, die auf der Grundlage von Beschlüssen 
nach	Absatz	1	vollzogen	wurden,	bleibt	unberührt.

(3) Zur Abwehr konkreter und unmittelbar bevorstehender Ge-
fahren für eine Kirchengemeinde, die sie nicht selbst abweh-
ren kann, kann der Kirchenkreisrat die erforderlichen Maß-
nahmen	treffen.

Artikel 59
Auflösung kirchengemeindlicher Gremien

(1) Der Kirchenkreisrat kann Kirchengemeinderäte, Verbands-
versammlungen und Verbandsvorstände, die beharrlich ihre 
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Pflichten	verletzen,	auflösen	und	zur	Wahrnehmung	der	 je-
weiligen	Aufgaben	ein	Beauftragtengremium	bestellen.	Die	
Betroffenen	sind	vorher	zu	hören.	Die	Maßnahmen	bedürfen	
der	Genehmigung	der	Kirchenleitung.

(2)	 Bei	Auflösung	 einer	Verbandsversammlung	 endet	 zugleich	
die	Amtszeit	des	jeweiligen	Verbandsvorstandes.	Mitglieder	
des Verbandsvorstandes können zu Beauftragten im Sinne 
des	Absatzes	1	bestellt	werden.

(3) Sinkt die Zahl der Mitglieder von Kirchengemeinderäten, 
Verbandsversammlungen oder Verbandsvorständen auf die 
Hälfte oder weniger als die Hälfte der nach Maßgabe des 
Kirchenrechtes festgesetzten Anzahl, so bestellt der Kirchen-
kreisrat unverzüglich zur Wahrnehmung der jeweiligen Auf-
gaben	Beauftragte.	Mit	der	Beauftragung	endet	die	Amtszeit	
der	 verbliebenen	 Mitglieder.	 Mitglieder	 der	 Gremien	 im	
Sinne	des	Satzes	1	können	zu	Beauftragten	bestellt	werden.	
Der Kirchenkreisrat setzt den Zeitpunkt der Neubildung des 
jeweiligen	Gremiums	fest.	Liegen	zwischen	dem	Zeitpunkt	
der Beauftragung und dem Ablauf der Amtsperiode des je-
weiligen Gremiums weniger als achtzehn Monate, so ist eine 
Neubildung	ausgeschlossen.

(4) Gelingt es nicht, nach Maßgabe des Kirchenrechtes einen 
Kirchengemeinderat, eine Verbandsversammlung oder einen 
Verbandsvorstand zu bilden, so bestellt der Kirchenkreisrat 
zur	Wahrnehmung	der	jeweiligen	Aufgaben	Beauftragte.	Ab-
satz	3	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.

(5) Für die Gremien der nach Maßgabe des Kirchenrechtes er-
richteten Dienste und Werke der Kirchengemeinden und Kir-
chenkreise	gelten	die	Absätze	1,	3	und	4	entsprechend.

Artikel 60
Zusammensetzung

(1) Dem Kirchenkreisrat gehören an:
1.	 die	Pröpstinnen	und	Pröpste	sowie	die	bzw.	der	nach	Ar-

tikel 45 Absatz 3 Nummer 2 zur ständigen pröpstlichen 
Stellvertretung	gewählte	Pastorin	bzw.	Pastor;

2.	 weitere	aus	der	Mitte	der	Kirchenkreissynode	gewählte	
Mitglieder, darunter ein Mitglied aus der Gruppe der Pas-
torinnen und Pastoren, die in einer Kirchengemeinde des 
Kirchenkreises eine Pfarrstelle innehaben oder verwal-
ten, und ein Mitglied aus der Gruppe der Mitarbeiterin-
nen	und	Mitarbeiter.

(2) Für die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 2 werden aus der 
Mitte der Kirchenkreissynode stellvertretende Mitglieder ge-
wählt,	die	zugleich	Ersatzmitglieder	sind.	Die	Wahrnehmung	
der Stellvertretung und das Nachrücken erfolgen in der Rei-
henfolge der auf die stellvertretenden Mitglieder entfallenen 
Stimmenzahl.

(3) Im Übrigen werden die Anzahl der Mitglieder und die Zu-
sammensetzung des Kirchenkreisrates durch Kirchenkreis-
satzung	bestimmt.

Artikel 61
Vorsitz

(1) Der Kirchenkreisrat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes 
und	 ein	 stellvertretendes	 vorsitzendes	 Mitglied.	Wird	 eine	
Pröpstin	bzw.	ein	Propst	zum	vorsitzenden	Mitglied	gewählt,	
so ist ein ehrenamtliches Mitglied zum stellvertretenden vor-
sitzenden	Mitglied	zu	wählen.	Wird	ein	ehrenamtliches	Mit-
glied zum vorsitzenden Mitglied gewählt, so ist eine Pröpstin 
bzw.	ein	Propst	zum	stellvertretenden	vorsitzenden	Mitglied	
zu	wählen.

(2) Das vorsitzende und ein weiteres Mitglied des Kirchenkreis-
rates können in dringenden Fällen für den Kirchenkreisrat 
die	erforderlichen	Maßnahmen	treffen.	Die	Kirchenkreisver-
waltung	ist	zu	beteiligen.	Die	Mitglieder	des	Kirchenkreisra-
tes	sind	unverzüglich	zu	unterrichten.

Artikel 62
Inkompatibilität und Teilnahmerechte

(1) Mitglieder des Präsidiums der Kirchenkreissynode sind nicht 
in	den	Kirchenkreisrat	wählbar.

(2)	 Die	 bzw.	 der	 Präses	 ist	 berechtigt,	 an	 den	 Sitzungen	 des	
Kirchenkreisrates	mit	beratender	Stimme	teilzunehmen.	Sie	
bzw.	er	kann	sich	durch	eine	bzw.	einen	Vizepräses	vertreten	
lassen.

(3)	 Die	Leiterin	bzw.	der	Leiter	der	Kirchenkreisverwaltung	oder	
ihre	bzw.	seine	Stellvertretung	nimmt	an	den	Sitzungen	des	
Kirchenkreisrates	mit	beratender	Stimme	teil.

Artikel 63
Einberufung

(1) Der Kirchenkreisrat wird vom vorsitzenden Mitglied einbe-
rufen.	Er	ist	auf	Antrag	von	mindestens	einem	Viertel	seiner	
Mitglieder	 oder	 auf	 Antrag	 der	 Landesbischöfin	 bzw.	 des	
Landesbischofes	oder	der	Bischöfin	bzw.	des	Bischofes	 im	
Sprengel	einzuberufen.

(2) Der Kirchenkreisrat wird zu seiner konstituierenden Sitzung 
einberufen	durch	die	Pröpstin	bzw.	den	Propst	 oder	die	 an	
Lebensjahren	älteste	Pröpstin	bzw.	den	an	Lebensjahren	äl-
testen	Propst.	Sie	bzw.	er	 leitet	die	konstituierende	Sitzung	
bis	zu	der	Wahl	des	vorsitzenden	Mitgliedes.

Artikel 64
Ausschüsse

(1) Der Kirchenkreisrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bil-
den und ihnen nach Maßgabe einer Kirchenkreissatzung die 
Entscheidung übertragen, wenn seine Gesamtverantwortung 
nicht	 beeinträchtigt	 wird.	 Der	Kirchenkreisrat	 ist	 in	 seiner	
nächsten	Sitzung	über	Entscheidungen	zu	unterrichten.

(2) Der Kirchenkreisrat kann zu seiner Beratung Beauftragte be-
stellen oder weitere Ausschüsse bilden, denen mindestens ein 
Mitglied	des	Kirchenkreisrates	angehört.

Abschnitt 4
Pröpstinnen und Pröpste

Artikel 65
Aufgaben; Propsteien

(1) Pröpstinnen und Pröpste sind Pastorinnen und Pastoren, die 
den leitenden geistlichen Dienst in ihrem Kirchenkreis aus-
üben.	 Ihr	Dienst	 ist	mit	 einer	pfarramtlichen	Tätigkeit	ver-
bunden	und	ihnen	wird	eine	Predigtstätte	zugewiesen.

(2) In einem Kirchenkreis mit mehreren Pröpstinnen und Pröps-
ten	 wird	 jeder	 Pröpstin	 bzw.	 jedem	 Propst	 ein	 geistlicher	
Aufsichtsbezirk	 (Propstei)	 zugeordnet.	 Zusätzlich	 werden	
den Pröpstinnen und Pröpsten Aufgabenbereiche im gesam-
ten	Kirchenkreis	übertragen.

(3) Die Anzahl der Pröpstinnen und Pröpste im Kirchenkreis, 
die Zuordnung zu Propsteien und die Übertragung von 
Aufgabenbereichen werden durch Kirchenkreissatzung 
festgelegt,	 die	 insoweit	 der	 Genehmigung	 der	 Bischöfin	
bzw.	des	Bischofes	 im	Sprengel	und	des	Landeskirchen-
amtes	bedarf.
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(4) Die Pröpstinnen und Pröpste haben insbesondere folgende 
Aufgaben und Befugnisse:
1.	 sie	sorgen	für	die	schrift-	und	bekenntnisgemäße	Lehre	

und Verkündigung;
2.	 sie	vertreten	den	Kirchenkreis	im	kirchlichen	und	öffent-

lichen Leben;
3.	 sie	 erstatten	mindestens	 einmal	 jährlich	 gegenüber	 der	

Kirchenkreissynode Bericht;
4.	 sie	visitieren	die	Kirchengemeinden	im	Kirchenkreis	und	

die Dienste und Werke des Kirchenkreises;
5.	 sie	fördern	das	kirchliche	Leben	in	den	Kirchengemein-

den, den Diensten und Werken, den diakonischen Ein-
richtungen und in der Gemeinschaft des Kirchenkreises;

6.	 sie	wirken	mit	 bei	 der	Wahl	 und	 bei	 der	 bischöflichen	
Ernennung der Pastorinnen und Pastoren;

7.	 sie	führen	die	Pastorinnen	und	Pastoren	in	ihr	Amt	ein;
8.	 sie	 führen	 die	Dienstaufsicht	 über	 die	 Pastorinnen	 und	

Pastoren;
9.	 sie	begleiten	die	Pastorinnen	und	Pastoren	sowie	die	Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter seelsorgerlich und tragen 
Sorge für die Personalentwicklung;

10.	sie	versammeln	die	Pastorinnen	und	Pastoren	sowie	die	
Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	zu	Konventen.

(5) Den Pröpstinnen und Pröpsten können durch Kirchengesetz 
weitere	Aufgaben	zugewiesen	werden.

Artikel 66
Einberufungs- und Kanzelrecht

(1) Die Pröpstinnen und Pröpste sind berechtigt, an allen Sitzun-
gen kirchlicher Gremien in ihrem Kirchenkreis teilzunehmen 
und gehört zu werden, wenn durch Kirchengesetz keine ab-
weichende	Regelung	getroffen	wird.	Sie	sind	berechtigt,	die	
Sitzungen kirchengemeindlicher Gremien einzuberufen und 
den	Vorsitz	zu	führen.

(2) Die Pröpstinnen und Pröpste sind in allen Kirchengemeinden 
des Kirchenkreises zur öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung	berechtigt.

Artikel 67
Wahl

(1) Die Pröpstinnen und Pröpste werden von der Kirchenkreis-
synode zumindest mit der Mehrheit ihrer Mitglieder auf zehn 
Jahre	gewählt.	Wiederwahl	ist	zulässig.	Die	Dauer	der	Amts-
zeit kann nach Maßgabe eines Kirchengesetzes unterschrit-
ten	werden.

(2) Die Wahl erfolgt auf Vorschlag eines Wahlvorbereitungsaus-
schusses.

(3)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 68
Stellvertretung der Pröpstinnen und Pröpste

(1) In einem Kirchenkreis mit mehreren Pröpstinnen und Pröps-
ten	vertreten	sich	diese	gegenseitig.	Für	den	Fall	der	Verhin-
derung der Stellvertretung kann die Kirchenkreissynode eine 
Pastorin	 bzw.	 einen	 Pastor	 aus	 der	 jeweiligen	 Propstei	 zur	
Stellvertretung	in	der	jeweiligen	Propstei	berufen.

(2)	 In	einem	Kirchenkreis	mit	einer	Pröpstin	bzw.	einem	Propst	
vertritt	diese	bzw.	diesen	die	bzw.	der	zur	ständigen	pröpstli-
chen	Stellvertretung	gewählte	Pastorin	bzw.	Pastor.

Abschnitt 5
Kirchenkreisverwaltung

Artikel 69
Kirchenkreisverwaltungen

(1) Die Kirchenkreisverwaltungen nehmen die ihnen durch Kir-
chengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes zugewiesenen 
Aufgaben für den Kirchenkreis und für die Kirchengemeinden 
wahr.	 Durch	Vertrag	 können	 den	 Kirchenkreisverwaltungen	
weitere	Aufgaben	 übertragen	 werden.	 Durch	 Kirchengesetz	
oder durch Verwaltungsvorschrift des Landeskirchenamtes 
kann ihnen für einzelne Aufgabenbereiche die Aufsicht über 
die	Kirchengemeinden	des	Kirchenkreises	übertragen	werden.

(2) Die Wahrnehmung der Aufsicht ist organisatorisch von der 
Erfüllung	der	weiteren	Aufgaben	zu	trennen.

(3) Es können Außenstellen der Kirchenkreisverwaltungen ge-
bildet	werden.

Abschnitt 6
Propsteivertretung und Konvente

Artikel 70
Propsteivertretung

(1) In jeder Propstei kann durch Kirchenkreissatzung eine 
Propsteivertretung	gebildet	werden.

(2) Die Propsteivertretung behandelt Angelegenheiten, die die 
Propstei	betreffen,	berät	die	Pröpstin	bzw.	den	Propst	in	An-
gelegenheiten der Propstei und kann Anträge an die Kirchen-
kreissynode	richten.

(3) Die Propsteivertretung besteht aus den Mitgliedern der Kir-
chenkreissynode,	die	Gemeindeglieder	in	der	Propstei	sind.	
In der Kirchenkreissatzung nach Absatz 1 kann geregelt wer-
den, dass Kirchengemeinden, die nicht nach Maßgabe des 
Satzes 1 vertreten sind, ein Mitglied ihres Kirchengemeinde-
rates	in	die	Propsteivertretung	entsenden.	Die	Pröpstin	bzw.	
der Propst nimmt an den Sitzungen der Propsteivertretung 
mit	beratender	Stimme	teil.

(4) Für die Wahl zum vorsitzenden und zum stellvertretenden 
vorsitzenden	Mitglied	gilt	Artikel	31	entsprechend.

Artikel 71
Konvente

(1) Die Pastorinnen und Pastoren sowie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Kirchenkreis versammeln sich regelmä-
ßig	in	Konventen.

(2) Die Konvente dienen der theologischen Arbeit und beraten 
über	 gemeinsame	Angelegenheiten.	 Sie	 können	 in	Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereiches Anträge an die Kirchen-
kreissynode	richten.

(3) Das Nähere wird durch Kirchenkreissatzung oder aufgrund 
einer	Kirchenkreissatzung	geregelt.	Die	Regelung	bedarf	der	
Zustimmung	der	Bischöfin	bzw.	des	Bischofes	im	Sprengel.

(4)	 Die	Konvente	geben	sich	eine	Ordnung.

Abschnitt 7
Formen der Zusammenarbeit von Kirchenkreisen

Artikel 72
Aufgabengemeinschaften und Aufgabendelegation

Für die gemeinschaftliche Wahrnehmung von Aufgaben und für 
die Übernahme von Aufgaben durch Kirchenkreise gelten die Ar-
tikel	36	Satz	1	und	2	sowie	37	Satz	1	und	2	entsprechend.
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Artikel 73
Kirchenkreisverbände

(1) Kirchenkreise können sich durch Vertrag zu Kirchenkreis-
verbänden zusammenschließen und ihnen Aufgaben zur 
gemeinschaftlichen Erfüllung des kirchlichen Auftrages 
übertragen.	Die	 rechtliche	Eigenständigkeit	 der	 verbands-
angehörigen	 Kirchenkreise	 bleibt	 bestehen.	 Der	 Vertrag	
bedarf der Zustimmung der Kirchenkreissynoden der betei-
ligten	Kirchenkreise.	 Im	Übrigen	gilt	Artikel	38	Absatz	2	
bis	6	entsprechend.

(2) Für die Zusammenarbeit von Kirchenkreisen bei der Erledi-
gung von Verwaltungsgeschäften für die Kirchengemeinden 
ist ein Kirchenkreisverband zu errichten, wenn nicht nur ein-
zelne	Verwaltungsbereiche	betroffen	sind.

(3) In Kirchenkreisverbänden, die ausschließlich zur Erledigung 
von Verwaltungsgeschäften errichtet werden, kann der Ver-
bandsvorstand	 als	 einziges	 Organ	 vorgesehen	 werden.	 Er	
besteht aus mindestens zwei Vertreterinnen und Vertretern 
der verbandsangehörigen Kirchenkreise, die nach Maßgabe 
der Verbandssatzung von den Kirchenkreissynoden gewählt 
werden.

Artikel 74
Auftragsverwaltung

Kirchenkreise und Kirchenkreisverbände können durch Vertrag 
die Kirchenkreisverwaltung eines anderen Kirchenkreises oder 
die Verwaltung eines Kirchenkreisverbandes beauftragen, Ver-
waltungsgeschäfte	 zu	 erledigen.	 Die	Auftrag	 gebende	 Körper-
schaft bleibt Trägerin der Verwaltungsaufgaben und kann fach-
liche	Weisungen	erteilen.	Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	
oder	aufgrund	eines	Kirchengesetzes	geregelt.

Teil 4
Landeskirche

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 75
Kirchliche Einheit und Aufgaben

(1) In der Landeskirche sind die Kirchengemeinden, die Kir-
chenkreise und die Dienste und Werke zu gemeinsamem 
kirchlichen	Leben	und	Handeln	zusammengeschlossen.	Sie	
sollen das Bewusstsein kirchlicher Einheit wach halten und 
das	gesamtkirchliche	Leben	gestalten.

(2) Die Landeskirche unterstützt und ergänzt die Erfüllung des 
kirchlichen Auftrages durch die Kirchengemeinden und Kir-
chenkreise und sorgt zwischen ihnen für einen Ausgleich der 
Kräfte	und	Lasten.

(3) Die Landeskirche nimmt Aufgaben wahr, die den Bereich der 
Kirchenkreise	überschreiten.

(4)	 Die	Landeskirche	errichtet	und	unterhält	Dienste	und	Werke.

Artikel 76
Angeschlossene Kirchengemeinden

Der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ist die 
Nordschleswigsche	Gemeinde	angeschlossen.	Weitere	evangeli-
sche Kirchengemeinden können an die Evangelisch-Lutherische 
Kirche	 in	Norddeutschland	angeschlossen	werden.	Das	Nähere	
wird durch Vertrag geregelt, der der Zustimmung durch Kirchen-
gesetz	bedarf.

Artikel 77
Leitung

Die Landeskirche wird durch die Landessynode, die Kirchen-
leitung	und	die	Landesbischöfin	bzw.	den	Landesbischof	in	ge-
meinsamer	Verantwortung	geleitet.

Abschnitt 2
Landessynode

Artikel 78
Aufgaben

(1) Die Landessynode verkörpert die Einheit und Vielfalt der 
Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der Dienste und 
Werke.	Sie	ist	zur	gemeinsamen	Willensbildung	in	der	Evan-
gelisch-Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	berufen.

(2) Die Landessynode berät und beschließt im Rahmen des 
geltenden Rechtes über Angelegenheiten der Evangelisch-
Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland.	Sie	kann	sich	über	
alle Angelegenheiten der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland unterrichten lassen und sich an die Öf-
fentlichkeit	wenden.

(3) Die Landessynode hat insbesondere folgende Aufgaben und 
Befugnisse:
1.	 sie	 beschließt	 die	Ordnung	 des	Gottesdienstes	 und	 der	

kirchlichen Amtshandlungen, das Gesangbuch und die 
Ordnung des kirchlichen Lebens;

2.	 sie	beschließt	die	Kirchengesetze;
3.	 sie	wählt	die	Bischöfinnen	und	Bischöfe;
4.	 sie	wählt	aus	ihrer	Mitte	die	weiteren	Mitglieder	der	Kir-

chenleitung;
5.	 sie	beschließt	den	Haushalt	der	Landeskirche	und	nimmt	

die	Jahresrechnung	ab;
6.	 sie	beschließt	über	die	Errichtung,	Veränderung	und	Auf-

hebung von Diensten und Werken und Hauptbereichen 
der Landeskirche;

7.	 sie	beschließt	über	vertragliche	Vereinbarungen	nach	Ar-
tikel 8;

8.	 sie	beschließt	über	die	Errichtung,	Aufhebung	und	Ver-
änderung	von	landeskirchlichen	Pfarrstellen.

Artikel 79
Beanstandung

(1) Die Kirchenleitung hat einen Beschluss der Landessynode 
innerhalb eines Monates zu beanstanden, wenn sie ihn für 
bekenntnis-	oder	rechtswidrig	hält.

(2) Der Bischofsrat hat einen Beschluss der Landessynode inner-
halb eines Monates zu beanstanden, wenn er ihn für bekennt-
niswidrig	hält.

(3) Beanstandungen nach Absatz 1 und 2 haben aufschiebende 
Wirkung.	 Die	 erneute	 Entscheidung	 der	 Landessynode	 er-
folgt	frühestens	auf	ihrer	nächsten	Tagung.	Die	Zurückwei-
sung von Beanstandungen bedarf der Zustimmung von min-
destens	zwei	Dritteln	der	Mitglieder	der	Landessynode.

(4) Die Zurückweisung einer Beanstandung, die sich auf die 
Bekenntniswidrigkeit eines Beschlusses der Landessynode 
bezieht, wird nur wirksam, wenn der Bischofsrat diesen nicht 
innerhalb	eines	Monates	erneut	beanstandet.

Artikel 80
Zusammensetzung

(1) Der Landessynode gehören einhundertsechsundfünfzig Mit-
glieder	an.
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(2) Die Kirchenkreissynoden wählen
1.	 sechsundsiebzig	ehrenamtliche	Mitglieder;
2.	 zweiunddreißig	Mitglieder	aus	der	Gruppe	der	Pastorin-

nen und Pastoren;
3.	 vierzehn	Mitglieder	aus	der	Gruppe	der	Mitarbeiterinnen	

und	Mitarbeiter.
(3)	 Jede	Kirchenkreissynode	wählt	mindestens

1.	 zwei	ehrenamtliche	Mitglieder;
2.	 eine	Pastorin	bzw.	einen	Pastor;	wenn	mehrere	Pastorin-

nen und Pastoren gewählt werden, so ist mindestens eine 
Pastorin	bzw.	ein	Pastor,	die	bzw.	der	in	einer	Kirchen-
gemeinde des Kirchenkreises eine Pfarrstelle innehat 
oder	verwaltet,	und	nicht	mehr	als	eine	Pröpstin	bzw.	ein	
Propst zu wählen;

3.	 eine	Mitarbeiterin	bzw.	einen	Mitarbeiter.
(4) Eine Wahlversammlung, die die Vielfalt der Dienste und 

Werke in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland repräsentiert, wählt achtzehn Synodale aus 
dem Bereich der landeskirchlichen Dienste und Werke 
(Werke-Synodale), darunter insgesamt höchstens acht Sy-
nodale aus den Gruppen der Pastorinnen und Pastoren und 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mindestens 
eine	Pastorin	bzw.	ein	Pastor	sowie	eine	Mitarbeiterin	bzw.	
ein	Mitarbeiter.

(5) Die Kirchenleitung beruft zwölf Mitglieder, davon insgesamt 
höchstens fünf aus den Gruppen der Pastorinnen und Pasto-
ren	und	der	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter.

(6) Die Theologischen Fakultäten der Universitäten in Greifs-
wald, Kiel und Rostock sowie der Fachbereich Evangelische 
Theologie der Universität Hamburg entsenden je ein Mit-
glied aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren der 
Theologie.

(7) Die Nordschleswigsche Gemeinde entsendet zwei Vertrete-
rinnen	bzw.	Vertreter	mit	Rede-	und	Antragsrecht.	Entspre-
chendes	gilt	für	weitere	angeschlossene	Kirchengemeinden.

(8)	 Die	Jugendvertretung	der	Landeskirche	entsendet	aus	jedem	
Sprengel	zwei	Jugenddelegierte	mit	Rede-	und	Antragsrecht.

(9) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zu Mitgliedern der 
Landessynode gewählt worden sind, sind stellvertretende 
Mitglieder der Landessynode in der Reihenfolge der auf sie 
entfallenen	 Stimmenzahlen.	 Für	 die	 nach	Absatz	 5	 berufe-
nen und die nach Absatz 6 entsandten Mitglieder sind jeweils 
persönliche stellvertretende Mitglieder der Landessynode zu 
berufen	bzw.	zu	entsenden.	Die	stellvertretenden	Mitglieder	
sind	zugleich	Ersatzmitglieder.

(10)	Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 81
Inkompatibilität und Teilnahmerechte

(1)	 Die	 Bischöfinnen	 und	 Bischöfe	 sowie	 die	 Mitglieder	 des	
Kollegiums und die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter	des	Landeskirchenamtes	sind	nicht	wählbar.

(2)	 Die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	und	die	Präsidentin	bzw.	der	
Präsident des Landeskirchenamtes oder die jeweiligen Stell-
vertretungen nehmen an den Tagungen der Landessynode mit 
beratender	Stimme	teil.	Sie	haben	jederzeit	das	Rederecht.

(3) Die Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes 
nehmen an den Tagungen der Landessynode mit beratender 
Stimme	teil.

(4) Das vorsitzende oder das stellvertretende vorsitzende Mit-
glied der Theologischen Kammer können an den Tagungen 
der	Landessynode	mit	beratender	Stimme	teilnehmen.

Artikel 82
Präsidium

(1)	 Das	Präsidium	der	Landessynode	besteht	aus	der	bzw.	dem	
Präses	und	zwei	Vizepräsides.

(2) Das Präsidium wird auf der konstituierenden Tagung der 
Landessynode aus ihrer Mitte in getrennten Wahlgängen und 
in	geheimer	Wahl	gewählt.	Die	bzw.	der	Präses	wird	aus	der	
Gruppe der ehrenamtlichen Mitglieder der Landessynode 
gewählt.	Eine	bzw.	ein	Vizepräses	wird	aus	der	Gruppe	der	
Pastorinnen	und	Pastoren	gewählt.

(3) Das Präsidium bereitet die Tagungen der Landessynode im 
Benehmen mit der Kirchenleitung vor, leitet die Tagungen 
und	 führt	 die	 Geschäfte	 der	 Landessynode.	 Es	 vertritt	 die	
Landessynode	im	kirchlichen	und	öffentlichen	Leben.

Artikel 83
Einberufung

(1) Die Landessynode soll jährlich mindestens zweimal zusam-
mentreten.	Sie	ist	auf	Antrag	eines	Viertels	ihrer	Mitglieder	
sowie auf Antrag der Kirchenleitung oder der Landesbischö-
fin	bzw.	des	Landesbischofes	einzuberufen.

(2) Die Landessynode wird zu ihrer konstituierenden Tagung 
von	der	Kirchenleitung	einberufen.	Die	konstituierende	Ta-
gung	wird	bis	zu	der	Wahl	einer	bzw.	eines	Präses	der	Lan-
dessynode vom vorsitzenden Mitglied der Kirchenleitung 
geleitet.

Artikel 84
Ausschüsse

(1) Die Landessynode bildet zur Vorbereitung ihrer Entschei-
dungen aus ihrer Mitte als ständige Ausschüsse
1.	 einen	Finanzausschuss,
2.	 einen	Rechtsausschuss,
3.	 einen	Rechnungsprüfungsausschuss,
4.	 einen	Geschäftsordnungsausschuss,
5.	 einen	Nominierungsausschuss.

(2)	 Die	Landessynode	kann	weitere	beratende	Ausschüsse	bilden.
(3) Das Nähere wird durch die Geschäftsordnung der Landessy-

node	geregelt.
Artikel 85

Finanzausschuss
(1) Der Finanzausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben 

und Befugnisse:
1.	 er	bereitet	die	Entscheidung	der	Landessynode	über	den	

Haushalt der Landeskirche vor;
2.	 er	 gibt	 die	Einwilligung	 zur	Freigabe	über-	 und	 außer-

planmäßiger Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 
durch die Kirchenleitung;

3.	 er	wirkt	 durch	 sein	 vorsitzendes	Mitglied	 an	Entschei-
dungen der Kirchenleitung nach Artikel 89 mit;

4.	 er	 nimmt	 weitere	 von	 der	 Landessynode	 übertragene	
Aufgaben	wahr.

(2) Dem Finanzausschuss gehören an:
1.	 ein	Mitglied	des	Präsidiums	der	Landessynode;
2.	 vierzehn	aus	der	Mitte	der	Landessynode	gewählte	Mit-

glieder,	davon	mindestens	jeweils	eine	Pastorin	bzw.	ein	
Pastor	 und	 eine	Mitarbeiterin	 bzw.	 ein	Mitarbeiter	 und	
höchstens fünf aus der Gruppe der Pastorinnen und Pas-
toren sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
mindestens	eines	aus	jedem	Sprengel.

(3) Mitglieder der Kirchenleitung können nicht Mitglieder des 
Finanzausschusses	sein.
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(4) Die Landessynode wählt aus ihrer Mitte und in einer gemein-
samen Liste für die Mitglieder des Finanzausschusses, die 
der Gruppe der Pastorinnen und Pastoren sowie der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter angehören, zwei und für die wei-
teren	gewählten	Mitglieder	vier	 stellvertretende	Mitglieder.	
Die Wahrnehmung der Stellvertretung und das Nachrücken 
erfolgen in der Reihenfolge der auf die stellvertretenden Mit-
glieder	entfallenen	Stimmenzahlen.

(5) Für die Wahl zum vorsitzenden und zum stellvertretenden 
vorsitzenden	Mitglied	gilt	Artikel	31	entsprechend.

Abschnitt 3
Kirchenleitung

Artikel 86
Aufgaben

(1) Die Kirchenleitung leitet die Landeskirche im Rahmen des 
geltenden	Rechtes.

(2) Die Kirchenleitung hat insbesondere folgende Aufgaben und 
Befugnisse:
1.	 sie	 bereitet	 die	 Entscheidungen	 der	 Landessynode	 vor,	

bringt Vorlagen ein und führt die Beschlüsse aus;
2.	 sie	entwickelt	Grundsätze	kirchlicher	Planung	und	koor-

diniert die regionale Planung;
3.	 sie	bringt	den	Haushalt	ein	und	 ist	 für	seine	Durchfüh-

rung verantwortlich;
4.	 sie	erstattet	der	Landessynode	regelmäßig	Bericht;
5.	 sie	 unterstützt	 die	 Bischöfinnen	 und	 Bischöfe	 bei	 der	

Wahrnehmung ihrer Aufgabe nach Artikel 96 Absatz 5;
6.	 sie	wirkt	mit	bei	der	Wahl	der	Bischöfinnen	und	Bischöfe	

sowie der Pröpstinnen und Pröpste;
7.	 sie	beruft	Pastorinnen	und	Pastoren	für	gesamtkirchliche	

Aufgaben der Landeskirche, wenn nicht andere Zustän-
digkeiten bestehen;

8.	 sie	beruft	die	Mitglieder	des	Kollegiums	des	Landeskir-
chenamtes;

9.	 sie	führt	die	Aufsicht	über	das	Landeskirchenamt;
10.	sie	 stellt	 den	 Kollektenplan	 auf	 und	 schreibt	 gesamt-

kirchliche	Sammlungen	aus.

Artikel 87
Beanstandung

(1) Das vorsitzende Mitglied der Kirchenleitung hat einen Be-
schluss der Kirchenleitung innerhalb von zwei Wochen zu 
beanstanden, wenn es ihn für bekenntnis- oder rechtswidrig 
hält.	Die	Beanstandung	hat	aufschiebende	Wirkung.

(2) Wenn und soweit die Kirchenleitung den beanstandeten Be-
schluss	bestätigt,	wird	 er	wirksam.	 In	Bekenntnisfragen	 ist	
das	Einvernehmen	mit	dem	Bischofsrat	herzustellen.

Artikel 88
Sitz; Vertretung im Rechtsverkehr

Die Kirchenleitung hat ihren Sitz in Schwerin und vertritt die Lan-
deskirche	im	Rechtsverkehr.	Sie	wird	durch	zwei	Mitglieder,	von	
denen eines das vorsitzende oder das stellvertretende vorsitzende 
Mitglied	sein	muss,	vertreten.	Verpflichtungserklärungen	bedürfen	
der	Schriftform	und	sind	mit	dem	Kirchensiegel	zu	versehen.

Artikel 89
Eilkompetenz

(1) In dringenden Fällen nimmt die Kirchenleitung die Aufgaben 
der Landessynode wahr, wenn die Landessynode nicht recht-

zeitig	einberufen	werden	kann.	Der	Beschluss	der	Kirchen-
leitung bedarf der Zustimmung der Mehrheit ihrer Mitglie-
der und ist dem Präsidium der Landessynode unverzüglich 
mitzuteilen.	Wenn	 der	Beschluss	 finanzielle	Auswirkungen	
hat, die durch den Haushaltsplan nicht gedeckt sind, ist das 
vorsitzende	Mitglied	des	Finanzausschusses	zu	beteiligen.

(2) Beschlüsse nach Absatz 1 sind der Landessynode durch 
das	 Präsidium	 unverzüglich	 zur	 Entscheidung	 vorzulegen.	
Die Landessynode kann sie bestätigen, ändern oder aufhe-
ben.	Die	Entscheidung	der	Landessynode	ist	im	Kirchlichen	
Amtsblatt	zu	verkünden.	Die	Gültigkeit	von	Maßnahmen,	die	
auf der Grundlage von Beschlüssen nach Absatz 1 vollzogen 
wurden,	bleibt	unberührt.

(3)	 Artikel	112	bleibt	unberührt.

Artikel 90
Auflösung von Gremien

(1) Die Kirchenleitung kann Kirchenkreisräte, Verbandsver-
sammlungen und Verbandsvorstände von Kirchenkreisver-
bänden sowie die entsprechenden Gremien der Dienste und 
Werke	 der	 Landeskirche,	 die	 beharrlich	 ihre	 Pflichten	 ver-
letzen,	auflösen	und	zur	Wahrnehmung	der	 jeweiligen	Auf-
gaben	Beauftragte	bestellen.	Die	Betroffenen	sind	vorher	zu	
hören.

(2)	 Artikel	59	Absatz	2	bis	4	gilt	entsprechend.

Artikel 91
Zusammensetzung

(1) Der Kirchenleitung gehören an:
1.	 die	Bischöfinnen	und	Bischöfe;
2.	 dreizehn	aus	der	Mitte	der	Landessynode	gewählte	Mit-

glieder, davon mindestens neun ehrenamtliche Mitglie-
der,	eine	Pröpstin	bzw.	ein	Propst,	eine	Pastorin	bzw.	ein	
Pastor,	die	bzw.	der	in	einer	Kirchengemeinde	eine	Pfarr-
stelle	innehat	oder	verwaltet,	und	eine	Mitarbeiterin	bzw.	
ein	Mitarbeiter.

(2) Mindestens zwei der Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 2 
sind aus dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Meck-
lenburg und mindestens ein Mitglied ist aus dem Pommer-
schen	Evangelischen	Kirchenkreis	zu	wählen.

(3)	 Ist	eine	Bischöfin	bzw.	ein	Bischof	im	Sprengel	verhindert,	
an einer Sitzung der Kirchenleitung teilzunehmen, nimmt 
das	zu	ihrer	bzw.	seiner	ständigen	Stellvertretung	im	Spren-
gel bestellte Mitglied des Konventes der Pröpstinnen und 
Pröpste	mit	Stimmrecht	an	der	Sitzung	teil.

(4) Für die Mitglieder der Kirchenleitung, die der Gruppe der 
Pröpstinnen und Pröpste angehören, wählt die Landessynode 
ein	stellvertretendes	Mitglied.	Für	die	Mitglieder	der	Kirchen-
leitung aus der Gruppe der weiteren Pastorinnen und Pastoren 
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wählt die Landes-
synode in einer gemeinsamen Liste zwei und für die weiteren 
gewählten Mitglieder in einer weiteren Liste fünf stellvertre-
tende	Mitglieder.	Die	Wahrnehmung	der	Stellvertretung	und	
das Nachrücken erfolgen in der Reihenfolge der auf die stell-
vertretenden	Mitglieder	entfallenen	Stimmenzahlen.

(5) Die Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder 
erfolgt	während	der	dritten	Tagung	der	Landessynode.

Artikel 92
Inkompatibilität und Teilnahmerechte

(1) Mitglieder des Präsidiums der Landessynode sind nicht in 
die	Kirchenleitung	wählbar.
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(2)	 Die	bzw.	der	Präses	ist	berechtigt,	an	den	Sitzungen	der	Kir-
chenleitung	mit	beratender	Stimme	 teilzunehmen.	Sie	bzw.	
er	kann	sich	durch	eine	bzw.	einen	Vizepräses	vertreten	las-
sen.

(3)	 Die	Präsidentin	bzw.	der	Präsident	und	im	Verhinderungsfall	
eine	Vizepräsidentin	bzw.	ein	Vizepräsident	des	Landeskir-
chenamtes nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen 
der	Kirchenleitung	 teil.	Weitere	Mitglieder	des	Kollegiums	
des	Landeskirchenamtes	können	hinzugezogen	werden.

(4)	 Eine	 Landespastorin	 bzw.	 ein	 Landespastor	 der	 Diakoni-
schen Werke nimmt an den Sitzungen der Kirchenleitung mit 
beratender	Stimme	teil.	Sie	bzw.	er	kann	sich	im	Verhinde-
rungsfall	durch	eine	andere	Landespastorin	bzw.	einen	ande-
ren	Landespastor	der	Diakonischen	Werke	vertreten	lassen.	
Beide werden von der Kirchenleitung auf ihrer konstituieren-
den	Sitzung	berufen.

Artikel 93
Vorsitz

Die	Landesbischöfin	bzw.	der	Landesbischof	ist	das	vorsitzende	
Mitglied	der	Kirchenleitung.	Das	erste	und	zweite	stellvertreten-
de	vorsitzende	Mitglied	wird	durch	die	Kirchenleitung	gewählt.

Artikel 94
Einberufung

Die Kirchenleitung wird von ihrem vorsitzenden Mitglied einbe-
rufen.	Sie	ist	auf	Antrag	von	mindestens	einem	Drittel	ihrer	Mit-
glieder	sowie	auf	Antrag	der	bzw.	des	Präses	der	Landessynode	
einzuberufen.

Artikel 95
Ausschüsse

(1) Die Kirchenleitung kann nach Maßgabe ihrer Geschäftsord-
nung aus ihrer Mitte Ausschüsse bilden und ihnen die Ent-
scheidung übertragen, wenn ihre Gesamtverantwortung nicht 
beeinträchtigt	wird.	Die	Kirchenleitung	ist	in	ihrer	nächsten	
Sitzung	über	Entscheidungen	zu	unterrichten.

(2) Die Kirchenleitung kann zu ihrer Beratung Beauftragte be-
stellen oder weitere Ausschüsse bilden, denen mindestens ein 
Mitglied	der	Kirchenleitung	angehört.

Abschnitt 4
Bischöfinnen und Bischöfe

Artikel 96
Allgemeines

(1)	 Bischöfinnen	 und	 Bischöfe	 der	 Evangelisch-Lutherischen	
Kirche	 in	 Norddeutschland	 sind	 die	 Landesbischöfin	 bzw.	
der	Landesbischof	sowie	die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	im	
Sprengel.

(2)	 Die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	sind	Pastorinnen	und	Pasto-
ren, denen der leitende geistliche Dienst in der Evangelisch-
Lutherischen	Kirche	in	Norddeutschland	übertragen	ist.	Die-
ser Dienst wird in der gesamten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	 in	 Norddeutschland	 von	 der	 Landesbischöfin	 bzw.	
dem	Landesbischof	und	in	den	Sprengeln	von	den	Bischöfin-
nen	und	Bischöfen	im	Sprengel	wahrgenommen.

(3)	 Zum	Dienst	der	Bischöfinnen	und	Bischöfe	gehört	insbeson-
dere, Pastorinnen und Pastoren zu ordinieren, Prädikantinnen 
und Prädikanten, Diakoninnen und Diakone sowie Gemein-
depädagoginnen und Gemeindepädagogen mit der öffentli-
chen Verkündigung zu beauftragen und Kirchengemeinden, 

Kirchenkreise	sowie	kirchliche	Einrichtungen	zu	visitieren.	
Die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	 tragen	in	besonderer	Weise	
Sorge für die Einheit und für das Wachstum der Kirche im 
Glauben und in der Liebe, für die ökumenische Gemein-
schaft	sowie	für	die	Lehre	und	das	Bekenntnis	der	Kirche.

(4)	 Die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	 tragen	Verantwortung	 für	 die	
Seelsorge.	Sie	stärken	die	Kirchengemeinden,	die	Kirchenkrei-
se, die Dienste und Werke, die Pastorinnen und Pastoren sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Verkündigen und 
Hören,	durch	geschwisterliches	Beraten	und	Ermahnen.

(5)	 Eine	besondere	Aufgabe	der	Bischöfinnen	und	Bischöfe	 ist	
es, die Stimme des Evangeliums in den gesellschaftlichen 
Diskurs einzubringen, zu geistlichen wie ethischen Fragen 
öffentlich Stellung zu nehmen, wie es auch sonst dem Auf-
trag der Verkündigung entspricht, und darüber den Dialog 
mit	anderen	zu	suchen.

Artikel 97
Landesbischöfin bzw. Landesbischof

(1)	 Der	Landesbischöfin	bzw.	dem	Landesbischof	 sind	der	 lei-
tende geistliche Dienst sowie die gesamtkirchliche Integ-
ration in der gesamten Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland	übertragen.	Sie	 bzw.	 er	 vertritt	 die	Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland insbesondere 
gegenüber den Ländern, ihren Parlamenten und Regierungen 
sowie	im	gesamten	kirchlichen	und	öffentlichen	Leben.

(2)	 Die	Landesbischöfin	bzw.	der	Landesbischof	hat	das	Recht	
zur öffentlichen Verkündigung in Wort und Sakrament in der 
gesamten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land.	 Sie	 bzw.	 er	 hat	 insbesondere	 folgende	Aufgaben	 und	
Befugnisse:
1.	 die	Ordination	und	Beauftragung;
2.	 die	Seelsorge	an	Pastorinnen	und	Pastoren;
3.	 die	Visitation	in	der	gesamten	Evangelisch-Lutherischen	

Kirche in Norddeutschland; 
4.	 die	 Mitwirkung	 bei	 der	 Errichtung,	 Veränderung	 und	

Aufhebung sowie bei der Besetzung von Pfarrstellen der 
Landeskirche;

5.	 die	Zuordnung	von	Pastorinnen	und	Pastoren	mit	überre-
gionalen oder gesamtkirchlichen Aufgaben zu einer Kir-
chengemeinde nach Anhörung des Kirchenkreisrates und 
mit	Zustimmung	der	Pastorin	bzw.	des	Pastors	und	des	
Kirchengemeinderates;

6.	 den	Vorsitz	 des	Gesamtkonventes	 der	 Pröpstinnen	 und	
Pröpste;

7.	 die	Führung	des	Vorsitzes	 im	Theologischen	Prüfungs-
amt;

8.	 die	Förderung	des	theologischen	Nachwuchses;
9.	 die	 Förderung	 und	 Begleitung	 der	 Kirchengemeinden,	

der Pastorinnen und Pastoren, der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Ehrenamtlichen in ihrem jeweili-
gen Dienst; 

10.	den	Gottesdienst	aus	Anlass	der	Widmung	oder	Entwid-
mung von Kirchen und weiteren gottesdienstlich genutz-
ten Gebäuden zu leiten;

11.	die	Förderung	und	Unterstützung	der	Dienste	und	Werke;
12.	das	Recht	zur	Einberufung	aller	 in	der	Verfassung	vor-

gesehenen Gremien sowie das Anwesenheits- und Re-
derecht, wenn durch Kirchengesetz keine abweichende 
Regelung getroffen wird;

13.	die	mindestens	jährliche	Berichterstattung	gegenüber	der	
Landessynode; 
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14.	das	Recht,	Anträge	an	die	Landessynode	zu	richten;
15.	die	 Mitwirkung	 in	 Gremien	 der	 Dienste	 und	 Werke,	

wenn die Wahrnehmung des leitenden geistlichen Diens-
tes für die Landeskirche und die landeskirchliche Ver-
antwortung für die Aus- und Fortbildung sowie für die 
Wahrnehmung missionarischer, ökumenischer und dia-
konischer Aufgaben dies erfordert;

16.	das	Recht,	Gnadenentscheidungen	zu	treffen.
(3)	 Die	Landesbischöfin	bzw.	der	Landesbischof	kann	die	Wahr-

nehmung einzelner gesamtkirchlicher Aufgaben auf die Bi-
schöfinnen	und	Bischöfe	im	Sprengel	dauerhaft	übertragen.	
Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

(4)	 Die	Landesbischöfin	bzw.	der	Landesbischof	wird	durch	die	
Bischöfinnen	und	Bischöfe	im	Sprengel	vertreten.	Die	Rei-
henfolge	der	Vertretung	wird	durch	die	Landesbischöfin	bzw.	
den	Landesbischof	nach	Beratung	im	Bischofsrat	festgelegt.

(5)	 Sitz	 der	 Landesbischöfin	 bzw.	 des	 Landesbischofes	 ist	
Schwerin.	 Predigtstätten	 sind	 der	Dom	zu	Lübeck	 und	 der	
Dom	zu	Schwerin.

Artikel 98
Bischöfinnen und Bischöfe im Sprengel

(1)	 Den	Bischöfinnen	und	Bischöfen	im	Sprengel	sind	in	ihrem	
Sprengel unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der Lan-
desbischöfin	bzw.	des	Landesbischofes	der	 leitende	geistli-
che Dienst sowie die gesamtkirchliche Integration in ihrem 
Sprengel	übertragen.	Sie	vertreten	die	Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche in Norddeutschland in ihrem Sprengel sowie im 
kirchlichen und öffentlichen Leben in Abstimmung mit der 
Landesbischöfin	bzw.	dem	Landesbischof.

(2)	 Die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	im	Sprengel	haben	das	Recht	
zur öffentlichen Verkündigung in Wort und Sakrament in al-
len	Kirchengemeinden	 ihres	Sprengels.	Sie	haben	 in	 ihrem	
Sprengel unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der Lan-
desbischöfin	bzw.	des	Landesbischofes	insbesondere	folgen-
de Aufgaben und Befugnisse:
1.	 die	Ordination	und	Beauftragung;
2.	 die	Seelsorge	an	Pastorinnen	und	Pastoren;
3.	 die	Visitation	im	Sprengel;
4.	 die	 Mitwirkung	 bei	 der	 Errichtung,	 Veränderung	 und	

Aufhebung sowie der Besetzung von Pfarrstellen in den 
Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbänden, Kir-
chenkreisen und Kirchenkreisverbänden;

5.	 die	Zuordnung	von	Pastorinnen	und	Pastoren	eines	Kir-
chenkreisverbandes zu einer Kirchengemeinde nach An-
hörung des Kirchenkreisrates und mit Zustimmung der 
Pastorin	bzw.	des	Pastors	und	des	Kirchengemeinderates;	

6.	 den	Vorsitz	im	Wahlvorbereitungsausschuss	für	die	Wahl	
der Pröpstinnen und Pröpste und deren Amtseinführung;

7.	 den	Vorsitz	des	Sprengelkonventes	der	Pröpstinnen	und	
Pröpste;

8.	 die	Dienstaufsicht	über	die	Pröpstinnen	und	Pröpste;
9.	 die	Förderung	des	theologischen	Nachwuchses;
10.	die	 Förderung	 und	 Begleitung	 der	 Kirchengemeinden,	

der Pastorinnen und Pastoren, der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Ehrenamtlichen in ihrem jeweili-
gen Dienst;

11.	den	Gottesdienst	aus	Anlass	der	Widmung	oder	Entwid-
mung von Kirchen und weiteren gottesdienstlich genutz-
ten Gebäuden zu leiten;

12.	die	Förderung	und	Unterstützung	der	Dienste	und	Werke	
der Kirchenkreise;

13.	das	Recht	zur	Einberufung	aller	in	der	Verfassung	vorge-
sehenen Gremien in ihrem Sprengel sowie das Anwesen-
heits- und Rederecht, wenn durch Kirchengesetz keine 
abweichende Regelung getroffen wird;

14.	das	Recht	zur	Teilnahme	an	den	Sitzungen	des	Kollegi-
ums des Landeskirchenamtes mit beratender Stimme;

15.	die	 mindestens	 jährliche	 Berichterstattung	 gegenüber	 der	
Landessynode	über	das	kirchliche	Leben	in	ihrem	Sprengel.

(3)	 Auf	Vorschlag	der	Bischöfin	bzw.	des	Bischofes	im	Sprengel	
bestellt die Kirchenleitung ein Mitglied des Konventes der 
Pröpstinnen und Pröpste des jeweiligen Sprengels auf Zeit 
zur	ständigen	bischöflichen	Stellvertretung.

(4)	 Eine	Bischöfin	bzw.	ein	Bischof	im	Sprengel	hat	ihren	bzw.	
seinen Sitz in Hamburg; die Predigtstätte ist die Hauptkirche 
St.	Michaelis	in	Hamburg.	Eine	Bischöfin	bzw.	ein	Bischof	
im	Sprengel	hat	ihren	bzw.	seinen	Sitz	in	Greifswald;	die	Pre-
digtstätte	ist	der	Dom	zu	Greifswald.	Eine	Bischöfin	bzw.	ein	
Bischof	im	Sprengel	hat	ihren	bzw.	seinen	Sitz	in	Schleswig;	
die	Predigtstätte	ist	der	Dom	zu	Schleswig.

Artikel 99
Wahl

(1)	 Die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	werden	von	der	Landessy-
node zumindest mit der Mehrheit ihrer Mitglieder auf zehn 
Jahre	gewählt.	Wiederwahl	 ist	 zulässig.	Die	Amtszeit	kann	
nach	Maßgabe	des	Kirchenrechtes	unterschritten	werden.

(2) Die Wahl erfolgt auf Vorschlag eines Wahlvorbereitungsaus-
schusses.

(3)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 100
Bischofsrat

(1)	 Die	Bischöfinnen	 und	Bischöfe	 bilden	 den	Bischofsrat.	 Er	
wird	von	der	Landesbischöfin	bzw.	dem	Landesbischof	ein-
berufen	und	geleitet.

(2) Der Bischofsrat dient insbesondere dem Austausch sowie der 
Absprache	 und	 Koordinierung	 der	 bischöflichen	Aufgaben	
im	Interesse	einer	einheitlichen	Wahrnehmung.	Kommt	eine	
Verständigung nicht zustande, ist die Entscheidung der Lan-
desbischöfin	bzw.	des	Landesbischofes	maßgeblich.

(3) Der Bischofsrat entscheidet mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder über eine Beanstandung nach Artikel 47 Satz 3, eine 
Beanstandung nach Artikel 79 Absatz 2 und über die Erneue-
rung	der	Beanstandung	nach	Artikel	79	Absatz	4.

Abschnitt 5
Sprengel

Artikel 101
Allgemeines

(1) Die Landeskirche gliedert sich in den Sprengel Hamburg und 
Lübeck, den Sprengel Mecklenburg und Pommern und den 
Sprengel	Schleswig	und	Holstein.

(2)	 Die	Sprengel	sind	geistliche	Aufsichtsbezirke.
(3)	 Die	Sprengel	müssen	aus	mehreren	Kirchenkreisen	bestehen.	

Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 102
Konvente der Pröpstinnen und Pröpste

(1)	 In	den	Sprengeln	steht	der	Bischöfin	bzw.	dem	Bischof	 im	
Sprengel	der	Konvent	der	Pröpstinnen	und	Pröpste	zur	Seite.

(2) Die Konvente der Pröpstinnen und Pröpste in den Sprengeln 
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treten zum Gesamtkonvent der Pröpstinnen und Pröpste zu-
sammen.	Er	wird	von	der	Landesbischöfin	bzw.	dem	Landes-
bischof	mindestens	einmal	im	Jahr	einberufen.

(3)	 Die	Konvente	dienen	der	theologischen	Arbeit.	In	ihnen	wird	
über	gemeinsame	Angelegenheiten	beraten.

Abschnitt 6
Theologische Kammer

Artikel 103
Aufgaben

(1) Die Theologische Kammer unterstützt die Landessynode, 
die	Kirchenleitung	und	die	Bischöfinnen	und	Bischöfe	durch	
theologische Stellungnahmen zur Vorbereitung wesentlicher 
Entscheidungen und durch theologische Gutachten zu Fragen 
des	kirchlichen	Lebens.	Die	Landessynode,	der	Bischofsrat	
und	die	Kirchenleitung	können	ihr	Aufträge	erteilen.

(2) Die Theologische Kammer hat folgende Aufgaben und Be-
fugnisse:
1.	 sie	kann	zu	allen	Synodalvorlagen	theologisch	Stellung	

nehmen;
2.	 sie	kann	Gutachten	zu	Fragen	des	kirchlichen	Lebens	er-

arbeiten.
(3) Zu Vorlagen an die Landessynode, die das Bekenntnis, das 

gottesdienstliche Leben und die kirchliche Lebensordnung 
betreffen, muss eine Stellungnahme der Theologischen Kam-
mer	eingeholt	werden.

(4) Eine Vorlage nach Absatz 3, die die Theologische Kammer in 
ihrer Stellungnahme ganz oder teilweise ablehnt, kann, wenn 
sie nicht entsprechend geändert wird, nicht am Tage der ers-
ten	Beratung	von	der	Landessynode	beschlossen	werden.

Artikel 104
Zusammensetzung

(1) Die Theologische Kammer besteht aus neunzehn Mitglie-
dern:
1.	 sieben	von	der	Landessynode	 aus	 ihrer	Mitte	 gewählte	

Mitglieder, darunter mindestens ein ehrenamtliches Mit-
glied, drei Mitglieder aus der Gruppe der Pastorinnen 
und Pastoren und mindestens ein der Kammer für Diens-
te und Werke angehörendes Mitglied;

2.	 drei	 von	 der	 Landessynode	 gewählte	 Mitglieder,	 die	
nicht der Landessynode angehören, darunter ein Mitglied 
aus der Gruppe der Pastorinnen und Pastoren;

3.	 je	 eine	 Pröpstin	 bzw.	 ein	 Propst	 aus	 jedem	 Sprengel,	
die	 bzw.	 der	 vom	Gesamtkonvent	 der	 Pröpstinnen	 und	
Pröpste aus seiner Mitte gewählt wird;

4.	 je	ein	von	den	Theologischen	Fakultäten	der	Universitä-
ten in Greifswald, Kiel und Rostock sowie dem Fachbe-
reich Evangelische Theologie der Universität Hamburg 
entsandtes Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen 
und Professoren;

5.	 zwei	von	der	Landesbischöfin	bzw.	dem	Landesbischof	
nach	Beratung	im	Bischofsrat	berufene	Mitglieder.

(2) Mitglieder der Kirchenleitung, Mitglieder des Kollegiums 
sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes-
kirchenamtes sind nicht wählbar und können nicht berufen 
werden.

(3) Die Theologische Kammer wählt je eines ihrer Mitglieder 
zum vorsitzenden und zum stellvertretenden vorsitzenden 
Mitglied.

(4)	 Die	Theologische	Kammer	kann	Ausschüsse	bilden.

Abschnitt 7
Landeskirchenamt

Artikel 105
Aufgaben

(1) Das Landeskirchenamt ist die oberste Verwaltungsbehörde 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland mit 
Sitz	 in	Kiel	und	einer	Außenstelle	 in	Schwerin.	Es	 führt	 im	
Rahmen des geltenden Rechtes und der von der Kirchenlei-
tung aufgestellten Grundsätze in eigener Verantwortung die 
Verwaltung aller Angelegenheiten der Landeskirche, wenn die 
Verwaltung	nicht	anderen	kirchlichen	Stellen	übertragen	ist.

(2) Das Landeskirchenamt hat insbesondere folgende Aufgaben 
und Befugnisse:
1.	 es	regt	Beschlüsse	der	Kirchenleitung	an,	bereitet	sie	vor	

und führt sie aus;
2.	 es	 berät	 und	unterstützt	 die	kirchlichen	Körperschaften	

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben;
3.	 es	 kann	 Verwaltungsvorschriften	 mit	 Wirkung	 für	 die	

Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland be-
schließen;

4.	 es	vertritt	die	Landeskirche	nach	Maßgabe	des	Kirchen-
rechtes;

5.	 es	führt	die	Aufsicht	über	die	Kirchengemeinden	und	de-
ren Verbände, die Kirchenkreise und deren Verbände, über 
die Dienste und Werke der Landeskirche und sonstige 
kirchliche Einrichtungen sowie über kirchliche Stiftungen;

6.	 es	besetzt	die	Stellen	der	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbei-
ter der Landeskirche, wenn nicht andere Zuständigkeiten 
bestehen;

7.	 es	 führt	die	Dienstaufsicht	über	die	Pastorinnen	und	Pas-
toren sowie über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landeskirche,	wenn	nicht	andere	Zuständigkeiten	bestehen.

(3) Das Landeskirchenamt ist berechtigt, sich über alle Ver-
waltungsangelegenheiten in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland unterrichten zu lassen, hierzu 
im Rahmen seiner Zuständigkeit Berichte und Unterlagen 
anzufordern und durch Vertreterinnen und Vertreter an den 
Beratungen	aller	Gremien	teilzunehmen.

(4) Genehmigungen bedürfen der Schriftform und sind mit dem 
Kirchensiegel	zu	versehen.

Artikel 106
Aufsicht

(1) Die Aufsicht des Landeskirchenamtes umfasst die Rechts- 
und die Fachaufsicht, wenn keine abweichende Regelung 
getroffen	wird.

(2) Die Aufsicht des Landeskirchenamtes über die Kirchenge-
meinden und deren Verbände ist auf die Rechtsaufsicht und 
die	Wahrung	 des	 gesamtkirchlichen	 Interesses	 beschränkt.	
Die	unmittelbare	Aufsicht	führen	die	Kirchenkreise.

(3) Für die Aufsicht des Landeskirchenamtes in den Selbstver-
waltungsangelegenheiten der Kirchenkreise gilt Absatz 2 
Satz	1	entsprechend.

(4) Als Maßnahmen der Aufsicht sind insbesondere zulässig:
1.	 die	Beanstandung	und	die	Aufhebung	rechtswidriger	Be-

schlüsse;
2.	 die	Anordnung	der	Verfolgung	vermögensrechtlicher	An-

sprüche;
3.	 die	Zwangsetatisierung	zur	Sicherung	von	Ausgaben,	zu	

deren	Leistung	eine	rechtliche	Verpflichtung	besteht;
4.	 die	Ersatzvornahme.



Sonderdruck Februar 2012 Amtsblatt  69

Artikel 107
Organisationsstruktur

(1)	 Das	Landeskirchenamt	ist	kollegial	verfasst.	Es	wird	von	der	
Präsidentin	bzw.	dem	Präsidenten	geleitet.	Sie	bzw.	er	führt	
den Vorsitz im Kollegium und sorgt dafür, dass das Landes-
kirchenamt	seine	Aufgaben	erfüllt.

(2) Das Landeskirchenamt entscheidet als Kollegium über alle 
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, insbeson-
dere über:
1.	 die	Vorlagen	an	die	Kirchenleitung;
2.	 den	Erlass	von	Verwaltungsvorschriften;
3.	 Maßnahmen	der	Aufsicht	nach	Artikel	106;
4.	 Rechtsbehelfe;
5.	 Angelegenheiten,	bei	denen	die	Präsidentin	bzw.	der	Prä-

sident eine Entscheidung durch das Kollegium für erfor-
derlich	hält.

(3) Im Übrigen führen die hauptamtlichen Mitglieder des Kolle-
giums	ihren	Aufgabenbereich	in	eigener	Verantwortung.

Artikel 108
Zusammensetzung des Kollegiums

(1) Dem Kollegium gehören an:
1.	 die	Präsidentin	bzw.	der	Präsident;
2.	 die	 theologische	Vizepräsidentin	 bzw.	 der	 theologische	

Vizepräsident	 und	 die	 juristische	 Vizepräsidentin	 bzw.	
der juristische Vizepräsident;

3.	 die	 weiteren	 von	 der	 Kirchenleitung	 berufenen	 haupt-
amtlichen	Mitglieder.

(2) Die Kirchenleitung kann bis zu zwei nebenamtliche Mitglie-
der	bestellen.

(3)	 Die	Präsidentin	bzw.	der	Präsident	und	die	juristische	Vizeprä-
sidentin	bzw.	der	juristische	Vizepräsident	müssen	die	Befähi-
gung	zum	Richteramt	haben.	Die	theologische	Vizepräsidentin	
bzw.	der	theologische	Vizepräsident	muss	ordiniert	sein.

(4)	 Das	Nähere	kann	durch	Kirchengesetz	geregelt	werden.

Artikel 109
Beanstandung

(1)	 Die	 Präsidentin	 bzw.	 der	 Präsident	 kann	 einen	 Beschluss	
des Kollegiums oder eines hauptamtlichen Mitgliedes des 
Kollegiums innerhalb von zwei Wochen und vor seiner Aus-
führung	beanstanden.	Die	Beanstandung	hat	 aufschiebende	
Wirkung.	Der	Beschluss	wird	wirksam,	wenn	und	soweit	er	
von der Mehrheit der Mitglieder des Kollegiums in erneuter 
Sitzung	bestätigt	wird.

(2) Die Kirchenleitung kann Beschlüsse des Landeskirchenamtes 
beanstanden.	Die	Beanstandung	hat	aufschiebende	Wirkung.	
Wenn und soweit das Kollegium beanstandete Beschlüsse in 
erneuter	Sitzung	bestätigt,	entscheidet	die	Kirchenleitung.

Abschnitt 8
Rechtsetzung

Artikel 110
Verfahren der Kirchengesetzgebung

(1) Vorlagen von Kirchengesetzen werden von der Kirchenlei-
tung	oder	aus	der	Mitte	der	Landessynode	eingebracht.	Vor-
lagen aus der Mitte der Landessynode bedürfen der Unter-
stützung	von	mindestens	zehn	Mitgliedern.

(2) Die Landessynode beschließt über ein Kirchengesetz in zwei 
Lesungen,	die	an	verschiedenen	Tagen	stattfinden.

(3) Kirchengesetze zur Änderung der Verfassung bedürfen in der 

zweiten Lesung der Zustimmung von mindestens zwei Drit-
teln	der	Mitglieder	der	Landessynode.

(4) Kirchengesetze werden von dem vorsitzenden Mitglied der 
Kirchenleitung ausgefertigt und im Kirchlichen Amtsblatt 
verkündet.

(5) Kirchengesetze sollen den Tag ihres Inkrafttretens bestim-
men.	Fehlt	 eine	 solche	Bestimmung,	 so	 treten	 sie	mit	dem	
Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Kirchliche Amtsblatt 
ausgegeben	worden	ist.

Artikel 111
Rechtsverordnungen

(1) Durch Kirchengesetz kann die Kirchenleitung ermächtigt 
werden,	Rechtsverordnungen	zu	erlassen.	Inhalt,	Zweck	und	
Ausmaß der erteilten Ermächtigung sind im Kirchengesetz zu 
bestimmen.	Die	Rechtsgrundlage	ist	in	der	Rechtsverordnung	
anzugeben.	 Ist	 in	 dem	Kirchengesetz	 vorgesehen,	 dass	 eine	
Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur 
Übertragung	der	Ermächtigung	einer	Rechtsverordnung.

(2)	 Artikel	110	Absatz	4	und	5	gilt	entsprechend.

Artikel 112
Gesetzesvertretende Rechtsverordnungen

(1) In dringenden Fällen kann die Kirchenleitung Angelegen-
heiten, die ein Kirchengesetz erfordern, durch Gesetzesver-
tretende Rechtsverordnung regeln, wenn die Landessynode 
nicht	rechtzeitig	einberufen	werden	kann.	Der	Beschluss	der	
Kirchenleitung bedarf der Zustimmung der Mehrheit ihrer 
Mitglieder und ist dem Präsidium der Landessynode unver-
züglich	mitzuteilen.	Wenn	der	Beschluss	finanzielle	Auswir-
kungen hat, ist das vorsitzende Mitglied des Finanzausschus-
ses	zu	beteiligen.	Die	Rechtsverordnung	ist	 im	Kirchlichen	
Amtsblatt	zu	verkünden.

(2) Eine Änderung der Verfassung durch Gesetzesvertretende 
Rechtsverordnung	ist	unzulässig.

(3) Gesetzesvertretende Rechtsverordnungen sind der Landes-
synode durch das Präsidium unverzüglich zur Entscheidung 
vorzulegen.	Die	Landessynode	 kann	 sie	 bestätigen,	 ändern	
oder	 aufheben.	Die	Entscheidung	 der	Landessynode	 ist	 im	
Kirchlichen	 Amtsblatt	 zu	 verkünden.	 Die	 Gültigkeit	 von	
Maßnahmen, die auf der Grundlage Gesetzesvertretender 
Rechtsverordnungen	vollzogen	wurden,	bleibt	unberührt.

Abschnitt 9
Theologisches Prüfungsamt und Theologische Fakultäten

Artikel 113
Theologisches Prüfungsamt

(1) Das Theologische Prüfungsamt ist im Rahmen des Kirchen-
rechtes	für	das	theologische	Prüfungswesen	verantwortlich.	
Es	beruft	die	Prüfungskommissionen.

(2) Dem Theologischen Prüfungsamt gehören an:
1.	 die	Landesbischöfin	bzw.	der	Landesbischof;
2.	 eine	weitere	ordinierte	Theologin	bzw.	ein	weiterer	ordi-

nierter Theologe;
3.	 eine	Mitarbeiterin	bzw.	ein	Mitarbeiter	des	Landeskirchen-

amtes,	die	bzw.	der	die	Befähigung	zum	Richteramt	hat;
4.	 eine	Mitarbeiterin	 bzw.	 ein	Mitarbeiter	 des	 Landeskir-

chenamtes,	die	bzw.	der	für	die	theologische	Ausbildung	
zuständig	ist.

 Die Mitglieder des Theologischen Prüfungsamtes nach Num-
mer	2,	3	und	4	werden	von	der	Kirchenleitung	berufen.
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(3) Für jedes Mitglied ist ein persönlich stellvertretendes Mit-
glied	 zu	 berufen.	Das	 für	 die	 theologische	Ausbildung	 zu-
ständige Mitglied des Landeskirchenamtes wird nach dem 
Geschäftsverteilungsplan	des	Landeskirchenamtes	vertreten.

(4)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 114
Theologische Fakultäten

(1)	 Die	 Landeskirche	 pflegt	 enge	 Kooperation	 mit	 den	 Theo-
logischen Fakultäten der Universitäten in Greifswald, Kiel 
und Rostock und mit dem Fachbereich Evangelische Theo-
logie der Universität Hamburg als Stätten theologischer For-
schung, Lehre und Ausbildung, insbesondere von zukünfti-
gen Pastorinnen und Pastoren sowie Religionslehrerinnen 
und	Religionslehrern.

(2) Regelmäßige Begegnungen der Kirchenleitung, des Lan-
deskirchenamtes und der Theologischen Fakultäten und des 
Fachbereiches nach Absatz 1 unterstreichen die Bedeutung 
der theologischen Wissenschaft für die Leitung der Kirche 
sowie für das kirchliche Leben und die kirchliche Verantwor-
tung	der	theologischen	Wissenschaft.

Teil 5
Dienste und Werke

Artikel 115
Allgemeines

(1) Zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages bestehen Dienste 
und Werke für Arbeitsgebiete, in denen eine eigenständige 
Arbeitsweise	erforderlich	ist.

(2) Dienste und Werke sind in rechtlich unselbstständiger oder 
selbstständiger	Form	geordnet.

(3) Dienste und Werke werden von der Evangelisch-Lutheri-
schen	Kirche	in	Norddeutschland	gefördert	und	unterstützt.	
Sie haben im Rahmen der kirchlichen Ordnung die zur Erfül-
lung	ihrer	Aufgaben	notwendige	Freiheit.

(4) Kirchengemeinden und Dienste und Werke sind in ihrer Ver-
antwortung	und	ihrem	Wirken	aufeinander	bezogen.

Artikel 116
Zuordnung

(1) Die Zuordnung der Dienste und Werke zu einer kirchlichen 
Körperschaft erfolgt durch Errichtungsentscheidung der 
kirchlichen Körperschaft oder durch Vereinbarung oder nach 
Maßgabe	eines	Kirchengesetzes.

(2) Das Nähere, insbesondere das Verfahren, die Kriterien für 
die Zuordnung und deren Folgen, wird durch Kirchengesetz 
geregelt.

Artikel 117
Konvent der Dienste und Werke

(1) In den Kirchenkreisen werden Konvente der Dienste und 
Werke	gebildet.

(2) Der Konvent dient der Förderung der Arbeit der Dienste und 
Werke	 des	 Kirchenkreises.	 Er	 hat	 insbesondere	 folgende	
Aufgaben:
1.	 er	entwickelt,	fördert	und	koordiniert	im	Zusammenwir-

ken mit dem Kirchenkreisrat die Arbeit der Dienste und 
Werke;

2.	 er	 kann	 in	 Angelegenheiten	 seines	 Aufgabenbereiches	
Anträge an die Kirchenkreissynode richten;

3.	 er	schlägt	Bewerberinnen	und	Bewerber	für	die	Wahl	in	
die	Kirchenkreissynode	vor.

(3)	 Der	Konvent	besteht	aus	jeweils	einer	Vertreterin	bzw.	einem	
Vertreter aus den Diensten und Werken des Kirchenkreises 
und	 einer	 Pröpstin	 bzw.	 einem	 Propst	 oder	 einem	 von	 ihr	
bzw.	ihm	benannten	Mitglied	des	Kirchenkreisrates.

Artikel 118
Hauptbereiche

Die Landeskirche sorgt für die Ordnung von Diensten und Wer-
ken	 in	Hauptbereichen.	Das	Nähere	wird	 durch	Kirchengesetz	
oder	aufgrund	eines	Kirchengesetzes	geregelt.

Artikel 119
Finanzierung

(1) Die Kirchenkreise und die Landeskirche sorgen für eine an-
gemessene	finanzielle	Ausstattung	der	von	ihnen	errichteten	
Dienste	und	Werke.

(2) Durch Kirchengesetz können die Kirchenkreise und die Lan-
deskirche	verpflichtet	werden,	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	der	
Dienste und Werke und für besondere Formen der Zusammen-
arbeit	bestimmte	Anteile	ihrer	Einnahmen	vorzuhalten.

Artikel 120
Kammer für Dienste und Werke

(1) Die Kammer für Dienste und Werke dient der Förderung der 
Arbeit	der	Dienste	und	Werke	der	Landeskirche.	Sie	hat	ins-
besondere folgende Aufgaben:
1.	 sie	berät	die	Grundsätze	der	Arbeit	der	Dienste	und	Werke	

und stellt das Einvernehmen mit der Kirchenleitung her;
2.	 sie	 fördert	 die	Kommunikation	 zwischen	 den	 unselbst-

ständigen und den selbstständigen Diensten und Werken;
3.	 sie	berät	gesamtkirchliche	Fragestellungen	im	Blick	auf	

die Arbeit der Dienste und Werke;
4.	 sie	kann	in	Angelegenheiten	ihres	Aufgabenbereiches	An-

träge an die Kirchenleitung und die Landessynode richten;
5.	 sie	nimmt	zu	Vorlagen	für	Kirchengesetze	Stellung,	die	

die Arbeit der Dienste und Werke betreffen;
6.	 sie	schlägt	der	Wahlversammlung	nach	Artikel	80	Absatz	

4 Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl in die Lan-
dessynode	vor.

(2) Der Kammer für Dienste und Werke gehören an:
1.	 die	Landesbischöfin	bzw.	der	Landesbischof;
2.	 siebzehn	Vertreterinnen	und	Vertreter	aus	den	zu	Haupt-

bereichen der kirchlichen Arbeit zusammengefassten 
Diensten und Werken der Landeskirche, die von den 
Hauptbereichskuratorien und den Steuerungsgremien der 
Hauptbereiche berufen werden;

3.	 die	 als	 Leiterin	 bzw.	 Leiter	 oder	 als	 Sprecherin	 bzw.	
Sprecher eines Hauptbereiches bestellten Personen;

4.	 je	ein	Mitglied	aus	den	beiden	Gruppen	der	Pröpstinnen	und	
Pröpste sowie der Gemeindepastorinnen und -pastoren;

5.	 sechs	Vertreterinnen	und	Vertreter	von	selbstständigen	Diens-
ten und Werken, davon mindestens drei Vertreterinnen und 
Vertreter	von	Diensten	und	Werken	der	Kirchenkreise.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 4 und 5 werden von 
der Kirchenleitung auf Vorschlag der Mitglieder nach Absatz 
2	Nummer	1	bis	3	berufen.	Die	Vorschlagsliste	muss	mehr	
Namen	enthalten	als	Mitglieder	zu	berufen	sind.

(4) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 können sich in 
der	Kammer	durch	ihre	Vertretung	im	Amt	vertreten	lassen.

(5)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.
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Artikel 121
Diakonie

(1)	 Diakonie	ist	Wesens-	und	Lebensäußerung	der	Kirche.	Dia-
konisches Handeln hat Teil an dem Auftrag der Kirche, das 
Evangelium	 in	Wort	 und	Tat	 zu	 verkündigen.	Diakonische	
Aufgaben werden von jeder Christin und jedem Christen so-
wie von der Kirche in allen ihren Gliederungen und Lebens-
bereichen	wahrgenommen.

(2) Soweit diakonisches Handeln in besonderen Einrichtungen 
geschieht, können diese in rechtlich selbstständiger und un-
selbstständiger	Form	geordnet	sein.

(3)	 Die	Diakonischen	Werke	–	Landesverbände	–	sind	rechtlich	
und wirtschaftlich selbstständige Werke der Landeskirche 
und	zugleich	Spitzenverbände	der	Freien	Wohlfahrtspflege.	
In ihnen schließen sich die Träger diakonischer Einrichtun-
gen	zusammen.

(4) Die Landeskirche unterstützt und fördert ihre Diakonischen 
Werke und die Wahrnehmung des diakonischen Auftrages 
durch	deren	Mitglieder.	Den	Diakonischen	Werken	kann	die	
Aufgabe übertragen werden, mit der Aufnahme von Mitglie-
dern zugleich über deren Zuordnung zur Landeskirche zu 
entscheiden.

(5) Die Landeskirche und die Diakonischen Werke vereinbaren 
besondere Formen der Zusammenarbeit zur Koordinierung 
derjenigen Aufgaben, die der gemeinsamen Wahrnehmung 
und	Vertretung	bedürfen.

(6)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Teil 6
Finanzverfassung

Artikel 122
Grundsätze der Vermögens- und Finanzwirtschaft

(1) Das Vermögen und die Einnahmen der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Norddeutschland dienen der Erfüllung des 
kirchlichen	Auftrages.

(2) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland er-
hebt von den Kirchenmitgliedern Steuern und sonstige Abga-
ben.	Dieses	Recht	steht	den	Kirchenkreisen	und	Kirchenge-
meinden	zu.

(3) Die Kirchenkreise erheben die Kirchensteuern vom Einkom-
men, deren Höhe durch Kirchengesetz einheitlich festgesetzt 
wird.	 Das	 Aufkommen	 dient	 insgesamt	 derErfüllung	 der	
kirchlichen	Aufgaben	auf	allen	Ebenen.

(4) Die Solidarität innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che	in	Norddeutschland	findet	ihren	Ausdruck	auch	in	einem	
Ausgleich der Mittel und Lasten, damit die selbstständige 
und eigenverantwortliche Erfüllung der Aufgaben auf allen 
Ebenen	gewährleistet	ist.

Artikel 123
Finanzverteilung

(1) Die Verteilung der Kirchensteuern und weiteren Einnahmen 
zwischen den Kirchengemeinden, den Kirchenkreisen und 
der Landeskirche erfolgt nach Maßgabe eines Kirchenge-
setzes, das die Verteilung des Anteils an die Kirchenkreise 
durch	Schlüsselzuweisungen	vorsieht.

(2)	 Die	Kirchenkreise	 sorgen	 für	 eine	 angemessene	finanzielle	
Ausstattung	der	Kirchengemeinden.	Dabei	können	sonstige	
Einnahmen	der	Kirchengemeinden	berücksichtigt	werden.

(3) Die Landeskirche erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben für je-

den Haushaltszeitraum einen Anteil an den Kirchensteuern 
und	weiteren	Einnahmen.	Das	Nähere	wird	durch	Kirchen-
gesetz	geregelt.

Artikel 124
Finanzbeirat der Kirchenkreise

(1) Die Kirchenkreise bilden einen Finanzbeirat, in den jeder 
Kirchenkreis ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied 
entsendet.

(2) Gegen Veränderungen des Anteils der Kirchenkreise an den 
Kirchensteuern und weiteren Einnahmen zu deren Lasten 
kann der Finanzbeirat der Kirchenkreise mit der Mehrheit 
seiner	Mitglieder	Einspruch	 erheben.	Dies	 gilt	 auch,	wenn	
Ausgaben oder neue Aufgaben beschlossen werden sollen, 
deren Leistung durch den für die Landeskirche an den Kir-
chensteuern und sonstigen Einnahmen festgelegten Anteil 
nicht	gedeckt	ist.	Der	Einspruch	kann	von	der	Landessynode	
mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder zurück-
gewiesen	werden.

(3) Der Finanzbeirat der Kirchenkreise wählt ein Mitglied zum 
vorsitzenden Mitglied und zwei Mitglieder zu stellvertreten-
den	vorsitzenden	Mitgliedern.

Artikel 125
Haushaltsführung

(1) Wesentliche Grundlage für die Haushaltsführung sind die 
aufzustellenden	Haushalte.

(2) Die Haushaltspläne der kirchlichen Körperschaften sind of-
fen	zu	legen.

(3) Im Sinne einer verantwortlichen Haushalterschaft ist auf ein 
Ausschöpfen der Einnahmemöglichkeiten sowie auf einen 
sparsamen	und	wirtschaftlichen	Einsatz	der	Mittel	zu	achten.

(4) Das kirchliche Vermögen ist grundsätzlich für die Erfüllung 
der kirchlichen Aufgaben in seinem Bestand zu erhalten und 
nach	Möglichkeit	zu	vermehren.

(5) Bei Vermögens- und Finanzentscheidungen ist auch die zu-
künftige	 finanzielle	 Handlungsfähigkeit	 der	 Kirche	 durch	
eine	 angemessene	 Vorsorge	 abzusichern.	 Der	 laufenden	
Haushaltswirtschaft soll eine mehrjährige Finanzplanung zu-
grunde	liegen.

(6) Das Nähere wird durch Kirchengesetz oder aufgrund eines 
Kirchengesetzes	geregelt.

Artikel 126
Rechnungsprüfung

(1) Die Haushaltsführung sowie die Vermögensverwaltung der 
kirchlichen Körperschaften und ihrer Dienste und Werke un-
terliegen	einer	Rechnungsprüfung.	Rechtlich	 selbstständige	
Dienste und Werke unterliegen der Rechnungsprüfung nur 
hinsichtlich der Verwendung kirchlicher Zuwendungen oder 
auf	der	Grundlage	besonderer	Vereinbarung.

(2) Verantwortlich für die Rechnungsprüfung ist der Rechnungs-
prüfungsausschuss	 der	 Landessynode.	 Er	 hat	 insbesonde-
re die Aufgabe, der Landessynode über die Ergebnisse der 
Rechnungsprüfung	zu	berichten	und	Beschlüsse	anzuregen.	
Er beschließt die Richtlinien und einheitliche Standards für 
die Rechnungsprüfung in der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che	in	Norddeutschland.

(3) Die Rechnungsprüfung wird durch ein in seinem Prüfungs-
handeln unabhängiges, nur dem Gesetz unterworfenes Rech-
nungsprüfungsamt im Auftrag des Rechnungsprüfungs-
ausschusses	 durchgeführt.	 Das	 Rechnungsprüfungsamt	 ist	
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berechtigt, alle kirchlichen Körperschaften der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihre Dienste 
und	Werke	zu	prüfen.	Es	hat	seinen	Sitz	am	Sitz	des	Landes-
kirchenamtes.

(4) Das Nähere wird durch Kirchengesetz oder aufgrund eines 
Kirchengesetzes	geregelt.

Teil 7
Rechtsschutz

Artikel 127
Rechtsweg und rechtliches Gehör

(1)	 Jeder	bzw.	jedem	steht	nach	Maßgabe	des	Kirchenrechtes	der	
Widerspruch und der Rechtsweg offen, wenn und soweit sie 
bzw.	er	in	ihren	bzw.	seinen	Rechten	verletzt	wird.

(2) In Verwaltungsverfahren und vor den Kirchengerichten ha-
ben	die	Beteiligten	Anspruch	auf	rechtliches	Gehör.

Artikel 128
Kirchliche Gerichtsbarkeit

(1) Die kirchliche Gerichtsbarkeit dient der Rechtsprechung 
im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland.

(2) Kirchliche Gerichtsbarkeit wird ausgeübt
1.	 bei	Verfassungsstreitigkeiten;
2.	 bei	Verwaltungsstreitigkeiten;
3.	 bei	Amtspflichtverletzungen;
4.	 bei	mitarbeitervertretungsrechtlichen	Streitigkeiten;
5.	 bei	sonstigen	durch	Kirchengesetz	zugewiesenen	Ange-

legenheiten.
(3) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 

unterhält ein kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsge-
richt.	Als	Revisionsgericht	dient	das	Verfassungs-	und	Ver-
waltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche	Deutschlands.

(4) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
unterhält ein Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrecht-
liche Streitigkeiten, ein kirchliches Disziplinargericht sowie 
Spruchstellen und ähnliche Einrichtungen mit richterlicher 
Unabhängigkeit, wenn nicht durch Kirchengesetz bestimm-
te kirchliche Gerichte der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche Deutschlands oder der Evangelischen Kirche 
in	Deutschland	in	Anspruch	zu	nehmen	sind.

(5) Die Richterinnen und Richter an den Kirchengerichten sind 
unabhängig und nur an Schrift und Bekenntnis sowie an das 
geltende	Recht	gebunden.	Sie	werden	durch	einen	Ausschuss	
zur	Wahl	von	Richterinnen	und	Richtern	gewählt.

(6)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Artikel 129
Lehrverfahren

(1) Ein Lehrverfahren ist durchzuführen, wenn begründete 
Zweifel bestehen, dass die öffentliche Verkündigung oder 
Lehre	einer	Pastorin	bzw.	eines	Pastors	oder	einer	anderen	
ordinierten oder beauftragten Person mit dem in der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland geltenden 
Bekenntnis	vereinbar	ist.

(2)	 Das	Nähere	wird	durch	Kirchengesetz	geregelt.

Teil 8
Schlussbestimmung

Artikel 130
Inkrafttreten

Diese	Verfassung	tritt	am	Pfingstsonntag,	dem	27.	Mai	2012,	in	
Kraft.

Die	Inhaltsverzeichnisse	werden	nicht	mehr	gedruckt.
Sie	können	die	Inhaltsverzeichnisse	für	2008	bis	2011	als	pdf	bestellen	bei:	aschwartz@pek.de
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